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1. VORWORT 

 Gesetzesauftrag und Inhalt des Berichts über die 1.1
öffentlichen Finanzen 2013 

Per 1. November 2013 wurde der Staatsschuldenausschuss durch das Bundesgesetz über die Er-
richtung des Fiskalrates (BGBl. I Nr. 149/2013) in den „Fiskalrat“ umgewandelt. Damit wurde 
dem Rechtsrahmen der EU entsprochen und dem Ausschuss – zusätzlich zu seinen bisherigen Auf-
gaben – die Überwachung der Einhaltung der nationalen Fiskalregeln übertragen (u. a. EU VO 
Nr. 473/2013; „Twopack“). Hintergrund ist die seit November 2013 in allen Ländern des Euroraums 
bestehende Verpflichtung, unabhängige Gremien auf nationaler Ebene zur Intensivierung der 
Haushaltüberwachung einzurichten. Dies soll gewährleisten, dass die EU-Fiskalregeln in den ein-
zelnen Mitgliedsländern stärker als bisher beachtet und befolgt werden. 

Der Fiskalrat ist ein unabhängiges Gremium, das sich aus 15 weisungsfreien Mitgliedern, alle-
samt Experten aus dem Bereich des Finanz- und Budgetwesens, zusammensetzt. Zudem nehmen 
auch die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) und der Budgetdienst des Parlaments mit beratener 
Stimme sowie weitere einschlägige Experten bei den Sitzungen teil. Ferner wird der Fiskalrat bei 
seinen Aufgaben von einem bei der Oesterreichischen Nationalbank angesiedelten Büro unterstützt. 
Die Mitglieder des Fiskalrates werden von der Bundesregierung, der Wirtschaftskammer Österreich 
im Einvernehmen mit der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, der Bun-
desarbeitskammer, dem Österreichischen Gemeindebund, dem Österreichischen Städtebund und der 
Landeshauptleutekonferenz für die Dauer von sechs Jahren entsandt (§ 1 Abs. 2 leg. cit.). 

Das Aufgabengebiet des Fiskalrates umfasst ökonomische Analysen zu Fragen der Staatsverschul-
dung und Einschätzungen der finanzpolitischen Lage aller öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, 
Gemeinden, Sozialversicherungsträger). Das Gesetz definiert gemäß § 1 Abs. 1 im Wesentlichen 
folgende Agenden (siehe www.fiskalrat.at): 

1) Einschätzung der finanzpolitischen Lage mit Vorschau vor dem Hintergrund der fiskalpoliti-
schen Ziele Österreichs und der ökonomischen Entwicklungstendenzen; 

2) Analysen über volkswirtschaftliche Auswirkungen der Finanzoperationen im Zusammenhang 
mit der Finanzschuld der öffentlichen Haushalte; 

3) Analyse der Nachhaltigkeit und Qualität der Budgetpolitik der öffentlichen Haushalte; 

4) Abgabe von schriftlichen Empfehlungen zur Finanzpolitik öffentlicher Haushalte in Österreich 
unter Berücksichtigung konjunktureller Rahmenbedingungen; 

5) Jährliche Erstattung eines Berichts, den der Bundesminister für Finanzen dem Nationalrat und 
der Bundesregierung vorzulegen hat; 

6) Aufgaben gemäß Artikel 3 des Vertrags über die Stabilität, Koordinierung und Steuerung der 
Wirtschafts- und Währungsunion, der Richtlinie 2011/85/EU und der Verordnung (EU) Nr. 
473/2013 („Twopack“), insbesondere: 

a) Abgabe von Empfehlungen zu den mittelfristigen Budgetzielen; 
 
b) Abgabe von Empfehlungen zum Anpassungspfad zu den mittelfristigen Budgetzielen; 
 
c) zeitnahe Beobachtung der Einhaltung der Fiskalregeln; 
 



Aufgaben und Mitglieder des Fiskalrates 

 

 8

d) Beobachtung des Vorliegens von Umständen und Abgabe von Empfehlungen, welche den 
Korrekturmechanismus aktivieren, verlängern oder beenden; 

7) Sonstige Aufgaben auf Ersuchen der Finanzausgleichspartner; 

8) Mitwirkung bei der öffentlichen Meinungsbildung. 

Der vorliegende Bericht über die öffentlichen Finanzen 2013 trägt dem gesetzlichen Auftrag ge-
mäß § 1 Abs. 1 Z 5 Rechnung. 

Kapitel 2 des Berichts über die öffentlichen Finanzen beschreibt einleitend die ökonomische La-
ge in Österreich im Jahr 2013. Die Zins- und Rentenmarktentwicklungen im Euroraum werden 
dabei ebenso beleuchtet wie die Konjunktursituation in Österreich. 

Kapitel 3 widmet sich den nationalen und internationalen Zielen und Vorgaben der Österreichi-
schen Budgetpolitik für das Jahr 2013, die in Form von Fiskalregeln, materiellen EU-
Empfehlungen und nationalen Budgetzielen festgelegt wurden. Methodische Erläuterungen zum 
Verschuldungs- und Defizitbegriff laut Maastricht (einschließlich Verbuchungsregeln im Sinne 
des Europäischen Systems der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen) sind im Abschnitt 3.3 zu 
finden. 

Kapitel 4 analysiert ausführlich die Fiskalposition Österreichs im Sinne des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts. Die Abschnitte 4.1 bis 4.4 beleuchten zunächst die Entwicklung des Budgetsal-
dos, der Einnahmen und Ausgaben sowie die Verschuldungslage des Staates insgesamt und in 
weiterer Folge seiner Teilsektoren (Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherungsträger) im Jahr 
2013. Darüber hinaus enthält dieses Kapitel auch Informationen über die Gläubigerstruktur der 
öffentlichen Verschuldung in Österreich (Abschnitt 4.5). Zeitreihen über die Defizit- und Verschul-
dungsentwicklung seit dem Jahr 2000 befinden sich im Anhang A 2.  

Eine breite Untersuchung der Finanzschuldengebarung des Bundes im Jahr 2013 ist Gegenstand 
von Kapitel 5. Hier werden sowohl die Entwicklung, Struktur, Verzinsung und Fristigkeit der Fi-
nanzschuld als auch der Finanzschuldenaufwand des Bundes dargestellt. Der letzte Abschnitt von 
Kapitel 5 skizziert zudem das Risiko-Controlling des Debt-Managements des Bundes in Österreich. 

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse ist Gegenstand von Kapitel 6. 

Der Anhang (Kapitel 7) enthält die seit dem Vorjahresbericht beschlossenen Empfehlungen an den 
Bundesminister für Finanzen und daran anschließend umfangreiche statistische Informationen. 
Darunter befindet sich eine Zeitreihe über die Defizit- und Verschuldungsentwicklung der öffentli-
chen Haushalte in Österreich (A 2), über die Entwicklung der Finanzschuld, des Nettodefizits des 
Bundes sowie über die Zins- und Tilgungsleistungen (A 3 und A 4) sowie Strukturinformationen zur 
Finanzschuld (A 5 und A 6). Die Verschuldung der Länder und der Gemeinden in administrativer 
Betrachtung sowie von staatsnahen Unternehmen sind Gegenstand der Anhänge A 7 bis A 9. Zeitrei-
hen über die internationale Verschuldung im Sinne von Maastricht enthält Anhang A 10. Im Anhang 
A 11 sind Erläuterungen zu wichtigen Begriffen der Finanzschuld, der internationalen Finanzhil-
femechanismen und des Rentenmarktes zu finden. 

Den Abschluss des Berichts (Kapitel 8) bildet eine Zusammenfassung des „Berichts über die Ein-
haltung der Fiskalregeln 2013 bis 2018“. Dieser Bericht, der im Mai 2014 erstmals erstellt wurde, 
trägt dem ausgeweiteten Gesetzesauftrag gemäß § 1 Abs. 1 Z 6 Fiskalratgesetz Rechnung. Dabei 
wird das aktuelle Stabilitätsprogramm der Bundesregierung von Ende April 2014 für die Jahre 
2013 bis 2018 im Hinblick auf die Einhaltung der EU-Fiskalregeln für den Gesamtstaat evaluiert. 
Der Bericht ist unter http://www.fiskalrat.at/de/fiskalregelberichte/fiskalregelberichte.jsp von der 
Website abrufbar.  
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 Zusammensetzung des Fiskalrates (seit 1.11.2013)  1.2
1.2.1 Rat für die Mitwirkung an der Verwaltung der Staatsschuld 
 

Präsidium: entsendet von der: 

Präsident Univ.Prof. Dr. Bernhard Felderer Bundesregierung 

Vizepräsident Univ.Prof. MMag. Dr. Gottfried Haber Wirtschaftskammer Österreich*) 

Vizepräsident Dr. Markus Marterbauer Bundesarbeitskammer 
 

Mitglieder: Ersatzmitglieder: 
e n t s e n d e t  v o n  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g :  

Präsident Univ.Prof. Dr. Bernhard Felderer Mag. Harald Waiglein 
Dr. Konrad Pesendorfer Mag. Angelika Flatz 
Dr. Ulrich Schuh Dr. Anton Matzinger 
Dr. Peter Riedler Mag. Alfred Lejsek 
Dkfm. Dr. Edith Kitzmantel Dr. Stefan Imhof 
Dr. Elisabeth Springler Mag. Rainer Pilz 

e n t s e n d e t  v o n  d e r  W i r t s c h a f t s k a m m e r  Ö s t e r r e i c h * ) :  
Vizepräsident Univ.Prof. MMag. Dr. Gottfried Haber Dr. Franz Rudorfer 
Dr. Ralf Kronberger Mag. Christoph Schmid 
Dr. Peter Kaluza Ing. Mag. Johann Zimmermann 

e n t s e n d e t  v o n  d e r  B u n d e s a r b e i t s k a m m e r :  
Vizepräsident Dr. Markus Marterbauer Dr. Josef Moser, MBA 
Mag. Tobias Schweitzer DI Georg Mayer 
Mag. Georg Kovarik Mag. Ernst Tüchler 

e n t s e n d e t  v o m  Ö s t e r r e i c h i s c h e n  G e m e i n d e b u n d :  
Dr. Walter Leiss Konrad Gschwandtner, Bakk. BA 

e n t s e n d e t  v o m  Ö s t e r r e i c h i s c h e n  S t ä d t e b u n d :  
Mag. Dr. Thomas Weninger, MLS Mag. Dr. Karl Kamper 

e n t s e n d e t  v o n  d e r  L a n d e s h a u p t l e u t e k o n f e r e n z :  
Dr. Egon Mohr Mag. Dietmar Griebler, MBA 

 

1.2.2 Vertreter der Oesterreichischen Nationalbank 
Dr. Doris Ritzberger-Grünwald 

 

1.2.3 Vertreter des Budgetdienstes des Parlaments 
Dr. Helmut Berger 

 
  

                                                                  
*) Im Einvernehmen mit der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs. 
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1.2.4 Experten*) 
Mag. Peter Biwald KDZ Managementberatungs- u. Weiterbildungs GmbH 
Mag. Peter Brandner Bundesministerium für Finanzen 
Mag. Peter Brezinschek Raiffeisen Research GmbH 
Mag. Stefan Bruckbauer UniCredit Bank Austria AG 
Dr. Eduard Fleischmann Bundesministerium für Finanzen 
Dr. Ernest Gnan Oesterreichische Nationalbank 
Dr. Walpurga Köhler-Töglhofer Oesterreichische Nationalbank 
Mag. Alfred Lejsek Bundesministerium für Finanzen 
Dr. Anton Matzinger Bundesministerium für Finanzen 
Dr. Martha Oberndorfer, CFA, MBA Österreichische Bundesfinanzierungsagentur 
Univ.Prof. Dr. Stefan Pichler Wirtschaftsuniversität Wien 
Mag. Rainer Pilz Bundesministerium für Finanzen 
Dr. Hans Pitlik Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung 
Mag. Ursula Rosenbichler Bundeskanzleramt 
Dr. Margit Schratzenstaller-Altzinger Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung 
DI Dr. Thomas Steiner Österreichische Bundesfinanzierungsagentur 
Dr. Gerhard Steininger Rechnungshof 
DI Walter Stübler Statistik Austria 
Dr. Thomas Url Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung 
o.Univ.Prof. DDr. h.c. Josef Zechner Wirtschaftsuniversität Wien 

 

1.2.5 Büro des Fiskalrates**)  
Büroleiterin Mag. Eva Hauth Mag. Bernhard Grossmann 
Mag. DI Dr. Ernst Glatzer Dr. Johannes Holler 
Dr. Susanne Maidorn Mag. Philip Schuster, Ph.D. 
Silvia Pop  

 

1.2.6 Kontakt 
Büro des Fiskalrates 
c/o Oesterreichische Nationalbank 
Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien 
e-mail: office@fiskalrat.at 

 
Anfragen können an Frau Mag. Eva Hauth, Tel.: 404 20-DW 7471 oder an Herrn Mag. Bernhard 
Grossmann, Tel. 404 20-DW 7473 gerichtet werden. Bestellungen des Berichts über die öffentli-
chen Finanzen unter Tel.: 404 20-DW 7472 oder per E-Mail an: office@fiskalrat.at. Der „Bericht 
über die öffentlichen Finanzen 2013“ ist auf der Website des Fiskalrates (www.fiskalrat.at) abrufbar. 

                                                                  
*)  Anlassbezogene Teilnahme einzelner Experten an ausgewählten Fiskalrat-Sitzungen. 
**) Wir danken Mag. Gerald Wimmer, Mag. Robert Zorzi und der Redaktionsgruppe der Oesterreichischen Nationalbank 

sowie der Geschäftsführung und Mag. (FH) Markus Stix von der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur für 
ihre Beiträge zum gegenständlichen Bericht über die öffentlichen Finanzen. 
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2. ÖKONOMISCHE LAGE IN ÖSTERREICH IM JAHR 
2013

2.1 Österreichische Konjunktursituation 
Vor dem Hintergrund der Rezession im Euroraum durchlief die österreichische Wirtschaft eine 
Phase des schwachen, aber positiven Wirtschaftswachstums (BIP real 2012: +0,9%, 2013: +0,4%), 
die bis in das erste Halbjahr 2013 andauerte. Der private Konsum und die Bruttoinvestitionen 
schrumpften in den ersten drei Quartalen und konnten erst ab dem vierten Quartal einen positiven 
Wachstumsbeitrag zum BIP leisten. Während die Konjunktur in den Kernländern der EU im zweiten 
Quartal 2013 wieder Schwung aufnahm, überwand die Wirtschaft in Österreich die Stagnation zeit-
lich verzögert im zweiten Halbjahr 2013. Die schwache Inlandsnachfrage dämpfte das Importwachs-
tum, sodass die Nettoexporte einen relativ großen Wachstumsbeitrag zum BIP lieferten.  

Das reale BIP im Euroraum (EUR-18) schrumpfte im Jahr 2013 (gemäß Eurostat) um 0,4% im Jah-
resabstand, jenes der EU-28 stagnierte bei +0,1%. Unter den Rahmenbedingungen eines abge-
schwächten Wachstums der Weltwirtschaft im Jahr 2013 von 3,0% (laut IWF), der nachlassenden 
Staatsschuldenkrise sowie eines zurückkehrenden Vertrauens in die Finanzmärkte kamen von der 
Binnennachfrage im Euroraum ab dem zweiten Quartal wieder leicht positive Wachstumsbeiträge. 
Das betraf v. a. die Bruttoanlageinvestitionen und positive Lagerveränderungen, abgeschwächt aber 
auch die privaten Konsumausgaben. In manchen Ländern des Euroraums leidet die Inlandsnachfrage 
noch unter der hohen Verschuldung der privaten Haushalte (besonders in den Niederlanden) und der 
Unternehmen (v. a. in Portugal, Spanien und Italien). Die meisten Länder des Euroraums kehrten im 
zweiten oder dritten Quartal zu positiven Wachstumsraten zurück, nachdem die Wirtschaft in 
Deutschland und im Vereinigten Königreich bereits im ersten Quartal 2013 den Wendepunkt erreicht 
hatte. Im vierten Quartal begann die wirtschaftliche Erholung auch in Spanien, Portugal und Italien. 
Auf dem Arbeitsmarkt im Euroraum zeigte sich ein durch die Wirtschafts- und Finanzkrise gepräg-
tes Bild mit leichten Erholungstendenzen und den charakteristischen Verzögerungen. Während die 
Arbeitslosenquote im Jahresabstand um 0,7 Prozentpunkte auf 12,1% gestiegen ist, kam der Auf-
wärtstrend im Laufe des Jahres 2013 zum Stillstand.  

Für das Wirtschaftswachstum Österreichs 2013 leistete die Außenwirtschaft trotz der Rezession 
im Euroraum den größten Beitrag: Die Exporte verzeichneten 2013 einen realen Zuwachs gegenüber 
dem Vorjahr von 2,8%, der – wie im Jahr 2012 – vor allem durch die Dienstleistungsexporte getra-
gen wurde. Da die Importe aufgrund der schwachen Inlandsnachfrage im Jahresvergleich nur um 
0,6% zunahmen, kam von den Nettoexporten mit 1,3 Prozentpunkten der größte Wachstumsbeitrag 
zum BIP, der sich vor allem auf das erste Halbjahr konzentrierte. 

Die Komponenten der Inlandsnachfrage leisteten erst im vierten Quartal 2013 einen positiven 
Wachstumsbeitrag. Die realen Bruttoanlageinvestitionen gingen 2013 im Vorjahresvergleich um 
0,9% zurück. Rückläufige Auftragseingänge im produzierenden Bereich in den ersten drei Quartalen, 
verbunden mit entsprechend niedriger Kapazitätsauslastung führten zu einem Rückgang der Ausrüs-
tungsinvestitionen um 3,1% im Vergleich zu 2012. Das Ausbleiben von Investitionen war besonders 
in der Erzeugung von Vorprodukten, Kraftfahrzeugen und Investitionsgütern ausgeprägt. Nur die 
Produktion im Bauwesen verbuchte bereits ab dem zweiten Quartal einen Anstieg, der sich aufgrund 
des milden Winters ins vierte Quartal fortsetzte, sodass sich die Bauinvestitionen insgesamt im Jah-
resvergleich um 0,7% erhöhten. Unternehmensumfragen deuten auf eine Trendwende in der Auf-
tragslage der Sachgüterproduktion hin; der seit Mitte 2011 anhaltende Abwärtstrend wurde in den 
letzten Monaten des Jahres 2013 unterbrochen. Der seit 2011 betriebene Abbau der Lagerbestände 
scheint ab Jahresmitte ein vorläufiges Ende gefunden zu haben, einhergehend mit einem positiven 
Wachstumsbeitrag der Bruttoinvestitionen im vierten Quartal 2013. 
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Tabelle 1: Konjunkturindikatoren für Österreich 2009 bis 2013 

2009 2010 2011 2012 20131)

Veränderung zum Vorjahr in %  
(sofern nicht anders angegeben) 

Bruttoinlandsprodukt 
Nominell -2,3 +3,2 +4,9 +2,6 +2,0
Real -3,8 +1,8 +2,8 +0,9 +0,4

Nachfragekomponenten, real
Konsumausgaben +0,9 +1,5 +0,7 +0,4 -0,1 

Private Haushalte2) +0,9 +2,0 +0,8 +0,5 -0,2 
Staat +0,7 +0,2 +0,3 +0,2 +0,1

Bruttoanlageinvestitionen  -7,8 -1,4 +8,5 +1,6 -0,9 
Ausrüstungen3) -10,8 +2,1 +14,3 +2,1 -3,1 
Bauten -7,1 -3,9 +2,5 +2,5 +0,7

Exporte i. w. S. -15,6 +9,4 +6,6 +1,2 +2,8
Importe i. w. S. -13,6 +9,1 +7,6 -0,3 +0,6
Preise

HVPI4) +0,4 +1,7 +3,6 +2,6 +2,1
BIP-Deflator +1,6 +1,4 +2,1 +1,7 +1,6

Einkommen 
Verfügbares Einkommen der privaten HH, real +0,1 -0,5 -1,3 +1,1 -1,2 
Brutto, real je Arbeitnehmer5) +1,2 -0,9 -1,4 -0,1 +0,1
Netto, real je Arbeitnehmer5) +3,0 -1,1 -1,8 -1,1 -0,3 

Arbeitsmarkt 
Unselbstständig aktiv Beschäftigte (in 1.000)6) -48,5 +25,5 +63,3 +47,2 +21,2
Vorgemerkte Arbeitslose (in 1.000)7) +48,1 -9,5 -4,1 +13,9 +26,6
Arbeitslosenquote in % der Erwerbspersonen8) 4,8 4,4 4,2 4,3 4,9

Budgetsaldo des Staates in % des BIP9) -4,1 -4,5 -2,5 -2,6 -1,5 
Leistungsbilanzsaldo in % des BIP +2,7 +3,4 +1,6 +2,4 +2,7
Leistungsbilanz in Mrd EUR, Nettowerte +7.487 +9.740 +4.900 +7.328 +8.448 

Güter und Dienstleistungen +10.235 +9.995 +6.132 +6.933 +11.609 
Einkommen -1.118 +1.574 +739 +2.501 -747 
Laufende Transfers -1.630 -1.829 -1.972 -2.105 -2.415 

Kapitalbilanz in Mio EUR, netto -9.942 -3.382 -3.627 -7.428 -5.532 
1) Gemäß WIFO vom März 2014. Zahlungsbilanz: vorläufige Ergebnisse laut OeNB. 
2) Einschließlich Privater Organisationen ohne Erwerbszweck. 
3) Ohne sonstige Anlagen. 
4) Harmonisierter Verbraucherpreisindex. 
5) Beschäftigungsverhältnisse. 
6) Veränderung zum Vorjahr in 1.000 laut Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. 
7) Veränderung zum Vorjahr in 1.000 laut Arbeitsmarktservice Österreich. 
8) Gemäß internationalem Konzept (Eurostat). 
9) Im Sinne der budgetären Notifikation vom März 2014. 
Quelle: Statistik Austria, AMS Österreich, Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger, WIFO, OeNB, Eurostat. 

Bei sinkenden realen Nettoeinkommen je Arbeitnehmer – zum vierten Mal in Folge seit 2010 – stag-
nierte im Jahr 2013 der Wachstumsbeitrag des privaten Konsums bei –0,1 Prozentpunkten. Im vier-
ten Quartal war er jedoch, wie bei den anderen nichtstaatlichen Nachfragekomponenten, erstmals 
wieder positiv. Im Jahresvergleich trug der Rückgang des realen verfügbaren Einkommens der priva-
ten Haushalte von 1,2% zu einer Abnahme der Sparquote von 7,4% des verfügbaren Einkommens im 
Jahr 2012 auf 6,5% im Jahr 2013 und zu einem Rückgang des Ausgabenvolumens für dauerhafte 
Konsumgüter um 2,2% bei. Dabei hatte neben dem geringen Zuwachs der Bruttoeinkommen auch  



Ökonomische Rahmenbedingungen 2013 

13

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4

Privater Konsum Öffentlicher Konsum
Bruttoinvestitionen Nettoexporte
Statistische Differenz Veränderung des realen BIP in % (rechte Achse)

Konjunkturentwicklung und Wachstumsbeiträge zum realen BIP 
2012 und 2013
Beiträge auf Quartalsbasis im Vorjahresvergleich

in Prozentpunkten

Grafik 1

Quelle: WIFO.

in %

70

80

90

100

110

120

130

140

2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4

Kapazitätsauslastung Industrie*) Auftragseingänge im produzierenden Bereich ohne Bau
Produktion im produzierenden Bereich ohne Bau Umsätze des Einzelhandels real
Produktion im Bau

Frühindikatoren zum österreichischen BIP-Wachstum 2012 und 2013

Indizes

Quelle: Statistik Austria (2010=100), Europäische Kommission.

*) Saldo aus positiven und negativen Antworten (Umfrage der Europäischen Kommission).

Grafik 2



Ökonomische Rahmenbedingungen 2013 

14 

3.200

3.250

3.300

3.350

3.400

3.450

3.500

0

10

20

30

40

50

60

2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4

Arbeitslose Unselbstständig aktiv Beschäftigte Unselbstständig aktiv Beschäftigte (rechte Achse)

Vorjahresänderung 
in 1.000

Grafik 3

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, AMS Österreich und WIFO.

Unselbstständig aktiv Beschäftigte und vorgemerkte Arbeitslose 
2012 und 2013

Stand in 1.000

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-12

-8

-4

0

4

8

12

16

20

2009 2010 2011 2012 2013*)

Güter Dienstleistungen
Einkommen Laufende Transfers
Leistungsbilanzsaldo in % des BIP (rechte Achse)

Die österreichische Leistungsbilanz 2009 bis 2013
in Mrd EUR

Grafik 4

Quelle: OeNB.

in % des BIP

*) Vorläufige Daten.



Ökonomische Rahmenbedingungen 2013 

15

ein Anstieg der Abgabenquote um 0,8 Prozentpunkte auf 45,4% des BIP einen Anteil an der negati-
ven Entwicklung der verfügbaren Einkommen. Lediglich die sinkende Inflationsrate – vor allem 
fallende Energiepreise und rückläufige Teuerungsraten im Dienstleistungssektor – von 2,6% im ers-
ten Quartal auf 1,7% im vierten Quartal stärkte die Kaufkraft der privaten Haushalte (Jahresdurch-
schnitt des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI: 2,1%). Für den öffentlichen Konsum 
wird im Berichtsjahr 2013 eine geringfügige Steigerung von real 0,1% ausgewiesen, allerdings zei-
gen die vorläufigen Daten der Statistik Austria vom März 2014 einen stärkeren Anstieg von rund 1%. 

Die Arbeitslosenquote nach Eurostat-Definition erhöhte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 4,9% und 
war auch 2013 die niedrigste in der EU. Auf dem österreichischen Arbeitsmarkt setzte sich im Jahr 
2013 das Phänomen eines Beschäftigungswachstums bei gleichzeitigem Anstieg der Arbeitslosigkeit 
fort. Beide Entwicklungen, die Zunahme der unselbstständig aktiv Beschäftigten um 18.200 Personen 
und der registrierten Arbeitslosen um 33.400 Personen von Dezember 2012 bis Dezember 2013, ge-
hen auf das steigende Arbeitsangebot zurück, das überwiegend aus der Öffnung des Arbeitsmarktes 
gegenüber den osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten folgt. Wie in Grafik 3 ersichtlich, hat sich die 
Dynamik im Jahr 2013 im Vergleich zu 2012 stärker in Richtung Arbeitslosigkeit verlagert.  

Der Zielwert der Bundesregierung für das gesamtstaatliche Defizit Österreichs im Jahr 2013 von 
2,3% des BIP wurde mit 1,5% des BIP – trotz hoher Kapitalerfordernisse für den Bankensektor und 
schwacher Konjunkturentwicklung – deutlich unterschritten. Die Staatseinnahmen verzeichneten 
2013 einen Zuwachs um 3,4% gegenüber dem Vorjahr. Dieser relativ hohe Zuwachs ergab sich durch 
die gute Beschäftigungsentwicklung und die progressionsbedingten Mehreinnahmen bei der Lohn-
steuer sowie durch einmalige Zusatzeinnahmen aus dem Steuerabkommen mit der Schweiz (0,7 Mrd 
EUR). Der restriktive Budgetvollzug und Sondereffekte führten im Jahr 2013 zu einem niedrigen 
Wachstum der nominellen Staatsausgaben (+1,2% gegenüber dem Vorjahr). Die Schuldenquote
stieg im Jahr 2013 nur geringfügig und lag zum Jahresende bei 74,5% des BIP (Näheres Kapitel 4).  

Österreich wies im Jahr 2013 einen Leistungsbilanzüberschuss von 8,4 Mrd EUR (oder 2,7% des 
BIP) aus, der damit das Vorjahresergebnis von 7,3 Mrd EUR um rund 1 Mrd EUR überstieg. Dieser 
Anstieg geht auf einen deutlichen Leistungsbilanzüberschuss im Bereich des Dienstleistungsver-
kehrs inklusive Tourismus (15,4 Mrd EUR, davon 7,4 Mrd EUR Überschuss der Reiseverkehrsbi-
lanz) und auf eine Halbierung des Güterdefizits (–3,8 Mrd EUR) zurück. Im Kapitalverkehr mit 
dem Ausland war eine vorsichtige Erholung feststellbar. Österreichs Investoren veranlagten in Form 
von Direktinvestitionen 10,5 Mrd EUR und in Wertpapiere 2,4 Mrd EUR. Gleichzeitig wurden 
Kredit- und Einlagenforderungen per Saldo um 4 Mrd EUR aus dem Ausland abgezogen. Internatio-
nale Investoren holten in Summe 0,1 Mrd EUR Kapital aus Österreich zurück, eine deutliche Ab-
schwächung gegenüber dem Kapitalabfluss durch ausländische Investoren im Vorjahr (–6,3 Mrd 
EUR). Mit 1,5 Mrd EUR verringerte sich der Zuwachs der österreichischen Direktinvestitionen in 
Zentral-, Ost- und Südosteuropa jedoch auf den geringsten Zuwachs seit 1999. 

2.2 Entwicklungen auf den Staatsanleihemärkten 
Die internationalen Staatsanleihemärkte standen im Jahr 2013 im Zeichen der akkommodierenden 
geldpolitischen Entscheidungen, eines schwachen konjunkturellen Umfelds und der Anstren-
gungen zur Bewältigung der Staats- und Finanzkrise.

Im Jahresverlauf 2013 waren folgende Entwicklungen prägend: Enttäuschende Wachstumserwartun-
gen in den Schwellenländern führten im ersten Quartal 2013 zu Kapitalabflüssen und Kapitalum-
schichtungen in Richtung der „Safe-Haven-Länder“ (Länder mit liquiden Anleihen bester Bonität), 
deren langfristige Renditen – unterstützt durch eine neue Phase der quantitativen geldpolitischen 
Lockerung der japanischen Notenbank – weiter sanken. Die Flucht in sichere Anleihen wurde durch 
die Notwendigkeit eines Finanzhilfepakets für Zypern weiter forciert. Im Mai 2013 sahen sich die 
internationalen Kapitalmärkte durch die Ankündigung einer schrittweisen Drosselung der Anleihe-
käufe der US-Notenbank mit erhöhter Unsicherheit konfrontiert, die erhöhte Volatilität, verstärkte 
Kapitalabzüge aus den Schwellenländern und global steigende langfristige Staatsanleiherenditen zur 
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Folge hatte. Der im zweiten und dritten Quartal 2013 zu beobachtende Anstieg der langfristigen Eu-
roraum-Benchmark-Rendite (10-jährige deutsche Bundesanleihe) war auf diese FED-Ankündigung 
zurückzuführen und macht den engen Zusammenhang zwischen langfristigen Euroraum- und US-
Staatsanleihen-Renditen deutlich. Auch die EZB-Leitzinssenkung in der Höhe von 25 Basispunkten 
vom Mai 2013 konnte diesen Anstieg nicht abfangen. Die – trotz unterschiedlicher wirtschaftlicher 
Aussichten – synchron laufende Staatsanleihemarktentwicklung der USA und Europas wurde durch 
die EZB-Ratserklärung vom Juli 2013 entkoppelt. Die EZB-Ratserklärung wies auf die Beibehaltung 
des aktuellen oder eines niedrigeren Leitzinsniveaus im Rahmen ihrer neu eingeführten „Forward 
Guidance“1 hin.  

Tabelle 2: Renditen und Zinssätze auf den internationalen Finanzmärkten 2009 
bis 2013 (Periodendurchschnitt in %) 

2009 2010 2011 2012 2013 
Leitzinssätze1)

Euroraum: Tendersatz2) 1,00 1,00 1,25 0,75 0,25
USA: Zielsatz für Taggeld3) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Japan: Ziel für den unbesicherten Taggeldsatz 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07
Sätze für Drei-Monats-Geld4)

Euroraum5) 1,23 0,81 1,39 0,57 0,22
USA 0,69 0,34 0,34 0,43 0,27
Japan 0,59 0,39 0,34 0,33 0,24
Renditen von Staatsanleihen (9 bis 10 Jahre)
Euroraum 3,82 3,62 4,41 3,92 3,00
USA 3,24 3,20 2,77 1,79 2,34
Japan 1,34 1,17 1,12 0,85 0,71
1) Periodenendwerte. 
2) Zinstendersatz der EZB (Mindestbietungssatz). 
3) Intended Federal Funds Rate. 
4) Periodendurchschnitte. 
5) EURIBOR. 
Quelle: Bank of Japan, EZB, OeNB, Thomson Reuters. 

Die EZB-Ratssitzung vom November 2013, in der eine weitere Senkung der Leitzinsen um 25 Basis-
punkten beschlossen und die „Forward Guidance“ über die Leitzinsen bestätigt wurde, hatte aber nur 
geringe Auswirkungen auf die Kursentwicklung der europäischen Staatsanleihemärkte. Angesichts 
positiver US-Wirtschaftsdaten kam es im Dezember 2013 zur Festlegung eines Starttermins für die 
Rückführung der FED-Anleihekäufe mit Jänner 2014. Dies trug neben weiteren Maßnahmen auf 
europäischer Ebene zur Beseitigung von Unsicherheit und damit zu fallenden Renditen auf den An-
leihemärkten des Euroraums bei. 

Obwohl die Schuldenquote im Euroraum im Jahr 2013 um 1,9 Prozentpunkte auf ein Rekordni-
veau von 92,6% anstieg, konnten auf den Anleihemärkten – durch den Rückgang der Länderrisi-
koprämien – klare Anzeichen für das schrittweise Überwinden der europäischen Wirtschafts-, Fi-
nanz- und Schuldenkrise identifiziert werden. Im Laufe des Jahres setzten die Renditeabstände inner-
halb des Euroraums den im Vorjahr bereits eingeschlagenen Trend fort und reduzierten sich weiter 
deutlich.2 Dieser Verlauf wurde zudem durch die Suche nach höher verzinsten Veranlagungen im 
Niedrigzinsumfeld unterstützt. Nach Fortschritten und ersten Erfolgen in der Sanierung des Staats-
haushalts bzw. in der Stabilisierung des Bankensektors wurden die Unterstützungsprogramme von 
Irland und Spanien im Dezember 2013 beendet. Dies trug gemeinsam mit Erfolgen in der Sanie-
rung des griechischen und portugiesischen Staatshaushalts zur positiven Entwicklung auf den europä-

                                                                  
1  Instrument der Zentralbanken zur Einflussnahme auf die Markterwartungen des zukünftigen geldpolitischen Kurses 

durch verbale Ankündigungen. 
2  Die Varianz der langfristigen Renditen der Mitgliedsländer des Euroraums reduzierte sich von 75 zum Jahresende 

2011 auf 37 bzw. 6 für die Jahre 2012 und 2013.  
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ischen Märkten für Staatsanleihen bei. Die fortschreitende Kapitalisierung des permanenten Euro-
päischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und die Ende 2012 aufgenommene operative Tätigkeit 
wirkten ebenfalls vertrauensstiftend.  

Maßgebliche Fortschritte in der Umsetzung der Bankenunion lieferten im Jahr 2013 einen weite-
ren wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Finanzmärkte im Euroraum. Die Verordnung zur Über-
tragung von Aufsichtsaufgaben über die Kreditinstitute im Euroraum an die EZB im Rahmen des 
Single Supervisory Mechanism (SSM) trat am 3. November 2013 in Kraft und soll im November 
2014 umgesetzt werden. Im März 2014 einigten sich das Europäische Parlament, die Europäische 
Kommission und der Rat der Europäischen Union auf einen Kompromiss für einen einheitlichen 
Abwicklungsmechanismus für Kreditinstitute (Single Resolution Mechanism – SRM). Die Errich-
tung eines einheitlichen Einlagensicherungssystems wurde Ende 2013 durch die Harmonisierung 
der nationalen Einlagensicherungssysteme im Rahmen einer Richtlinie über Einlagensicherungssys-
teme ebenfalls auf den Weg gebracht. 

Neben den erfreulichen Entwicklungen auf den Anleihemärkten deutet die Annäherung des Satzes 
für 3-Monats-Geld an den EZB-Leitzins auf gestärktes Vertrauen in die Stabilität des europäischen 
Bankensektors hin. Das Unterschreiten des Leitzinssatzes durch die Marktzinssätze weist jedoch auf 
eine weiterhin bestehende Überschussliquidität hin. Angesichts der bestehenden Störungen des geld-
politischen Transmissionsmechanismus im Euroraum wurden aber die niedrigen Leitzinsen durch die 
Banken unterschiedlich an die Kreditnehmer weitergegeben. Dies hatte u. a. zur Folge, dass Unter-
nehmensfinanzierungen zunehmend in Form von Anleiheemissionen erfolgten.  

Österreichische Staatsanleihen erfreuten sich im Jahr 2013 großer Nachfrage. Die Emissionsrendite 
für Bundesanleihen erreichte im historischen Vergleich den niedrigsten volumengewichteten Durch-
schnitt in Höhe von 1,8%. Weiters reduzierte sich der länderspezifische Risikoaufschlag Österreichs 
zu Deutschland für 10-jährige Staatsanleihen im Jahresdurchschnitt von 80 Basispunkten im Jahr 
2012 auf 36 Basispunkte im Jahr 2013. 

Tabelle 3: Renditeabstände 10-jähriger staatlicher Schuldverschreibungen im 
Euroraum zu Deutschland 2009 bis 2013 (Periodendurchschnitt in 
Prozentpunkten)

2009 2010 2011 2012 2013 
Belgien 0,65 0,66 1,58 1,46 0,77
Finnland 0,44 0,26 0,41 0,43 0,26
Frankreich 0,36 0,34 0,67 1,00 0,59
Griechenland 1,89 6,44 16,21 23,05 8,60
Irland 1,83 2,98 7,04 4,94 2,35
Italien 1,00 1,24 2,71 3,92 2,67
Niederlande 0,43 0,22 0,35 0,40 0,33
Österreich 0,68 0,42 0,65 0,82 0,36
Portugal 0,93 2,60 7,70 9,33 4,67
Slowakei 1,49 1,21 1,69 2,15 1,18
Slowenien 1,12 1,12 2,48 4,68 4,38
Spanien 0,70 1,50 2,82 4,36 2,95
Euro-12-Aggregat 0,96 1,58 3,69 4,71 2,43
Luxemburg . . . . 0,33
Malta . . . . 1,81
Zypern . . . . 6,74
Euro-15-Aggregat . . . . 2,53

Quelle: Thomson Reuters, OeBFA (lineare Interpolation). 
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3. VORGABEN UND ZIELE FÜR ÖSTERREICHS BUDGET-
POLITIK 2013 

3.1 Konsolidierungsvorgaben für Österreich seitens 
der Europäischen Union 

Mehrdimensionale Fiskalregeln, nationale Fiskalräte und Transparenz sol-
len die Haushaltsdisziplin stärken 

Bereits der EG-Vertrag zur Gründung der Europäischen Union (EU) des Jahres 1992 und der Stabi-
litäts- und Wachstumspakt (SWP) des Jahres 1997 verpflichteten die EU-Staaten, „übermäßige“ 
Defizite von mehr als 3% des BIP sowie Schuldenquoten von über 60% des BIP zu vermeiden 
und mittelfristig einen „nahezu ausgeglichenen Haushalt oder Budgetüberschuss“ anzustreben. 
Im Jahr 2005 traten zusätzliche Regelungen mit länderspezifischen strukturellen Budgetzielen in 
Kraft. Vor dem Hintergrund der Finanz-, Wirtschafts- und Schuldenkrise wurden sodann die Steue-
rungsmechanismen in der EU zur Stärkung der Haushaltsdisziplin abermals reformiert und im 
Rahmen von drei Legislativpaketen verabschiedet:3

„Sixpack“: Stärkung des präventiven Arms des SWP durch Umsetzung einer Ausgabenregel
sowie eines Frühwarnmechanismus zur Gegensteuerung bei Abweichungen vom mittelfristi-
gen Budgetziel (Medium Term Budgetary Objective – MTO) bzw. Anpassungspfad in Rich-
tung MTO, Operationalisierung einer adäquaten Schuldenrückführung im korrektiven Arm 
des SWP, Richtlinien zum nationalen Haushaltsrahmen (nationale Fiskalregeln). 

„Fiskalpolitischer Pakt“ (völkerrechtlicher Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steue-
rung in der WWU): Nationale rechtliche Verankerung einer strukturellen Budgetdefizitquo-
te von max. 0,5% des BIP und eines automatischen Korrekturmechanismus bei erheblichen 
Abweichungen vom MTO oder Anpassungspfad. 

„Twopack“: Verbesserte Koordination und verstärkte Kontrolle der nationalen Haushaltspro-
zesse im Euroraum (ex ante und laufend) und Einrichtung von unabhängigen Gremien auf na-
tionaler Ebene (Fiskalräte) zur Überwachung der nationalen Fiskalregeln sowie des aktuellen 
und mittelfristigen Budgetpfads. 

Das „Twopack“ trat im Mai 2013 in Kraft. Damit waren die Bestimmungen über die gesamtstaatliche 
Haushaltsplanung erstmals im Oktober 2013 für das Haushaltsjahr 2014 anzuwenden. Diese sehen – 
ergänzend zum „Europäischen Semester“ in der jeweils ersten Jahreshälfte – einen einheitlichen 
Zeitrahmen für die Veröffentlichung und Übermittlung der nationalen Haushaltspläne (Voran-
schlags-Entwurf des Zentralstaates und Eckdaten laut ESVG 95 der anderen Subsektoren) bis 15. 
Oktober sowie deren Evaluierung durch die Europäische Kommission (EK) vor.  

In Österreich wurde der Staatsschuldenausschuss Anfang November 2013 im Rahmen einer Geset-
zesnovelle (Fiskalratgesetz, BGBl. 149/2013) mit der Überwachung der EU-Fiskalregeln betraut und 
als „Fiskalrat Österreichs“ im Sinne des „Twopack“ (Verordnung (EU) Nr. 473/2013) etabliert. 
Die Überwachungsfunktion des Fiskalrates umfasst die Beobachtung der aktuellen und mittelfristigen 
Budgetentwicklung aller öffentlichen Haushalte im Hinblick auf die Einhaltung der nationalen Fis-
kalregeln. Ein erster diesbezüglicher „Bericht über die Einhaltung der Fiskalregeln 2013 bis 
2018“ wurde im Mai 2014 der Öffentlichkeit vorgestellt.4 Die nationalen Fiskalregeln wurden in 
Österreich in Form des Österreichischen Stabilitätspakts 2012 rechtlich verankert (Abschnitt 3.2).  

                                                                  
3  Siehe Europäische Kommission (2013). Vade mecum on the SWP. Occasional Papers 151, Mai 2013, Brüssel oder 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/index_en.htm. 
4  Siehe http://www.fiskalrat.at/Publikationen/fiskalregelberichte.html. 
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Die mehrdimensionalen EU-Fiskalregeln im Sinne des SWP (bzw. „Sixpack“) legen gesamtstaatli-
che Obergrenzen für

die Höhe des Budgetdefizits,

die Entwicklung und Höhe des strukturellen Budgetdefizits,

die Entwicklung der realen Ausgaben des Staates und für 

die Entwicklung und den Stand der Staatsverschuldung fest.

Werden die fiskalpolitischen Vorgaben nicht erfüllt (Ex-post-Bewertung des Jahres t-1 im Rahmen 
der Frühjahrsprognose der EK), sind Sanktionen vorgesehen. Ein verschärftes Korrekturverfah-
ren im korrektiven Arm des Stabilitäts- und Wachstumspakts (ÜD-Verfahren) wird ausschließlich 
bei Verletzung der Maastricht-Kriterien (Defizitquote nachhaltig über der Obergrenze von 3% des 
BIP oder Verschuldungsquote über der 60%-Grenze ohne ausreichende Rückführung) eingeleitet. 
Die Fiskalregeln über die Entwicklung und Höhe des strukturellen Budgetsaldos (= konjunkturbe-
reinigter Budgetsaldo abzüglich Einmalmaßnahmen) prägen die konjunkturpolitische Ausrichtung 
der Budgetpolitik in der Europäischen Union. Nach Erreichen des MTO (Medium Term Objective; 
strukturelles Budgetdefizit von maximal 0,5% des BIP) soll dessen Einhaltung zu einer konjunktur-
adäquaten, antizyklischen Ausrichtung der Budgetpolitik, die in der Vergangenheit die Ausnah-
me war, in den Mitgliedstaaten beitragen. Allfällige Verfehlungen der strukturellen Vorgaben lösen 
ebenso wie jene bei der Ausgabenregel kein ÜD-Verfahren aus. Allerdings werden im Bedarfsfall, 
d. h. bei „erheblicher Abweichung“5 vom vorgegebenen Budgetpfad, Frühwarnmechanismen (wie 
z. B. EU-Maßnahmenkatalog mit Fristen, automatisches Korrekturverfahren auf nationaler Ebene, 
Stellungnahmen der Fiskalräte etc.) in Gang gesetzt, um die Haushaltsdisziplin in den Mitgliedstaa-
ten zu forcieren und eine Verletzung der Maastricht-Kriterien zu verhindern. Der mittelfristige Ziel-
wert eines beinahe ausgeglichenen Budgets wurde in Österreich mit einem strukturellen Budget-
defizit von 0,45% des BIP festgelegt.

Das Ergebnis des strukturellen Budgetsaldos ist allerdings mit erheblichen Unsicherheiten verbun-
den, die sich auch in laufenden Revisionen – selbst Daten der Vergangenheit betreffend – nieder-
schlagen. Diese Unsicherheiten ergeben sich aus unterschiedlichen Berechnungsmethoden und Prog-
nosen, aber auch aus der Tatsache, dass der Potenzialoutput keine direkt beobachtbare, sondern eine 
analytische Kenngröße darstellt. Dadurch erklären sich auch Abweichungen bei den Ergebnissen 
unterschiedlicher Institutionen (EK, IWF, OECD, WIFO, FISK). 

EU-Empfehlungen für 2013 im Rahmen des übermäßigen Defizitverfahrens 
für Österreich  

Österreich unterlag zwischen Dezember 2009 und Juni 2014 einem ÜD-Verfahren nach Artikel 126 
(6) AEUV (korrektiver Arm des SWP) mit folgenden fiskalpolitischen Vorgaben für den Empfeh-
lungszeitraum 2011 bis 2013:6

Rückführung der gesamtstaatlichen Defizitquote auf unter 3% des BIP bis 2013,  

Reduktion des strukturellen Budgetdefizits des Staates um durchschnittlich 0,75% des BIP p. a. 
in den Jahren 2011 bis 2013,7

rückläufige Schuldenquote.  

                                                                  
5  Eine Abweichung ist i. S. des SWP erheblich, wenn das strukturelle Defizit eines Jahres um 0,5% des BIP oder im 

Durchschnitt zweier aufeinander folgender Jahre um 0,25% des BIP p. a. vom Anpassungspfad bzw. MTO abweicht. 
6  Eine Zusammenstellung der Dokumente zu den aktuell laufenden Verfahren findet sich unter 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm. 
7  Seit der Reform des SWP im Jahr 2011 werden für neu eröffnete ÜD-Verfahren jährliche Zielwerte für den Bud-

getsaldo laut Maastricht und für den strukturellen Budgetsaldo vorgegeben. 
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Auf Basis der Frühjahrsprognose der EK entschied der Rat der Europäischen Union im Juni 2014, 
das ÜD-Verfahren gegenüber Österreich einzustellen. Ausschlaggebend dafür war, dass sowohl 
die gesamtstaatliche Defizitquote seit dem Jahr 2011 nachhaltig unter dem Referenzwert von 3% des 
BIP als auch die Verschuldungsquote im Sinne der Schuldenregel rückgeführt wurden (Näheres Ab-
schnitt 4.1). Folglich sind für Österreich ab dem Jahr 2014 die Bestimmungen des präventiven 
Arms gültig. Sie geben (sofern nicht Ausnahmeregeln wie z. B. bei Naturkatastrophen oder bei 
schwerwiegendem Konjunkturabschwung anzuwenden sind) in Grundzügen Folgendes vor:  

Anpassung des strukturellen Budgetsaldos jährlich um mehr als 0,5% des BIP, solange 
das mittelfristige Budgetziel (MTO) nicht erreicht wurde und die Schuldenquote über dem 
Referenzwert von 60% des BIP liegt.  

Beschränkung des jährlichen (realen) Ausgabenzuwachses des Staates mit der mittelfristi-
gen Wachstumsrate des Potenzialoutputs abzüglich eines Abschlags, außer es erfolgt eine 
diskretionäre Kompensation durch Einnahmen.  

Rückführung der Staatsschuldenquote im Einklang mit der Schuldenregel. Nach Einstel-
lung eines ÜD-Verfahrens besteht ein dreijähriger Übergangszeitraum, an dessen Ende die 
Einhaltung der Schuldenregel sichergestellt werden muss. 

3.2 Nationale Budgetziele: Stabilitätsprogramm und 
Österreichischer Stabilitätspakt 2012 

Numerische Budgetziele Österreichs decken sich im Wesentlichen mit 
den EU-Vorgaben 

Die budget- und wirtschaftspolitischen Zielsetzungen der Bundesregierung beruhen auf einer 
Drei-Säulen-Strategie, die neben numerischen Haushaltszielen die Förderung von Wirtschafts-
wachstum und Beschäftigung sowie die Fortsetzung von Strukturreformen umfasst.  

Die numerischen Budgetziele der österreichischen Gebietskörperschaften für das Fiskaljahr 2013
basieren auf dem Österreichischen Stabilitätspakt 2012 (ÖStP 2012; BGBl. I 30/2013), der – in 
Anlehnung an die EU-Fiskalregeln – ein nationales System mehrdimensionaler Fiskalregeln rechtlich 
bindend für die einzelnen Gebietskörperschaften festlegt (u. a. Anpassungspfad für den Maastricht-
Saldo in Richtung Nulldefizit im Jahr 2016, maximales strukturelles Budgetdefizit von 0,45% des 
BIP ab 2017, Rückführung der Verschuldungsquote gemäß Schuldenregel der EU). Vor diesem Hin-
tergrund formulierte die Bundesregierung Zielvorgaben für die wichtigsten Fiskalindikatoren, die 
sich im Budget- bzw. Schuldenpfad laut Stabilitätsprogramm 2012 bis 2017 vom April 2013 wi-
derspiegelten:

Gesamtstaatliches Defizit laut Maastricht von 2,3 % des BIP im Jahr 2013, davon 1,9% des BIP 
durch die Bundesebene und 0,4% des BIP seitens der Länder und Gemeinden, 0,0% des BIP sei-
tens Sozialversicherungsträger; Rückführung auf 0,0% des BIP bis 2016; 

Strukturelles Budgetdefizit von 1,8% des BIP im Jahr 2013; Erreichung des mittelfristigen 
Budgetziels eines strukturellen Budgetdefizits von max. 0,45% des BIP (Bund und SV-Träger: 
max. 0,35% des BIP; Länder und Gemeinden: max. 0,1% des BIP) im Jahr 2017; 

Schrittweise Rückführung der Verschuldungsquote nach einem Höchststand von 73,6% des BIP 
Ende 2013. 

Im Juni 2013 wurde das österreichische Stabilitätsprogramm 2012 bis 2017 von der Europäischen 
Kommission evaluiert. Im Anschluss daran kam der Rat der Europäischen Union (Ecofin) zum 
Schluss, dass Österreich bereits beträchtliche Konsolidierungsanstrengungen zur Rückführung des 
übermäßigen Defizits unternommen hat. Gleichzeitig verabschiedete der Rat folgende länderspezi-
fischen Empfehlungen für Österreich: 
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Den gesamtstaatlichen Haushaltsplan für 2013 – wie vorgesehen – umzusetzen, sodass die 
nachhaltige Korrektur des übermäßigen Defizits und die strukturelle Anpassung entsprechend 
den Ratsempfehlungen im Rahmen des ÜD-Verfahrens erreicht werden;  

Nach der Korrektur des übermäßigen Defizits in geeignetem Tempo strukturelle Anpassungsan-
strengungen zu unternehmen, um das MTO bis 2015 zu erreichen.8

Die Finanzbeziehungen zwischen unterschiedlichen Regierungsebenen zu straffen (z. B. Ver-
einfachung und Entflechtung der Kompetenzen, Zusammenführung der Ausgaben- und Finanzie-
rungsverantwortung); 

Reformen in den Bereichen Pensionen, Gesundheit, Bildung und Steuerstruktur weiter voranzu-
treiben.

Im Rahmen des aktuellen Stabilitätsprogramms für die Jahre 2013 bis 2018 vom April 2014 wur-
den die numerischen Zielvorgaben ab dem Jahr 2014 vor dem Hintergrund der erforderlichen Zu-
satzmittel für die Restrukturierung der Hypo Alpe-Adria-Bank auf Bundesebene und der Überer-
füllung der Haushaltsergebnisse 2013 auf Länder- und Gemeindeebene angepasst: Neben höhe-
ren Planwerten für das Jahr 2014 hinsichtlich Maastricht-Defizit (2,7% des BIP) und Schuldenquote 
(79,2% des BIP) wurde die Erreichung des mittelfristigen Budgetziels eines strukturellen Budgetde-
fizits von max. 0,45% des BIP für das Jahr 2016 seitens der Bundesregierung vorgesehen. Zudem 
wurde infolge der Übererfüllung des ÖStP 2012 durch die Länder und Gemeinden in den Jahren 
2012 und 2013 ab dem Jahr 2014 ein (nominelles) Nulldefizit (im Jahr 2017 ein geringer Über-
schuss) als Beitrag dieser Subsektoren zum gesamtstaatlichen Budgetpfad unterstellt. Der EU-
Forderung einer Beschleunigung des Konsolidierungskurses zur Erreichung des MTO bis zum Jahr 
2015 anstatt 2016 wurde im aktuellen Stabilitätsprogramm nicht Rechnung getragen. Allerdings 
kündigte die Regierung Zusatzeinsparungen im Bedarfsfall an (Abschnitt 3.3). 

3.3 Ausblick: Budgetpolitische Empfehlungen des Rates 
der Europäischen Union 2014 

Ergebnisse des Fiskalrates von Anfang Mai 2014 werden von der EU-
Kommission bestätigt 

Die EK führte Anfang Juni 2014 – dem Ablauf des „Europäischen Semesters“ folgend – gemeinsam 
mit dem Nationalen Reformprogramm Österreichs 2014 eine Bewertung9 des aktuellen österrei-
chischen Stabilitätsprogramms für die Jahre 2013 bis 2018 (vom April 2014) durch. Auf Grundla-
ge dieser Bewertung wurde der Prozess zur Einstellung des ÜD-Verfahrens für Österreich in die 
Wege geleitet, der Mitte 2014 abgeschlossen wurde (Abschnitt 3.1).  

Für den Budgetpfad ab dem Jahr 2014 empfahl der Rat der Europäischen Union10 Österreich für 
den Zeitraum 2014–2015 Folgendes: 

Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen für 2014, um die Abweichung von den EU-Vorgaben 
für den Anpassungspfad des strukturellen Budgetsaldos (laut Frühjahrsprognose 2014 der EK in 
Höhe von 0,5% des BIP) und die damit verbundene Gefahr einer deutlichen Abweichung im Sin-
ne des SWP abzuwenden;

Die strukturellen Anpassungsanstrengungen 2015 deutlich zu erhöhen, um das Erreichen des 
MTO sicherzustellen; das MTO auch danach einzuhalten und die Schuldenquote nachhaltig zu-
rückzuführen;

Die Finanzbeziehungen zwischen unterschiedlichen Regierungsebenen weiter zu straffen (z. B. 
                                                                  
8  Im Herbst 2013 forderte die EK Österreich auf, die vollständige Einhaltung des SWP im Rahmen des nationalen 

Haushaltsverfahrens und die Erreichung des MTO bis 2015 sicherzustellen. 
9  Siehe http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_austria_en.pdf. 
10  Siehe http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2010799%202014%20INIT. 
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Vereinfachung und Entflechtung der Kompetenzen, Zusammenführung der Ausgaben- und Fi-
nanzierungsverantwortung);  

Die langfristige Tragfähigkeit des Pensionssystems zu verbessern (Beschleunigung der Har-
monisierung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters für Frauen und Männer, Kopplung des ge-
setzlichen Pensionsantrittsalters an die Lebenserwartung, Überwachung der Umsetzung neuer 
Reformen zur Beschränkung der Inanspruchnahme von Frühpensionierungsregelungen);

Die Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit des Gesundheitswesens und der Pflege weiter zu ver-
bessern; 

Reduktion der hohen Steuer- und Abgabenbelastung der Arbeit von Geringverdienern (Ver-
lagerung auf weniger wachstumsschädliche Steuerquellen wie etwa periodische Immobiliensteu-
ern bei Aktualisierung der Steuerbemessungsgrundlage);  

Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen von Menschen mit Migrationshin-
tergrund, Frauen und älteren Arbeitnehmern (Verbesserung der Kinderbetreuungs- und Langzeit-
pflegedienste, Anerkennung der Qualifikationen von Migranten); 

Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Bildungsergebnisse (u. a. durch Forcierung der 
frühkindlichen Bildung) und der strategischen Planung im Hochschulwesen sowie zur Sen-
kung der Abbrecherquote zu ergreifen; 

Zugangs- und Ausübungsbeschränkungen im Dienstleistungssektor abzubauen und deren 
Rechtfertigung aus Gründen des Allgemeininteresses bei den regulierten Berufen zu überprüfen; 

Die Umstrukturierung verstaatlichter und teilweise verstaatlichter Banken weiterhin zu ver-
folgen und wirksam voranzubringen. 

Insgesamt stellte der Rat der Europäischen Union fest, dass Österreich sein übermäßiges Defizit 
nachhaltig korrigiert hat, in den Jahren 2014 und 2015 jedoch weiterhin die Gefahr einer erhebli-
chen Abweichung vom strukturellen Anpassungspfad in Richtung MTO besteht. Das zugrunde-
liegende makroökonomische Szenario des Stabilitätsprogramms wurde von einer unabhängigen Insti-
tution (WIFO) erstellt und als plausibel eingestuft. Wenngleich Fortschritte bei Strukturreformen, 
z. B. im Bereich des Pensions- und Gesundheitssystems erzielt wurden, besteht nach Auffassung des 
Rates weiterhin Reformbedarf (u. a. bei der Kompetenzverteilung, Steuerstruktur, Pensionen, Ge-
sundheits- und Bildungswesen). 

Die Einschätzungen über den zukünftigen Budgetpfad Österreichs decken sich im Wesentlichen 
mit den Ergebnissen des Fiskalrates, die im Rahmen des Berichts über die Einhaltung der Fiskalre-
geln 2013 bis 2018 veröffentlicht wurden (Kapitel 8)11 Auch der Fiskalrat sprach sich dafür aus, dass 
strukturelle Reformen rasch umgesetzt werden, und stellte für 2014 und 2015 fest, dass nicht alle 
EU-Fiskalregeln zur Gänze eingehalten werden könnten. Laut BMF soll eine „erhebliche Abwei-
chung“ im Sinne des SWP im Hinblick auf den strukturellen Anpassungspfad in Richtung des MTO 
durch Zusatzmaßnahmen im Vollzug (falls erforderlich) verhindert werden. Die Herausforderung für 
die öffentlichen Finanzen besteht darin, wachstumsfördernde Ausgaben für Bildung, Forschung, 
Innovation und materielle Infrastruktur beizubehalten und die Kostendynamik durch die Bevölke-
rungsalterung – insbesondere der Renten-, Pflege- und Gesundheitssysteme – einzudämmen. 

Im aktuellen Stabilitätsprogramm sind einige Strukturreformen angeführt, die bei den vom Rat der 
EU angezeigten Reformbereichen ansetzen. Dazu zählen v. a. Maßnahmen zur langfristigen Siche-
rung des gesetzlichen Pensionssystems sowie Werterhaltung der Pensionen (z. B. verstärkte Förde-
rung der Erwerbsintegration älterer Arbeitnehmer und Anreize zur Weiterarbeit nach Erreichen des 
Mindestpensionsalters) sowie Verwaltungsreformmaßnahmen (Zusammenführung und Schließung 
von Bezirksgerichten und Polizeiinspektionen, Bündelung von Querschnittsaufgaben durch Grün-
dung eines Amtes der Bundesregierung). Im Bereich des Gesundheitswesens wurde mit den Verein-

                                                                  
11  Siehe http://www.fiskalrat.at/Publikationen/fiskalregelberichte.html. 
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barungen gemäß Artikel 15a B-VG zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherung zur „Organisa-
tion und Finanzierung des Gesundheitswesens“ sowie zur „Zielsteuerung Gesundheit“ der Grundstein 
für Reformen gelegt. Allerdings bedarf es der Konkretisierung und Umsetzung jener Maßnahmen, 
die insbesondere die vereinbarte Begrenzung der Dynamik der Gesundheitsausgaben mit dem nomi-
nellen BIP-Wachstum bis 2016 sicherstellen sollen. 

Wichtige strukturelle Reformvorhaben wurden im Regierungsprogramm in Aussicht gestellt, die 
bislang weder konkretisiert noch quantifiziert wurden. Hierzu sollen Arbeitsgruppen eingerichtet und 
Reformpläne bis spätestens Ende 2015 zu folgenden Themenbereichen vorgelegt werden: 

Überprüfung der Aufgabenverteilung und -erfüllung, Deregulierung, 

Beseitigung von gebietskörperschaftsübergreifenden Doppelgleisigkeiten,  

Finanzausgleichsreform mit einer Entflechtung der Aufgaben und Mischfinanzierungen sowie 
einer aufgabenadäquaten Mittelausstattung, 

Steuerstrukturreform einschließlich Steuervereinfachung (u. a. Senkung des Eingangssteuersatzes 
in Richtung 25% unter gleichzeitiger Abflachung der Progression). 
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4. FISKALPOSITION GEMÄSS STABILITÄTS- UND 
WACHSTUMSPAKT 

4.1 Budgetentwicklung in Österreich 2013 
Gesamtstaatliches Budgetdefizit 2013 erheblich niedriger als veran-
schlagt 

Der mittelfristige Konsolidierungspfad Österreichs (Stabilitätsprogramm, April 2013) sah eine weite-
re Rückführung der gesamtstaatlichen Defizitquote von 2,5% des BIP im Jahr 2012 auf 2,3% des 
BIP im Jahr 2013 vor. Die Berechnungen von Statistik Austria im Rahmen der Meldung zur Budge-
tären Notifikation von Ende März 2014 ergaben jedoch ein unerwartet niedriges Budgetdefizit von 
1,5% des BIP für das Jahr 2013. Trotz eines schwächeren Wirtschaftswachstums und über dem Bun-
desvoranschlag liegender Kapitalerfordernisse für den Bankensektor unterschritt das vorläufige End-
ergebnis vom März 2014 für das Maastricht-Defizit 2013 jene Ergebnisse vom März sowie vom Sep-
tember 2013 um 0,8 Prozentpunkte (Tabelle 4). Die im Kapitel 4 präsentierten Budgetdaten laut 
Maastricht spiegeln den Stand März 2014 wider, bei dem noch vorläufige, zum Teil geschätzte 
Budgetdaten des Staates für 2013 enthalten sind.12 

Tabelle 4: Einschätzungen zur Budgetentwicklung des Staates für 2012 und 
2013  

 Budgetsaldo1) 
2012 

Budgetsaldo1) 
2013 

 Mrd EUR % des BIP Mrd EUR % des BIP 

Ende März 2013 
Budgetäre Notifikation2) bzw. 
Meldung an Eurostat3) 

-7,7 -2,5 -7,4 -2,3 

Ende September 2013 
Budgetäre Notifikation2) bzw. 
Meldung an Eurostat3) 

-7,8 -2,5 -7,2 -2,3 

Ende März 2014 
Budgetäre Notifikation2) bzw. 
Meldung an Eurostat3) 

-7,9 -2,6 -4,8 -1,5 

Ende April 2014 
Österr. Stabilitätsprogramm BMF 

. . -4,8 -1,5 

1) Budgetsaldo des Staates im Sinne der Budgetären Notifikation (Zinsaufwand unter Berück-
sichtigung von Derivaten (Swaps)). 

2) Meldeverpflichtung an die Europäische Kommission gemäß EU-Verordnung Nr. 3605/93 
zuletzt geändert durch Nr. 351/2002. 

3) Meldeverpflichtung an das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaft (Eurostat). 
Quelle: Statistik Austria, BMF. 

 
Die Differenz zwischen dem Finanzierungssaldo des Bundes für das Jahr 2013 (Budgetäre Notifi-
kation vom März 2014 gegenüber 2013) von 0,4% des BIP war auf Sondereffekte und einen Risiko-
puffer in der Budgetplanung zurückzuführen. So kam es auf Bundesebene beim Vollzug zu erhebli-
chen Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2013, die sich nur zum Teil aufhoben: Den Erlösen 
aus dem Verkauf von Mobilfunklizenzen, die um 1,75 Mrd EUR höher waren als budgetiert, stan-
den ein höherer Mittelbedarf von 1,1 Mrd EUR für die Hypo-Alpe-Adria und um 0,3 Mrd EUR 
weniger Einnahmen aus dem Steuerabkommen mit der Schweiz gegenüber. Diese Abweichungen 
                                                                  
12  Endgültige Ergebnisse über die Budgetgebarung im Sinne des ESVG 95 liegen mit einer zeitlichen Verzögerung von 

über einem Jahr vor. Zwar stehen Statistik Austria Quartalsdaten über die Budgetgebarung der Länder und Gemein-
den zur Verfügung, die aber zum Teil Qualitätsschwächen aufweisen. Ferner werden unterjährige Gemeindeergebnis-
se ausschließlich durch eine Stichprobe (150 Gemeinden) erfasst. 
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reduzierten das Maastricht-Defizit um insgesamt 0,1% des BIP. Zu einer Unterschreitung des Defi-
zits auf Bundesebene trug ferner auch die traditionell vorsichtige Budgetierung bei: So lagen bei-
spielsweise die Auszahlungen in der Untergliederung (UG) 20 „Arbeitsmarkt“ angesichts der 
schwachen Wirtschaftsentwicklung mit 6,7 Mrd EUR um 0,3 Mrd EUR über dem Voranschlag, die 
Einzahlungen überschritten aber mit 5,8 Mrd EUR den Voranschlag um 0,5 Mrd EUR. Auch die 
veranschlagten Einzahlungen zur UG 25 „Familie und Jugend“ wurden um 150 Mio EUR übertrof-
fen.  

Darüber hinaus verbesserte sich auch auf Länder- und Gemeindeebene der Finanzierungssaldo für 
das Jahr 2013 um 0,4 Prozentpunkte beim Vergleich zwischen der März-Meldung 2014 und jener des 
Vorjahres (Finanzierungssaldo März 2014: –0,06 % des BIP, März 2013: –0,44 % des BIP). Bei den 
Sozialversicherungsträgern wurde ein im März 2013 geplanter Überschuss im vorläufigen Ergebnis 
geringfügig übertroffen. 

Eine Tendenz zur Überschätzung des Defizits des Bundes bei der Planung und ein strikter Budget-
vollzug waren auch in den vorangegangenen Jahren, mit Ausnahme des Jahres 2012 (unerwartete 
Ausgaben für das Bankenpaket), zu verzeichnen: Von 2005 bis 2011 überschritt das (geplante) Maas-
tricht-Defizit der Bundesebene in der Budgetären Notifikation vom März des laufenden Jahres das 
vorläufige Endergebnis nach Vorliegen des Rechnungsabschlusses im folgenden Jahr um durch-
schnittlich jeweils 1,6 Mrd EUR oder 46%.13 In der Gesamtbetrachtung aller Länder und Gemeinden 
trifft diese äußerst vorsichtige Planung für die Jahre ab 2011 zu.  

Temporäre Effekte drückten 2013 das gesamtstaatliche Maastricht-Defizit 

Das Maastricht-Defizit wurde im Jahr 2012 per Saldo durch temporäre Effekte um 2,4 Mrd EUR 
erhöht, während diese im Jahr 2013 das Defizit per Saldo um 0,8 Mrd EUR reduzierten: So sum-
mierten sich die Nettozahlungen im Rahmen des Bankenpakets im Jahr 2012 auf 2,6 Mrd EUR, im 
Jahr 2013 waren es 1,9 Mrd EUR. Dies entsprach einem Rückgang von 0,2% des BIP. Die temporä-
ren, defizitmindernden Einnahmen lagen im Jahr 2012 bei 0,2 Mrd EUR (Vorwegbesteuerung der 
Pensionskassen), jene von 2013 erreichten ein Volumen von 2,7 Mrd EUR (Versteigerungserlöse der 
Mobilfunklizenzen und Steuerabkommen mit der Schweiz). Insgesamt verminderten diese temporä-
ren, einnahmen- und ausgabenseitigen Ereignisse das Maastricht-Defizit im Jahr 2013 im Vorjah-
resvergleich um 3,2 Mrd EUR oder 1% des BIP. 

Der konjunkturelle Einfluss auf das Budget aufgrund zyklisch schwankender Steuereinnahmen 
und Sozialausgaben wird nach Vorgaben der EU mittels der Lücke zwischen BIP und Potenzialout-
put der österreichischen Wirtschaft berechnet. Mit einem Potenzialwachstum von 1,2% erreichte das 
BIP das Potenzialoutputniveau im Jahr 2013 noch nicht und wies eine Outputlücke von 0,7% des 
Potenzialoutputs auf (laut kurz- und mittelfristiger Prognose des WIFO vom März bzw. Februar 
2014). Geht man von einer Budgetsensitivität von 0,49 aus14, so waren gerundet 0,4 Prozentpunkte 
des Maastricht-Defizits von 1,5% des BIP auf die zyklische Komponente zurückzuführen. In der 
Frühjahrsprognose 2014 der Europäischen Kommission führte eine Outputlücke von 1,1% des Poten-
zialoutputs zu einer sehr ähnlichen zyklischen Komponente von 0,5% des BIP. Durch die zusätzliche 
Bereinigung um Einmalmaßnahmen (nach EU-Definition)15 in Höhe von –0,35 Mrd EUR ergab 
sich im Jahr 2013 ein struktureller Saldo von –1,3% des BIP (bzw. von –1,1% des BIP laut Europä-
ischer Kommission). Die Einmalmaßnahmen nach EU-Definition umfassten 2013 die Vermögens- 

                                                                  
13  Dieses Ergebnis ändert sich nicht wesentlich, wenn die Krisenjahre 2008 und 2009 nicht in die Auswertung mitein-

bezogen werden. Im administrativen Bundesbudget war auch 2012 eine vorsichtige Budgetierung zu verzeichnen. 
14  Vgl.: Mourre et al. (2013): The cyclically adjusted budget balance used in the EU fiscal framework: an update, Euro-

pean Commission, Economic Papers 478. 
15  Die Abgrenzung des Begriffs „Einmalmaßnahmen“ folgt hier den EU-Konventionen (z. B. ohne einnahmenseitige 

Effekte des Bankenpakets): „One-off and temporary measures are measures having a transitory budgetary effect that 
does not lead to a sustained change in the intertemporal budgetary position, i.e. sales of nonfinancial assets; short-
term emergency costs emerging from natural disasters; tax amnesties; revenues resulting from the transfers of pen-
sion obligations and assets (Code of Conduct, 24.1.2012).” 



Budgetentwicklung des Staates und seiner Subsektoren 2013 

 

 28 

Tabelle 5: Budgetsaldo, Zinszahlungen, Primärsaldo und struktureller Bud-
getsaldo des Staates 2010 bis 20141) 

 
transfers im Rahmen des Bankenpakets (Abschnitt 4.2) und der Katastrophenhilfe (Hochwasser und 
Dürre; Abschnitt 4.3) sowie die einmaligen Sondereinnahmen (Versteigerung der Mobilfunklizenzen 
und Steuerabkommen mit der Schweiz). Gegenüber dem Jahr 2012 verringerte sich das strukturelle 
Budgetdefizit von 1,8% des BIP um 0,5 Prozentpunkte.  

Die Bedeutung des strukturellen Budgetdefizits für die Fiskalregeln der EU beruht auf dem Grund-
satz antizyklischer Budgetpolitik. Damit stellt es eine wichtige Größe für eine nachhaltige Konso-
lidierung dar. Da der Potenzialoutput und die Outputlücke jedoch keine beobachtbaren Größen sind, 
gibt es unterschiedliche Schätzmethoden, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Hinzu kom-
men häufige Prognosefehler und Revisionen der Schätzungen für das BIP-Wachstum und für das 
Potenzialwachstum sowie von Einmalmaßnahmen, die jeweils in das strukturelle Defizit eingehen.  

Beendigung des übermäßigen Defizitverfahrens für Österreich ab Mitte 
2014 

Österreich unterlag von Dezember 2009 bis Juni 2013 einem ÜD-Verfahren mit spezifischen numeri-
schen fiskalischen Vorgaben, die im Abschnitt 3.1 erläutert sind. Österreich erfüllte alle drei Krite-
rien im Sinne dieser EU-Vorgaben, wodurch die Einstellung des ÜD-Verfahrens erreicht wurde 
(siehe auch Fiskalregelbericht vom Mai 2014): 

 Eine Rückführung der gesamtstaatlichen Defizitquote auf unter 3% des BIP erfolgte bereits 
ab dem Jahr 2011 mit einer Defizitquote von nur noch 1,5% des BIP im Jahr 2013. Im Jahr 2014 
sollte – auch unter Berücksichtigung der Restrukturierung der Hypo Alpe-Adria-Bank in Form 
einer Abbaugesellschaft – die Obergrenze von 3% weder erheblich noch nachhaltig überschritten 
werden.16 

 Österreich erfüllt das für eine Einstellung des ÜD-Verfahrens relevante Schuldenkriterium inso-
fern, als ab dem Jahr 2014 eine rückläufige Schuldenquote im Sinne der Schuldenregel zu 
erwarten ist. Bei dieser Regel können Finanzierungen zur Stabilisierung der Finanzmärkte außer 
Ansatz bleiben (relevante, abzugsfähige „Faktoren“). Allerdings ist mit einer Rückführung der 
Schuldenquote (ohne Berücksichtigung von Sonderfaktoren) erst ab 2015 zu rechnen. 

                                                                  
16  Die Erfüllung der Vorgabe zur strukturellen Anpassung hat für eine Beendigung des ÜD-Verfahrens keine Bedeu-

tung, jedoch für die Entscheidung über weitere Verfahrensschritte. 

 Budgetsaldo Zinszahlungen Primärsaldo Struktureller 
Budgetsaldo 
laut WIFO2) 

Struktureller 
Budgetsaldo 

laut EK3) 

 Mrd EUR % des BIP Mrd EUR % des BIP Mrd EUR % des BIP % des BIP % des BIP 

2010 -12,9 -4,5 7,6 2,7 -5,3 -1,8 -3,2 -3,2 

2011 -7,3 -2,5 7,8 2,6 0,5 0,2 -2,4 -2,2 

2012 -7,9 -2,6 8,0 2,6 0,1 0,0 -1,8 -1,6 

20134) -4,8 -1,5 8,0 2,6 3,2 1,0 -1,3 -1,1 
20145) -8,7 -2,7 8,3 2,6 -0,4 -0,1 -1,2 -1,2 

1) Zinsaufwand unter Berücksichtigung von Derivaten (Swaps) im Sinne der Budgetären Notifikation. 
2) Auf Basis der WIFO-Berechnungen für die Outputlücke (Stand: März 2014). 
3) Gemäß Frühjahrsprognose 2014 der EU-Kommission (Stand: Mai 2014). 
4) Vorläufige Daten. 
5) Budgetäre Notifikation (Schätzung: BMF vom März 2014). 
Quelle: Statistik Austria, BMF, WIFO (BIP; Stand: März 2014), EU-Kommission und eigene Berechnungen. 
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 Die strukturelle Anpassung des gesamtstaatlichen Defizits Österreichs in den Jahren 2011 bis 
2013 betrug 0,6% des BIP (0,7% des BIP laut EK) und lag damit zwar unter dem Referenzwert 
von durchschnittlich 0,75% des BIP p. a., entsprach aber dennoch den EU-Vorgaben: Im Rahmen 
eines ÜD-Verfahrens werden neben der beobachteten Veränderung des strukturellen Budgetsal-
dos (gemessen in % des BIP) Fehleinschätzungen über die konjunkturelle und budgetäre Ent-
wicklung, die sich in Revisionen manifestieren, anhand von Korrekturfaktoren17 einbezogen, 
um die tatsächliche fiskalische Anstrengung zu ermitteln.18 Für das Jahr 2013 errechnet sich 
(nach der derzeitigen EK-Berechnungsmethode für die Korrekturverfahren) eine „tatsächliche 
fiskalische Anstrengung“ von 1,4 Prozentpunkten und im Jahresdurchschnitt 2011–2013 von 
1,0 Prozentpunkten p.a. Vor allem die Revision des Potenzialoutputs, der sich schwächer entwi-
ckelte als zum Zeitpunkt der Ratsempfehlungen angenommen, erhöhte die tatsächliche struktu-
relle Anpassung des Budgetdefizits in Richtung MTO. 

Kein budgetpolitischer Spielraum für Steuerentlastungen oder Offensiv-
maßnahmen ohne Gegenfinanzierung 

Durch die Beendigung des ÜD-Verfahrens (korrektiver Arm des SWP) sind ab dem Jahr 2014 die 
Bestimmungen des präventiven Arms gültig (Abschnitt 3.3). Aus heutiger Sicht dürfte Österreich 
in den Jahren 2014 und 2015 nicht alle diese Vorgaben erfüllen. Ein budgetpolitischer Spielraum 
für Steuerentlastungen oder zusätzliche Offensivmaßnahmen kann daher aus den derzeit verfügbaren 
Budgetplänen für Österreich nicht abgeleitet werden. Allerdings sind für die nachhaltige Einhaltung 
eines ausgeglichenen Haushalts aus Sicht des Fiskalrates Strukturreformen mit Veränderung der 
Aufgabenverteilung und die Einrichtung von klaren Schnittstellen zwischen den Gebietskörper-
schaften (unter anderem beim Gesundheitswesen, bei der Pflege, dem Förderwesen oder bei der 
Bildung) ausständig, die den budgetären Handlungsrahmen auch für Steuerentlastungen erweitern 
würden.  

Im internationalen Vergleich fällt das Defizit Österreichs niedrig aus 

Die beiden Defizitkenngrößen „Maastricht-Defizit und strukturelles Defizit“ fielen im Jahr 2013 in 
Österreich mit 1,5% des BIP bzw. 1,1% (Frühjahrsprognose der Europäischen Kommission) im Ver-
gleich zu den anderen EU-Ländern niedrig aus. Gleichzeitig war der Rückgang der Defizitkenngrö-
ßen in Österreich seit der Krise weniger stark ausgeprägt als bei der Mehrzahl der anderen Länder 
des Euroraums.  

Die strukturelle Konsolidierung der Euro-Länder seit dem Krisenjahr 2009 betrug (nach Europäi-
scher Kommission) durchschnittlich 3,3 Prozentpunkte, während das strukturelle Defizit in Öster-
reich von 2009 bis 2013 um 1,6 Prozentpunkte reduziert wurde. Ein struktureller Budgetüberschuss 
war im Jahr 2013 in fünf EU-Ländern (Deutschland, Griechenland, Luxemburg, Dänemark und 
Schweden) zu verzeichnen. Im Euro-18-Aggregat lag das strukturelle Defizit im Jahr 2013 bei durch-
schnittlich 1,3% des BIP (EU-Länder bei 1,8 % des BIP). Das Maastricht-Defizit verringerte sich 
von 2009 bis 2013 in Österreich um 2,6 Prozentpunkte auf 1,5% des BIP und jenes der Euro-Länder 
um durchschnittlich 3,3 Prozentpunkte auf 3,0% des BIP (EU-28-Aggregat: –3,5 Prozentpunkte auf 
3,3% des BIP; Grafik 9). Mitte 2014 konnte für sechs EU-Länder (Österreich, Belgien, die Tschechi-
sche Republik, Dänemark, die Slowakei und die Niederlande) das Verfahren bei einem übermäßigen 
Defizit eingestellt werden, wodurch die Zahl der Länder, für die ein Defizitverfahren läuft, auf nun-
mehr 11 zurückging. 

Die divergierenden budgetären Entwicklungen sind vorrangig Ergebnis von unterschiedlichen 

                                                                  
17  Korrekturfaktor  bereinigt um Revisionen des Potenzialoutputs im Vergleich zu den Wachstumsannahmen zum 

Zeitpunkt der Ratsempfehlungen im Rahmen des ÜD-Verfahrens. Korrekturfaktor  bereinigt um Prognosefehler der 
Einnahmen, die sich aufgrund von im Zeitablauf konstant gehaltenen Einnahmenelastizitäten oder Fehleinschätzun-
gen hinsichtlich der Wirkung von Steuerreformen oder BIP-Revisionen ergeben. 

18  Siehe Fiskalrat (2014): Bericht über die Einhaltung der Fiskalregeln 2013–2018, S. 25ff. 
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Grafik 9

Öffentliche Finanzierungssalden*) international 2013

    *) Im Sinne der Budgetären Notifikation (unter Berücksichtigung von Swaps).
     Quelle: Europäische Kommission und eigene Berechnung (Stand: Mai 2014).
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ökonomischen Ausgangslagen vor der Krise und der unterschiedlichen Betroffenheit in der Krise. So 
war die budgetäre Lage in jenen Ländern mit derzeit niedrigen strukturellen Budgetdefiziten auch im 
Jahr 2009 merklich besser. Auch betrug beispielweise das strukturelle Defizit 2009 für Österreich 
2,7% des BIP und für Deutschland 0,7% des BIP, während die strukturelle Defizitquote für das Euro-
18-Aggregat 4,5% des BIP erreichte. Ferner durchliefen beispielsweise in den Jahren 2012 und 2013 
die Mehrzahl der Euro-18-Länder eine Rezession, während Österreich ebenso wie Deutschland ein 
Wirtschaftswachstum verzeichnen konnte.  

Einnahmen des Staates wuchsen 2013 stärker als das BIP 

Trotz des schwachen Wirtschaftswachstums im Jahr 2013 bewirkten die Zusatzeinnahmen infolge 
von Steuererhöhungen und Sondereinnahmen (v. a. Abgeltungsvereinbarung mit der Schweiz: 0,7 
Mrd EUR) einen im Vergleich zu den letzten zehn Jahren (+3,3% p. a.) leicht überdurchschnittlichen 
Anstieg des gesamtstaatlichen Steueraufkommens in der ESVG 95-Darstellung (+3,1 Mrd EUR 
oder +3,5%). Die indirekten Steuern erhöhten sich um 0,5 Mrd EUR oder 1,1%. Die direkten 
Steuern stiegen mit 4,5% oder 1,9 Mrd EUR stärker. Das Körperschaftsteueraufkommen erhöhte 
sich von 5,8 Mrd EUR im Jahr 2012 auf 6,4 Mrd EUR im Jahr 2013. Das Lohnsteueraufkommen 
nahm von 24,8 Mrd EUR im Jahr 2012 auf 25,7 Mrd EUR im Jahr 2013 zu. Das Steuervolumen 
erreichte 2013 insgesamt 89,2 Mrd EUR.19 

Steigende Staatseinnahmen von 3,4% im Jahresabstand bei einem nominellen Wirtschaftswachstum 
von 2,0% im Jahr 2013 bedingten eine weitere Erhöhung der Abgabenquote um 0,7 Prozentpunkte 
auf 43,7% des BIP, nach einem ebenfalls kräftigen Zuwachs um 0,8 Prozentpunkte im Jahr 2012. Die 
im Konsolidierungspfad seit 2011 eingeführten einnahmenseitigen Maßnahmen beliefen sich im 
Jahr 2013 auf insgesamt 3,5 Mrd EUR (Fiskalregelbericht, Tabelle 6).20 

Die einnahmenseitigen Konsolidierungsmaßnahmen im Jahr 2013 vergrößerten den Abstand der 
österreichischen Abgabenquote zum Durchschnitt des Euroraums (EU-18), der laut Europäischer 
Kommission21 im Jahr 2013 bei 42,1% lag, weiter.22 Österreich gehörte mit einer Abgabenquote von 

Tabelle 6: Staatsquoten: Einnahmen, Ausgaben und Abgaben des Staates 2009 
bis 2013 (in % des BIP) 

 2009 2010 2011 2012 20131) 

Staatseinnahmenquote2) 48,5 48,3 48,3 49,1 49,7 

Staatsausgabenquote2) 52,6 52,8 50,8 51,6 51,2 

Nationale Abgabenquote3) 42,4 42,1 42,2 43,0 43,7 

Abgabenquote laut EU-Kommission 4) 44,1 43,8 43,9 44,6 45,3 

1) Vorläufige Daten. 
2) Laut Verordnung (EG) Nr. 1500/00; Zinsaufwand ohne Berücksichtigung von Derivaten (Swaps). 
3) Steuereinnahmen des Staates und tatsächlich gezahlte Sozialversicherungsbeiträge (nur 

Pflichtbeiträge; ESVG-Codes: D2+D5+D611+D91-D995) einschließlich EU-Eigenmittel. 
4) Steuereinnahmen des Staates inklusive tatsächlich gezahlte und imputierte Sozialversich-

erungsbeiträge, einschließlich EU-Eigenmittel. 
Quelle: Statistik Austria, WIFO (BIP; Stand: März 2014) und EU-Kommission (Mai 2014). 

                                                                  
19  Steueraufkommen des Staates laut ESVG 95 (Code: D2, D5 und D91) ohne Sozialversicherungsbeiträge und ohne 

Steuererträge, die an den Gemeinschaftshaushalt der EU (EU-Beiträge) fließen.  
20 Budgetbegleitgesetz 2011: z. B. Stabilitätsabgabe, Tabaksteuer, CO2-Zuschläge zur NOVA und MÖSt. 1. und 2. 

Stabilitätsgesetz 2012: z. B.  Besteuerung von Grundstücken und Gebäuden bei Veräußerung, Anhebung MÖSt. 
21  Steuern und tatsächliche Sozialversicherungsbeiträge inklusive imputierte Sozialversicherungsbeiträge und EU-

Beiträge, in % des BIP. 
22  Abstand der österreichischen Abgabenquote zum EU-18-Durchschnitt 2012: 3,0 Prozentpunkte, 2013: 3,2 Prozent-

punkte. 
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45,3% (laut Europäischer Kommission) zu den 5 Ländern des Euroraums mit den höchsten Abga-
benquoten. Dabei war der Abstand zu den 13 Ländern des Euroraums, die unterdurchschnittliche 
Abgabenquoten hatten, beträchtlich: Deren Durchschnitt lag bei 38,4% des BIP. Ein Vergleich der 
Niveaus der Abgabenquoten ist jedoch nur bedingt möglich, da sich die EU-Mitgliedstaaten u. a. in 
der Ausgestaltung ihrer Versorgungssysteme unterscheiden und auch die jeweilige Wirtschaftslage 
das Steueraufkommen beeinflusst. Die relative Veränderung der Abgabenquote Österreichs im Ver-
gleich zum EU-Durchschnitt könnte auf eine im Vergleich zu Österreich stärker ausgabenseitige 
Sanierung der Staatshaushalte in den anderen Mitgliedstaaten hindeuten. 

Geringer Anstieg der Staatsausgaben durch Sondereffekte und Konsoli-
dierungsmaßnahmen 

Die Gesamtausgaben aller öffentlichen Haushalte erreichten im Jahr 2013 ein Volumen von 160 
Mrd EUR und lagen damit um 1,9 Mrd EUR oder 1,2% über dem Ausgabenvolumen des Jahres 
2012. Dieser sehr moderate Anstieg war insbesondere das Ergebnis der im ESVG als ausgabenmin-
dernd verbuchten Erlöse aus der Versteigerung von Funklizenzen in der Höhe von 2,0 Mrd EUR. 
Ohne diesen Sondereffekt betrug der Ausgabenanstieg im Berichtsjahr 2013 2,5%. Für den mäßigen 
Ausgabenanstieg waren ausgabenseitige Konsolidierungsmaßnahmen (z. B. moderate Pensionsan-
passungen, Anhebung des effektiven Pensionsantrittsalters, Gesundheitsreform und Nulllohnrunde 
für Teile der öffentlich Bediensteten), geringere Budgetmittel für die verstaatlichten Banken und 
ein strikter Budgetvollzug verantwortlich. Die seit 2011 gesetzten Maßnahmen des Bundes und die 
Gesundheitsreform dürften im Jahr 2013 (unter Abzug der Offensivmaßnahmen) die Staatsausgaben 
um insgesamt 1,7 Mrd EUR gedämpft haben (Fiskalregelbericht, Tabelle 6).  

Die Ausgaben im Bereich der Personal- und Sachausgaben, die teilweise disponibel sind, entwi-
ckelten sich im Jahr 2013 unterschiedlich. Der insgesamt moderate Lohnabschluss für die öffentlich 
Bediensteten, insbesondere die Nulllohnrunde beim Bund, in Niederösterreich und im Burgenland, 
sowie die restriktiven Neuaufnahmen in den Gebietskörperschaften reduzierten den Kostenanstieg 
bei den Arbeitnehmerentgelten auf 0,6% oder 189 Mio EUR. Zu einem Rückgang der Personalkosten 
nach Aufgabenbereichen (COFOG-Kategorien) kam es in den Bereichen Verteidigung (–0,1%) und 
Öffentliche Ordnung und Sicherheit (–1,7%); den höchsten Zuwachs verzeichnete das Gesundheits-
wesen (3,0%). Für Vorleistungen wurden im Jahr 2013 um 4,0% oder 0,5 Mrd EUR mehr ausgege-
ben als im Jahr 2012. Davon entfielen 101 Mio EUR Mehrausgaben auf den militärischen Bereich. 
Für das Bildungswesen kam es zu einer Ausweitung um 129 Mio EUR (+4,8%). 

Die prozentuale Ausgabenerhöhung nach ESVG-Gruppen war im Jahr 2013 nach den Vorleistungen 
bei den Sozialleistungen am stärksten. Die monetären Sozialleistungen nahmen um 3,9% (+2,3 
Mrd EUR) zu, wobei diese Zuwachsrate auf die Ausgaben für Alterspensionen (+4,0%, +1,6 Mrd 
EUR) und Arbeitslosenleistungen (+12,7%, +0,5 Mrd EUR) zurückzuführen waren. Die Strukturre-
formen im Bereich der Pensionen und moderate Pensionsanpassungen haben die Dynamik der Aus-
gaben für Pensionen gebremst, die Ausgabensteigerung war trotzdem noch deutlich höher als in den 
anderen Kategorien und dürfte zum Teil Vorzieheffekte aufgrund des Auslaufens der Langzeitversi-
chertenregelung ab 2014 beinhalten. Bei den sozialen Sachleistungen geht die Wachstumsrate von 
3,0% (+0,5 Mrd EUR) auf die Ausgaben im Gesundheitswesen (+3,3%) zurück, für ambulante Be-
handlungen lag sie bei +4,9%. Im Abschnitt 4.6 werden in einem Exkurs die zukünftigen Entwick-
lungen der Bundesmittel für die Pensionen und der öffentlichen Gesundheitsausgaben beleuchtet.  

Die Ausgaben für Subventionen gingen im Vergleich zu 2012 um 263 Mio EUR (–2,4%) zurück. In 
den einzelnen COFOG-Bereichen kam es – trotz rückläufiger Gesamtentwicklung – zum Teil zu 
hohen Zuwachsraten, etwa von 9,5% (60 Mio EUR) in der Landwirtschaft und von 12,7% (175 Mio 
EUR) beim Schienenverkehr.  

Einen erheblichen Rückgang des Ausgabenvolumens im Vorjahresvergleich verzeichneten ebenfalls 
die Vermögentransfers (–7,2% oder –0,7 Mrd EUR). Diese Entwicklung steht im Wesentlichen in 
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         *) COFOG; ohne Versteigerungserlöse LTE; vorläufiges Ergebnis.
           Quelle: Statistik Austria und eigene Berechnungen.
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Zusammenhang mit den Hilfsmaßnahmen in Bankenbereich. Die Ausgaben für das österreichische 
Bankenpaket waren 2013 mit 2,4 Mrd EUR um 0,7 Mrd EUR geringer als im Vorjahr. 

Auch der Zinsendienst für die Staatsverschuldung wies 2013 angesichts des historisch niedrigen 
Marktzinsniveaus einen leicht rückläufigen Verlauf von 0,9% im Vorjahresvergleich auf. Die Zins-
zahlungen erreichten ein Volumen von 8,0 Mrd EUR, das waren 5% der Ausgaben des Staates. 

Die direkten Ausgaben des Staates für Investitionen fallen seit Jahren – insbesondere infolge von 
Ausgliederungen (z. B. ASFINAG, BIG, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Krankenanstal-
ten, Stadtwerke, Immobiliengesellschaften, etc.), aber auch durch Sonderfinanzierungen (z. B. Lea-
sing) und Haftungsübernahmen – äußerst niedrig aus. Auch die (revidierte) Verbuchung von ÖBB-
Infrastrukturinvestitionen seit März 2011 als Staatsausgabe spiegelt sich nicht in der Ausgabenkate-
gorie Bruttoinvestitionen des Staates, sondern v. a. in den Transfers wider.23 Darüber hinaus erfolgen 
die Infrastrukturinvestitionen auf Gemeindeebene in großem Umfang durch gemeindeeigene Immo-
biliengesellschaften, die dem Unternehmenssektor zugerechnet werden. Die Bruttoinvestitionen 
gemäß ESVG 95 waren im Jahr 2013 nur geringfügig höher (+1,0%, +32 Mio EUR) als im Jahr 
2012. Ihr Anteil an den Gesamtausgaben lag mit 3,2 Mrd EUR bei 2,0%. Zählt man zu den staatli-
chen Investitionen jene hinzu, die von „ehemaligen Staatseinheiten“ – d. h. von Organisationsein-
heiten, die in der Vergangenheit als Teil des Sektors Staat klassifiziert waren – bereitgestellt wurden, 
so verdoppelte sich das öffentliche Investitionsvolumen beinahe auf 5,6 Mrd EUR oder 1,8% des BIP 
(Tabelle 7).  

Der Wegfall von steuerrechtlichen Vorteilen (Vorsteuerabzug) ab 2012 für neue Projekte dürfte im 
Berichtsjahr weiterhin zu vermehrten Gemeindeinvestitionen beigetragen haben. Die Bruttoinvestiti-
onen gemäß ESVG 95 auf Gemeindeebene nahmen im Jahr 2013 gegenüber dem Vorjahr um 8,3% 
zu. Unter Hinzurechnung der ausgegliederten Einheiten machte der Zuwachs 6,0% aus. Auf Bundes-
ebene kam es zu einem Rückgang der Investitionen des Bundes und der Ausgliederungseinheiten von 
4,7%. Als Folge stieg der Anteil der Gemeinden an den öffentlichen Bruttoinvestitionen im Jahr 2013 
gegenüber dem Vorjahr um 2 Prozentpunkte zu Lasten des Bundes. Die Gemeindeebene lag mit ih- 

Tabelle  7: Bruttoinvestitionen des Staates inklusive ausgegliederter Organisati-
onseinheiten1) 2009 bis 2013  

 Bundesebene Landesebene 
(ohne Wien) 

Gemeindeebene 
(mit Wien) 

Sozialversicherungs-
träger 

Staat 

 Mio 
EUR 

Anteil 
in % 

Mio 
EUR 

Anteil 
in % 

Mio 
EUR 

Anteil 
in % 

Mio 
EUR 

Anteil 
in % 

Mio 
EUR 

Anteil 
in % 

2009 2.280 37,6 1.335 22,0 2.335 38,6 106 1,8 6.056 100,0 

2010 2.257 40,5 1.126 20,2 2.037 36,5 159 2,8 5.579 100,0 

2011 2.141 40,8 1.036 19,8 1.926 36,7 143 2,7 5.246 100,0 

2012 2.302 41,1 1.074 19,2 2.041 36,4 187 3,3 5.604 100,0 

20132) 2.193 39,0 1.091 19,4 2.164 38,4 181 3,2 5.629 100,0 

1) Investitionen ausgegliederter Einheiten der Bundesebene: ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-
Aktiengesellschaft) und BIG (Bundesimmobiliengesellschaft mbH); der Landesebene (ohne Wien): Krankenanstalten 
und Heime; der Gemeindeebene (mit Wien): Krankenanstalten und Heime, Wasserversorgung sowie Abwasser- und 
Abfallbeseitigung; sonstige Ausgliederungen seit 1997; exklusive ÖBB (Österreichische Bundesbahnen). 

2) Vorläufige Daten. 
Rundungsdifferenzen möglich. 
Quelle: Statistik Austria und Fleischmann (2014). 

                                                                  
23  Der Geschäftsbericht 2013 der ÖBB Infrastruktur AG wies für das Jahr 2013 Investitionen in Höhe von 1,9 Mrd EUR 

aus. Der Bund übernimmt seit 2011 75% der Tilgungsraten der von der ÖBB Infrastruktur zur Finanzierung von 
Neubauprojekten aufgenommenen Finanzmittel, siehe BMF (2014): Ausgliederungen und Beteiligungen des Bundes. 
Diese Transfers zuzüglich Zinszahlungen summierten sich im Jahr 2013 auf 1,5 Mrd EUR. 
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rem Anteil von 38,4% beinahe gleichauf mit der Bundesebene mit einem Anteil von 39%. 

Betrachtet man die Ausgaben nach COFOG-Kategorien über alle ESVG-Gruppen hinweg, wird die 
Ausgabendynamik in der Altersvorsorge deutlich, die nach den vorläufigen Daten im Jahr 2013 
für 38,3% des gesamten Ausgabenzuwachses im Jahresabstand verantwortlich war. Im fünfjährigen 
Vergleich waren es jeweils 33,4% des staatlichen Ausgabenzuwachses (Grafik 17). Die Ausgaben für 
die übrigen sozialen Sicherungsleistungen waren sowohl im Jahresabstand mit 21,4%, als auch im 
fünfjährigen Durchschnitt mit 15,3% der Ausgabenzuwächse der zweithöchste treibende Kostenfak-
tor. Der Bereich Verkehr bedingte 10,1% des gesamten Anstiegs im Jahr 2013 gegenüber 2012; 
anders als im Vergleich zu 2008, in dem er für 0,5% verantwortlich war.24  

4.2 Budgetäre Effekte des österreichischen Banken-
pakets 

Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die Darstellung der direkten Auswirkungen des 
österreichischen Bankenpakets auf den gesamtstaatlichen Finanzierungssaldo und den Schulden-
stand laut Maastricht. In Form von Kapitaltransfers, Vermögenstransfers und Haftungen für den 
Staat stellen die direkten Auswirkungen messbare Größen dar. Die durch die Finanzkrise hervorgeru-
fenen Verwerfungen, implizierte Folgekosten sowie Verhaltensänderungen von Marktteilnehmern 
sind schwer zu quantifizieren und werden hier nicht weiter behandelt. 

Das „österreichische Bankenpaket“ wurde im Herbst 2008 umgesetzt und bestand – neben der 
unbegrenzten Einlagensicherung für natürliche Personen bis Ende 2009 –  aus drei Teilen: 

 Haftungsübernahmen für Wertpapieremissionen und die Schaffung einer Clearing Bank für In-
terbank-Geschäfte mit Bundeshaftung. Beides wurde im Rahmen des Interbankmarktstär-
kungsgesetzes (IBSG) umgesetzt. 

 Rekapitalisierungen über Eigenkapital sowie Haftungsübernahmen auf Grundlage des Finanz-
marktstabilitätsgesetzes (FinStaG), dessen aktueller Rahmen 15 Mrd EUR beträgt. 

 Gründung der Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes (FIMBAG) zur opera-
tiven Umsetzung der Bankenpakete und Überwachung der Auflagen. 

Im Berichtsjahr 2013 belasteten die budgetrelevanten Einnahmen und Ausgaben des Bankenpakets 
den gesamtstaatlichen Budgetsaldo laut Maastricht mit 1,9 Mrd EUR. Die Gesamteinnahmen 
des Bundes für die Inanspruchnahme des Bankenpakets gingen 2013 leicht auf 0,5 Mrd EUR zurück. 
Während 2013 die Einnahmen aus Dividenden (für das Geschäftsjahr 2012) in der Höhe von 0,3 
Mrd EUR gegenüber dem Vorjahr unverändert blieben – die Rückzahlung des Partizipationskapitals 
durch Erste Group Bank AG und BAWAG PSK AG wirkt sich budgetär erst bei den Dividendenein-
nahmen 2014 aus –, sanken die Einnahmen aus Haftungs- und Garantieentgelten um 34 Mio EUR 
auf 0,2 Mrd EUR. Dieser Rückgang ist auf das Abreifen von Haftungen auf Grundlage des IBSG 
zurückzuführen. Die Gesamtausgaben des Bankenpakets lagen im Jahr 2013 bei 2,4 Mrd EUR und 
setzten sich aus Finanzierungskosten für die Schuldaufnahmen in der Höhe von rund 0,3 Mrd EUR 
und Vermögenstransfers in der Höhe von 2,1 Mrd EUR zusammen. Im Jahr 2013 belastete das 
Bankenpaket das Bundesbudget mit insgesamt 1,9 Mrd EUR, im Jahr 2012 waren es 2,6 Mrd EUR. 

Der Anstieg der Bruttoverschuldung laut Maastricht fiel im Jahr 2013 aufgrund hoher Stock-
Flow-Anpassungen (Rückzahlungen von Partizipationskapital) mit 0,6 Mrd EUR wesentlich geringer 
als die Budgetbelastung aus. Ende 2013 beliefen sich die über die gesamte bisherige Laufzeit kumu-
lierten Maastricht-Defiziteffekte des Bankenpakets auf 6,2 Mrd. EUR, die Bruttoverschuldung Öster-
reichs erhöhte sich um 9,3 Mrd EUR (Tabelle 8).  

                                                                  
24  Das Niveau öffentlicher Ausgaben im Bereich Verkehr war im Jahr 2012 niedriger als im Jahr 2008.  
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Tabelle  8: Maastricht-Auswirkungen des österreichischen Bankenpakets 2009 
bis 2013 (in Mio EUR) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Staatseinnahmen (1) 217 566 625 497 463
      Haftungsentgelte  217 301 332 204 170

      Zinsen für Darlehen  0 0 0 0 0

      Dividenden (Partizipationskapital)  0 263 289 289 289

      Pönalezahlungen1)  0 2 4 4 4

Staatsausgaben (2) 257 1.961 966 3.066 2.359
      Finanzierungskosten  135 253 264 295 290

      Vermögenstransfers2)  120 1.706 700 2.768 2.066

      Inanspruchnahme von Bürgschaften  0 0 0 0 0

      FIMBAG3)  2 2 2 3 3

Finanzierungssaldo laut Maastricht (3)=(1)-(2) -40 -1.395 -341 -2.569 -1.896
Stock-Flow-Adjustment4) (4) 4.744 . -625 -585 -1.424

Veränderung des Schuldenstandes (5)=(4)-(3) 4.784 1.395 -284 1.984 472

Schuldenstand laut Maastricht (5) kumuliert 5.682 7.077 6.793 8.778 9.250
Memo-Item:  
Stabilitätsabgabe der Banken  . . 510 583 588

1) Zahlungen der Hypo Alpe-Adria-Bank International AG aufgrund der Unterschreitung der Mindest-
Eigenmittelquote. 

2) 2009: Gesellschafterzuschüsse Kommunalkredit AG/KA Finanz AG; 
 2010: Besserungsschein Kommunalkredit AG (1.031 Mio EUR), Gesellschafterzuschuss KA Finanz AG 
   (75 Mio EUR), Kapitalerhöhung Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (600 Mio EUR); 
 2011: Gesellschafterzuschuss KA Finanz AG (75 Mio EUR), Kapitalherabsetzung Hypo Alpe-Adria-Bank 
   International AG (625 Mio EUR); 
 2012: KA Finanz AG: 1.214 Mio EUR (Bürgschaften 81 Mio EUR, Haftungsinanspruchnahmen 134 Mio 
   EUR, Kapitalerhöhung 389 Mio EUR, Gesellschafterzuschuss 610 Mio EUR); Österreichische Volks- 

  banken-AG: 950 Mio EUR (Abschreibung von Partizipationskapital 700 Mio EUR, Kapitalzufuhr 250
  Mio EUR); Kapitalzufuhr Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (500 Mio EUR); Gesellschafter- 
  zuschuss Hypo Tirol Bank AG (105 Mio EUR). 

 2013: Hypo Alpe-Adria-Bank International AG: 1.75 Mio EUR (Kapitalerhöhung 700 Mio EUR, PS Kapital 
   800 Mio EUR, Gesellschafterzuschuss 250 Mio EUR), Haftungsinanspruchnahmen 41 Mio EUR, 
   Asset Verkauf 75 Mio EUR; KA Finanz AG: 350 Mio EUR (Gesellschafterzuschuss).  
3) Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft. 
4) Effekt von Transaktionen, die nur den Schuldenstand oder nur das Defizit verändern, z. B. Schuldauf-

nahme zur Gewährleistung von Partizipationskapital (2008, 2009), Abschreibung von Partizipationskapital 
(2011, 2012), Rückzahlung von Partizipationskapital (2012, 2013). 

Rundungsdifferenzen möglich. 
Quelle: Eurostat (auf Basis BMF und Statistik Austria) und eigene Berechnungen. 

 

Im Rahmen des Interbankmarktstabilitätsgesetzes – seit 31.12.2010 außer Kraft getreten – kam es 
bisher zu keinen Haftungsinanspruchnahmen. Die auf Grundlage des IBSG begebenen Bundeshaf-
tungen bestehen aber trotz des Außerkrafttretens weiter und reifen sukzessive ab. Im Berichtsjahr 
reduzierte sich das Haftungsvolumen gemäß IBSG infolge von Wertpapiertilgungen um 4,3 Mrd 
EUR auf 3,1 Mrd EUR. Durch das Abreifen der Haftungen für Wertpapieremissionen der Erste 
Group Bank AG (1 Mrd EUR) und der Raiffeisen Bank International AG (0,9 Mrd EUR) waren mit 
31.3.2014 nur noch zwei Haftungen für Wertpapieremissionen der KA Finanz AG im Gesamtumfang 
von  0,2 Mrd EUR ausständig (Tabelle 9). Mit dem Abreifen des in JPY bestehenden Wertpapiers der 
KA Finanz AG am 12.6.2014 konnten bis zur zweiten Jahreshälfte 2014 alle ausstehenden Haf-
tungsübernahmen auf Grundlage des IBSG abgebaut werden. 
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Tabelle  9: Ausstehendes Volumen an staatsgarantierten Wertpapieren 2010 bis 
März 2014 gemäß Interbankmarktstärkungsgesetz1) (in Mio EUR)  

 ausstehendes Volumen 

Banken 2010 2011 2012 2013 31.3.2014 

Erste Group Bank AG . . 1.000 1.000 0 

Hypo Alpe-Adria-Bank International AG . . 584 0 0 

Raiffeisen Bank International AG . . 1.500 856 0 

Kommunalkredit Austria AG . . 1.000 0 0 

KA Finanz AG . . 2.327 1.238 240 

Österreichische Volksbanken AG . . 1.000 0 0 

Summe 22.015 14.449 7.411 3.093 240 

1) IBSG § 1, Abs. 4. 
Quelle: BMF. 

 

Die Maßnahmen des Bundes gemäß Finanzmarktstabilitätsgesetz (Tabelle 10) betrafen im Jahr 
2013 ausschließlich verstaatlichte (Kommunalkredit Austria AG25, Hypo Alpe-Adria-Bank Internati-
onal AG) bzw. teilverstaatlichte Institute (Österreichische Volksbanken AG: Beteiligung des Bundes 
beträgt 43,3%). Die Ausnutzung des Rahmens gemäß FinStaG erhöhte sich im Berichtsjahr um 
0,7 Mrd EUR auf 14,4 Mrd EUR oder 96%. Diese Ausweitung setzte sich aus den Vermögens-
transfers des Bundes in der Höhe von 2,1 Mrd EUR, der Rückführung von Partizipationskapital 
in der Höhe von 1,4 Mrd EUR und der Gewährung von Garantien in der Höhe von 0,1 Mrd EUR 
zusammen.  

Mit Ausnahme der im März 2013 für die Österreichische Volksbanken AG gewährten Ausfallshaf-
tung in der Höhe von 0,1 Mrd EUR, zweier Haftungsinanspruchnahmen im Gesamtausmaß von 41 
Mio EUR und einem Asset-Verkauf in der Höhe von 75 Mio EUR (beides KA Finanz AG) waren 
alle FinStaG-Maßnahmen des Berichtsjahres, aufgrund der bereits zum Zeitpunkt der Umsetzung zu 
erwartenden Uneinbringbarkeit der Forderungen bzw. notwendiger Abschreibungen des eingebrach-
ten Kapitals, als saldorelevante Vermögenstransfers26 zu verbuchen. Die Maßnahmen betreffend 
Hypo Alpe-Adria-Bank International AG summierten sich im Jahr 2013 auf 1,75 Mrd EUR und 
setzten sich aus der im August 2013 durchgeführten Kapitalerhöhung im Ausmaß von 0,7 Mrd EUR, 
dem Gesellschafterzuschuss vom November in der Höhe von 250 Mio EUR und dem Erwerb von 
Partizipationskapital in der Höhe von 0,8 Mrd EUR vom Dezember zusammen. Die an die KA Fi-
nanz AG gewährten Gesellschafterzuschüsse vom Juli und Dezember 2013 betrugen 200 bzw. 150 
Mio EUR. 

Im Berichtsjahr erfolgten Rückführungen von Partizipationskapital in vier Tranchen. Der 
Teilrückzahlung von 50 Mio EUR im Juni durch die BAWAG PSK AG folgte die vollständige Rück-
führung des Partizipationskapitals durch die Erste Group Bank AG in der Höhe von 1,224 Mrd EUR 
im Mai bzw. August. Im Dezember wurde eine zweite Tranche des von der BAWAG PSK AG bege-
benen Partizipationskapitals im Umfang von 150 Mio EUR getilgt. Damit reduzierte sich das gesam-  

                                                                  
25  Ging bei der Umstrukturierung der Kommunalkredit Austria AG als Rechtsnachfolgerin hervor, die seit November 

2009 das nicht strategische Wertpapier- und CDS-Portfolio der ehemaligen Kommunalkredit AG hält. Das infrastruk-
turnahe Projektgeschäft erfolgt nunmehr durch die „Kommunalkredit Austria AG“. 

26  Kapitalinjektionen und Haftungen für  Finanzinstitute, die über einen bestimmten Zeitraum Verluste schreiben, und 
Haftungen, deren Inanspruchnahme bereits bei Übernahme als gesichert gilt, sind gemäß Eurostat Guidance Note als 
saldowirksame Vermögenstransfers zu verbuchen: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government 
_finance_statistics/methodology/guidance_accounting_rules. 
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Tabelle 10: Maßnahmen 2009 bis 2013 gemäß Finanzmarktstabilitätsgesetz1)  
(in Mio EUR; Jahresendstände) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Haftungen 1.700 1.200 4.027 5.419 4.306
       Hypo Alpe-Adria-Bank International AG2) 100 200 200 1.200 1.200 

       Kommunalkredit Austria AG3) 1.000 1.000 1.137 1.137 0 

       KA Finanz AG4) . . 2.691 3.082 3.006 

       Constantia Privatbank AG 200 . . . .

       BAWAG PSK AG 400 . . . .

Österreichische Volksbanken AG . . . . 100 

Haftungsinanspruchnahme5)  . . . 134 1.312

       Kommunalkredit Austria AG . . . . 1.137 

       KA Finanz AG  . . . 134 175 

Partizipationskapital 5.424 5.874 4.799 4.099 3.475 
       Hypo Alpe-Adria-Bank International AG6) 900 1.350 275 275 1.075 

       Erste Group Bank AG 1.224 1.224 1.224 1.224 0 

       Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 

       Österreichische Volksbanken AG7) 1.000 1.000 1.000 300 300 

       BAWAG PSK AG 550 550 550 550 350 

Gesellschafterzuschüsse 90 165 849 849 1.449 
       Kommunalkredit Austria AG 30 30 30 30 30  

       Hypo Alpe-Adria-Bank International AG . . . . 250  

       KA Finanz AG 60 135 820 820 1.170  

Kapitalerhöhung 220 220 220 1.359 2.059 
       Kommunalkredit Austria AG 220 220 220 220 220 

       KA Finanz AG 0 0 0 389 389 

       Österreichische Volksbanken AG 0 0 0 250 250 

       Hypo Alpe-Adria-Bank International AG 0 0 0 500 1.200 

Kapitalherabsetzung . . 625 1.325 1.325 
       Hypo Alpe-Adria-Bank International AG6) . . 625 625 625 

       Österreichische Volksbanken AG . . . 700 700 

Umwandlung PS- in Grundkapital Hypo Alpe- 
Adria-Bank International AG6) . . 450 450 450 

Gesamtausnutzung des FinStaG-Rahmens 7.434 7.459 10.970 13.635 14.375

Verbleibender FinStaG-Rahmen 7.566 7.541 4.030 1.365 625

1) Der Rahmen beträgt 15 Mrd EUR gemäß FinStaG § 2, Abs. 4. Die budgetären Implikationen der Maßnah-
men differieren im Sinne des ESVG 95 in Volumen und Zeitpunkt. 

2) 2012: Garantieübernahme in Höhe von 1 Mrd EUR für die Emission einer Nachranganleihe.  
3) 2008: Rahmengarantievereinbarung mit dem Bund. 2009: Besserungsschein mit Bundesbürgschaft (1 Mrd 

EUR), der am 30.12.2011 von der Kommunalkredit Austria AG gezogen wurde und im Juli 2013 durch den 
Bund (inkl. Zinsen in Höhe von 137 Mio EUR) getilgt wird.  

4) 2012: Haftung für Commercial Paper Programm (3 Mrd EUR), Bürgschaften für Kreditforderungen und Wert-
papiere (82 Mio EUR). 

5) Haftungsinanspruchnahmen ziehen entsprechende Gegenbuchung bei Haftungsständen nach sich und 
erhöhen folglich den FinStaG-Rahmen nicht. 

6) Das Partizipationskapital verringerte sich durch die Herabsetzung („Umwidmung“ in Gesellschafterbeitrag 
zur Sanierung und Restrukturierung) und teilweise Umwandlung in Grundkapital. Die entsprechenden Beträ-
ge sind im FinStaG-Rahmen zu berücksichtigen. 

7) 2012: Kapitalschnitt im Zuge der Teilverstaatlichung in Höhe von 700 Mio EUR. 
Rundungsdifferenzen möglich. 
Quelle: Rechnungshof, BMF und eigene Recherche. 
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te noch ausstehende Partizipationskapital auf 3,5 Mrd EUR27 (Grafik 15). Die Rückführungen von 
Partizipationskapital stellten keine defizitmindernden Einnahmen dar, reduzierten aber in vollem 
Umfang den Bruttoschuldenstand im Jahr 2013 (Stock-Flow-Adjustments). Im März 2014 erfolgte 
die Rückführung des gesamten noch ausständigen Partizipationskapitals der BAWAG PSK AG im 
Umfang von 350 Mio EUR. Die für das erste Quartal 2014 geplante Rückführung des Partizipations-
kapitals durch die Raiffeisen Bank International AG konnte aufgrund regulatorischer Auflagen erst 
Ende des zweiten Quartals umgesetzt werden. 

Infolge der EU-Wettbewerbsregeln, die umfassende Umstrukturierungen bei der Hypo Alpe-Adria-
Bank International AG verlangen, wurde mit der EK im Jahr 2013 ein Restrukturierungsplan aus-
verhandelt. Die im Jahr 2013 für die Bank getroffenen Maßnahmen in der Höhe von 1,75 Mrd EUR 
entsprachen diesen Planvorgaben, die für 2013 eine Bandbreite von 1,9 bis 3 Mrd EUR vorschrieben. 
Für das Finanzjahr 2014 sind im Restrukturierungsplan 0,4 bis 0,9 Mrd EUR vorgesehen. Da der 
kurzfristige Kapitalbedarf bis zur Umsetzung der vom Finanzminister für 1. September angekündig-
ten „Bad Bank“-Lösung kolportierte 1,4328 Mrd EUR beträgt, ist von einer klaren Überschreitung 
der erlaubten Bandbreite auszugehen. Da durch die „Bad Bank“-Gründung der derzeit geltende 
Restrukturierungspfad obsolet wird, sollte das Überschreiten der Bandbreite aber keine budgetrele-
vanten Konsequenzen mit sich bringen. 

Neben den bereits getätigten Maßnahmen veranschlagt der BVA 2014 neuerliche Bankenrekapitali-
sierungsmaßnahmen in der Höhe von 1,5 Mrd EUR und schlagend werdende Garantien für die Hypo-
Alpe-Adria-Bank International AG in der Höhe von 0,2 Mrd EUR. Auf der Einnahmenseite geht der 
BVA 2014 von Rückflüssen aus gezeichnetem Partizipationskapital in der Höhe von 2,1 Mrd EUR 
sowie Haftungsentgelten in der Höhe von 77 Mio EUR und Dividenden von 244 Mio EUR aus.  

4.3 Sektorale Budgetgebarung des Staates 2013 
Der vorliegende Abschnitt präsentiert zunächst die Budgetsalden der Subsektoren des Staates 
(Bundes-, Landes-, und Gemeindeebene sowie Sozialversicherungsträger) und einzelner Bundes-
länder (Gebietskörperschaften ohne Kammern und sonstige Einheiten der Landesebene; Tabelle 12). 
In weiterer Folge werden wichtige Einzelaspekte, die die sektoralen Budgetentwicklungen im Jahr 
2013 prägten, angeführt. Es wird dabei nochmals darauf aufmerksam gemacht, dass die hier präsen-
tierten Daten den Stand von März 2014 mit vorläufigen Ergebnissen für das Jahr 2013 wiedergeben.  

Die Fiskalposition der Gebietskörperschaften verbesserte sich im Jahr 2013 gegenüber dem Vorjahr 
markant: Das Budgetdefizit der Bundesebene ging im Berichtsjahr 2013 um 1,0 Prozentpunkte auf 
1,6% des BIP zurück, jenes der Landesebene (ohne Wien) halbierte sich und erreichte (rundungsbe-
dingt abermals) 0,1% des BIP. Die Gemeindeebene wies 2013 – wie bereits im Vorjahr – einen aus-
geglichenen Haushalt auf. Die Sozialversicherungsträger verzeichneten 2013 erneut einen gering-
fügigen Budgetüberschuss von 0,1% des BIP. Während auf Bundesebene einmalige Sondereffekte, 
insbesondere die Erlöse aus dem Verkauf der Mobilfunklizenzen (0,6% des BIP) und die Abgel-
tungssteuer Schweiz (0,2% des BIP), zur Verbesserung des Budgetsaldos beitrugen, kamen auf Lan-
desebene intergovernmentale Mehreinnahmen (in Nettobetrachtung) in Höhe von 0,2% des BIP zum 
Tragen (u. a. erhöhte Bundesmittel aus dem Katastrophenfonds). Insgesamt erfüllten im Jahr 2013 
alle gebietskörperschaftlichen Ebenen die Vorgaben des Österreichischen Stabilitätspaktes 2012 
zum Finanzierungssaldo laut Maastricht (Bund: –1,75% des BIP, Länder inkl. Wien: –0,44% des 
BIP, Gemeinden ohne Wien: 0,0% des BIP). 

 

                                                                  
27  In diesem Wert ist das bereits als Vermögenstransfer verbuchte, im Jahr 2013 an die Hypo Alpe-Adria-Bank Interna-

tional AG begebene Partizipationskapital in der Höhe von 0,8 Mrd EUR enthalten.  
28 In einer außerordentlichen Hauptversammlung im April 2014 wurde bereits eine Kapitalerhöhung von 750 Mio EUR, 

die von der Republik Österreich als Alleineigentümer getragen werden muss, beschlossen. 
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Tabelle  11: Öffentliche Budgetsalden der Teilsektoren des Staates 2010 bis 
20141)  

 Bundesebene Landesebene 
(ohne Wien2)) 

Gemeindeebene 
(mit Wien2)) 

Sozialversicherungs-
träger 

Staat 

 
Mrd 
EUR 

% des 
BIP 

Mrd 
EUR 

% des 
BIP 

Mrd 
EUR 

% des 
BIP 

Mrd   
EUR 

% des   
BIP 

Mrd 
EUR 

% des 
BIP 

2010 -9,9 -3,5 -2,3 -0,8 -1,2 -0,4 0,6 0,2 -12,9 -4,5 

2011 -7,1 -2,4 -0,7 -0,2 -0,1 -0,0 0,6 0,2 -7,3 -2,5 

2012 -8,0 -2,6 -0,4 -0,1 -0,0 -0,0 0,5 0,2 -7,9 -2,6 

20133) -4,9 -1,6 -0,2 -0,1 -0,0 -0,0 0,3 0,1 -4,8 -1,5 
20144) -8,6 -2,7 -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 -8,7 -2,7 

1) Zinsaufwand unter Berücksichtigung von Derivaten (Swaps) im Sinne der Budgetären Notifikation. 
2) Im Österreichischen Stabilitätspakt wird Wien (als Land und Gemeinde) der Landesebene zugerechnet. 
3) Vorläufige Daten. 
4) Budgetäre Notifikation (Schätzung: BMF vom März 2014). 
Quelle: Statistik Austria, BMF und WIFO (BIP; Stand: März 2014). 

 

Tabelle 12:  Finanzierungssaldo der Bundesländer 2010 bis 2013 im Sinne von 
Maastricht1) (in Mio EUR, in % des BIP und pro Kopf in EUR) 

 Bgld. Ktn. NÖ OÖ Slbg. Stmk. Tirol Vlbg. Wien2) 
Außer-

budgetäre 
Einheiten3) 

Bundes-
länder (inkl. 

Wien) 

Mio EUR 

2010 -51 -386 -505 -471 -195 -704 -15 -35 -991 97 -3.257 

2011 -41 -80 -167 -288 -115 -226 92 -6 -541 146 -1.227 

2012 66 -37 -169 -157 -60 -378 67 45 -252 255 -622 

2013 39 -22 -189 -68 -77 -125 74 -3 -227 197 -400 

% des BIP 

2010 -0,02 -0,14 -0,18 -0,17 -0,07 -0,25 -0,01 -0,01 -0,35 0,03 -1,14 

2011 -0,01 -0,03 -0,06 -0,10 -0,04 -0,08 0,03 -0,00 -0,18 0,05 -0,41 

2012 0,02 -0,01 -0,06 -0,05 -0,02 -0,12 0,02 0,01 -0,08 0,08 -0,20 

2013 0,01 -0,01 -0,06 -0,02 -0,02 -0,04 0,02 -0,00 -0,07 0,06 -0,13 

pro Kopf in EUR 

2010 -180 -693 -314 -334 -370 -584 -21 -96 -582 . -389 

2011 -142 -145 -103 -204 -218 -187 130 -17 -315 . -146 

2012 230 -67 -104 -111 -112 -312 93 120 -145 . -74 

2013 136 -40 -116 -48 -144 -103 103 -7 -129 . -47 

1) Gemäß ESVG 95. 
2) Wien als Land und Gemeinde. 
3) Außerbudgetäre Einheiten und Kammern der Bundesländer einschließlich Wien. 
Quelle: Statistik Austria. 

 

Der Rückgang des Budgetdefizits der Landesebene (ohne Wien) im Jahr 2013 auf 0,2 Mrd EUR 
oder 0,1% des BIP (2012: 0,4 Mrd EUR oder 0,1% des BIP) war vorrangig auf die Steiermark und 
Oberösterreich zurückzuführen (Tabelle 12).29 Während in Oberösterreich insbesondere die Re-
formmaßnahmen im Gesundheitswesen zur Verbesserung des Budgetsaldos beitrugen, konnte in der 
                                                                  
29  Die regionalen Teilergebnisse beschränken sich auf den Landeshaushalt. Außerbudgetäre Einheiten und Kammern 

der Bundesländer stehen nur in Summe zur Verfügung.  



Budgetentwicklung des Staates und seiner Subsektoren 2013 

43 

Steiermark v. a. der Verwaltungs- und Betriebsaufwand merklich reduziert werden. Zwei Länder  
(Burgenland, Tirol) wiesen im Berichtsjahr 2013 einen Budgetüberschuss, Vorarlberg nur ein gerin-
ges Budgetdefizit aus.  

Der Konsolidierungserfolg (Verbesserung des Finanzierungssaldos) fiel gemessen an der Einwoh-
nerzahl im Jahr 2013 in der Steiermark (209 EUR pro Kopf), gefolgt von Oberösterreich (63 EUR 
pro Kopf) und Kärnten (27 EUR pro Kopf) am deutlichsten aus. Im Vergleich dazu verschlechterte 
sich der Budgetsaldo pro Kopf in Vorarlberg um 126 EUR (insbesondere durch die Personalaufsto-
ckung und Besoldungsreform im Spitalsbereich) und im Burgenland um 94 EUR (u. a. infolge höhe-
rer Zuschussleistungen an die Krankenanstaltenbetriebsgesellschaft KRAGES). Allerdings erzielte 
das Burgenland 2013 erneut einen Budgetüberschuss (136 EUR pro Kopf), während Vorarlberg ein 
geringfügiges Budgetdefizit auswies (7 EUR pro Kopf). Die höchsten Budgetdefizite pro Kopf ver-
zeichneten im Berichtsjahr Salzburg (144 EUR), Niederösterreich (116 EUR) und die Steiermark 
(103 EUR). Auch Wien (als Land und Gemeinde) zählte mit einem Budgetdefizit von 129 EUR pro 
Kopf zu den Gebietskörperschaften mit hohen Ausgabenüberhängen. 

Die Gemeindeebene konnte im Jahr 2013 analog zum Vorjahr einen ausgeglichenen Haushalt erzie-
len (2013 und 2012: –0,0 Mrd EUR oder –0,0% des BIP). Ohne Stadt Wien – deren Budgetdefizit im 
Berichtsjahr geringfügig auf 0,2 Mrd EUR oder 0,1% des BIP zurückging – erreichte die Gemeinde-
ebene (ohne Wien) im Jahr 2013 einen Überschuss in Höhe des Vorjahres (2013 und 2012: 0,2 Mrd 
EUR oder 0,1% des BIP).30 

Bei sektoralen Analysen des öffentlichen Sektors ist generell zu beachten, dass diese stark von den 
institutionellen und rechtlichen Gegebenheiten (Aufgabenverteilung, Steuerkompetenzen, Finanz-
ausgleichsregelungen) innerhalb des öffentlichen Sektors abhängen. Nach der Übertragung des Lan-
despflegegeldes an den Bund31 sowie der Aufstockung und Verlängerung des Zweckzuschusses des 
Bundes an die Gemeinden für die Kinderbetreuung im Jahr 2012, waren im Berichtsjahr 2013 v. a. 
folgende strukturelle Brüche zu verzeichnen:  

 Der Zweckzuschuss aus dem Pflegefonds an die Länder zur Abdeckung der Kostensteigerung 
im Bereich der Langzeitpflege erhöhte sich 2013 gegenüber dem Vorjahr um weitere 33 Mio 
EUR auf netto 133 Mio EUR (gestaffelter Anstieg auf netto 233 Mio EUR ab 2016).32 

 Die höheren Ausgaben der Länder zur Schadensbehebung bei Naturkatastrophen im Jahr 201333 
insbesondere infolge des Hochwassers, zogen eine Ausweitung der intergovernmentalen Trans-
fers aus dem Katastrophenfonds des Bundes nach sich (+0,1 Mrd EUR).34  

 Die Bundesmittel für die Neue Mittelschule, die dem Pflichtschulwesen als Aufgabenbereich 
der Länder und Gemeinden zugute kommen, wurden um 22 Mio EUR auf 34 Mio EUR (2012: 
12 Mio EUR) aufgestockt. 

Budgetentwicklung auf Bundesebene 

Im Jahr 2013 war die Entwicklung des Bundeshaushalts durch Sondereffekte geprägt, die einerseits 
zu einem markanten Ausgabenrückgang, andererseits – trotz schwacher Konjunktur – zu einem über-
durchschnittlichen, diskretionär unterstützten Einnahmenzuwachs führten: 
                                                                  
30  Infolge der Übererfüllung des ÖStP 2012 durch die Länder und Gemeinden (2012 und 2013) wurde ab 2014 ein 

(nominelles) Nulldefizit als deren Beitrag zum gesamtstaatlichen Budgetpfad unterstellt (siehe Abschnitt 3.2). 
31  Durch den Kostenersatz der Länder und Gemeinden an den Bund, der mit Höhe des Jahresaufwands 2010 eingefroren 

wurde, konnten die zusätzlichen Auszahlungen des Bundes 2013 nicht vollständig abgedeckt werden.  
32  Durch die Dotierung des Pflegefonds in Höhe von insgesamt 685 Mio EUR bis zum Jahr 2014 und weiteren 650 Mio 

EUR bis zum Jahr 2016 (Offensivmaßnahme im Rahmen des Stabilitätspakets 2012) zu 2/3 durch den Bund und zu 
1/3 durch Länder und Gemeinden erfolgt eine Verlagerung der Finanzierungslast in Richtung Bund. Für die Jahre 
2017 und 2018 wurde laut Regierungsprogramm eine Dotierung von jeweils 350 Mio EUR in Aussicht gestellt.  

33  Laut Länderangaben beliefen sich im Jahr 2013 die Nettoausgaben – d. h. jener Anteil, der nicht durch Bundesmittel 
aus dem Katastrophenfonds gedeckt wurde – auf rund 140 Mio EUR (2012: 33 Mio EUR).  

34  Siehe BMF (2014). Katastrophenfondsgesetz 1996, 10. Bericht des BMF für die Jahre 2012 und 2013. 
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Die Einnahmen der Bundesebene (gemäß ESVG 95; mit innerstaatlichen Transfers in Nettobe-
trachtung) erhöhten sich 2013 gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Mrd EUR oder 3,3% (10-Jahres-
Durchschnitt: +2,5%). Diskretionäre Mehreinnahmen (Bundesanteil von rund 0,9 Mrd EUR nach 
Abzug der daran anknüpfenden Ertragsanteile der Länder und Gemeinden) ergaben sich v. a. auf 
Basis des 1. und 2. Stabilitätsgesetzes 2012 in Form von Einmaleinnahmen (Abgeltungssteuer 
Schweiz) und Abgabenerhöhungen (v. a. umfangreichere Gewinnbesteuerung bei Veräußerungen 
von Immobilien, Schließung von Steuerlücken bei der Umsatzsteuer oder Anhebung der Mineralöl-
steuer). Der Zuwachs der Steuereinnahmen des Bundes lag im Berichtsjahr bei 2,9% (2012: 5,0%). 
Überdurchschnittliche Steuereinnahmen ergaben sich insbesondere bei den Einkommensteuern 
(+3,6%), wie Lohnsteuer (+3,7%) und Körperschaftsteuer (+9,3%). Die im Zusammenhang mit dem 
österreichischen Bankenpaket stehenden Einnahmen des Bundes (Haftungsentgelte, Dividenden 
und Stabilitätsabgaben) erreichten 2013 – wie im Vorjahr – rund 1,1 Mrd EUR. 

Das Ausgabenvolumen der Bundesebene (konsolidiert bzw. ohne zwischenstaatliche Transfers) im 
Sinne des ESVG 95 ging im Jahr 2013 um 1,4 Mrd EUR oder 2,3% markant zurück (10-Jahres-
Durchschnitt: +0,9%). Ausschlaggebend für diesen Rückgang waren die Erlöse aus dem Verkauf von 
Mobilfunklizenzen (2 Mrd EUR), die im Sinne des ESVG 95 ausgabenmindernd zu verbuchen wa-
ren. Ohne diesen Sondereffekt lag der Ausgabenzuwachs im Berichtsjahr bei 1,0%. Zudem fielen die 
Ausgaben im Rahmen des österreichischen Bankenpakets mit 2,4 Mrd EUR um 0,7 Mrd EUR ge-
ringer aus als im Vorjahr (Näheres Abschnitt 4.2), woraus im Wesentlichen der Rückgang der Trans-
fers an Marktproduzenten um 8,4% resultierte.  

Ferner wurde der Konsolidierungskurs des Bundes fortgesetzt: Der im Vergleich zu den Vorjahren 
moderate Ausgabenanstieg im Bereich Sach- und Personalaufwand (+1,6%) ging auf die Stagnati-
on des Arbeitnehmerentgelts (+0,2%) zurück, während die Vorleistungen u. a. bedingt durch 
Mehraufwendungen im militärischen Bereich um 5,3% anstiegen. Hinsichtlich des Personalaufwan-
des kam im Jahr 2013 die Nulllohnrunde für Bundesbedienstete zum Tragen. Ferner wurde der Per-
sonalstand des Bundes (in administrativer Abgrenzung) im Berichtsjahr um 1,0% oder rund 1.300 
Vollzeitäquivalente (VZÄ) rückgeführt (2012: um rund 1.200 VZÄ). Ausgliederungen aus dem Bun-
desbudget fanden nicht statt. Der Beschäftigtenstand des Bundes in betriebsmäßiger Sicht (ohne 
Leihbedienstete und Lehrlinge) unterschritt damit Ende 2013 erstmals geringfügig die Grenze von 
130.000 VZÄ.  

Unterstützt wurde der Konsolidierungskurs durch die Geldpolitik des Europäischen Systems der 
Zentralbanken (ESZB). Die hohe Liquidität auf den Finanzmärkten und die niedrigen Leitzins-
sätze in Kombination mit der hohen Bonität Österreichs ermöglichten Finanzierungen zu äußerst 
niedrigen Kosten (  Rendite für 10-jährige Staatsanleihen 2013: 2,0%). Bei einem Bruttofinanzie-
rungsvolumen des Bundes im Jahr 2013 von 27,2 Mrd EUR (Abschnitt 5.2) bedeutet ein Rückgang 
des langfristigen Marktzinssatzes um 1 Prozentpunkt c. p. jährliche Minderausgaben von 272 Mio 
EUR bis zur Tilgung der Schuld. Vor diesem Hintergrund ging der Zinsaufwand des Bundes im Jahr 
2013 um 0,8% auf 7,4 Mrd EUR zurück, obwohl sich die Bundesschuld um 6,0 Mrd EUR und die 
Fristigkeitsstruktur geringfügig erhöhten.  

Die Transfers an private Haushalte entwickelten sich im Berichtsjahr mit einer Zuwachsrate von 
6,3% dynamisch. Dieser Zuwachs war insbesondere auf die Entwicklung der Ausgaben im Bereich 
der Arbeitsmarktpolitik zurückzuführen. Laut Bundesbudget 2013 verzeichneten die Ausgaben für 
Arbeitsmarktpolitik einen markanten Anstieg um 9,8% oder 0,6 Mrd EUR auf 6,7 Mrd EUR. Das 
Defizit in der Arbeitsmarktpolitik stieg um 0,2 Mrd EUR – trotz höherer Beitragsleistungen (+7,3% 
oder +0,4 Mrd EUR) – auf 0,9 Mrd EUR. Die Einnahmen des Familienlastenausgleichsfonds 
(FLAF) überstiegen im Jahr 2013 – wie schon im Vorjahr – dessen Ausgaben geringfügig. Der Bun-
desbeitrag zur Pensionsversicherung entsprach mit 8,7 Mrd EUR dem Vorjahreswert, da dem An-
stieg des Pensionsaufwands auch höhere Beitragseinnahmen und Rückersätze gegenüberstanden (die 
Pensionsanpassung 2013 von +1,8% entspricht dem Richtwert minus Abschlag gemäß 2. Stabilitäts-
gesetz 2012 von 1%-Punkt). Der mit der Pensionssicherungsreform 2003 angestrebte Anstieg des 
Antrittsalters für Alterspensionen ist bislang nicht eingetreten. Laut Hauptverband der Sozialversi-
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cherungsträger stieg das Antrittsalter für Alterspensionen für Männer von 2003 bis 2013 geringfügig 
um 0,1 Jahre auf 62,8 Jahre, das für Frauen um 0,2 Jahre auf 59,2 Jahre. Unter Berücksichtigung der 
Invaliditäts- und Erwerbsunfähigkeitspensionen lag das Antrittsalter bei Eigenpensionen im Jahr 
2013 für Männer bei 59,6 Jahren und für Frauen bei 57,5 Jahren. 

Das seit 2009 bestehende Instrument der disponiblen Rücklagenbildung (§53 Abs. 1 BHG) wurde 
2013 im Budgetvollzug abermals umfangreich in Anspruch genommen.35 Insgesamt wurden 4,0 Mrd 
EUR den (neuen) Rücklagen zugeführt und 2,5 Mrd EUR aus dem neuen Rücklagenbestand ent-
nommen (Rechnungshof: Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2013, März 2014). Folglich erhöh-
te sich der Rücklagenstand per Ende 2013 auf 17,3 Mrd EUR und entsprach 23% der gesamten Aus-
zahlungen des Bundes gemäß Finanzierungshaushalt des BVA 2013. 

Budgetentwicklung auf Landesebene 

Auf Landesebene wurde im Jahr 2013 der Konsolidierungskurs fortgesetzt, der zum Teil in spezi-
ellen Landesgesetzen (z. B. Kärntner Budgetkonsolidierungsgesetz, Salzburger Finanzrahmengesetz 
2012–2014) oder Beschlüssen der Landesregierung (z. B. Tiroler Budgetpfad 2010–2014) verankert 
sowie von Arbeitsgruppen („Budgetkonvent“ in Kärnten) begleitet wurde. Allerdings war die Ver-
besserung der Fiskalposition der Landesebene vorrangig der leicht überdurchschnittlichen Einnah-
menentwicklung geschuldet. 

Der Einnahmenzuwachs der Landesebene (ohne Wien) netto (gemäß ESVG 95; mit innerstaatli-
chen Transfers in Nettobetrachtung) lag im Jahr 2013 mit 1,0 Mrd EUR oder 3,8% über dem Vorjah-
reswert (3,4%) sowie dem Durchschnittswert der letzten 10 Jahre (3,7%). Zum Einnahmenanstieg 
trugen im Berichtsjahr strukturelle Mehreinnahmen, wie z. B. steuerrechtliche Maßnahmen auf 
Basis des 1. und 2. Stabilitätsgesetzes 2012 (Anhebung der Mineralölsteuer, Schließung von Steuer-
lücken bei der Umsatzsteuer; +0,1 Mrd EUR), Einmaleinnahmen (Anteil an der Abgeltungsteuer 
Schweiz; +0,1 Mrd EUR) sowie die Aufstockung des Pflegefonds bei. Ferner kamen höhere inner-
staatliche Transferströme der Subsektoren (laut vorläufigen Daten etwa +0,6 Mrd EUR, davon 
rund 0,1 Mrd EUR aus dem Katastrophenfonds des Bundes v. a. zur Behebung der Hochwasserschä-
den) im Jahr 2013 zum Tragen.36  

Die Gesamtausgaben der Landesebene (konsolidiert) erhöhten sich im Jahr 2013 um 0,7 Mrd EUR 
oder 2,8%. Damit lag der Ausgabenzuwachs im Berichtsjahr zwar über dem Vorjahreswert (2012: 
2,3%), jedoch klar unter dem 10-Jahresdurchschnitt von 3,9%. Für die Gesamtentwicklung des Jahres 
2013 war vorrangig der Ausgabenanstieg bei den Transferleistungen an private Haushalte37 von 
7,4% im Jahresabstand verantwortlich, während die anderen Hauptaggregate der Ausgaben stagnier-
ten. Die Zunahme dieser bedeutenden Ausgabenkategorie (Ausgabenanteil von 40%) stammte aus 
dem Bereich der Sozialhilfe und Wohnbauförderung38, aber auch – vor dem Hintergrund des Hoch-
wassers 2013 – im geringeren Umfang im Bereich der Land- und Forstwirtschaft. Die Ausgaben für 
soziale Sachleistungen an private Haushalte, die primär die Ausgaben für stationäre Betreuung in 
Pflegeheimen umfassen, stiegen 2013 um 2,3%. Die nachlassende Ausgabendynamik dieses Aufga-
benbereichs seit 2011 dürfte erste Erfolge gezielter Optimierungs- und Konsolidierungsbemühungen 
sein (z. B. Implementierung eines produktorientierten Steuerungssystems als Basis eines effizienten  

  

                                                                  
35  Durch das Rücklagensystem können übrig gebliebene Voranschlagsreste nicht nur zu einem späteren Zeitpunkt in 

Anspruch genommen, sondern im Regelfall auch innerhalb der Ressorts (Untergliederungen) beliebig verwendet 
werden. Die (neuen) Rücklagen werden dann finanziert, wenn sie tatsächlich gebraucht werden. 

36  Keine Maastricht relevanten Einnahmen stellen jene Erlöse (rund 40 Mio EUR) dar, die 2013 in Oberösterreich durch 
Veräußerung von Forderungen aus gewährten Wohnbauförderungsdarlehen (rund 90 Mio EUR) erzielt wurden. 

37  Im Jahr 2012 gingen die Transfers an private Haushalte infolge der Übertragung der Gesetzgebungs- und Vollzie-
hungskompetenz hinsichtlich des Landespflegegelds an den Bund per 1.1.2012 zurück.  

38  In diesem Bereich sind Sondereffekte („Finanz-Causa“ des Landes Salzburg) nicht auszuschließen. 
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Mitteleinsatzes in Salzburg).39 

Der Sach- und Personalaufwand stieg im Jahr 2013 geringfügig um 0,7% im Jahresabstand: So-
wohl der Zuwachs der Vorleistungen (+0,9%) als auch jener des Arbeitnehmerentgelts (+0,7%) 
fiel moderat aus. Die Entwicklung des Personalaufwands wurde im Jahr 2013 einerseits durch mode-
rate Lohnanpassungen (insbesondere Nulllohnrunden für die Landesbediensteten des Burgenlands 
und von Niederösterreich) geprägt. Andererseits dürfte die restriktive Nachbesetzungspolitik insbe-
sondere in der Verwaltung fortgesetzt worden sein, die z. B. im Burgenland 2013 erneut zu einer 
geringfügigen Reduktion des Personalstands führte, und Spielräume für Neuaufnahmen (wie etwa 
2013 in Vorarlberg im Spitalswesen) schafften. Inwieweit generell Anpassungen der Personalres-
sourcen erfolgten, kann mangels rezenter und vergleichbarer Personalstatistiken aller Bundesländer 
nicht festgestellt werden. So erfüllt beispielsweise die auf der Website des BMF veröffentlichte Per-
sonalstatistik auf Basis der Ländermeldungen gemäß Art. 15 ÖStP 2012 derzeit noch nicht diese 
Anforderungen. Zusätzlich wurden gemäß Länderinformationen in den letzten Jahren kurz- und mit-
telfristig wirksame Maßnahmen zur Kostendämpfung im Personalbereich gesetzt (z. B. „Personal-
budget neu“ in Kärnten, das u. a. Personalabbau, Reduzierung der Führungspositionen und Ein-
schränkung der Überstunden vorsieht, oder Dienstrechtsreform Tirols mit Einführung eines leis-
tungsbezogenen Besoldungssystems).  

Die Transfers an Marktproduzenten (Anteil an den Gesamtausgaben von knapp 20%) werden in 
der Regel durch den Gesundheitsbereich (Abgangsdeckung, Investitionszuschüsse) geprägt. Im Jahr 
2013 überlagerten allerdings Sondereffekte im Bereich der sonstigen Vermögenstransfers den 
Anstieg der Investitionszuschüsse und Subventionen: Die Vermögenstransfers fielen 2013 um 
10,9% im Jahresabstand. Dies war einerseits durch den Wegfall der Unterstützungszahlung des Lan-
des Tirol für die Hypo Tirol Bank (2012: 120 Mio EUR), andererseits mit dem Schuldenabbau der 
Krankenanstaltenbetriebsgesellschaften (Burgenland, Kärnten, Oberösterreich, Tirol) um insgesamt 
50 Mio EUR begründet. Analog zum Rerouting der Schuldenaufnahme der öffentlichen Krankenan-
stalten wird ein Schuldenabbau bei den Vermögenstransfers entsprechend abgezogen. Die Investiti-
onszuschüsse verzeichneten vor dem Hintergrund des Neubaus einiger Landeskliniken (z. B. 
Neunkirchen, Baden, Mödling und Klagenfurt) einen Anstieg von 5,2%; die Subventionen, die u. a. 
die Nettogebarungsabgänge der Landeskrankenanstalten und sonstige Zuschussleistungen an Unter-
nehmen widerspiegeln, nahmen um 3,5% zu. Die im Vergleich zum Vorjahr geringere Dynamik der 
Subventionen (2012: +11,1%) dürfte erste Erfolge etwa der weitreichenden Spitalsreform Oberöster-
reichs (u. a. Schließung einzelner Abteilungen) aufzeigen: Der Zuschussbedarf des Landes Oberös-
terreich an die Oberösterreichische Gesundheits- und Spitals-AG ging im Vergleich zum Vorjahr um 
30 Mio EUR zurück. 

Die Zinszahlungen verzeichneten einen markanten Rückgang von 9,1%, der auf die Schuldenrück-
führung (insbesondere Schuldtilgungen Salzburgs in der Größenordnung von 1 Mrd EUR im Zu-
sammenhang mit dem Abbau des Finanzportfolios) sowie das rückläufige Marktzinsniveau zurückzu-
führen sein dürfte.  

Budgetentwicklung auf Gemeindeebene 

Die verfügbaren Einnahmen der Gemeindeebene (mit Wien und innerstaatlichen Transfers in 
Nettobetrachtung) stiegen im Jahr 2013 um 0,5 Mrd EUR oder 2,3%. Analog zur Landesebene 
spiegelten sich in dieser Entwicklung der Anstieg der gemeinschaftlichen Bundesabgaben, u. a. durch 
Einmalmaßnahmen (Abgeltungssteuer Schweiz) und strukturelle Mehreinnahmen (v. a. auf Basis des 
1. und 2. Stabilitätsgesetzes 2012), wider. Der im Vergleich zur Landesebene geringere Zuwachs der 
Gesamteinnahmen, war auf den Rückgang der Nettoeinnahmen aus intergovernmentalen Transfers 

                                                                  
39  Mit dem Pflegefondsgesetz 2011 wurde vom Bund in Abstimmung mit den Ländern eine umfassende Pflegereform 

zur Absicherung und Verbesserung der Pflegesachleistungen beschlossen. Der Bund verpflichtete darin die Länder 
zur Erstellung von Sicherungs-, Aus- und Aufbauplänen für das künftige Betreuungs- und Pflegeangebot. 
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(nach vorläufigen Ergebnissen um knapp 0,1 Mrd EUR gegenüber dem Vorjahr) zurückzuführen. Die 
Kommunalsteuer verzeichnete im Jahr 2013 einen Anstieg von 1,6%. 

Die Gesamtausgaben (konsolidiert) der Gemeindeebene (inkl. Wien) nahmen im Jahr 2013 laut 
Schätzergebnissen der Statistik Austria um 2,3% zu. Im Berichtsjahr ist der Anstieg der Bruttoinves-
titionen (+8,3%) – wie schon im Vorjahr mit +11,9% – hervorzuheben, nachdem diese Ausgabenka-
tegorie in den letzten Jahren infolge von Ausgliederungen und Sonderfinanzierungen (z. B. Leasing) 
einen Rückgang verzeichnet hatte. Mit dem Wegfall des Vorsteuerabzugs bei Investitionen durch 
ausgegliederte Gemeindebetriebe (1. Stabilitätsgesetz 2012) fiel per September 2012 das Hauptmotiv 
für Ausgliederungen auf kommunaler Ebene weg. 40 Im Zuge dessen dürfte ein Prozess zur verstärk-
ten „Re-Kommunalisierung“ der Investitionstätigkeit eingesetzt haben. Der Zuwachs bei den Trans-
fers an private Haushalte im Jahr 2013 erhöhte sich etwas im Vorjahresvergleich (2013: +2,6%). 
Dafür war vorrangig der Anstieg der monetären Sozialleistungen (+3,3%) verantwortlich, die zu rund 
drei Viertel Pensionsleistungen für Gemeindebedienstete umfassen.  

Die Transferleistungen an Marktproduzenten gingen im Berichtsjahr geringfügig um 0,5% zu-
rück. Ausschlaggebend für diese Entwicklung war der Rückgang der Transferleistungen im Zusam-
menhang mit stationären Spitalsleistungen. Zu dieser Ausgabenkategorie zählt der Betriebskostenzu-
schuss der Stadt Wien an den Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV), der 2013 im Vergleich zum 
Vorjahr nicht erhöht wurde. Der KAV ist mit der sukzessiven Umsetzung des Spitalskonzepts 2030 
befasst, das u. a. eine Konzentration und bessere Abstimmung der Spitalsstandorte vorsieht. 

Die Stagnation des Personalaufwands (+0,4%) reflektierte im Jahr 2013 die moderaten Gehaltsab-
schlüsse für Gemeindebedienstete (z. B. Nulllohnrunden Burgenlands und Niederösterreichs), aber 
auch die restriktive Nachbesetzungspolitik (z. B. Abbau von rund 100 VZÄ der Stadt Wien). Die 
Ausweitung des Zinsaufwands 2013 auf Basis der vorläufigen Ergebnisse um 16,1% resultierte zum 
Teil aus den Nettoschuldaufnahmen Wiens im Berichtsjahr in Höhe von 0,3 Mrd EUR.  

 

                                                                  
40  Näheres siehe z. B. Hauth und Grossmann (2012). Ausgliederungen im Bereich der österreichischen Gemeinden: 

Umfang, Leistungsspektrum und Risikopotenziale – Ergebnisse per Jahresende 2010. 
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4.4 Öffentliche Verschuldung 2013 laut Maastricht 
Gesamtstaatliche Verschuldungsquote 2013 kaum gestiegen 

Die öffentliche Verschuldung Österreichs im Sinne von Maastricht erreichte Ende 2013 die Höhe 
von 233,3 Mrd EUR oder 74,5% des BIP (Ende 2012: 228,4 Mrd EUR oder 74,4% des BIP). Der 
Zuwachs der Bruttoverschuldung in der Höhe von 4,9 Mrd EUR setzte sich dabei aus dem gesamt-
staatlichen Defizit von 4,8 Mrd EUR (Primärüberschuss von 3,2 Mrd EUR, Zinsendienst von 8 Mrd 
EUR) und den Stock-Flow-Adjustments in der Höhe von 0,1 Mrd EUR zusammen (Grafik 16).  

Die schwache Wirkung der Stock-Flow-Adjustments (+0,1 Mrd EUR) auf die Schuldenhöhe in 
Summe sollte aber nicht als Indiz für geringe Volumina an Stock-Flow-Adjustments im Berichtsjahr 
gewertet werden. Auf Seite der schuldenerhöhenden Effekte sind vor allem Maßnahmen zur Stabili-
sierung des Euroraums (ESM-Stammkapital-Einzahlung von 0,9 Mrd EUR sowie EFSF-
Darlehensvergaben von 1,1 Mrd EUR), Periodenabgrenzungen von Steuern und Zinszahlungen 
und die Kapitalerhöhung der Europäischen Investmentbank zu nennen. Auf Seite der schulden-
reduzierenden Effekte waren v. a. die Rückführung von Partizipationskapital durch die Erste 
Group Bank AG und die BAWAG PSK AG (1,4 Mrd EUR) sowie Agios aus Anleiheemissio-
nen/Aufstockungen in Höhe von 0,9 Mrd EUR zu verzeichnen (Grafik 17). 

Der Zuwachs der Staatsschuld Österreichs war im Berichtsjahr 2013 auf die Bundes- (+5,9 Mrd 
EUR) und auf die Gemeindeebene (+0,3 Mrd EUR) und hier insbesondere auf Wien zurückzuführen 
(Tabelle 13). Auf Länderebene wurde die positive Entwicklung des Vorjahres fortgesetzt und der 
Schuldenstand abermals um 1,4 Mrd EUR rückgeführt. Von der Gesamtschuld des Staates entfielen 
Ende 2013 88% auf die Bundesebene, 7% auf die Landesebene, 4% auf die Gemeindeebene (ein-
schließlich Wien) und 1% auf die Sozialversicherungsträger. 

Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanzmärkte erhöhten von Anfang 2008 bis Ende 2013 den 
Schuldenstand Österreichs um insgesamt 17,9 Mrd EUR oder 5,7% des BIP. Davon entfielen 9,3 
Mrd EUR auf das österreichische Bankenpaket, die den Schuldenstand auf Bundesebene erhöhten 
(Abschnitt 4.2). Ferner führte die österreichische Beteiligung an den europäischen Hilfsmaßnah-
men (Darlehensvergaben an Griechenland, EFSF-Darlehensvergabe, ESM-Stammkapital Einzahlun-
gen) in Form von Stock-Flow-Adjustments ebenfalls zu einem Anstieg der Verschuldung (+ 8,6 Mrd 
EUR). Im Betrag für die europäischen Hilfsmaßnahmen wurden Zinszahlungen für den zusätzlichen 
Schuldenstand sowie geleisteten Zinszahlungen durch die Schuldnerländer nicht berücksichtigt. 

Tabelle 13: Entwicklung der öffentlichen Verschuldung nach Sektoren 2010 bis 
2014  

 Bundesebene Landesebene 
(ohne Wien) 

Gemeindeebene 
(mit Wien) 

Sozialversiche-
rungsträger 

Staat 

 Mrd 
EUR 

% des 
BIP 

Mrd 
EUR 

% des 
BIP 

Mrd 
EUR 

% des 
BIP 

Mrd 
EUR 

% des 
BIP 

Mrd 
EUR 

% des 
BIP 

2010 179,3 62,9 17,4 6,1 8,0 2,8 2,0 0,7 206,6 72,5 

2011 189,1 63,2 18,8 6,3 9,0 3,0 1,8 0,6 218,6 73,1 

2012 198,8 64,7 18,7 6,1 9,3 3,0 1,7 0,6 228,4 74,4 

20131) 204,7 65,4 17,3 5,5 9,6 3,1 1,7 0,5 233,3 74,5 
20142) . . . . . . . . 256,8 79,2 

1) Vorläufige Daten. 
2) Budgetäre Notifikation (Schätzung: BMF vom März 2014). 
Rundungsdifferenzen möglich. 
Quelle: Statistik Austria, BMF und WIFO (BIP; Stand: März 2014). 
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Tabelle 14: Ableitung der öffentlichen Verschuldung 2012 und 2013 (in Mrd EUR)  

 2012 20131) 

Finanzschuld des Bundes laut Bundesrechnungsabschluss2) 201,4 207,3 
+ SWAP-Schulden  11,5 8,0 
- SWAP-Forderungen 11,3 7,7 
- Eigene Bundestitel 12,1 13,7 
Bereinigte Finanzschuld des Bundes 189,6 193,9 
+ Finanzierungen des Bundes für Dritte 8,4 8,6 
+ Bundesfonds 0,1 0,1 
+ Ausgegliederte Bundeseinheiten (v. a. ÖBB) 7,3 8,3 
+ Eurofighter – Kredittranchen 0,4 0,2 
+ KA Finanz 1,1 0,0 
+ EFSF (European Financial Stability Facility) 4,2 5,3 
- Finanzielle zwischenstaatliche Forderungen des Bundes3) 10,1 9,6 
- Intrasubsektorale Konsolidierung4)  2,1 2,1 
Verschuldung der  Bundesebene insgesamt  198,8 204,7 
Finanzschuld der Länder ohne Wien 9,7 9,3 
+/- Negative/positive Periodenabgrenzung und Fremdwährungskorrektur 0,3 -0,1 
- Länder: Unterabschnitt 85 (Betriebe…) 0,0 0,0 
+ Bund-Rechtsträgerfinanzierung, Länder (ohne Wien) 6,5 5,8 
- Bund-Rechtsträgerfinanzierung, Länder (ohne Wien), falls im LRA enthalten 6,3 5,6 
+ Landesfonds und -kammern5) 2,3 1,9 
+ Ausgegliederte Landeseinheiten6) 7,4 7,1 
+ Kurzfristige Darlehen des Bundes an Länder, falls nicht im LRA enthalten 0,0 0,0 
- Finanzielle zwischenstaatliche Forderungen der Länder7) 0,2 0,2 
- Intrasubsektorale Konsolidierung 1,0 1,0 
Verschuldung der  Landesebene insgesamt  18,7 17,3 
Finanzschuld der Gemeinden ohne Wien 11,4 11,4 
- Gemeinden ohne Wien: Unterabschnitt 85 (Betriebe...) 7,6 7,6 
Verschuldung der Gemeinden ohne Wien 3,8 3,8 
Finanzschuld von Wien 4,3 4,6 
+ Bund-Rechtsträgerfinanzierung, Wien 1,6 2,5 
- Bund-Rechtsträgerfinanzierung, Wien, falls im RA enthalten 1,6 2,5 
- Wien: Unterabschnitt 85 (Betriebe...) 0,0 0,0 
+ Kurzfristige Darlehen des Bundes an Wien, falls nicht im RA enthalten 0,3 0,3 
Verschuldung von Wien 4,6 4,9 
+ Gemeindefonds und -verbände 0,3 0,3 
+ Ausgegliederte Gemeindeeinheiten (v. a. Krankenanstalten) 0,8 0,8 
- Darlehen von Gemeinden8) 0,2 0,2 
- Finanzielle zwischenstaatliche Forderungen der Gemeinden9) 0,0 0,0 
- Intrasubsektorale Konsolidierung 0,0 0,0 
Verschuldung der  Gemeindeebene insgesamt  9,3 9,6 
Finanzschuld der Sozialversicherungsträger 0,8 0,9 
+ Kurzfristige Darlehen des Bundes an Sozialversicherungsträger 0,9 0,8 
- Finanzielle zwischenstaatliche Forderungen der Sozialversicherungsträger 0,0 0,0 
Verschuldung der  Soz ia lvers icherungst räger  insgesamt  1,7 1,7 
Öf fent l iche  Verschuldung insgesamt 228,4 233,3 
1) Vorläufige Daten, teilweise geschätzt. 
2) Seit 2012 werden Cash Collaterals als Teil der Finanzschuld des Bundes verbucht. 
3) Insbesondere Rechtsträgerfinanzierungen und Darlehensvergaben an Sozialversicherungsträger. 
4) Insbesondere Bundesanleihen im Besitz von Bundesfonds. 
5) Wirtschaftsförderungsfonds, Kultur- und Schulfonds. 
6) Landeskrankenanstalten, Landesimmobiliengesellschaften und Schulden der Blue Danube Loan Fun-

ding GmbH. 
7) Darlehensvergaben an Gemeinden. 
8) Wirtschaftsförderungsfonds und Schulgemeindeverbände. 
9) Wertpapierveranlagungen und Darlehensvergaben an den Bund. 
Rundungsdifferenzen möglich. 
Quelle: Statistik Austria (Stand: April 2014). 
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Sektorabgrenzung und innerstaatliche Finanzbeziehungen bestimmen die 
Überleitung vom administrativen zum Maastricht-Schuldenstand 

Die Überleitung der administrativen Kenngrößen der Verschuldung (Finanzschulden der Ge-
bietskörperschaften und Sozialversicherungsträger) über die Verschuldung der Länder und Gemein-
den zum Verschuldungsbegriff der EU illustriert Tabelle 14.41 Die wichtigsten Bereinigungen be-
treffen die Sektorabgrenzung und intergovernmentale Schulden (Verbindlichkeiten bzw. Forde-
rungen innerhalb eines Subsektors sowie zwischen den öffentlichen Rechtsträgern, die konsolidiert 
werden).  

Die sektorale Zuordnung der Verbindlichkeiten bzw. der Forderungen zu einem Subsektor des 
Staates (Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherungsträger) erfolgt auf Basis eines Nettover-
schuldungskonzepts (finanzielle Passiva abzüglich der finanziellen intergovernmentalen Aktiva). Das 
bedeutet, dass beispielsweise Finanzierungen des Bundes für Dritte – wie Länderfinanzierungen des 
Bundes im Rahmen der Rechtsträgerfinanzierungen – als Schulden der Landesebene dargestellt wer-
den oder beispielsweise Bundesanleihen im Besitz von anderen Subsektoren nicht die Verschuldung 
des Bundes, sondern jene des Investors (z. B. der Sozialversicherungsträger) verringern.  

Hinsichtlich der Überleitung von der gesamtstaatlichen Finanzschuld zum Maastricht-
Verschuldungsbegriff sind insbesondere folgende Aspekte zu beachten: 

 Schuldaufnahmen des Bundes für Dritte (Bundesländer und staatsnahe Einheiten; Ende 2013 
insgesamt: 8,6 Mrd EUR) sind in die Maastricht-Schuld einzubeziehen (Eurostat-Feststellung 
2003). Während Finanzierungen des Bundes im Auftrag der Bundesländer im Berichtsjahr for-
ciert wurden, erfolgte eine Rückführung der Verschuldung der staatsnahen Bundeseinheiten wie 
z. B. das Abreifen von Altbeständen der ASFINAG.  

 Vom Staat aus ökonomischer Sicht übernommene Schulden, die von staatsnahen Einheiten 
aufgenommen wurden (z. B. ÖBB-Schulden für Infrastrukturinvestitionen, Kapitalmarktver-
bindlichkeiten der Landeskrankenanstalten), werden seit März 2011 unmittelbar dem Staat zu-
gerechnet (Ende 2013: ÖBB-Infrastruktur: 8,2 Mrd EUR).  

 Auf Landesebene werden Schulden der Landeskrankenanstalten und außerbudgetärer Ein-
heiten, die gemäß ESVG 95 im Sektor Staat enthalten sind (z. B. Landesimmobiliengesell-
schaften (LIGs), Wohnbau Burgenland GmbH, Blue Danube Loan Funding GmbH), als außer-
budgetäre Verschuldung hinzugerechnet (Ende 2013: 7,1 Mrd EUR). 

 Der Ankauf der Militärflugzeuge zur Luftraumüberwachung in Österreich (Eurofighter) ist 
gemäß dem vereinbarten Finanzierungsmodell zu verbuchen (Ende 2013: 0,2 Mrd EUR). 

 Sicherheiten in Form von Bareinlagen („cash collaterals“) zur Absicherung des Ausfallrisikos 
des Vertragspartners bei Tauschverträgen (in der Größenordnung von 0,1% des BIP) sind gemäß 
Eurostat dem öffentlichen Schuldenstand zuzurechnen und werden seit dem Jahr 2012 als Teil 
der Finanzschuld verbucht.  

 Das den österreichischen Banken zur Verfügung gestellte Partizipationskapital (Tabelle 10), 
Darlehensvergaben für Griechenland von 1,6 Mrd EUR (Ende 2013) und die ESM-
Kapitaleinzahlungen (Ende 2013: 1,8 Mrd EUR) zur Generierung des Stammkapitals erhöhen 
den öffentlichen Schuldenstand.42 

 Darlehensvergaben durch die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) werden 

                                                                  
41  Währungstauschverträge (Cross-Currency-Swaps, Forward-Rate-Agreements) sind seit dem Inkrafttreten der EU-

Regelung (EU-Verordnung über die Excessive Deficit Procedure vom 28. Februar 2000) bei der Berechnung der öf-
fentlichen Verschuldung zu berücksichtigen. 

42  Darlehensvergaben der internationalen Finanzinstitution ESM verändern hingegen den Schuldenstand der Mitglieds-
länder nicht. 
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gemäß ESVG 95 den Mitgliedstaaten anteilig zugerechnet („Rerouting“; Ende 2013: 5,3 Mrd 
EUR).  

 Bei den intergovernmentalen Schulden bzw. intergovernmentalen Forderungen in Öster-
reich handelt es sich neben Rechtsträgerfinanzierungen (längerfristige Darlehensvergaben des 
Bundes an die Länder) und kurzfristigen Darlehensvergaben um titrierte öffentliche Schuldtitel 
(v. a. Bundesanleihen) im Besitz von öffentlichen Haushalten (v. a. Bund43 und Sozialversiche-
rungsträger). 2013 nahmen die innerstaatlichen Verbindlichkeiten bzw. Forderungen ab und er-
reichten die Höhe von 9,8 Mrd EUR oder 3,1% des BIP. 

Verschuldungsquote Österreichs im internationalen Vergleich – trotz mar-
kanter Überschreitung der Obergrenze von 60% des BIP – relativ niedrig 

Im Jahr 2013 führten die schlechte Wirtschaftslage (die Hälfte der Länder des Euroraums durchlief 
2013 eine Rezession) und die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise im Großteil der EU-
Mitgliedstaaten zu einem weiteren Anstieg der gesamtstaatlichen Verschuldungsquote: Im Euro-18-
Aggregat nahm die Verschuldungsquote trotz Konsolidierungsanstrengungen um durchschnittlich 
2,3 Prozentpunkte auf 95,0% des BIP zu, im EU-28-Aggregat um durchschnittlich 2,2 Prozentpunk-
te auf 88,9% des BIP (Frühjahrsprognose 2014 der Europäischen Kommission). Der Schuldenquo-
tenanstieg Österreichs fiel mit 0,1 Prozentpunkten auf 74,5% des BIP gering aus. Im Euroraum konn-
ten nur Deutschland   (–2,6 Prozentpunkte) und Lettland (–2,7 Prozentpunkte), in der EU noch vier 
weitere Staaten (Dänemark, Litauen, Ungarn, Tschechische Republik) ihre Verschuldungsquote sen-
ken. Den höchsten Anstieg der Verschuldungsquote im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete Zypern 
(+25,1 Prozentpunkte) vor Griechenland (+17,9 Prozentpunkte) und Slowenien (17,3 Prozentpunkte). 

Im Berichtsjahr 2013 lagen nur fünf Länder des Euroraums unter der Verschuldungsobergrenze 
von 60% des BIP. Dazu zählten Estland (10,0% des BIP), Luxemburg (23,1% des BIP), Lettland 
(38,1% des BIP), die Slowakei (55,4% des BIP) sowie Finnland (57,0% des BIP). Im Durchschnitt 
der Euro-Länder wurde Ende 2013 der Referenzwert um 35,0 Prozentpunkte überschritten. Öster-
reichs Verschuldungsquote lag Ende 2013 um 14,5 Prozentpunkte über der Obergrenze. Insgesamt 
verzeichneten sechs Länder des Euroraums Verschuldungsquoten über 100% des BIP. Im Vergleich 
zum Vorjahr kam noch Zypern zu dieser Ländergruppe – bestehend aus Griechenland, Italien, Portu-
gal, Irland und Belgien – hinzu. 

 

                                                                  
43  In eigenem Besitz befindliche Bundestitel (siehe Kapitel 5). 



Staatsverschuldung Österreichs 

53 
 

Grafik 18

Öffentliche Verschuldung international 2013 und deren Veränderung seit 2008

   Quelle: EU-Kommission (Stand: Mai 2014), IWF (USA, Japan; April 2014) und eigene Berechnung; Schweiz: nationale Daten (Feb. 2014).
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4.5 Gläubigerstruktur der öffentlichen Verschuldung 
2013 laut Maastricht 

Das Gesamtbild der Gläubigerstruktur der Staatsschuld in Österreich wird sehr stark von der 
Struktur der Bundesschuld dominiert, auf die etwa 90% der gesamten öffentlichen Verschuldung 
laut Maastricht entfällt (Tabelle 15). Bis zur Finanz- und Wirtschaftskrise erhöhte sich der Anteil der 
Auslandsverschuldung kontinuierlich von 48% (Ende 1999) auf knapp 80% per Jahresultimo 2007, 
wobei die Verschiebung der Gläubigerstruktur im Wesentlichen auf den Kauf von Bundespapieren 
durch ausländische Banken zurückzuführen war. Die Verwirklichung der WWU ging mit einer 
Diversifizierung der Veranlagungsportefeuilles der Finanzintermediäre innerhalb des Euroraums 
einher, da die Portefeuilles ohne Wechselkursrisiko diversifiziert werden konnten. Seit der Finanz-, 
Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise veränderte sich das Bild etwas, wenngleich das Interesse von 
ausländischen Investoren an österreichischen Bundespapieren am Primärmarkt infolge der hohen 
Bonität Österreichs weiterhin hoch war. Der Anteil der Auslandsverschuldung an der Staatsver-
schuldung betrug Ende 2013 73,5%. 

Tabelle 15: Gläubigerstruktur der öffentlichen Verschuldung 2009 bis 2013 laut 
Maastricht1) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

 Mrd 
EUR 

Anteil 
in % 

Mrd 
EUR 

Anteil 
in % 

Mrd 
EUR 

Anteil 
in % 

Mrd 
EUR 

Anteil 
in % 

Mrd 
EUR 

Anteil 
in % 

Monetäre Finanzinsti-
tutionen 

 
23,1 

 
12,2 

 
29,3 

 
14,2 

 
31,6 

 
14,5 

 
33,0 

 
14,4 

 
33,3 

 
14,3 

Investmentfonds 7,1 3,7 6,9 3,3 7,4 3,4 7,1 3,1 6,9 3,0 

Sonst. Finanzinstitute2) 7,1 3,7 6,7 3,3 7,3 3,4 8,3 3,7 8,8 3,8 

Finanzsektor 37,3 19,7 42,8 20,8 46,4 21,2 48,4 21,2 48,9 21,0 
Unternehmungen 6,4 3,4 8,7 4,2 10,1 4,6 10,8 4,7 11,8 5,1 

Private Haushalte3) 1,9 1,0 1,5 0,7 1,4 0,6 1,2 0,5 1,1 0,5 

Privater Sektor 8,3 4,4 10,2 4,9 11,5 5,3 11,9 5,2 12,9 5,5 
Inland 45,5 24,0 53,0 25,7 57,8 26,5 60,3 26,4 61,8 26,5 
Ausland 143,9 76,0 152,8 74,3 160,6 73,5 167,8 73,6 171,2 73,5 
Insgesamt 189,5 100,0 205,8 100,0 218,4 100,0 228,1 100,0 233,0 100,0 

1) Ohne Berücksichtigung derivativer Finanztransaktionen (Swaps). 
2) Versicherungen, Pensionskassen, OeNB und sonstige Finanzinstitute. 
3) Einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck. 
Rundungsdifferenzen möglich. 
Quelle: OeNB; Gesamtwirtschaftliche Finanzierungsrechnung. 

 

Parallel zum Rückgang des Auslandanteils in den Jahren 2009 und 2010 nahm die Bedeutung inlän-
discher Banken als Gläubiger des österreichischen Staates zu. Ende 2013 lag deren Anteil bei 14,3%. 
Diese Entwicklung ist u. a. darauf zurückzuführen, dass seit Beginn der Krise inländische Staatspa-
piere für österreichische Banken wieder eine attraktive Anlagealternative darstellen. 

Im Gegensatz zur Bundesebene spielen auf Länder- und Gemeindeebene handelbare, titrierte 
Schuldformen mit nur einigen Wertpapieremittenten (u. a. die Städte Wien, Linz und Graz, die Län-
der Niederösterreich und Salzburg und sonstige Einheiten der Landesebene, wie z. B. Fonds und 
einzelne Landesimmobiliengesellschaften) an der Gesamtverschuldung eine geringe Rolle. Per Jah-
resultimo 2013 betrug der titrierte Schuldanteil der Landes- und Gemeindeebene nur rund 10%. Der 
geringe Anteil von Wertpapieremissionen an der Gesamtverschuldung bei diesen beiden Subsektoren 
steht auch in Zusammenhang damit, dass für die Länder (einschließlich der Gemeinde Wien) die 
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Möglichkeit besteht, den Finanzierungsbedarf über den Bund in Form der sogenannten Rechtsträ-
gerfinanzierung abzudecken, um die günstigeren Finanzierungskonditionen des Bundes zu nutzen 
(Näheres in Abschnitt 5.3).44 Das Gesamtvolumen an Rechtsträgerfinanzierungen für Länder und 
die Gemeinde Wien wurde im Jahr 2013 weiter ausgeweitet und betrug zum Jahresultimo rund 8,3 
Mrd EUR. Zusätzlich gewährte der Bund auch im Jahr 2013 in größerem Umfang kurzfristige 
Kredite an die Sozialversicherungen (Ende 2013 rund 0,8 Mrd EUR) und an mehrere Bundesländer 
inklusive Wien als Land und Gemeinde (Ende 2013 rund 0,5 Mrd EUR). Insgesamt war im Jahr 2013 
das ausstehende Volumen der innerstaatlichen Kreditgewährungen des Bundes an Länder und 
Gemeinden höher als das Volumen der Kreditgewährungen der Banken an die Länder und Ge-
meinden im engeren Sinne (ohne marktbestimmte Betriebe der Länder und Gemeinden). Auch die 
Sozialversicherungen deckten ihren Finanzierungsbedarf per 31.12.2013 jeweils rund zur Hälfte 
über den Bund und über Banken ab.  

Der bedeutendste Gläubiger im Inland war im Jahr 2013 der österreichische Bankensektor. Nach-
dem Ende 2008 nur noch rund 9% der Staatsverschuldung von inländischen Banken gehalten wur-
den, waren Ende 2013 über 14% der Verbindlichkeiten des Staates im Besitz dieses Sektors (Ende 
1999 betrug dieser Anteil noch 27%). 

Inländische Investmentfonds hielten Ende 2012 3,0% der österreichischen Staatsschuld in Form von 
öffentlichen Wertpapieren in ihrem Besitz (Ende 1999 betrug diese Quote noch 13%).  

Sonstige inländische Finanzinstitute (Versicherungen, Pensionskassen, OeNB und sonstige Finan-
zinstitute) hielten rund 3,8% der Staatsschuld. Dabei handelte es sich u. a. um Darlehensvergaben 
von Versicherungen an den Bund bzw. um Wertpapiere im Besitz von Versicherungen. 

Private Anleger (Unternehmungen und private Haushalte) hielten über direkten Wertpapierbesitz 
bzw. über den Besitz von Bundesschatzscheinen per Ende 2013 rund 1,3 Mrd EUR und spielten da-
mit für die Finanzierung des Staates weiterhin eine untergeordnete Rolle. Hier noch nicht enthalten 
sind allerdings Finanzierungsverpflichtungen des Bundes aus Infrastrukturinvestitionen der ÖBB und 
Finanzierungen von öffentlichen Krankenanstalten durch Länder von in Summe 11,4 Mrd EUR (seit 
März 2011 sind diese im Sinne des ESVG 95 als Staatsschulden zu verbuchen). Da diese Schulden 
aus buchungstechnischen Gründen als Schuldaufnahmen des Staates vom Unternehmenssektor dar-
zustellen sind, werden den privaten Anlegern (Unternehmungen und private Haushalte) per Jahres-
ultimo 2013 somit nunmehr insgesamt rund 12,9 Mrd EUR (5,5% der Staatsschuld) zugerechnet. 

                                                                  
44  Gemeindefinanzierungen können indirekt über das jeweilige Bundesland in Form von Rechtsträgerfinanzierungen an 

das Land, das diese Mittel an die Gemeinden weiterleitet, durchgeführt werden. 
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4.6 Exkurs: Zukünftige Ausgabenentwicklung im 
Pensionsbereich und im Gesundheitswesen 

4.6.1 Entwicklung der Bundesmittel zu den Pensionen  
Die Prognosen der Bundesmittel zur Finanzierung der gesetzlichen Pensionsversicherung von der 
Kommission zur langfristigen Pensionssicherung (KLP) und vom Bundesministerium für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) weichen von den Voranschlagswerten im Bundes-
budget (Untergliederung 22) 2014/2015 bzw. den Ausgabenobergrenzen des Bundesfinanzrahmen-
gesetzes 2015 bis 2018 ab. Je nach betrachteter Quelle betragen die durchschnittlichen jährlichen 
Abweichungen – die mit Unsicherheit behaftet sind – 0,7 Mrd EUR (KLP, 2014 bis 2018) bzw. 0,2 
Mrd EUR (BMASK, 2014 bis 2016) und signalisieren Finanzierungslücken in der gesetzlichen Pen-
sionsversicherung. Überdies weist der „Ageing Report 2012“ der Europäischen Kommission im 
Speziellen für die Jahre ab 2018 steigende altersspezifische Kosten aus, die zusätzlichen Finanzie-
rungs- und/oder Anpassungsbedarf in der langen Frist erkennen lassen (Grafik 19).  

Der gegenständliche Exkurs zur Entwicklung der Bundesmittel zu den Pensionen präsentiert die 
jeweils ausgewiesenen Finanzierungserfordernisse bis 2018 (Tabelle 16), versucht die Divergen-
zen zu klären und plausibilisiert die erwarteten Bundesergebnisse laut Finanzierungshaushalt. Um die 
gesamten Auszahlungen des Bundes im Zusammenhang mit Pensionen aufzuzeigen, wird ferner im 
Bereich der Pensionen für Beamte des Bundes (einschließlich staatsnaher Einheiten und Landes-
lehrer) eine FISK-Einschätzung über die zu erwartenden Bundesmittel durchgeführt. 

Die Auszahlungen des Bundes zur Finanzierung der Pensionen stellen einen bedeutenden Teil 
des Bundesbudgets dar: Die Gesamtbelastung des administrativen Bundesbudgets durch Auszahlun-
gen im Pensionsbereich (Untergliederung (UG) 22 „Pensionsversicherung“ und UG 23 „Pensionen“) 
betrug im Jahr 2013 18,4 Mrd EUR oder 24,2% der Gesamtauszahlungen. Für die Jahre 2014 und 
2015 geht der Bundesvoranschlags-Entwurf (BVA-E) 2014/2015 trotz der bereits im Rahmen des 
Stabilitätsgesetzes 2012 erfolgten Reformen45 von einer Erhöhung um jeweils mehr als 4% p. a. auf 
19,2 bzw. 20 Mrd EUR aus.  

Untergliederung 22: Pensionsversicherung 

Das Gutachten der KLP 2014 bzw. der Quartalsbericht des BMASK legen nahe, dass von einer 
Überschreitung der im Bundesbudget veranschlagten Bundesmittel im Finanzierungshaushalt der 
UG 22 Pensionsversicherung46 (Bundesbeitrag, Ausgleichszulage, Partnerleistung bei Selbstständi-
gen und Beitrag für Teilversicherte) auszugehen ist (Tabelle 16). Laut Gutachten der KLP über-
steigen die Bundesmittel zur gesetzlichen Pensionsversicherung die BVA-E-Werte für die Jahre 2014 
und 2015 um jeweils rund 0,5 Mrd EUR. Bei Berücksichtigung des BMASK-Quartalsberichts beträgt 
die Überschreitung jeweils 0,2 Mrd EUR. Während im Fall des KLP-Gutachtens zwei Drittel der 
Abweichungen gegenüber den Voranschlagswerten 2014 und 2015 auf niedrigere Beitragsleistun-
gen in die Pensionsversicherung und ein Drittel auf höhere Pensionsaufwendungen zurückzuführen 
sind, ergibt sich die Abweichung im Fall der BMASK-Prognose fast ausschließlich aufgrund höherer 
Pensionsaufwendungen. Die bei Betrachtung des KLP-Gutachtens im Vergleich zum BMASK-
Bericht deutlich größeren ausgewiesenen einnahmen- und ausgabenseitigen Abweichungen zu den 
Voranschlagsbeträgen in den Jahren 2014 und 2015 können zum Teil durch unterschiedliche Erstel-
lungszeitpunkte des KLP-Gutachtens und des BVA-E erklärt werden.  

                                                                  
45 Erhöhung der erforderlichen Anzahl an Beitragsmonaten der Pflichtversicherung bzw. Versicherungsmonaten für 

„Vorzeitige Alterspension“; etappenweise Anhebung der notwendigen Versicherungsmonate für die Korridorpension 
ab 62 Jahren, Neuregelung der Abschläge bei Korridor- und Langzeitversicherungspensionen; Anhebung der Alters-
grenze für den Tätigkeitsschutz; Anhebung der Höchstbeitragsgrundlage; moderate Pensionsanpassung für 2013 und 
2014; Änderung bei der Ausgleichszulage; Parallelrechnung wird durch Kontoerstgutschrift abgelöst. 

46 In der Analyse werden ausschließlich Werte des Finanzierungshaushalts verwendet. 
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So sind die Abweichungen bei den Beiträgen in die gesetzliche Pensionsversicherung zu rund 
einem Drittel auf den Basisjahreffekt (vorläufiger Erfolg 2013 übersteigt Beiträge laut KLP-
Gutachten aufgrund der Rückerstattung von Bundesbeiträgen aus dem Vorjahr um 0,1 Mrd EUR) 
zurückzuführen. Ein weiterer, wenn auch kleinerer Teil der Abweichungen kann durch eine dem 
BVA-E zugrundeliegende rezentere Wirtschaftsprognose (Anzahl der Erwerbstätigen, der Lohn- und 
Gehaltssumme und der Bruttowertschöpfung) erklärt werden.47 Als Proxy für die quantitative Ab-
schätzung des Konjunktureffekts wurden die Pensionsversicherungsbeiträge des Jahres 2014 mit der 
Abweichung des in den Prognosen verwendeten Wachstums der Lohn- und Gehaltssumme (0,2%) 
p. a. bewertet.48 Dies ergibt einen Konjunktureffekt von rund 0,1 Mrd EUR. Bei Berücksichtigung 
beider Effekte bleiben etwa ein Drittel der Beitragsdifferenzen unerklärt. Ein Teil davon erklärt 
sich aus den unterschiedlichen Annahmen über das effektive Pensionsantrittsalter, die die Anzahl 
an Beitragszahler und somit auch das Beitragsvolumen verändern.  

Beim Pensionsaufwand ist nur ein geringer Teil der Differenz zwischen KLP-Gutachten und BVA-
E auf den Basisjahreffekt, der vor allem durch die geringer als erwarteten sonstigen Aufwendungen 
der Pensionsversicherungsanstalt (Aufwendungen in der Position Gesundheit und Rehabilitation) 
entstand, zurückzuführen. Hier erklären vor allem die unterschiedlichen Annahmen bezüglich des 
effektiven Pensionsantrittsalters die beobachtete Differenz zwischen KLP-Gutachten und den Wer-
ten im Bundesfinanzrahmengesetz (BFRG; das BFRG geht im Jahr 2018 von einem um 1 Jahr höhe-
ren effektiven Pensionsantrittsalter als das KLP-Gutachten aus). Eine grobe quantitative Abschät-
zung dieses Effekts anhand der Neuzuerkennungen der Alterspension und Invaliditätspension aus 
dem Jahr 2013 (in Summe rund 91.000 Personen) und der durchschnittlichen monatlichen Pensions-
zahlungen der Neuzuerkennungen (1.250 EUR) ergibt unter Annahme einer linearen Entwicklung der  

Tabelle 16:  Bundesmittel zur Pensionsversicherung (Bundesbeiträge und Aus-
gleichszulagen)1) (in Mrd EUR) 

 2013  2014 2015 2016 2017 2018 

Bundesmittel       
     BVA-E/BVA/BFRG 9,8 10,2 10,7 11,1 11,7 12,3 

     KLP-Gutachten 9,8 10,7 11,2 11,8 12,5 13,3 

     BMASK Q1/2014 9,6 10,4 10,9 11,4 . . 

Beiträge in der Pensionsversicherung       
     Budgetbericht 2014/15 27,4 28,3 29,2 . . . 

     KLP-Gutachten 27,3 27,9 28,8 29,8 30,7 31,7 

     BMASK Q1/2014 27,4 28,2 29,2 30,1 . . 

Pensionsaufwand1)       
     Budgetbericht 2014/15 36,1 37,4 38,8 . . . 

     KLP-Gutachten 36,1 37,5 39,0 40,5 42,2 43,9 

     BMASK Q1/2014 36,1 37,6 39,1 40,5 . . 

1) Inklusive Verwaltungskosten und sonstige Aufwendungen. 
BVA-E = Bundesvoranschlags-Entwurf. BVA = Bundesvoranschlag. BFRG = Bundesfinanzrahmen-
gesetz. KLP = Kommission zur langfristigen Pensionssicherung. BMASK = Bundesministerium für 
Soziales, Arbeit und Konsumentenschutz. 
Quelle: BMASK, BMF, KLP. 

 

                                                                  
47 Das Ende 2013 veröffentlichte KLP-Gutachten baut auf der WIFO-Wirtschaftsprognose vom Oktober 2013 auf. Der 

BVA-E berücksichtigt die WIFO-Prognose vom März 2014. 
48 Diese Annahme führt zu einer Überschätzung des Konjunktureffekts, da die Beiträge in der Pensionsversicherung 

nicht nur von der Lohn- und Gehaltssumme sondern auch von der Bruttowertschöpfung abhängt, deren Wachstums-
prognose weniger stark abweicht. Es wurde von einer Beitragselastizität der Lohn- und Gehaltssumme von 1 ausge-
gangen. 
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Abweichung des effektiven Pensionsantrittsalters (0,5 Jahre bis 2015 bzw. 1 Jahr bis 2018) eine 
durchschnittliche jährliche Abweichung für die Jahre 2014 bis 2015 in der Höhe von 0,4 Mrd EUR.49  

Insgesamt ist für die Jahre 2014 und 2015 laut dem um Basisjahr (0,1 Mrd EUR p. a.) und Konjunk-
tureffekt (0,1 Mrd EUR) „bereinigten“ KLP-Gutachten trotz einer im Bundesbudget für die Unter-
gliederung 22 veranschlagten jährlichen Wachstumsrate von über 4% von einem zusätzlichen noch 
nicht im BVA-E berücksichtigten durchschnittlichen jährlichen Finanzierungsbedarf in der Höhe 
von 0,4 Mrd EUR auszugehen. 

Der im April 2014 vom BMASK veröffentlichte „Quartalsbericht 1/2014“ weist für den Pensions-
aufwand in den Jahren 2014 und 2015 ein leicht höheres Volumen als im KLP-Gutachten aus. Aller-
dings übersteigen die ausgewiesenen Beiträge zur Pensionsversicherung laut BMASK, die weitge-
hend mit dem Budgetbericht 2014/15 übereinstimmen, jene im KLP-Gutachten. Dadurch  reduziert 
sich die durchschnittliche jährliche Finanzierungslücke für die Jahre 2014 und 2015 auf 0,2 Mrd 
EUR.  

Auch in der mittleren Frist zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Im Vergleich mit dem „bereinigten“ 
KLP-Gutachten ergibt sich für die Jahre 2014 bis 2018 eine durchschnittliche jährliche Finanzie-
rungslücke gegenüber dem Budgetpfad des Bundes in der Höhe von 0,6 Mrd EUR. Unter Berück-
sichtigung des BMASK-Quartalsberichts beläuft sich die durchschnittliche jährliche Finanzie-
rungslücke für die Jahre 2014 bis 2016 auf 0,2 Mrd EUR. Dieser durchschnittliche Abstand gemäß 
BMASK-Bericht bezieht sich allerdings auf einen kürzeren Zeithorizont als das KLP-Gutachten (bis 
2016 anstatt bis 2018) und berücksichtigt die laut KLP-Gutachten überdurchschnittlich starken Ab-
weichungen für die Jahre 2017 und 2018 nicht. 

Untergliederung 23: Pensionen 

Im Gegensatz zur gesetzlichen Pensionsversicherung sind für die Ein- bzw. Auszahlungen der UG 23 
Pensionen derzeit keine Gutachten bzw. Quartalsberichte verfügbar. Laut Einschätzung des FISK50 
ist für die UG 23 ein leichtes Unterschreiten der Werte im BVA-E in Höhe von 0,1 Mrd EUR zu 
erwarten. Aus heutiger Sicht sind mittelfristig keine zusätzlichen Abweichungen zu erwarten. Ein 
Vergleich des Erfolgs bzw. vorläufigen Erfolgs für die Jahre 2012 und 2013 mit den jeweils veran-
schlagten Werten macht deutlich, dass eine Unterschreitung der Werte auch in den Vorjahren zu 
beobachten war und keinen Einzelfall darstellt (Erfolg 2012: 8,9 Mrd EUR, BVA 2012: 9 Mrd EUR ; 
vorläufiger Erfolg 2013: 8,6 Mrd EUR, BVA 2013: 8,9 Mrd EUR51). 

In Summe ist für die UG 22 und 23 im Zeitraum 2014 bis 2018 bzw. 2014 bis 2016 von durch-
schnittlichen jährlichen Finanzierungslücken in der Höhe von 0,5 Mrd EUR (KLP) bzw. 0,2 Mrd 
EUR (BMASK) auszugehen, die auf die zu niedrig veranschlagten Bundesmittel für die gesetzliche 
Pensionsversicherung zurückzuführen sind.  

Langfristige Entwicklung der altersspezifischen Kosten 

Ausgabensimulationen der Europäischen Kommission im Rahmen des im Jahr 2012 veröffentlichten 
„Ageing Reports“ zeigen, dass die zur Finanzierung des Pensionssystems notwendigen Auszahlun-
gen in der langen Frist weiter ansteigen werden. Der Bericht simuliert anhand von unterschiedli-
chen Szenarien52 die Fortschreibung der Ausgaben des Jahres 2012. Dabei wird im Speziellen für die 
Jahre ab 2018 ein merklicher, bis zum Jahr 2030 anhaltender Anstieg der altersspezifischen Kosten 
                                                                  
49 Der im Vergleich zur Tabelle 16 hohe Wert dürfte zum Teil auf einen nichtlinearen Aufbau der Differenz des effekti-

ven Pensionsantrittsalters zurückzuführen sein. Des Weiteren stellt die in der Schätzung verwendete Annahme einer 
über alle Pensionskohorten gleichverteilte Erhöhung des Pensionsantrittsalters, die eine maximale an der Erhöhung 
des effektiven Pensionsalters beteiligte Anzahl an Personen unterstellt, einen weiteren Grund für den hohen Wert dar. 

50 Der Einschätzung liegt eine nicht publizierte Pensionssimulation zugrunde. 
51 Die Werte für 2012 und 2013 sind nicht direkt vergleichbar, da im Jahr 2013 zum ersten Mal Dienstgeberbeiträge 

ausbezahlt wurden. 
52  Min-, Max- und Referenzszenario werden in Grafik 19 ausgewiesen. 
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im Pensionsbereich (Grafik 19) identifiziert. Es ist davon auszugehen, dass – seit dem Erscheinen des 
Berichts im Jahr 2012 – ein Teil des prognostizierten Ausgabenanstiegs durch erfolgte Maßnahmen 
abgefangen wurde. 53 Diese Entwicklung kann für alle Szenarien beobachtet werden und ist gegen-
über unterschiedlichen Modellannahmen des Ageing Reports bezüglich Lebenserwartung, Arbeits-
produktivität, Migration, Arbeitslosigkeit und Partizipationsraten robust. Die bereits für die kurze bis 
mittlere Frist identifizierten Engpässe in der Finanzierung des Pensionssystems und die ab dem Jahr 
2018 im Pensionsbereich voll einsetzenden altersspezifischen Kostensteigerungen sollten nicht igno-
riert werden. Zusätzlich bestehen lange Vorlaufzeiten bei der Umsetzung von politisch schwer zu 
implementierenden Pensionsreformen. 

4.6.2 Gesundheitsreform 2013 
Ein internationaler Vergleich der Gesundheitssysteme durch die OECD (Health at a Glance 2013) 
attestiert dem österreichischen Gesundheitssystem hohe Qualität der Gesundheitsversorgung bei je-
doch überdurchschnittlich hohem Ressourcenaufwand. Während Österreich bei mehreren Gesund-
heitsindikatoren, wie Zugang zu Gesundheitsversorgung, Risikoabdeckung über die Pflichtversiche-
rung und der Lebenserwartung, überdurchschnittlich gute Werte aufweist, deuten einige andere Indi-
katoren wie die Höhe der „gesunden Lebensjahre“54 auf einen Verbesserungsbedarf hin. Um die Effi-
zienz des Gesundheitssystems zu erhöhen und die Aufgaben und Tätigkeiten der verschiedenen Ak-
teure (Gebietskörperschaften, Sozialversicherungsträger, Ärztevertreter, Vertreter der Krankenanstal-
ten etc.) besser zu bündeln wurden im Jahr 2011 zehn Rahmen-Gesundheitsziele erarbeitet. Als Glo-
balziel oder „Vision“ der Rahmengesundheitsziele gilt die Erhöhung der gesunden Lebensjahre um 2 
Jahre innerhalb des geltenden Zeithorizonts von 20 Jahren.  

Eckpunkte und Umsetzung der Gesundheitsreform 2013 

Um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung nachhaltig zu sichern wurde von der Regierung im 
Dezember 2012 eine Gesundheitsreform beschlossen die an den Rahmengesundheitszielen ausgerich-
tet ist. Die rechtliche Verankerung der Gesundheitsreform 2013 erfolgte anhand des Gesundheitsre-
formgesetzes 2013 (BGBL. I Nr. 81/2013) und einer Vereinbarung nach Artikel 15a BV-G (BGBL. I 
Nr. 199/2013 und 200/2013) sowie durch Zielsteuerungsverträge (ein Bundes- und neun Landes-
Zielsteuerungsverträge) für die Jahre 2012 bis 2016. Mit der Unterzeichnung des Bundes-
Zielsteuerungsvertrages durch den letzten Vertragspartner im Dezember 2013 trat die Reform rück-
wirkend für das Jahr 2013 in Kraft. 

Kern der Reform ist die Einrichtung eines partnerschaftlichen Zielsteuerungssystems zwischen 
Bund, Ländern und Sozialversicherung. Die Eckpunkte setzen sich aus einer verbesserten Ab-
stimmung zwischen dem Krankenanstaltenbereich und dem niedergelassenen Versorgungsbereich, 
forcierten integrativen Versorgungsformen, verstärkter Qualitätsmessung und Monitoring, einem 
Ausbau von Gesundheitsförderungen und Prävention und einer neu definierten Finanzzielsteuerung 
zusammen. 

Im Rahmen der „Finanzzielsteuerung neu“ wurden Obergrenzen für das nominelle Ausgaben-
wachstum festgeschrieben. In der ersten Periode der Zielsteuerung Gesundheit (2012 bis 2016) soll 
das jährliche Wachstum der nominellen öffentlichen Gesundheitsausgaben (ohne Langzeitpflege) 
laut OECD-Definition (System of Health Accounts) rückgeführt werden, um im Jahr 2016 eine 
Wachstumsobergrenze von 3,6% nicht zu überschreiten. In den Folgejahren sollen die öffentlichen 
Gesundheitsausgaben das durchschnittliche mittelfristige nominelle BIP-Wachstum (t bis t+4) 
des jeweils geltenden Bundesfinanzrahmengesetzes nicht überschreiten. Die gesetzliche Umset-
zung der Ausgabenobergrenzen für die Jahre nach 2016 anhand entsprechender Zielsteuerungsverträ-
ge muss erst erfolgen. Durch die Ausgabenobergrenzen werden für die Jahre 2012 bis 2016 laut Ziel- 

                                                                  
53  Im Speziellen sind hier die im Rahmen des Stabilitätsgesetzes 2012 verabschiedeten und die im Budgetbericht 

2014/15 angekündigten Maßnahmen zu nennen. 
54 Beschreibt den Erwartungswert an Lebensjahren in guter Gesundheit zum Zeitpunkt der Geburt. 
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steuerungsvertrag Ausgabendämpfungseffekte in der Höhe von 3,4 Mrd EUR (Länder: 2,1 Mrd EUR, 
Sozialversicherungsträger: 1,4 Mrd EUR) erwartet.  

Dieser Berechnung wird ein jährliches Referenzwachstum der öffentlichen Gesundheitsausgaben 
(exklusive Maßnahmen der Gesundheitsreform 2013) für die Jahre 2012 bis 2015 von 5,2% und für 
das Jahr 2016 von 4,65% zugrunde gelegt.  

Anmerkungen zur Gesundheitsreform 

Zunächst könnte die Ausrichtung der Gesundheitsreform am Globalziel der Rahmen-
Gesundheitsziele bzw. dessen Definition hinterfragt werden: Die Vision einer Erhöhung der gesun-
den Lebensjahre um 2 Jahre innerhalb der nächsten 20 Jahre würde – unter Annahme einer jährlich 
um ein Quartal steigenden Lebenserwartung (Oppen und Vaupel 2002)55 implizieren, dass der Anteil 
der gesunden Lebensjahre abnimmt.56 

Des Weiteren sind die in den Zielsteuerungsverträgen angeführten Maßnahmen oft sehr allgemein 
gehalten (z. B. Durchführung von Analysen, Festlegung von Standards und Berichtswesen) und 
Konkretisierungen fehlen.  

Weitere Kritik lässt sich an der Referenzwachstumsrate und Berechnungsmethode der kostendämp-
fenden Effekte der Gesundheitsreform 2013 festmachen. Die Verwendung eines langjährigen Durch-
schnitts der Wachstumsraten als Referenzwachstum ohne Intervention unterschätzt die kostendämp-
fenden Effekte der bereits erfolgten Reformen im öffentlichen Gesundheitssystem der letzten zwei 
Jahrzehnte (z. B. Leistungskonzentrationen, Kooperationen, neue Technologien, Generika, Mehr-
wertsteuersenkung auf Medikamente etc.). Lag der Durchschnitt des jährlichen Wachstums der öf-
fentlichen Gesundheitsausgaben für die Jahre 1990 bis 2000 noch bei 5,7%, so reduzierte sich dieser 
Wert für den Zeitraum 2000 bis 2012 auf 3,8%. Die Verwendung der durchschnittlichen Wachstums-
rate der Jahre 1990 bis 2012 in der Höhe von 5,2% als Referenzwachstum der Ausgaben bis 2015 
überschätzt daher den Ausgabendämpfungseffekt der Reform deutlich.  

Eine alternative Abschätzung der auf die Gesundheitsreform 2013 zurückzuführenden Ausgaben-
dämpfungen bis 2016 anhand der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 201057 bis 2012 
(2,7%) offenbart, dass die vereinbarten Obergrenzen hoch angesetzt wurden und daher keine kosten-
dämpfenden Maßnahmen erforderlich machen. Bis 2016 erlauben die vereinbarten Obergrenzen zu-
sätzliche, die 2,7% Wachstum übersteigende, Ausgabenerhöhungen von rund 4 Mrd EUR  (Länder: 
+1,9 Mrd EUR, SV: +2,1 Mrd EUR).58  

In der langen Frist ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Die zu erwartende demographisch bedingte 
Erhöhung der Gesundheitsausgaben (Ageing Report der EK, 2012) lässt die in der Gesundheitsre-
form vereinbarten Ausgabenobergrenzen für die Folgejahre, im Lichte von mäßigem erwartetem 
Wirtschaftswachstum, ambitioniert erscheinen. Ein Vergleich der historischen Wachstumsraten des 
mittelfristigen BIP und der Gesundheitsausgaben (Grafik 20) unterstreicht diese Einschätzung. Aller-
dings sollten die in den Zielsteuerungsverträgen der ersten Etappe der Gesundheitsreform geplanten 
Studien und Prozessanalysen die Entwicklung von konkreten Maßnahmen mit nachhaltiger kosten-
dämpfender Wirkung erleichtern. 

                                                                  
55 J. E. Oppen und J. W. Vaupel. 2002. „Broken limits to life expectancy“. Science 296:5570, 1029–1031. 
56 Im Fall von Österreich liegt der durchschnittliche jährliche Zuwachs der letzten 20 Jahre sogar noch darüber. 
57 Im Jahr 2009 fanden wichtige Änderungen im Gesundheitssystem statt, die ein außergewöhnlich niedriges Wachstum 

der öffentlichen Gesundheitsausgaben zur Folge hatten und in der Abschätzung des Ausgabendämpfungseffekts der 
Reform 2013 nicht berücksichtigt werden sollten. 

58 Selbst bei Fortschreibung der letzten realisierten Wachstumsrate der öffentlichen Gesundheitsausgaben von 4% im 
Jahr 2012 als Referenzwachstum ohne Intervention würde sich kein Kostendämpfungseffekt bis 2016 einstellen. Die-
ses Resultat ist gegenüber unterschiedlichen Betrachtungszeiträumen robust. 
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Kapitel 5 betrachtet die Verschuldung des Bundes im Jahr 2013 in administrativer Abgrenzung. 
Dabei werden wichtige Entwicklungen der Struktur der Finanzschuld (Schuldinstrumente, Lauf-
zeit- und Zinsstruktur) und des Zinsaufwands sowie das Risiko-Controlling des Bundes im Detail 

abgehandelt, um einen Einblick in das Debt-Management des Bundes zu ermöglichen. Die Finanz-
schuld des Bundes machte Ende 2013 rund 88% der gesamten staatlichen Verschuldung im Sinne 
von Maastricht aus. Strukturdaten über die Verschuldung des Bundes liefern demnach auch wichtige 

Hinweise über die Finanzierungsstruktur der öffentlichen Gesamtverschuldung und das gesamtstaat-
liche Debt-Management in Österreich.59  

Die Debt-Management-Ausrichtung des Bundes orientiert sich an den vom Internationalen Wäh-

rungsfond und der Weltbank formulierten Grundsätzen.60 Als Gesamtziel wurde „die Bereitstellung 
der erforderlichen Finanzierungsmittel bei risikoaverser Grundausrichtung zu möglichst geringen 
mittel- bis langfristigen Finanzierungskosten“ festgelegt (Bundesvoranschlag 2013). Eine risiko-

averse Grundausrichtung zielt auf die Vermeidung von Markt-, Liquiditäts-, Kredit- und Reputa-
tionsrisiken61 ab and kann unter anderem durch eine breite Streuung des Investorenkreises, die Ver-
meidung von Refinanzierungsspitzen und strikte Limits bzw. Bandbreiten von Risikokennzahlen 

umgesetzt werden. Als Beitrag zur Erreichung des angeführten Gesamtziels wurden im Bundesvor-
anschlag 2013 in der Untergliederung 58 „Finanzierungen, Währungstauschverträge“ folgende drei 
Budgetziele angeführt:  

• „Mittels eines relativ ausgewogenen Tilgungsprofils werden Risiken durch zeitliche Spitzen 
beim Finanzierungsbedarf vermieden und eine bestimmte, gewichtete Kapitalbindungsdauer 
(Duration) angestrebt. Als Zielgröße für die Duration wurde für 2013 eine Bandbreite von 5 
bis 7 Jahren angesetzt. 

• Das Refinanzierungsvolumen wird auf einem niedrigen Niveau im Verhältnis zur Gesamt-
verschuldung gehalten, indem das Tilgungsprofil relativ ausgewogen ausgestaltet wird. Im 

Jahr 2013 sollen nicht mehr als 15% der Schulden, in den Jahren 2013 bis 2015 nicht 
mehr als 40% der Schulden – gemessen an der Gesamtverschuldung des Bundes per Ende 
2012 – fällig werden. 

• Aufrechterhaltung einer liquiden Referenzkurve (Benchmarkkurve) von Bundesanleihen, 
um der Preisorientierungsfunktion für die Festlegung verschiedener Finanzierungssätze in 
Österreich gerecht zu werden. Für fünf verschiedene Fristigkeiten von 2 bis 30 Jahren soll 

2013 eine liquide Referenzkurve gewährleistet werden. 

Die barwertgewichtete Restlaufzeit der Cashflows des Schuldportfolios (Duration) befand sich im 
gesamten Jahr 2013 immer sehr nahe am oberen Zielwert. Das Budgetziel bezüglich Duration wurde 

sowohl unter Betrachtung des Jahresdurchschnitts als auch des Jahresendwerts erreicht. 

Das Refinanzierungsvolumen belief sich im Jahr 2013 auf rund 10% des Referenzwerts (Finanz-
schuld 2012) und unterschritt somit deutlich den erlaubten Grenzwert. Obwohl für 2014 ein höheres 

Refinanzierungsvolumen ausgewiesen wird, das 2015 wieder abnimmt, sollte laut Tilgungsprofil und 
veranschlagtem Finanzierungshaushalt der Grenzwert von 15% für beide Jahre klar eingehalten wer-
den. Selbiges gilt auch für die kumulierte Refinanzierung für die Jahre 2013 bis 2015. 

                                                                 
59 Die Risiken des staatlichen Schuldenportefeuilles sind infolge der Sonderstellung auf den Finanzmärkten gleichzeitig 

auch in Bezug auf systemische Finanzmarktrisiken von Relevanz.  
60  https://www.imf.org/external/np/mae/pdebt/2000/eng/Index.htm (Guidelines for Public Debt Management) und 

http://www.imf.org/external/np/mcm/stockholm/principles.htm (Stockholm Principles of Public Debt Management). 
61  Siehe Kapitel 5.6. 
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Die für das Jahr 2013 vorliegenden Preisdaten unterstreichen die Verfügbarkeit einer liquiden Refe-
renzkurve. Im Berichtsjahr 2013 wurden somit alle im BVA definierten Budgetziele der UG 58 
erreicht. 

Im Zuge des BVA 2014/2015 wurden die oben genannten Budgetziele für das Debt Management 
leicht angepasst (Ziel für die Bandbreite der Duration wird durch Ziel für die Bandbreite des Zinsfi-
xierungszeitraums von 7 bis 8,5 Jahren ersetzt; neuer Zielwert für das Refinanzierungsvolumen von 

10% des BIP p. a., kumulierte Ziele fallen weg; liquide Referenzkurve für 7 statt bisher 5 verschie-
dene Fristigkeiten soll vorhanden sein). 

Die folgenden Daten zur Verschuldung des Bundes in Österreich basieren auf Datenquellen, die 

nach nationalen (administrativen) Verbuchungsvorschriften im Sinn des BHG62 erstellt wurden. 
Eine Gesamtübersicht über die Verschuldung des Staates (Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversiche-
rungsträger) einschließlich staatsnaher Einheiten nach ESVG 95 liefern Abschnitt 4.2 und Anhang 

A7.63 Die Zeitreihen zu den im Kapitel angeführten Indikatoren der Finanzschuld des Bundes sind im 
Anhang des Berichts enthalten (A3 bis A7). 

 

Österreich konnte sich im Jahr 2013 weiterhin sehr günstig finanzieren: Der im ersten Quartal zu 
beobachtende Rückgang der Anleiherenditen war auf die durch eine Abschwächung der Konjunk-

turaussichten für die Schwellenländer ausgelöste Flucht in sichere Anleihen zurückzuführen und 
resultierte in historischen Renditetiefstständen im Mai 2013 (am 2. Mai betrug die Rendite für 10-
jährige österreichische Staatsanleihen 1,45%). In weiterer Folge sah sich die Österreichische Bundes-

finanzierungsagentur (OeBFA), die im Namen und auf Rechnung des Bundes das Debt-Management 
durchführt, durch die Ankündigung eines bevorstehenden Wechsels der geldpolitischen Ausrichtung 
der FED mit steigender Volatilität und steigenden Renditen konfrontiert. Der bis September 2013 zu 

verzeichnende Renditeanstieg wurde durch geldpolitische Maßnahmen der EZB abgemildert. Bis 
zum Ende des Jahres führten die abnehmenden Unsicherheiten bezüglich der FED-Maßnahmen und 
der politischen Entwicklung im Euroraum wieder zu einem leichten Rückgang der Renditen, die aber 

deutlich über ihren historischen Tiefstständen verweilten (Rendite für 10-jährige österreichische 
Staatsanleihen betrug am 31.12.2013 2,28%). Insgesamt erhöhte sich das langfristige Zinsniveau im 
Jahresverlauf von 1,75% im Dezember 2012 auf 2,09% im Dezember 2013 deutlich (Grafik 22). 

Der Liquiditäts- und Risikoaufschlag Österreichs64 zu Deutschland bei 10-jährigen Staatsanleihen 
engte sich im Laufe des Jahres (Ø Dezember 2012 gegenüber Ø Dezember 2013) um 5 Basispunkte 
auf 30 Basispunkte ein. Im Jahresdurchschnitt betrug der Aufschlag für Österreich 36 Basispunkte 

und war damit niedriger als in fast allen anderen Ländern des Euroraums. Nur die Aufschläge der 
Niederlande und Finnlands lagen 2013 unter jenen Österreichs. 

Die im Jahr 2013 zu beobachtenden günstigen Finanzierungsbedingungen dokumentieren die hohe 
Kreditwürdigkeit der Republik Österreich. Österreich zählt zu den wenigen Ländern des Eu-
roraums, die über die beste Bonitätseinstufung bei zumindest zwei der drei großen Ratingagenturen 
verfügt.65 Im Jänner 2013 wurde im Hinblick auf die verbesserte Einschätzung der Bonitätsaussich-

ten für fünf ausgegliederte Einheiten (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG, ÖBB-

                                                                 
62  Bundeshaushaltsgesetz 1986 bzw. 2013 (BGBl. Nr. 213/1986 bzw. Nr. 139/2009) i. d. g. F. 
63  Der Schuldenstand des Staates und der Subsektoren laut Maastricht ist in den Tabellen 13 und 14, die Finanzschuld 

der Länder und Gemeinden in Anhang A8 und A9 zu finden. Eine Übersicht über langfristige Verbindlichkeiten von 
außerbudgetären Einheiten des Bundes, der Länder und der Gemeinden befindet sich in Anhang A7. 

64  Eine Anleihe wird als liquid bezeichnet, wenn sie laufend gehandelt wird und Käufe oder Verkäufe ohne Einfluss auf 
den Preis der Anleihe jederzeit möglich sind. 

65  Siehe Ratingberichte der Republik Österreich: www.oebfa.at/de/InvestorRelations/Seiten/Rating.aspx. Neben Öster-
reich verfügen im Euroraum nur Deutschland, Finnland, Luxemburg und die Niederlande über zumindest 2 Ratings 
bester Bonität. 
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Infrastruktur AG, Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H., Österreichische Entwicklungsbank AG und Öster-
reichische Kontrollbank AG) der Ausblick für die Bonität langfristiger Schuldtitel von Standard 
& Poor´s von negativ auf stabil nach oben revidiert. Die Bonität der langfristigen Schuldtitel der 

Republik wurde von S&P weiterhin mit der zweitbesten Bonitätsnote AA+ bewertet. Fitch und 
Moody´s bestätigten im Jahr 2013 trotz der erwarteten Zusatzkosten zur Stützung des Bankensektors 
das AAA-Rating der langfristigen Schuldtitel. Abnehmende Ansteckungsrisiken innerhalb des Eu-

roraums aufgrund des operativen europäischen Krisenlösungsmechanismus und ein Rückgang der 
Wahrscheinlichkeit für die Notwendigkeit von Unterstützungsprogrammen für Italien und Spanien 
führten im Februar 2014 zur Verbesserung des Moody´s Ratingausblicks für langfristige Schuldti-
tel der Republik Österreich von negativ auf stabil. Vor dem Hintergrund erneuter Turbulenzen, 
die durch die Verschärfung der Probleme in einigen Schwellenländern ausgelöst wurden, setzte zu 
Beginn des Jahres eine verstärkte Nachfrage nach Anleihen hoher Bonität ein. Die Renditen der ös-

terreichischen Schuldtitel reduzierten sich aufgrund der günstigen Rahmenbedingungen bis April 
2014 deutlich (Benchmark-Renditen 10-jähriger Anleihen: Ø Jänner: 1,9%, Ø April 1,6%). 

Der zu beobachtende Einfluss der internationalen Entwicklungen auf die Renditen österreichischer 

Schuldtitel verdeutlichte im Jahr 2013 abermals die Bedeutung eines risikoaversen Debt-
Managements mit einem ausgewogenen Tilgungsprofil, das den Refinanzierungsbedarf des Bun-
des im Zeitablauf gleichmäßig streut, und den Nutzen eines optimierten Schuldenportefeuilles 

(u. a. nachträgliche Swaps, vorzeitige Rückkäufe, Switch-Operationen etc.).  

Die bereinigte Finanzschuld des Bundes (nach Abzug des Eigenbesitzes)66 erreichte Ende 2013 
die Höhe von 193,9 Mrd EUR oder 61,9% des BIP (Ende 2012: 189,6 Mrd EUR oder 61,7% des 

BIP). Die Nettoneuverschuldung des Bundes (Nettoveränderung der Finanzschuld) betrug 2013 4,4 
Mrd EUR oder +2,3% und lag damit deutlich unter den Wachstumsraten der Vorjahre (2011: +3,6%,  

 Stand 

31.12.2012 

Zu-

nahme2) 

Ab- 

nahme3) 

Netto- 

veränderung 

Stand 

31.12.2013 

 Mio EUR %-Ant. Mio EUR Mio EUR in % Mio EUR %-Ant. 

Anleihen 168.367 88,8 20.229 15.384 +4.845 +2,9 173.212 89,3 

Bundesobligationen 1.953 1,0 - 335 -335 -17,1 1.618 0,8 

Bundesschatzscheine 4.796 2,5 4.524 4.168 +356 +7,4 5.151 2,7 

Titrierte Euroschuld 175.116 92,4 24.753 19.887 +4.866 +2,8 179.982 92,8 

Versicherungsdarlehen 961 0,5 - 49 -49 -5,1 912 0,5 

Bankendarlehen 13.464 7,1 445 870 -426 -3,2 13.038 6,7 

Sonstige Kredite4) 10 0,0 0 - 0 +3,9 10 0,0 

Nicht titrierte Euroschuld 14.434 7,6 445 919 -474 -3,3 13.960 7,2 

F i n a n z s c h u l d  b e r e i n i g t  189.550 100,0 25.198 20.806 +4.392 +2,3 193.942 100,0 

       i n  %  d e s  B I P  61,7  8,0 6,6 1,4  61,9  

Memorandum:         

Eigenbesitz
5)
 12.121 . 3.404 1.833 +1.571 +13,0 13.691 . 

Finanzschuld inkl. Eigenbesitz 201.671 100,0 28.602 22.640 +5.962 +3,0 207.633 100,0 

1) Finanzschulden unter Berücksichtigung des Eigenbesitzes, von Derivaten (Swaps) sowie von Forderungen gegenüber 
Rechtsträgern zu Nominalwerten; keine Fremdwährungsschuld nach Swaps seit Ende 2012. Monatliche Informationen 
sind auf der Internet-Website der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur zu finden (www.oebfa.at). 

2) Aufnahmen, Konversionen und nachträgliche Transaktionen. 
3) Tilgungen, Konversionen und nachträgliche Transaktionen. 
4) Innerstaatliche Darlehensvergaben an den Bund. 
5) Eigenbesitz: in eigenem Besitz befindliche Bundesschuldkategorien. 
Rundungsdifferenzen möglich. 
Quelle: OeBFA und eigene Berechnungen (gilt für alle Tabellen in Kapitel 5 ohne Quellenangabe).  

                                                                 
66  Finanzschuld des Bundes im Sinne des BHG unter Einschluss der Tauschverträge (Swaps) und abzüglich der in 

eigenem Besitz befindlichen Bundesschuldkategorien. 
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2012: +3,5%). Dabei erhöhte sich der Anteil der titrierten Schuld an der Gesamtschuld auf 92,8%. 
Das aushaftende Volumen an nicht titrierter Euroschuld (Banken- und Versicherungsdarlehen) 
verminderte sich im Berichtsjahr leicht auf 14 Mrd EUR bzw. 7,2% der Gesamtschuld.  

Das administrative Nettodefizit des Bundes betrug im Jahr 2013 4,2 Mrd EUR oder 1,3% des BIP 
und lag im Berichtsjahr mit 0,2 Mrd EUR leicht unter der Zunahme der Finanzschuld in Höhe von 
4,4 Mrd EUR. Die Differenz erklärt sich zur Gänze durch die Vorlauffinanzierungen für das Jahr 

2014. 

Im Bereich der Fremdwährungsschuld wurden alle offenen Fremdwährungspositionen bereits bis 
Ende 2012 geschlossen. Die grundsätzliche Entscheidung der OeBFA, Fremdwährungsrisiken völlig 

zu vermeiden, wurde im Jahr 2013 fortgeführt. Das Fremdwährungsrisiko aller Neuemissionen in 
Fremdwährungen (v. a. USD-Treasury-Bills) wurde vollständig durch Derivativgeschäfte (Devisen-
termingeschäfte, Swaps) abgesichert. Im Jahr 2013 wurden weiters alle noch in GBP bestehenden 

Schuldtitel getilgt bzw. keine Schuldtitel in GBP neu emittiert. Somit waren per Ende 2013 in sechs 
Fremdwährungen (USD, CAD, CHF, JPY, AUD, NOK) denominierte Schuldtitel der Republik Ös-
terreich in der Höhe von 6,7 Mrd EUR im Umlauf, die zur Gänze abgesichert waren (Tabelle 18). 

Das Finanzierungsvolumen (Bruttoschuldaufnahmen des Bundes) fiel 2013 mit 27,2 Mrd EUR  
höher aus als im Vorjahr (2012: 26,3 Mrd EUR). Als hauptsächliche Finanzierungsquelle dienten 
EUR-Bundesanleihen mit im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedrigeren (volumensgewichteten) 

durchschnittlichen Ursprungslaufzeiten (2013: 12,3 Jahren, 2012: 16,1 Jahre). Der Anteil der Bun-
desanleihen an der Gesamtverschuldung (nach Abzug des Eigenbesitzes) stieg im Jahr 2013 leicht 
auf 89,3% (2012: 88,8%) an. Neben den Bundesanleihen wurden 2013 verstärkt Bundesschatz-
scheine als Finanzierungsinstrument herangezogen, deren Anteil an der Gesamtverschuldung (nach 
Abzug des Eigenbesitzes) sich im Jahr 2013 auf 2,7% erhöhte (Ende 2012: 2,5%). Die durchschnitt-
liche Laufzeit der gesamten Bruttoschuldaufnahmen des Bundes (ohne Rechtsträgerfinanzierungen 

und Eigenbesitz), die im Jahr 2012 mit 14,2 Jahren sehr lang war, reduzierte sich im Jahr 2013 – 
getrieben von der geänderten Fristigkeit der Bundesanleiheemissionen – um 3,8 Jahre auf 10,4 Jahre. 

Der Umlauf von Bundesschatzscheinen (Austrian Treasury Bills (ATBs) und Bundesschätze), die 

gemeinsam mit den Kassenbeständen der OeBFA vorrangig der Liquiditätssteuerung dienen, stieg im 
Jahresabstand um 0,4 Mrd EUR auf 5,2 Mrd EUR (Ende 2013).67 Der Bund erhöhte seine aushaften-
den ultimoübergreifenden Geldmarktpapiere (fast zur Gänze ATBs in USD) aufgrund der starken 
internationalen Nachfrage nach Geldmarktpapieren mit bester Bonität. Im Jahr 2013 waren 
mehrmals negative Sekundärmarktrenditen für Euro-Geldmarktpapiere der Republik Österreich zu 
beobachten. Bei den sogenannten Bundesschätzen wurde das bestehende Umlaufvolumen von 2,5 

Mrd EUR beibehalten. Die für private Anleger konzipierten Bundesschätze verfügen über ein breites 
Fristigkeitsspektrum, sind Inhaberwertpapiere und können ausschließlich über Internet bei der OeB-
FA erworben werden. Der nicht verkaufte Teil an Bundesschätzen befindet sich im Eigenbesitz des 
Bundes.  

Der Eigenbesitz (Asset-Portefeuille an eigenen Schuldtiteln) nahm 2013 deutlich zu und erreichte 
Ende 2013 die Höhe von 13,7 Mrd EUR zu Nominalwerten (Ende 2012: 12,1 Mrd EUR). Der An-

stieg ist zum Teil durch verstärkte Anleiheemissionen via Auktionen, bei denen sich der Bund eine 
Eigenquote im Verhältnis 1:10 der emittierten Anleihen zurückbehält, und die gegenüber dem Vor-
jahr höhere Eigenquote bei Syndizierungen zu erklären. Verstärkte Sekundärmarktkäufe, die zur 

Gestion der Liquidität und zur Vermeidung von Refinanzierungsspitzen durchgeführt werden, und 
das Abreifen von großen Anleihevolumina im ersten Halbjahr 2014 trugen ebenfalls zum Anstieg 
bei. Das im Eigenbesitz gehaltene Volumen der Bundesschätze (Inhaberwertpapiere für Privatanle-

ger) ging aufgrund verstärkter Käufe von Bundesschätzen geringfügig um 12 Mio EUR auf 1,9 Mrd 
EUR zurück. Der in Tabelle 17 ausgewiesene Betrag von 207,6 Mrd EUR für die Finanzschuld stellt 
die Verschuldung des Bundes einschließlich dieser in eigenem Besitz befindlichen Schuldtitel dar. 

                                                                 
67  Unterjährige Finanzierungen wurden nicht berücksichtigt.  
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Derivative Instrumente (Swaps und Devisentermingeschäfte) zur Steuerung des Schuldenporte-
feuilles in Bezug auf Währungsstruktur und Verzinsung wurden im Jahr 2013 aufgrund des Fokus 
auf EUR-Anleiheemissionen in geringem Umfang in Anspruch genommen. Die aushaftenden Ver-

bindlichkeiten zu Nominalwerten (Cross-Currency-Swaps einschließlich Devisentermingeschäfte; 
Tabelle 18) gingen von 11,5 Mrd EUR im Jahr 2012 auf 8 Mrd EUR im Jahr 2013 zurück. Dies ist 
neben dem Rückgang der bestehenden Fremdwährungsschuld um 3,3 Mrd EUR auf Wechselkursef-

fekte zurückzuführen. Das Volumen an Zinsswaps zu Nominalwerten unterschritt mit 35 Mrd EUR 
den Vorjahreswert von 37,9 Mrd EUR.  

 Finanzschuld i.e.S. 

Stand 31.12.2013 

Verbindlichk. aus 

CCS-Verträgen (+) 

Forderungen aus 

CCS-Verträgen (-) 

Finanzschuld (inkl. EB)2) 

Stand 31.12.2013 

 Mio FW Mio EUR in % Mio FW Mio EUR Mio FW Mio EUR Mio FW Mio EUR in % 

USD 6.850 4.967 74,5 - - 6.850 4.967 - - -

CAD 550 375 5,6 - - 550 375 - - -

CHF 600 488 7,3 114 93 714 581 - - -

JPY 12.000 83 1,2 59.290 410 71.290 493 - - -

AUD 700 454 6,8 - - 700 454 - - -

NOK 2.500 299 4,5 - - 2.500 299 - - -

FW-Schuld . 6.666 100,0 . 503 . 7.169 . - -

EUR . 200.662 96,8 . 7.524 . 553 . 207.633 100,0

Finanzschuld . 207.328 100,0 . 8.027 . 7.722 . 207.633 100,0

1) Inklusive Devisentermingeschäfte; Transaktionsvolumina zu Nominalwerten. 
2) Inklusive Eigenbesitz von Bundesschuldkategorien. 

 

 Titrierte Finanzschuld Nicht titrierte Finanzschuld 
Euro- 

schuld 

FW- 

schuld 

Schuld 

Gesamt 
Euro-

schuld 

FW-

Schuld 
Summe 

Euro-

schuld 

FW-

Schuld 
Summe 

2009 75,9 99,0 78,1 75,9 - 75,9 75,9 99,0 78,0 

2010 76,4 98,3 78,0 80,4 - 80,4 76,7 98,3 78,2 

2011 76,6 99,0 78,2 83,1 - 83,1 77,1 99,0 78,5 

2012 74,9 98,2 76,1 83,1 - 83,1 75,5 98,2 76,6 

20132) 74,0 99,2 74,8 87,6 - 87,6 74,9 99,2 75,7 

1) In ausländischem Besitz befindliche Verbindlichkeiten des Bundes gemessen an der Finanzschuld im engeren 
Sinn (vor Swaps) einschließlich Rechtsträgerfinanzierungen. Die Quoten der Teilergebnisse liefern Informatio-
nen über den Auslandsanteil der jeweiligen Kategorie. 

2) Vorläufige Daten. 
Quelle: OeNB – Devisenstatistisches Meldesystem. 

 

Die Gläubiger der Finanzschuld des Bundes waren Ende 2013 laut devisenstatistischem Meldesys-
tem der OeNB zu knapp 76% ausländische Investoren (v. a. Finanzintermediäre im Euroraum; Tabel-

le 19). Im Jahr 2013 war die Auslandsverschuldungsquote des Bundes infolge des für den Euro-
raum in den letzten Jahren zu beobachtenden verstärkten Trends zu Veranlagung in heimische 
Schuldtitel (Home Bias) nach 2012 abermals leicht rückgängig (2012: 76,6%). Der vom Ausland 

gehaltene Anteil der Euroschuld des Bundes lag Ende 2013 bei 74,9% (Ende 2012: 75,5%) während 
die in Fremdwährung emittierte Verschuldung fast zur Gänze (99,2 %) vom Ausland gehalten wurde. 
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Dies spiegelt die Bedeutung der Emissionen von in Fremdwährung denominierten Schuldtiteln für 
die Bedienung der ausländischen Nachfrage wider. 

Der Bund verfügte im Jahr 2013 weiterhin über 24 als Primärhändler agierende Banken, die Bun-

desanleihen mit einem Anleihevolumen von insgesamt 22,2 Mrd EUR (2012: 21,3 Mrd EUR) im 
Rahmen von 12 Emissionsterminen – im Regelfall in Form von monatlichen Parallelauktionen – 
platzierten. Parallelauktionen mit unterschiedlichen Laufzeiten werden seit dem Jahr 2009 vor dem 

Hintergrund der begrenzten Aufnahmefähigkeit der Märkte getätigt, um unterschiedliche Investoren-
kreise gleichzeitig anzusprechen und die Attraktivität bei den Investoren zu erhöhen. Im Berichtsjahr 
wurden drei neue Anleihetranchen mit Laufzeiten von rund 21, 10 und 5 Jahren mit einem Gesamt-

volumen von 8,5 Mrd EUR emittiert. Dabei wurde die Strategie der Vorjahre beibehalten, diese neu-
en Anleihetranchen in Form syndizierter68 Bundesanleihemissionen zu begeben.  

 

Die OeBFA, eine zur Gänze im Bundesbesitz stehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung, stellt 
nach Aufforderung des Bundesministers für Finanzen auch Finanzmittel für Dritte im Namen und 

auf Rechnung des Bundes bereit. Gemäß § 81 BHG 2013 und § 2 Bundesfinanzierungsgesetz 
i. d. g. F. stellt der Bund Finanzmittel in Form von Darlehensvergaben an die Auftraggeber (im We-
sentlichen für Bundesländer, aber auch für öffentliche Einheiten im Verantwortungsbereich des Bun-

des) bereit, die den Schuldendienst (Zinsen, Tilgungen) zu tragen haben. Diese Finanzierungen über 
die OeBFA ermöglichen im Sinne eines Konzern-Treasury eine effiziente Fremdmittelaufnahme für 
alle Beteiligten. Durch höhere Emissionsvolumina kann die Liquidität von österreichischen Bundes-

anleihen erhöht werden und es können Finanzierungen zu möglichst günstigen Zinskonditionen in-
folge der hohen Bonität der Republik Österreich für alle Beteiligten erreicht werden.  

Die Möglichkeit der Länderfinanzierung ist an Vorgaben geknüpft. Die Länder müssen gegenüber 

dem BMF Berichtspflichten erfüllen, die im Einklang mit dem Österreichischen Stabilitätspakt ste-
hen. Auf Basis dieser Daten legt der Bundesminister für Finanzen Obergrenzen je Bundesland für 
Finanzierungen gemäß § 81 BHG fest. Die Verwendung der Mittel unterliegt strengen Vorgaben 

(z. B. keine Mittelaufnahme zum Zweck der Veranlagung, keine Verwendung für Arbitragegeschäf-
te, keine Verwendung außerhalb des Sektors Staat laut ESVG). Die Länder sind verpflichtet, über die 
Verwendung der Darlehen zu berichten und auch die Statistik Austria diesbezüglich zu informieren. 

Im Jahr 2013 wurden aus Bundesmitteln für die oben beschriebenen Einheiten Kreditoperationen im 
Ausmaß von 1,5 Mrd EUR (2012: 0,8 Mrd EUR) kontrahiert. Im Rahmen von Zinsenswaps wurden 
Verpflichtungen von 155 Mio EUR übernommen und Forderungen in derselben Höhe begründet. Die 

Restlaufzeit sämtlicher Aufnahmen für Länder und andere Rechtsträger sank von 8,7 Jahren im Vor-
jahr auf 6,8 Jahre, die Effektivverzinsung sank von 2,29% im Jahr 2012 auf 1,31% (siehe Parla-
mentskorrespondenz Nr. 78). 

Insgesamt beliefen sich die Darlehensforderungen des Bundes (nach Swaps) aus Drittfinanzie-
rungen (Bundesländer, ASFINAG69, MUQUA) zum Jahresende 2013 auf 8,6 Mrd EUR.70 Der Be-
stand an Darlehensforderungen des Bundes (nach Swaps) an die Bundesländer stieg im Jahr 2013 um 

rund 0,2 Mrd EUR auf 8,3 Mrd EUR. Diese Finanzierungsform deckte mit rund 60% einen bedeu-

                                                                 
68  Durch das Debt Issuance Programme (DIP) des Bundes können seit 1999 neben dem traditionellen Auktionsverfah-

ren auch syndizierte Bundesanleihebegebungen im Wege eines Bankenkonsortiums erfolgen. Die Auswahl der Lead-
Manager und Co-Lead-Manager erfolgt nach einem Ranking, das sich aufgrund einer standardisierten Performance-
messung (Übernahmequote, Sekundärmarktaktivitäten etc.) ergibt. 

69  Die Darlehensforderungen des Bundes gegenüber der ASFINAG bestehen ausschließlich aus abreifenden Beständen. 
Neuaufnahmen über die Bundesfinanzierungsagentur sind nicht  möglich. 

70  Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG), Museums Quartier Errichtungs- und 
Betriebs- g.m.b.H. (MUQUA). Gemäß Eurostat-Vereinbarung ist die Verschuldung der öffentlichen Rechtsträger vor 
Swaps und die Verschuldung der Bundesländer nach Swaps auszuweisen. 
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tenden Teil der gesamten, ausgewiesenen Finanzschuld der Länder inklusive Wien in administra-
tiver Abgrenzung (vorläufiger Stand Ende 2013 rund 14 Mrd EUR). Mit Ausnahme von Vorarlberg 
und Tirol nahmen im Jahr 2013 alle Länder die Finanzierungsmöglichkeit über den Bund in An-

spruch.  

 
Die Gestaltung des Laufzeitprofils der Verschuldung zählt neben der Auswahl des Verschuldungsin-

struments, der Währungszusammensetzung und der Verzinsungsart zum Kern der Portefeuillesteue-
rung. Eine nicht ausgeglichene Fristigkeitsstruktur der Verschuldung führt zu einer Kumulierung 
der Tilgungserfordernisse und erhöht das Refinanzierungsrisiko. Das Refinanzierungsrisiko besteht 

darin, dass Kapitalaufbringungen in Stress-Situationen nicht möglich sind und/oder dass Schuldauf-
nahmen bei ungünstigen Marktverhältnissen (bei hohem Marktzinsniveau und/oder hohen Risikoauf-
schlägen) erfolgen müssen.  

Die durchschnittliche Restlaufzeit des gesamten Schuldenportefeuilles71 des Bundes (Tabelle 20) 
nahm, ausgehend von einem bereits hohen Niveau, trotz einer Reduktion der durchschnittlichen Ur-
sprungslaufzeit der Bruttoschuldaufnahme gegenüber dem Vorjahr weiter zu und betrug Ende 2013 

8,6 Jahre (2012: 8,5 Jahre). Der Anteil an Schuldtiteln mit Restlaufzeiten von bis zu 1 Jahr stieg im 
Berichtsjahr 2013 von 10,5% der bereinigten Finanzschuld (2012) auf 12,4% (2013) an, während 
jener von 1 bis 5 Jahren deutlich rückläufig war (2013: 29,1%, 2012: 31,5%). Der Anteil der Schuld-

titel mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren erhöhte sich im Jahresvergleich leicht auf 58,5% der be-
reinigten Finanzschuld (Tabelle 20).  

 2011 2012 2013 

 Mio EUR %-Anteil Mio EUR %-Anteil Mio EUR %-Anteil 

Kurzfristig (bis zu 1 Jahr) 17.092 9,3 19.848 10,5 24.037 12,4 

Mittelfristig (zwischen 1 und 5 Jahren) 59.754 32,6 59.792 31,5 56.408 29,1 

Langfristig (ab 5 Jahren) 106.330 58,0 109.911 58,0 113.497 58,5 

Bereinigte Finanzschuld 183.176 100,0 189.550 100,0 193.942 100,0 

       

Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren) . 8,1 . 8,5 . 8,6 

1) Unter Berücksichtigung des Eigenbesitzes des Bundes, von Derivaten (Swaps) sowie von Forderungen gegenüber 
Rechtsträgern. 

 

Die Tilgungen des Bundes beliefen sich im Jahr 2013 auf 20,5 Mrd EUR. Für 2014 sind ein Til-
gungsvolumen von 24,5 Mrd EUR und ein Nettodefizit des Bundes von 3,6 Mrd EUR budgetiert. 

Daraus lässt sich für 2014 ein Refinanzierungsbedarf (Budgetdefizit und Tilgungen) des Bundes 
von 28,1 Mrd EUR ableiten. 

 

                                                                 
71  Diese Berechnung unterstellt, dass vorzeitige Tilgungen (Put-Optionen der Darlehensgeber bei Schuldscheindarle-

hen) nicht zur Anwendung kommen und Konversionsvereinbarungen eingehalten werden. Konversionsvereinbarun-
gen verlängern aus Schuldnersicht die Laufzeit, haben in den letzten Jahren aber an Bedeutung verloren. 
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 2014 FVA2) 2015 FVA2) 2016 2017 2018 2019-2023 

Anleihen 19.313 11.628 12.290 16.109 15.567 62.633 

Bundesobligationen - 234 59 58 - 831 

Bundesschatzscheine 4.506 5.881 - - - - 

Titrierte Euroschuld 23.819 17.743 12.349 16.167 15.567 63.464 

Versicherungsdarlehen - - - - 88 413 

Bankendarlehen 718 1.614 106 5 - 1.642 

Sonstige Kredite - - - - - 6 

Nicht titrierte Euroschuld 718 1.614 106 5 88 2.061 

F i n a n z s c h u l d  24.537 19.357 12.455 16.172 15.655 65.525 

1) Tilgungsplan der Finanzschuld des Bundes bis 2023 unter Berücksichtigung von Derivaten (Swaps) sowie 
von Forderungen gegenüber Rechtsträgern; ohne Tilgungen im Zuge von Konversionen. 

2) Finanzierungsvoranschlag. 
Rundungsdifferenzen möglich. 

 

 

 

Der Bund konnte im Berichtsjahr 2013 aufgrund des bestehenden Niedrigzinsumfelds, der anhaltend 
starken Nachfrage nach Schuldtiteln höchster Bonität und der Tilgung von Schuldtiteln mit hoher 
Verzinsung (z. B. 10-jährige Bundesanleihe mit einem Volumen von 10,5 Mrd EUR und einer durch-

schnittlichen Rendite von 3,64% lief im Oktober 2013 aus) den Durchschnittszinssatz der Finanz-
schuld noch weiter rückführen. Die 10-Jahres-Rendite für Österreichische Bundesanleihen fiel im 
Jahresdurchschnitt 2013 auf 2% (2012: 2,4%), wobei am 2. Mai 2013 ein neuer historischer Tiefst-

stand von 1,452% realisiert wurde.  

Die durchschnittliche Nominalverzinsung der Finanzschuld des Bundes reduzierte sich im Jah-
resabstand von 3,9% (Ende 2012) auf 3,7% (Ende 2013) und lag angesichts der Über-pari-

Emissionen (siehe Abschnitt 5.5.2) über der durchschnittlichen Rendite. Die Effektivverzinsung 
(nach Swaps und nach Abzug des Eigenbesitzes) sank von 3,6% auf 3,4%.  

 2009 2010 2011 2012 2013 

Durchschnittsverzinsung der Finanzschuld (in %) 4,1 4,1 4,1 3,9 3,7 

   davon Euroschuld
 
 4,2 4,1 4,1 3,9 3,7 

   davon Fremdwährungsschuld
2)
 2,6 3,1 3,2 - - 

Effektivverzinsung der Finanzschuld (in %) - - 3,9 3,6 3,4 

1) Unter Berücksichtigung des Eigenbesitzes des Bundes, von Derivaten (Swaps) sowie von Forderungen ge-
genüber Rechtsträgern. 

2) Nicht auf Euro lautende Finanzschulden. 
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Vor dem Hintergrund des äußerst niedrigen Zinsniveaus, der verbesserten Konjunkturaussichten des 
Euroraums und der in der langen Frist zu erwartenden kontraktiven geldpolitischen Maßnahmen ver-
schuldete sich der Bund im Berichtsjahr 2013 im Wesentlichen in Form von Fixzinsfinanzprodukten 

mit relativ langen Laufzeiten (Anleihen). Dieses Vorgehen trägt zu einer geringen Zinssensitivität72 
der budgetrelevanten Zins-Cashflows bei und reduziert somit das Cashflow-Risiko des Schuldport-
folios (siehe Kapitel 5.6). Ende 2013 waren 96,1% der aushaftenden Verbindlichkeiten des Bundes 

(nach Swaps und nach Abzug des Eigenbesitzes) mit einem fixen Zinssatz ausgestattet. Geldmarkt-
basierte Finanzierungsinstrumente mit variablen Zinssätzen stellten Ende 2013 3,9% der Verbind-
lichkeiten des Bundes dar. Schuldtitel mit variabler oder sprungfixer Verzinsung, deren Zinssätze 

von der Entwicklung der Kapitalmarktrenditen (Sekundärmarkt) abhängen, wurden bereits im Vor-
jahr zur Gänze abgebaut.  

 

2 0 1 3  

F i x  V a r i a b e l  

Mio EUR %-Anteil Mio EUR %-Anteil 

Anleihen 171.336 98,9 1.875 1,1 

Bundesobligationen 1.618 100,0 - - 

Bundesschatzscheine - - 5.151 100,0 

Titrierte Euroschuld 172.955 96,1 7.027 3,9 

Versicherungsdarlehen 912 100,0 - - 

Bankendarlehen 12.565 96,4 473 3,6 

Sonstige Kredite 10 100,0 - - 

Nicht titrierte Euroschuld 13.487 96,6 473 3,4 

Euroschuld 186.442 96,1 7.500 3,9 

Fremdwährungsschuld - - - - 

F i n a n z s c h u l d  186.442 96,1 7.500 3,9 

1) Unter Berücksichtigung des Eigenbesitzes des Bundes, von Derivaten (Swaps) 
sowie von Forderungen gegenüber Rechtsträgern. 

Rundungsdifferenzen möglich. 

 

 

Der Aufwand der Finanzschuld gemäß Untergliederung 58 „Finanzierungen, Währungstauschver-
träge“73 des Bundesbudgets wird im Folgenden in Nettodarstellung ausgewiesen, die sich aus den 
Ausgaben abzüglich Einnahmen der Untergliederung 58 ableitet (Tabelle 24). Die ausgewiesenen 

Summen weichen von jenen im Bundesbudget (Tabelle 25) aber ab, da die unterjährigen Finanzie-
rungen (kurzfristige Finanzierungen bzw. Kassengebarung) im Bundesbudget als Teil der Unterglie-
derung 58 „Finanzierungen, Währungstauschverträge“ verbucht und in den hier dargestellten Werten 

nicht enthalten sind.74 Der Zinsaufwand der unterjährigen Finanzierungen wird im Bericht in Form 
einer eigenen Tabelle präsentiert (Tabelle 26). 

Die gewählte Nettodarstellung für den Aufwand (Auszahlungen) der Finanzschuld spiegelt die cash-

mäßige Zinsbelastung (einschließlich Spesen) des Bundes unter Berücksichtigung von derivativen 
Finanzierungsformen (v. a. Swaps) wider. 
                                                                 
72  Änderungen des Marktzinses übertragen sich schwach bzw. stark zeitverzögert auf den Zinsendienst. 
73  Tilgungen sind, da es sich um Finanztransaktionen handelt, nicht Gegenstand des Allgemeinen Budgethaushalts des 

Bundes. Auf die Ausgabenentwicklung des Bundesbudgets wirken sich diese Finanztransaktionen ausschließlich in-
direkt in Form von veränderten Zinszahlungen sowie Transaktionskosten aus.  

74  Die Einnahmen und Ausgaben der unterjährigen Finanzierungen werden im Bundesbudget im Detailbudget 58.01.92 
verbucht.  
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Die Finanzierungskosten der Finanzschuld können in zwei Komponenten zerlegt werden: den 
Zinsaufwand und den sonstigen Aufwand. Die Budgetkategorie „Zinsaufwand“ umfasst ausschließ-
lich jene Kosten, die sich aus der Nominalverzinsung (Kupon) der Schuldkategorien unter Berück-

sichtigung der derivativen Geschäfte ableiten. In der Budgetkategorie „sonstiger Aufwand“ sind die 
Transaktionskosten (Spesen), die Ausgaben bzw. Einnahmen bei Unter- bzw. Über-pari-Emissionen 
(Disagio bzw. Agio) und die Kursdifferenzen von Wertpapieren infolge von Rückkäufen oder Kon-

versionen subsumiert. Die Gesamtkosten für die bereinigte Finanzschuld im Sinne des Bundesbud-
gets (Zahlungsströme im Allgemeinen Budgethaushalt) ergeben sich durch die Addition dieser bei-
den Budgetkomponenten.  

 
2010 2011 2012 

2013 

Fin.HH1) 

2013 

Erg.HH1) 

Ausgaben Untergliederung 582)      

Zinsendienst der Finanzschuld i. e. S.3) 7.674 7.665 8.041 7.833 7.985 

Währungstauschverträge4) 2.112 2.027 1.824 1.705 1.615 

Sonstiger Aufwand5) 72 91 145 253 174 

Summe 9.857 9.783 10.010 9.790 9.774 

Einnahmen Untergliederung 582)      

Zinseinnahmen der Finanzschuld i. e. S.3) 731 546 570 605 627 

Währungstauschverträge4) 2.117 1.943 1.762 1.629 1.538 

Sonstige Einnahmen5) 1.281 488 1.062 1.160 523 

Summe 4.128 2.978 3.395 3.393 2.689 

A u f w a n d ,  n e t t o 6 )  5.729 6.805 6.615 6.397 7.087 
1) Seit 2013 wird der „Aufwand“ der Finanzschuld im Finanzierungshaushalt (Fin.HH), der die Cash-Betrachtung 

darstellt, und im Ergebnishaushalt (Erg.HH), der den periodenbereinigten Aufwand darstellt, ausgewiesen. 
2) Ausgaben und Einnahmen gemäß Bundesbudget Untergliederung 58: „Finanzierungen, Währungstausch-

verträge“ brutto ohne kurzfristige Verpflichtungen (ohne Ansatz 586 und 587). 
3) Zinsaufwand ohne Berücksichtigung der Swaps, einschließlich Eigenbesitz und Stückzinsen (Ausgaben) bzw. 

Zinseinnahmen aus dem Bundesbesitz und Stückzinsen. 
4) Zinsaufwand für Verbindlichkeiten aus Swaps und Devisentermingeschäfte (Ausgaben) bzw. Zinseinnahmen 

aus Swap-Forderungen und Devisentermingeschäfte (Einnahmen). 
5) Emissionsverluste, Wertpapierkursverluste sowie Spesen (Ausgaben) bzw. Emissionsgewinne, Wertpapier-

kursgewinne sowie Leihentgelte (Einnahmen). 
6) Ausgaben gemäß Bundesbudget Untergliederung 58, abzüglich Einnahmen gemäß Untergliederung 58 (ohne 

Ansatz 586 und 587). 
Rundungsdifferenzen möglich. 
Quelle: Bis 2012 Bundesrechnungsabschluss, 2013: vorläufiger Gebarungserfolg. 

Im Jahr 2013 wurde aufgrund der Umsetzung der zweiten Stufe des neuen Haushaltsrechts erstmals 
neben der bisherigen Cash-Betrachtung (Finanzierungshaushalt) im Rahmen der Ergebnisrech-
nung eine Periodenabgrenzung der Zinskosten im Sinn der internationalen ESVG 95-Normen 
durchgeführt. Der Vergleich des Zinsaufwands laut Finanzierungsrechnung mit jenem der Ergebnis-
rechnung macht deutlich, dass aufgrund von in die Zukunft verschobenen Zahlungsströmen (z. B. 

Über-pari-Emissionen) der Zinsendienst laut Ergebnisrechnung über dem des Finanzierungshaushalts 
liegt. Diese Abweichungen zwischen den beiden Rechnungen spiegeln sich ebenfalls in der Rubrik 
„Sonstiger Aufwand“ wider, die auf die in der Ergebnisrechnung durchgeführte Aufteilung der Agios 

auf die gesamte Laufzeit der Anleihen zurückzuführen sind. Agios (negativer Aufwand aufgrund von 
Über-pari-Emissionen) sind zum Großteil auf erfolgte Anleihe-Aufstockungen mit über dem 
Marktzinsniveau liegenden Kupons zurückzuführen. In Summe ergibt sich in der Ergebnisrechnung 

ein deutlich höherer Zinsendienst für die bereinigte Finanzschuld (7,1 Mrd EUR) als in der bisher 
ausschließlich verwendeten Finanzierungsrechnung (6,4 Mrd EUR). 
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Vergleiche gegenüber den Vorjahren können aufgrund des Fehlens historischer Daten für die Ergeb-
nisrechnung nur anhand der Finanzierungsrechnung durchgeführt werden. Im Berichtsjahr 2013 lag 
die Ausgabenkomponente Zinsendienst (trotz eines Anstiegs der Finanzschuld) um mehr als 0,1 Mrd 

EUR unter dem Vorjahreswert. Die Ausgaben der Budgetkomponente „Sonstige Ausgaben“ für die 
Finanzschuld unterschritten 2013 abermals jene der „Sonstigen Einnahmen“ deutlich, da Anleihen 
mit deutlich über dem Marktzinsniveau liegenden Nominalzinssätzen aufgestockt wurden. Diese 

Über-pari-Emissionen reduzieren den aktuellen Finanzierungsbedarf (bzw. Neuverschuldung) und 
damit auch den Zinsaufwand gemäß Finanzierungshaushalt.  

 Zinsendienst Sonstiger Aufwand2) Zinsaufwand Zinsaufwands-

quote 

 Euro Fremd- 

währung 

Summe Euro Fremd-

währung 

Summe Euro Fremd-

währung 

Summe % des BIP  

F i n a n z i e r u n g s h a u s h a l t
3 )

 

2011 7.077 125 7.202 -398 1 -397 6.679 126 6.805 2,3 

2012 7.428 105 7.533 -918 0 -917 6.510 105 6.615 2,2 

2013 7.303 0 7.303 -907 0 -907 6.397 0 6.397 2,0 

2014 (BVA) 7.320 0 7.320 -427 1 -426 6.893 1 6.894 2,1 

2015 (BVA) 7.061 0 7.061 -520 1 -518 6.542 1 6.543 1,9 

E r g e b n i s h a u s h a l t 4 )  

2013 7.425 10 7.435 -358 9 -350 7.066 19 7.085 2,3 

2014 (BVA) 7.542 0 7.542 -391 8 -383 7.152 8 7.159 2,2 

2015 (BVA) 7.474 0 7.474 -437 7 -430 7.037 7 7.044 2,1 

1) Zinsen und sonstiger Aufwand unter Berücksichtigung des Eigenbesitzes, von Derivaten (v.a. Swaps) sowie von Forderungen 
gegenüber Rechtsträgern. 

2) Insbesondere Spesen (Emissionskosten), Nettoemissionsverluste und Wertpapierkursverluste netto. 
3) Der Finanzierungshaushalt stellt den Aufwand in Cash-Betrachtung dar. 
4) Der Ergebnishaushalt stellt den periodenbereinigten Aufwand dar. 
Rundungsdifferenzen möglich. 
Quelle: Bis 2012 Bundesrechnungsabschluss, 2013: vorläufiger Gebarungserfolg, 2014 und 2015: Bundesvoranschlag (BVA). 

 
Der Zinsaufwand des Bundes (einschließlich Sonstiger Aufwand) gemäß Finanzierungshaushalt 
erreichte im Jahr 2013 insgesamt 6,4 Mrd EUR und unterschritt den Vorjahreswert infolge von Über-
pari-Emissionen und niedrigeren Kupons für Neuemissionen um 0,2 Mrd EUR (2012: 6,6 Mrd EUR). 
Nach dem Bundesvoranschlag (BVA) waren im Jahr 2013 Zahlungen für die Bedienung der 
Finanzschuld des Bundes von insgesamt 6,5 Mrd EUR (davon Zinsendienst: 7,6 Mrd EUR; Sonstige 
Aufwendungen: –1,1 Mrd EUR) eingeplant. Laut vorläufigem Erfolg 2013 ergibt sich somit, wie 
bereits in den Vorjahren, eine Unterschreitung des im BVA angeführten Zinsendienstes in der Höhe 

von rund 0,3 Mrd EUR. Der Zinsaufwand übersteigt den BVA-Wert um 0,1 Mrd EUR. Eine noch 
deutlichere Überschreitung wurde durch den über den veranschlagten Werten liegenden Sonstigen 
Aufwand netto (+0,2 Mrd EUR gegenüber dem BVA) verhindert.  

Für den periodenbereinigten Zinsaufwand (Ergebnishaushalt), wurde im Jahr 2013 ein um 0,7 
Mrd EUR merklich höherer Betrag als im Finanzierungshaushalt in der Höhe von 7,1 Mrd EUR rea-
lisiert. Dies ist auf die über die gesamte Laufzeit der Anleihe gleichmäßig verteilten negativen Auf-

wendungen (Agios) zurückzuführen. Die Ausgabenunterschreitung des Ergebnishaushalts im 
Bereich Zinsaufwand gegenüber dem BVA betrug im Jahr 2013 0,2 Mrd EUR und ist sowohl auf 
überschätzten Zinsendienst als auch unterschätzte „Sonstige Aufwendungen netto“ (v. a. Agios bzw. 
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Disagios, Provisionen und Entgelte, Einnahmen bzw. Aufwendungen infolge von Währungstausch-
verträgen) zurückzuführen. 

Auch wenn Kenngrößen zur budgetären Belastung des Zinsaufwands des Bundes durch mehrere 

Faktoren (Über-pari-Emissionen, Konjunkturschwankungen, Steuerreformen etc.) beeinflusst wer-
den, so veranschaulichen sie die quantitative Bedeutung des Zinsendienstes für das Bundesbudget: 
Die Zinsen-Nettoabgabenquote des Bundes (Zinszahlungen einschließlich Sonstiger Aufwand 

gemessen am Nettoabgabenerfolg des Bundes laut Finanzierungsrechnung) erreichte im Jahr 2013 
14% (2012: 15%), die Zinsaufwandsquote des Bundes (Tabelle 27) lag bei 2,0% des BIP (2012: 
2,2% des BIP).  

Aus budgetärer und fiskalpolitischer Sicht sind folgende drei allgemeine Aspekte hinsichtlich des 
Zinsaufwands als Ausgabenbestandteil des jährlichen Budgets und der Verschuldung zu beachten:  

• Eine erfolgte Schuldaufnahme zur Finanzierung des Budgetdefizits ist nach Ende der Laufzeit 

immer wieder zu refinanzieren, sofern keine Rückführung des Schuldenstands erfolgt. Für ei-
nen Schuldenabbau in absoluten Größen sind Budgetüberschüsse oder ein Verkauf von Ver-
mögenswerten erforderlich. 

• Der Zinsaufwand einer einmaligen Neuverschuldung erhöht daher nachhaltig die Budgetaus-
gaben, wobei die Zinskosten der Verschuldung (auch bei fixer Verzinsung) nicht nur vom 
Marktzinsniveau zum Aufnahmezeitpunkt, sondern auch vom jeweiligen Refinanzierungszeit-

punkt abhängig sind.  

• Die budgetäre Belastung des Zinsaufwands im Sinne einer Einengung des Handlungsspiel-
raums im Budget nimmt mit dem Abstand zwischen dem Zinssatz der Staatsverschuldung 
und dem Wirtschaftswachstum zu („Zins-Wachstum-Differenzial“). Ein hohes Wirtschafts-
wachstum trägt zur Reduktion der Budgetbelastung durch Zusatzeinnahmen und Minderausgaben 
im Budget bei, sofern dies nicht durch höhere Zinskosten für die Verschuldung infolge eines 

Marktzinsanstiegs oder eine neuerliche Verschuldung (Budgetdefizit) konterkariert wird. 

 

In Tabelle 26 sind die Zinszahlungen sowie Zinseinnahmen der aktiv- und passivseitigen Finanz-
transaktionen der unterjährigen Finanzgebarung des Bundes (Kassengebarung) abzulesen, die 
sich aus der Liquiditätssteuerung innerhalb des Jahres ergeben. Sie stehen mit den Finanztransaktio-

nen für die Finanzschuld des Bundes ebenso wie mit der zeitlichen Verteilung der Einnahmen und 
Ausgaben im Bundesbudget in Zusammenhang. Als Finanzierungsinstrumente für die Kassengeba-
rung werden in der Regel Bundesschatzscheine im Rahmen des ATB-Programms (mit einem vor 

dem Jahresultimo liegenden Fälligkeitstermin) herangezogen.75 Die Liquiditätshaltung im Rahmen 
des Debt-Managements wurde mit einer Novelle des BHG rechtlich begrenzt (BGBl. Nr. 138/2009). 
Danach ist gemäß § 40 Abs. 3 BHG zur Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft ausreichende Liqui-

dität zu halten; die hierfür erforderliche Liquiditätsreserve darf 33% des Finanzierungsrahmens des 
jeweiligen Bundesfinanzgesetzes aber nicht überschreiten. 

Die Aufwendungen aus unterjährigen Schuldaufnahmen (Zinsen und Sonstiger Aufwand) werden im 

Bundesbudget in der Untergliederung 58 „Finanzierungen, Währungstauschverträge“ und die Ein-
nahmen aus der vorübergehenden Veranlagung von überschüssigen Geldmitteln (Zinsen und Sonsti-
ge Einnahmen) im Bundesbudget in der Untergliederung 51 „Kassenverwaltung“ verbucht. In Sum-

me (Zinseinnahmen abzüglich Zinsausgaben und Sonstigem Aufwand) überstiegen die Einnahmen 
die Ausgaben der Kassengebarung im Jahr 2013 geringfügig. Schlussfolgerungen über die Perfor- 

  

                                                                 
75  Laut § 78 Abs. 2 BHG 2013 zählen Geldverbindlichkeiten zur vorübergehenden Kassenstärkung, die noch im Jahr 

ihrer Aufnahme getilgt werden, nicht zu den Finanzschulden des Bundes. 
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mance der Kassengebarung sollten auf Basis des dargestellten Zinsaufwands nicht gezogen werden.76  

 Zinsen Sonstiger Aufwand2) Summe 

 
Ein-

nahmen 

Aus-

gaben 
Saldo 

Ein-

nahmen 

Aus-

gaben 
Saldo 

Ein-

nahmen 

Aus-

gaben 
Saldo 

2011 45 23 22 0 0 -0 45 24 22 

2012  16 4 13 3 0 3 20 4 16 

2013 4 1 3 0 1 -1 4 2 2 

2014 (BVA)3) 7 12 -4 1 1 -0 8 13 -4 

2015 (BVA)3) 11 17 -6 1 1 -0 12 18 -6 

1) Ausgaben und Einnahmen gemäß Bundesbudget Untergliederung 51 „Kassenverwaltung“, Ansatz 510 sowie Unter-
gliederung 586 und 587 „kurzfristige Verpflichtungen“ brutto. 

2) Emissionsverluste, Wertpapierkursverluste sowie Spesen (Ausgaben) bzw. Emissionsgewinne, Wertpapierkursge-
winne sowie Leihentgelte (Einnahmen). 

3) Finanzierungs- und Ergebnisvoranschlag ident. 
Rundungsdifferenzen möglich. 
Quelle: Bis 2012 Bundesrechnungsabschluss, 2013: vorläufiger Gebarungserfolg, 2014 und 2015: Bundesvoranschlag. 

 

 

Die OeBFA folgt in ihrer Gebarung einer risikoaversen Grundausrichtung, die im Zuge der Um-

setzung des bundesweiten Spekulationsverbots77 zum Maßstab des Finanzmanagements der öffentli-
chen Hand auf allen staatlichen Ebenen gemacht werden soll. Als Leitlinien für die Prozesse und 
Methoden des Risikomanagements dienen Best-Practice-Standards für Staatsschuldenmanager und 

die Finanzbranche. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die vom Internationalen Währungs-
fonds veröffentlichten „Stockholm Principles“ und das Rundschreiben der deutschen Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Ausgestaltung des Risikomanagements (MaRisk) zu nennen, 

die als Grundlage für die Ausgestaltung des Risikomanagements herangezogen werden. Als weiterer 
Bezugspunkt steht der unveröffentlichte, für das BMF erstellte Bericht der Arbeitsgruppe  „Finanz-
management des Bundes“ zur Verfügung, der österreichspezifische Empfehlungen für ein effizien-

tes und risikoadäquates staatliches Finanzmanagement enthält. 

Das Risiko-Controlling des Schuldenmanagements des Bundes erfasst fünf Risikoarten (Markt-, 
Liquiditäts-, Kredit- und Reputationsrisiken sowie operationelle Risiken), die im Folgenden 

näher beleuchtet werden.  

Bei der Berechnung des budgetär relevanten Zinszahlungsrisikos legt die OeBFA einen 8-Jahres-

Zeitraum zugrunde, in dem ein Anstieg der Zinsen zu einer erhöhten Budgetbelastung führen kann. 
Unter gegebenen Annahmen zur Budgetentwicklung der nächsten Jahre und der Refinanzierung der 

                                                                 
76  Langfristige Fremdmittelaufnahmen, die nicht sofort für Zahlungen verwendet werden, werden zwischenzeitlich 

veranlagt. Diese Erträge sind Teil der Einnahmen aus der Kassengebarung (Untergliederung 51; Tabelle 26). Gleich-
zeitig fallen Zinskosten für die langfristige Mittelaufnahme an, die allerdings in der Untergliederung 58 „Finanzie-
rungen, Währungstauschverträge“ verbucht und im gegenständlichen Bericht in den Tabellen 25 und 27 (Zinsauf-
wand für die Finanzschuld) ausgewiesen sind. 

77  Die Umsetzung eines bundesweiten Spekulationsverbots im Verfassungsrang wird laut Budgetbricht 2014/2015 
angestrebt. Den Gebietskörperschaften soll noch im laufenden Jahr ein Vorschlag für eine Reform vorgelegt werden. 
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zukünftigen Defizite und Tilgungen wird sowohl eine Kostenbelastung auf Basis der Forward-
Zinssätze als auch ein Risikoszenario (maximale Zahlung auf Basis eines Konfidenzniveaus von 95% 
mittels Monte Carlo-Simulation) berechnet. Dabei führen steigende Geldmarktzinsen im Zusammen-

hang mit geldmarktgebundenen Schuldtiteln zu steigenden Kosten durch die Neufestsetzung der ent-
sprechenden Kupons. Aber auch Schuldtitel mit einer fixen Verzinsung belasten in einem Marktum-
feld von höheren Kapitalmarktzinsen das Budget, weil die Refinanzierung zu höheren Anleiherendi-

ten erfolgen muss. Bei der Analyse dieses Zinszahlungsrisikos (Grafik 25) zeigt sich, dass das Port-
folio mit einem weiteren Blick in die Zukunft ein ansteigendes Risiko aufweist und die Zinszahlun-
gen auf Basis von Forward-Zinssätzen leicht sinken. Aktuell (März 2014) werden z. B. am Ende des 

Prognosehorizonts (2021) auf Basis von Forward-Zinssätzen rund 6,70 Mrd EUR an Zinszahlungen 
im Finanzierungshaushalt (Nettozinszahlungen in Untergliederung 58 ohne Sonstigen Aufwand) 
angesetzt, während im Risikoszenario Belastungen von 9,07 Mrd EUR ausgewiesen werden. Die 

Abweichung von 2,37 Mrd EUR bzw. 0,58% des (erwarteten) BIP deutet auf ein vergleichsweise 
geringes Zinszahlungsrisiko hin, jedoch werden nur zukünftige Marktzins-Szenarien, nicht hinge-
gen Unsicherheiten hinsichtlich der budgetären Entwicklung berücksichtigt. Es sei noch darauf hin-

gewiesen, dass eine Verringerung des Zinszahlungsrisikos grundsätzlich mit einer Erhöhung der zu 
erwartenden Zinskosten einhergeht. Eine der wesentlichen Herausforderungen des Schuldenmana-
gements besteht darin, die Zinsstruktur des Portfolios so zu steuern, dass eine optimale Kos-

ten/Risiko-Relation erreicht wird.  

Als zentrale Steuerungskennzahl im Rahmen der Optimierung der Kosten/Risiko-Relation wird der 
sogenannte Zinsfixierungszeitraum verwendet, der als gewichtete Restlaufzeit von allen bereits 

fixierten Cashflows des Portfolios (inklusive Kassamitteln) definiert ist. Diese Kennzahl ist der Dura-
tion sehr ähnlich, die (vereinfacht ausgedrückt) die barwertgewichtete Restlaufzeit von allen bereits 
fixierten Cashflows des Portfolios darstellt. Der Vorteil des Zinsfixierungszeitraums gegenüber der 

Duration ist, dass dieser nicht von Schwankungen im Zinsniveau verzerrt wird. Die Duration wird 
parallel zum Zinsfixierungszeitraum berechnet, um die Vergleichbarkeit mit den Portfolien anderer 
Institutionen zu erleichtern. Der Zinsfixierungszeitraum ist umso höher, je länger die Laufzeit eines 

festverzinsten Papiers und je kleiner der Kupon ist. Der Zinsfixierungszeitraum des von der OeBFA 
verwalteten Finanzportfolios betrug mit Ende März 2014 8,12 Jahre. Die Duration betrug zum glei-
chen Zeitpunkt 6,93. Der Verlauf des Zinsfixierungszeitraums und jener der Duration sind in Grafik 

26 ersichtlich. Die vom Bundesminister für Finanzen bewilligte Portfoliostrategie sieht vor, den 
Zinsfixierungszeitraum im Jahr 2014 in einer Bandbreite zwischen 7,0 und 8,5 Jahren zu halten. 

Während das Zinszahlungsrisiko die budgetär relevanten Zinsrisiken abbildet, sind Marktwert- bzw. 
Barwertschwankungen in der haushaltsrechtlichen Darstellung kaum zu sehen. Dennoch sind 
auch diese für das Portfoliomanagement von Bedeutung, da sie ökonomische Kosten bzw. Erträge 
darstellen. Sie werden daher in der Performancemessung berücksichtigt. 

Derivative Finanztransaktionen werden von der OeBFA strikt nur zur strategiekonformen Steue-
rung der Zinsrisiken und zur Eliminierung von Fremdwährungsrisiken aus gleichzeitig abgeschlosse-
nen Grundgeschäften eingesetzt und sind immer mit einem Grundgeschäft verbunden.  

Eine zentrale Aufgabe des Finanzmanagements des Bundes ist es, dafür Sorge zu tragen, dass die 
jederzeitige Erfüllbarkeit von eigenen Zahlungsverpflichtungen gegeben ist. Das Liquiditätsrisiko 

besteht darin, dass die für die vollständige Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen erforderlichen 
Mittel nicht rechtzeitig, nicht in voller Höhe oder nur zu schlechten Konditionen auf dem Markt be-
schafft werden können. Das Halten einer Liquiditätsreserve verringert das Liquiditätsrisiko. Die Li-

quiditätsreserve wird in Form von Kassenmitteln gehalten, die kurzfristig veranlagt werden und 
dadurch Kreditrisiken (und auch geringe Marktrisiken) erzeugen. Das Halten einer Liquiditätsreserve 
ist daher nur opportun, wenn diese für die Aufrechterhaltung einer definierten Liquiditätssicherheit 

erforderlich ist, das heißt, wenn der potenzielle Liquiditätsbedarf relativ zu den Liquiditätsquellen, 
die kurzfristig zu Marktkonditionen angezapft werden können, so hoch ist, dass ohne Liquiditätsre-
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serve die gewünschte Liquiditätssicherheit nicht erreicht werden würde. Neben der Erschließung und 
Pflege von Liquiditätsquellen und dem Halten einer Liquiditätsreserve besteht eine weitere Maßnah-
me zur Minimierung des Liquiditätsrisikos darin, die Finanzierungsstrategie so zu gestalten, dass ein 

möglichst ausgeglichenes, „glattes“ Tilgungsprofil78 entsteht.  

Im Jahr 2013 wurden die Methoden und Prozesse hinsichtlich des Liquiditätsrisikomanagements 
wesentlich erweitert, mit dem Ziel, die mittel- und langfristige Minimierung der Kosten und Kreditri-

siken des Bundes unter Beachtung des festgelegten Niveaus an Liquiditätssicherheit bestmöglich zu 
gewährleisten. 

Im Finanzmanagement des Bundes entstehen Kreditrisiken aus zwei Quellen: 

1. Kreditrisiko aus Kassenveranlagungen: Die Kassenmittel des Bundes werden kurzfristig veran-
lagt. Ein wesentlicher Teil der Mittel wird im Regelfall in Form von Taggeld gehalten, damit 

sehr rasch darüber verfügt werden kann. Nur in seltenen Fällen wird länger als drei Monate ver-
anlagt. 

2. Kreditrisiko aus derivativen Finanztransaktionen: Bei der Durchführung von derivativen 
Finanztransaktionen entstehen Kreditrisiken, die durch den Ausfall einer Gegenpartei schla-
gend werden können.  

Die Gegenparteien dieser Geschäfte sind bei derivativen Finanztransaktionen ausschließlich und bei 

Kassenveranlagungen hauptsächlich Banken. Jeder Abschluss eines Geschäfts bedarf eines verfügba-
ren, bewilligten Limits. Limite werden nur für Gegenparteien mit hoher Bonität eingerichtet. Neben 
der Bonität fließt bei der Festlegung der Limite eine Reihe von weiteren Kriterien ein (Größe, Trans-

parenz, Nachhaltigkeit etc.). Es bestehen neben Limiten für die einzelnen Vertragspartner, mit denen 
die Kontrakte abgeschlossen werden, auf Portfolioebene auch Konzern- und Branchenlimite, um 
Konzentrationsrisiken bestmöglich hintanzuhalten, wenngleich aufgrund der Natur des Geschäfts 

eine Konzentration auf die Vertragspartnerkategorie „Finanzinstitutionen“ unvermeidbar ist. Es wird 
sowohl das aushaftende Volumen als auch die Laufzeit der Transaktionen limitiert. 

Die höhere Komplexität von derivativen Finanztransaktionen erfordert einen wesentlich größeren 

methodischen und technischen Aufwand bei der Ermittlung der Beträge, die pro Gegenpartei ans 
Limit anzurechnen sind. Hier wird, wie beim Zinszahlungsrisiko, mit stochastischen Risikomodellen 
gearbeitet. Die Limitarchitektur im Bereich Kreditrisiko aus derivativen Finanztransaktionen 

schreibt vor, dass Derivate nur mit Gegenparteien abgeschlossen werden dürfen, mit denen im Vor-
feld eine Sicherheitenvereinbarung unterzeichnet wurde. Diese Vereinbarungen verpflichten die Ge-
genparteien, dem Bund Sicherheiten in Form von Bargeld oder Staatsanleihen bester Bonität zu über-

tragen, sobald die Bewertung der Derivate eine Forderung der Republik Österreich gegenüber der 
Gegenpartei anzeigt. Auf diese Weise kann das Kreditrisiko aus Derivaten für den Bund zwar nicht 
eliminiert, jedoch stark reduziert werden. 

Der Begriff Reputation wird definiert als der aus Wahrnehmungen der Anspruchsgruppen resultie-
rende, öffentliche Ruf des Finanzmanagements des Bundes bezüglich seiner Kompetenz, Integrität 

und Vertrauenswürdigkeit. Unter Reputationsrisiko wird die Gefahr verstanden, dass durch öffentli-
che Berichterstattung über eine Transaktion, einen Geschäftspartner oder eine Geschäftspraxis im 
Rahmen des Finanzmanagements des Bundes die Reputation desselben negativ beeinflusst wird. 

 

                                                                 
78  Damit ist ein Tilgungsprofil gemeint, das keine extremen Spitzen oder Täler aufweist. Es soll vermieden werden, 

dass in einer Periode wenig und in der nächsten Periode viel refinanziert werden muss. 
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Zwei Aspekte des Reputationsrisikomanagements sind besonders hervorzuheben: 

• Das Vermeiden von Geschäften, die anerkannten ethischen Kriterien widersprechen. Im Beson-
deren sollen Geschäfte vermieden werden, die in direktem Zusammenhang zu Steuer- und Auf-

sichtsarbitrage stehen.  

• Die Themen Nachhaltigkeit und Finanzmarktethik fließen mittels Nachhaltigkeitsratings in die 
Geschäftsgebarung ein. Spezialisierte Ratingagenturen stellen Nachhaltigkeitsratings zur Verfü-

gung. Diese finden neben Kriterien, die einen Kreditrisikobezug haben, bei der Festlegung von 
Gegenparteilimiten Berücksichtigung. 

Als operationelles Risiko ist die Gefahr eines Verlusts infolge einer Unangemessenheit bzw. des 
Versagens von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder des Eintritts externer Ereignisse 
definiert. Dieses Risiko ist systemimmanent und kann daher nicht völlig eliminiert, sondern nur 

nach Maßgabe der Möglichkeiten so klein wie möglich gehalten werden.  

Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Minimierung operationeller Risiken ist die Erstellung und re-
gelmäßige Aktualisierung eines Organisationshandbuchs, der eine umfassende Analyse der organisa-

torischen Gegebenheiten vorausgeht. Das Organisationshandbuch beinhaltet u. a. Beschreibungen 
der operativen Abläufe, Zuständigkeiten und Richtlinien, den strukturellen Aufbau der OeBFA und 
Arbeitsplatzbeschreibungen. Dabei wird, um Interessenkonflikte zu vermeiden, auf eine konsequente 

Trennung von Treasury-Funktion und Risikomanagement-Funktion geachtet. Weiters wird der Stö-
rungsanfälligkeit softwareunterstützter Geschäftsabläufe durch die Implementierung von Sicherungs-
systemen entgegengewirkt. Für den Katastrophenfall sind umfangreiche Business-Continuity-Pläne 

vorgesehen. Zur Identifikation von verbleibenden operationellen Risiken wurden Risikoindikatoren 
definiert und eine Datenbank für alle Mitarbeiter zum Melden von operationellen Vorfällen zur Ver-
fügung gestellt. Neben der Identifikation von operationellen Risiken werden diese auch genutzt um 

Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 

Ebenfalls von Bedeutung für das Finanzmanagement des Bundes sind Rechtsrisiken. Generell wird 
bei der Emission von Bundesanleihen und beim Abschluss von derivativen Finanztransaktionen an-

gestrebt, nur standardisierte juristische Dokumentationen zu verwenden. Die Bundesanleihen der 
Republik Österreich werden auf Basis von Rahmenverträgen vorwiegend nach österreichischem 
Recht (etwa 95%) begeben. Derivative Finanztransaktionen werden auf Grundlage von ISDA Master 

Agreements / Credit Support Annexes nach englischem Recht sowie auf Basis des österreichischen 
und deutschen Rahmenvertrags für Finanztermingeschäfte samt Sicherungsvereinbarung abgeschlos-
sen. Bei Derivaten werden überdies die Durchsetzbarkeit und Vollstreckbarkeit der Rahmenverträge 

durch externe Rechtsanwaltsgutachten regelmäßig überprüft. 

Die Stress-Testing-Methodik, die in der OeBFA zur Anwendung kommt, beruht auf folgenden 

Grundpfeilern: 

• Einem Modell, das die kausalen Zusammenhänge von Stress-Ereignissen repräsentiert; 

• Expertenschätzungen für die marginalen und konditionalen Eintrittswahrscheinlichkeiten der 
Ereignisse; 

• ein Bayes’sches Netz zur Auswertung der Eintrittswahrscheinlichkeit eines jeden Szenarios. 

Mit der Implementierung konnten u. a. folgende Ziele erreicht werden: 
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• Es wurde eine Risikoarten-übergreifende Darstellung der Risiken geschaffen. Die Risiken wer-
den auf eine nachvollziehbare Art und Weise aggregiert; Wechselwirkungen, Diversifikationsef-
fekte und Risikogleichläufe werden explizit berücksichtigt. 

• Das Schadenpotenzial durch Krisen, das mit häufigkeitsbasierten, statistischen Methoden nicht 
erfasst werden kann, wird auf eine transparente Weise ins Blickfeld gerückt. 

• Die Beifügung von Eintrittswahrscheinlichkeiten zu schwerwiegenden Krisenszenarien kann 

Entscheidungen darüber erleichtern, ob Maßnahmen zur Reduktion von Risiken, deren Umset-
zung mit eventuell hohen Kosten verbunden wäre, durchgeführt werden sollen. 
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6. ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN

6.1 Schwaches konjunkturelles Umfeld und rückläu-
fige Länderrisikoprämien 2013 

Das reale BIP im Euroraum schrumpfte im Jahr 2013 (gemäß Eurostat) um 0,4% im Jahresab-
stand, jenes der EU-28 stagnierte bei +0,1%. Die meisten Länder des Euroraums kehrten im 
zweiten oder dritten Quartal zu positiven Wachstumsraten zurück. 

Die österreichische Wirtschaft durchlief eine Phase schwachen Wirtschaftswachstums (BIP 
real 2013: +0,4%). Der private Konsum und die Bruttoinvestitionen schrumpften in den ersten 
drei Quartalen und konnten erst ab dem vierten Quartal einen positiven Wachstumsbeitrag zum 
BIP leisten. Für das Wirtschaftswachstum Österreichs 2013 leistete die Außenwirtschaft den 
größten Beitrag.  

Die Arbeitslosenquote in Österreich (nach Eurostat-Definition) erhöhte sich auf 4,9% und war 
auch 2013 die niedrigste in der EU. Auf dem Arbeitsmarkt setzte sich das Phänomen eines Be-
schäftigungswachstums bei gleichzeitigem Anstieg der Arbeitslosigkeit fort. Die Dynamik im 
Jahr 2013 verlagerte sich stärker in Richtung Arbeitslosigkeit.  

Fortschritte in der Umsetzung der Bankenunion lieferten im Jahr 2013 einen Beitrag zur Stabili-
sierung der Finanzmärkte. Die Verordnung zur Übertragung von Aufsichtsaufgaben der Kre-
ditinstitute im Euroraum an die EZB (Single Supervisory Mechanism) trat im November 2013 
in Kraft. Im März 2014 wurde ein Kompromiss für einen einheitlichen Abwicklungsmecha-
nismus für Kreditinstitute (Single Resolution Mechanism) erzielt. Ein harmonisiertes nationales 
Einlagensicherungssystem wurde Ende 2013 durch Abänderung der Einlagensicherungsdirekti-
ve ebenfalls auf den Weg gebracht. 

Auch der Rückgang der Länderrisikoprämien war ein klares Anzeichen für das schrittweise 
Überwinden der europäischen Wirtschafts-, Finanz- und Schuldenkrise. Die Emissionsrendite
für Österreichische Bundesanleihen erreichte im historischen Vergleich mit 1,8% den niedrigs-
ten Durchschnittswert. Der länderspezifische Risikoaufschlag Österreichs zu Deutschland für 
10-jährige Staatsanleihen reduzierte sich im Jahresdurchschnitt auf 36 Basispunkte im Jahr 2013 
(2012: +80 Basispunkte). In der EZB-Ratssitzung vom November 2013 erfolgte eine weitere 
Senkung des Leitzinssatzes auf 25 Basispunkte. 

6.2 Neue EU-Steuerungsmechanismen zur Budget-
ausrichtung seit 2013 in Kraft 

Die vor dem Hintergrund der Finanz-, Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise reformierten fiskal-
politischen Steuerungsmechanismen in der EU wurden in drei Legislativpaketen festgelegt, 
wovon mehrere Elemente im Jahr 2013 erstmals Gültigkeit hatten (Abschnitt 3.1):

o „Sixpack“ der EU mit fünf EU-Verordnungen und einer Richtlinie: Die Mindeststan-
dards für die Fiskalarchitektur (u. a. höhere Transparenz, nationale Fiskalregeln, 
Haushaltsrahmen mit Planungshorizont von mindestens drei Jahren, nationale Kontroll- 
und Koordinationsmechanismen) waren auf nationaler Ebene bis Ende 2013 umzusetzen. 

o Fiskalpolitischer Pakt („Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der 
WWU“) zur Stärkung der Budgetdisziplin auf nationaler Ebene, bei der die mittelfris-
tige Zielsetzung (MTO) mit einer Budgetdefizitquote von strukturell 0,5% des BIP
festgelegt wurde (seit Anfang 2013 in Kraft). 

o „Twopack“ der EU: verstärkte Ex-ante- und laufende Haushaltskontrolle der Länder
des Euroraums (seit Mai 2013 in Kraft). Diese zwei Verordnungen umfassen u. a. Be-
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stimmungen über die gesamtstaatliche Haushaltsplanung (z. B. Evaluierung der Vor-
anschläge durch die Europäische Kommission jeweils im Oktober). Zudem waren unab-
hängige einzelstaatliche Einrichtungen („Fiskalräte“) zur Überwachung des aktuellen 
und mittelfristigen Budgetpfads und der Einhaltung numerischer Fiskalregeln bis 
Ende Oktober 2013 einzurichten.  

In Österreich wurde der Staatsschuldenausschuss im Rahmen einer Gesetzesnovelle (Fiskalrat-
gesetz, BGBl 149/2013) mit der Überwachung der EU-Fiskalregeln betraut und als „Fiskalrat
Österreichs (FISK)“ etabliert. Ein erster „Bericht über die Einhaltung der Fiskalregeln 2013 
bis 2018“ wurde bereits im Mai 2014 der Öffentlichkeit vorgestellt. Die nationalen Fiskalre-
geln, die sich weitgehend mit den EU-Fiskalregeln decken, wurden in Form des Österreichi-
schen Stabilitätspakts 2012 rechtlich verankert (Abschnitt 3.2).  

Ein verschärftes Korrekturverfahren im korrektiven Arm des Stabilitäts- und Wachstums-
pakts (Übermäßiges Defizitverfahren) wird ausschließlich bei Verletzung der Maastricht-
Kriterien (Defizitquote nachhaltig über der Obergrenze von 3% des BIP oder Verschuldungs-
quote über der 60%-Grenze ohne ausreichende Rückführung) eingeleitet.  

Die neuen Fiskalregeln über die Entwicklung des strukturellen Budgetsaldos (= konjunkturbe-
reinigter Budgetsaldo abzüglich Einmalmaßnahmen) und der (realen) Staatsausgaben präzisie-
ren den einzuhaltenden Budgetpfad. Bei „erheblicher Abweichung“ vom vorgegebenen 
Budgetpfad laut EU-Definition werden Frühwarnmechanismen (wie z. B. EU-
Maßnahmenkatalog mit Fristen, automatisches Korrekturverfahren auf nationaler Ebene, Stel-
lungnahmen der Fiskalräte etc.) in Gang gesetzt. 

Nach Erreichen eines strukturell ausgeglichenen Budgets als mittelfristiger Zielwert soll des-
sen Einhaltung zu einer konjunkturadäquaten, antizyklischen Ausrichtung der Budgetpoli-
tik, die in der Vergangenheit die Ausnahme war, in den Mitgliedstaaten beitragen. In Österreich
wurde ein strukturelles Budgetdefizit von maximal 0,45% des BIP als Zielwert festgelegt. 

Das Ergebnis des strukturellen Budgetsaldos unterliegt erheblichen Unsicherheiten und wird 
oft für vergangene Jahre revidiert. Diese Unsicherheiten ergeben sich aus unterschiedlichen Be-
rechnungsmethoden und Wirtschaftsprognosen, aber auch dadurch, dass der Potenzialoutput kei-
ne direkt beobachtbare, sondern eine analytische Kenngröße darstellt. Dies erklärt auch abwei-
chende Ergebnisse unterschiedlicher Institutionen (EK, IWF, OECD, WIFO, FISK). 

6.3 Gesamtstaatliches Budgetdefizit 2013 niedriger 
als veranschlagt 

Trotz schwacher Konjunktur (BIP real 2012: +0,4%) wurde im Berichtsjahr 2013 der festge-
legte mittelfristige Konsolidierungspfad Österreichs, der bis zum Jahr 2016 einen ausge-
glichenen Haushalt des Staates vorsieht, übertroffen. Das gesamtstaatliche Budgetdefizit 2013
betrug nach vorläufigem Endergebnis vom März 2014 nur 1,5% des BIP anstatt 2,3% des BIP. 
Die Abweichung zwischen dem geschätzten Ergebnis vom März 2013 (–2,3% des BIP) und 
dem vorläufigen Ergebnis vom März 2014 (–1,5% des BIP) war jeweils etwa zur Hälfte auf die 
Bundesebene (einschließlich Sozialversicherungsträger) und auf die Landes- und Gemeindeebe-
ne (in Summe) zurückzuführen.  

Eine Tendenz zur Überschätzung des Maastricht-Defizits der Bundesebene bei der Planung 
und ein strikter Budgetvollzug waren auch in den vorangegangenen Jahren zu verzeichnen: Von 
2005 bis 2011 überschritt das (geplante) Maastricht-Defizit der Bundesebene in der Budgetären 
Notifikation vom März des laufenden Jahres das vorläufige Endergebnis nach Vorliegen des 
Rechnungsabschlusses im folgenden Jahr um durchschnittlich jeweils 1,6 Mrd EUR oder 46%. In 
der Gesamtbetrachtung aller Länder und Gemeinden trifft diese äußerst vorsichtige Planung für 
die Jahre ab 2011 zu.  



Zusammenfassung des Berichts 2013 

84 

Während temporäre Effekte im Jahr 2012 (Bankenpaket, Vorwegbesteuerung der Pensionskas-
sen) das Maastricht-Defizit per saldo um 2,4 Mrd EUR erhöhten, reduzierten sie es im Jahr 
2013 um 0,8 Mrd EUR (Bankenpaket, Versteigerungserlöse der Mobilfunklizenzen und Steuer-
abkommen mit der Schweiz). Insgesamt verminderten diese einmaligen Ereignisse das Maas-
tricht-Defizit im Jahr 2013 um 3,2 Mrd EUR oder 1% des BIP im Vorjahresvergleich. 

Das reale BIP lag im Jahr 2013 unter dem geschätzten Potenzialoutputniveau mit einer Lücke
von 0,7% des Potenzialoutputs (laut kurz- und mittelfristiger Prognose des WIFO vom März 
bzw. Februar 2014). Geht man von einer Budgetsensitivität von 0,49 aus, so waren gerundet 0,4
Prozentpunkte des Maastricht-Defizits von 1,5% des BIP auf die zyklische Komponente zu-
rückzuführen (EK-Frühjahrsprognose 2014: 0,5% des BIP). Durch die zusätzliche Bereinigung 
um Einmalmaßnahmen, die diesmal das Defizit netto erhöhten (0,1% des BIP), ergab sich im 
Jahr 2013 ein struktureller Saldo von –1,3% des BIP (bzw. von –1,1% des BIP laut EK). Im 
Vorjahresvergleich verringerte sich das strukturelle Budgetdefizit um 0,5 Prozentpunkte. 

Einnahmen des Staates wuchsen 2013 stärker als das BIP 

Trotz des schwachen Wirtschaftswachstums im Jahr 2013 bewirkten die Zusatzeinnahmen infol-
ge von Steuererhöhungen und Sondereinnahmen (v. a. Abgeltungsvereinbarung mit der Schweiz: 
0,7 Mrd EUR) einen im Vergleich zu den letzten zehn Jahren (+3,3% p. a.) leicht überdurch-
schnittlichen Anstieg des gesamtstaatlichen Steueraufkommens in der ESVG 95-
Darstellung (+3,1 Mrd EUR oder +3,5%). Die indirekten Steuern erhöhten sich um 0,5 Mrd 
EUR oder 1,1%. Die direkten Steuern stiegen mit 4,5% oder 1,9 Mrd EUR stärker. In absoluten 
Zahlen erreichte das Steuervolumen im Jahr 2013 89,2 Mrd EUR.79

Steigende Staatseinnahmen von 3,4% im Jahresabstand bei einem nominellen Wirtschaftswachs-
tum von 2,0% im Jahr 2013 bedingten eine weitere Erhöhung der Abgabenquote um 0,7 Pro-
zentpunkte auf 43,7% des BIP, nach einem ebenfalls kräftigen Zuwachs um 0,8 Prozentpunkte 
im Jahr 2012. Die einmaligen Einnahmen durch das Steuerabkommen mit der Schweiz erhöhten 
die Abgabenquote um 0,2 Prozentpunkte. Die im Konsolidierungspfad seit 2011 eingeführten 
einnahmenseitigen Maßnahmen beliefen sich im Jahr 2013 auf insgesamt 3,5 Mrd EUR (Fis-
kalregelbericht, Tabelle 6). 

Geringer Anstieg der Staatsausgaben durch Sondereffekte und Konsolidierungs-
maßnahmen

Die Gesamtausgaben aller öffentlichen Haushalte erreichten im Jahr 2013 ein Volumen von 
160 Mrd EUR und lagen damit um 1,9 Mrd EUR oder 1,2% über dem Ausgabenvolumen des 
Jahres 2012. Dieser sehr moderate Anstieg war insbesondere das Ergebnis der im ESVG als aus-
gabenmindernd verbuchten Erlöse aus der Versteigerung von Mobilfunklizenzen in der Höhe 
von 2,0 Mrd EUR. Ohne diesen Sondereffekt betrug der Ausgabenanstieg im Berichtsjahr 2013 
2,5%.  

Für den mäßigen Ausgabenanstieg waren zusätzlich ausgabenseitige Konsolidierungsmaß-
nahmen (z. B. moderate Pensionsanpassungen, Anhebung des effektiven Pensionsantrittsalters, 
Gesundheitsreform und Nulllohnrunde für Teile der öffentlich Bediensteten), geringere 
Budgetmittel für die verstaatlichten Banken um 0,7 Mrd EUR und ein strikter Budgetvollzug
verantwortlich. Die seit 2011 gesetzten Maßnahmen des Bundes und die Gesundheitsreform 
dürften im Jahr 2013 (unter Abzug der Offensivmaßnahmen) die Staatsausgaben um insgesamt 
1,7 Mrd EUR gedämpft haben (Fiskalregelbericht, Tabelle 6).  

                                                                  
79  Steueraufkommen des Staates laut ESVG 95 (Code: D2, D5 und D91) ohne Sozialversicherungsbeiträge und ohne 

Steuererträge, die an den Gemeinschaftshaushalt der EU (EU-Beiträge) fließen.  
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Ausgabenanstieg bei den Sozialleistungen im Jahr 2013 relativ hoch 

Die prozentuale Ausgabenerhöhung nach ESVG-Gruppen war im Jahr 2013 nach den Vorleis-
tungen (u. a. Bildungswesen und militärische Angelegenheiten, insgesamt +4,0% oder +0,5 Mrd 
EUR) bei den Sozialleistungen am stärksten. Die monetären Sozialleistungen nahmen um 
3,9% (+2,3 Mrd EUR) zu, wobei diese Zuwachsrate auf die Ausgaben für Alterspensionen 
(+4,0%, +1,6 Mrd EUR) und Arbeitslosenleistungen (+12,7%, +0,5 Mrd EUR) zurückzuführen 
waren. Die Strukturreformen im Bereich der Pensionen und moderate Pensionsanpassungen ha-
ben die Dynamik der Ausgaben für Pensionen gebremst, die Ausgabensteigerung war trotzdem 
noch deutlich höher als in den anderen Kategorien und dürfte zum Teil Vorzieheffekte aufgrund 
des Auslaufens der Langzeitversichertenregelung ab 2014 beinhalten. In Abschnitt 4.6 werden 
die zukünftigen Entwicklungen der Bundesmittel zu den Pensionen und der Gesundheits-
ausgaben dargestellt und beleuchtet. 

Bei den sozialen Sachleistungen ging die Wachstumsrate von 3,0% (+0,5 Mrd EUR) auf die 
Ausgaben im Gesundheitswesen (+3,3%) zurück, für ambulante Behandlungen lag sie bei 
+4,9%.

Die Ausgaben für Subventionen und Vermögenstransfers („Bankenpaket“) gingen 2013 im 
Vergleich zu 2012 zurück. In den einzelnen COFOG-Bereichen kam es – trotz rückläufiger Ge-
samtentwicklung – zum Teil zu hohen Zuwachsraten bei den Subventionen, etwa von 9,5% (60 
Mio EUR) in der Landwirtschaft und von 12,7% beim Schienenverkehr (175 Mio EUR).  

Auch der Zinsendienst für die Staatsverschuldung wies 2013 angesichts des historisch niedri-
gen Markzinsniveaus einen leicht rückläufigen Verlauf von 0,9% im Vorjahresvergleich auf. 
Die Zinszahlungen erreichten ein Volumen von 8,0 Mrd EUR, das waren 5% der Ausgaben des 
Staates insgesamt. 

Die direkten Ausgaben des Staates für Investitionen fallen seit Jahren – insbesondere infolge 
von Ausgliederungen (z. B. ASFINAG, BIG, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Kran-
kenanstalten, Stadtwerke, Immobiliengesellschaften etc.), aber auch durch Sonderfinanzierun-
gen (z. B. Leasing) und Haftungsübernahmen – äußerst niedrig aus. Die Bruttoinvestitionen
gemäß ESVG 95 waren im Jahr 2013 nur geringfügig höher (+1,0%; +32 Mio EUR) als im Jahr 
2012. Zählt man zu den staatlichen Investitionen jene hinzu, die von „ehemaligen Staatseinhei-
ten“ – d. h. von Organisationseinheiten, die in der Vergangenheit als Teil des Sektors Staat klas-
sifiziert waren – bereitgestellt werden, so verdoppelte sich das öffentliche Investitionsvolumen 
beinahe auf 5,6 Mrd EUR oder 1,8% des BIP (Tabelle 7).  

Budgetbelastung durch Bankenpaket im Jahr 2013 geringer als im Vorjahr 

Die budgetrelevanten Einnahmen und Ausgaben des Bankenpakets belasteten 2013 den ge-
samtstaatlichen Budgetsaldo laut Maastricht mit 1,9 Mrd EUR (2012: 2,6 Mrd EUR). Die 
Gesamteinnahmen des Bundes für die Inanspruchnahme des Bankenpakets gingen 2013 leicht 
auf 0,5 Mrd EUR (geringere Haftungsentgelte) zurück. Die Gesamtausgaben des Bankenpakets 
lagen im Jahr 2013 bei 2,4 Mrd EUR.  

Der Anstieg der Bruttoverschuldung laut Maastricht durch das Bankenpaket fiel im Jahr 
2013 aufgrund hoher Stock-Flow-Anpassungen (Rückzahlungen von Partizipationskapital) mit 
0,6 Mrd EUR wesentlich geringer als die Budgetbelastung aus. Ende 2013 beliefen sich die über 
die gesamte bisherige Laufzeit kumulierten Maastricht-Defiziteffekte des Bankenpakets auf 6,2 
Mrd EUR, die Bruttoverschuldung Österreichs erhöhte sich um 9,3 Mrd EUR (Tabelle 8).  
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6.4 Beendigung des übermäßigen Defizitverfahrens 
für Österreich ab Mitte 2014 

Österreich erfüllte – unter Berücksichtigung von EU-konformen Ergänzungsregeln zu den Fis-
kalregeln – alle drei Kriterien im Sinne der EU-Vorgaben, wodurch eine Einstellung des ÜD-
Verfahrens gegen Österreich Mitte 2014 erreicht wurde. Als Kriterien galt die Einhaltung fol-
gender Fiskalregeln: 

o Rückführung der gesamtstaatlichen Defizitquote auf unter 3% des BIP bis 2013,  

o Reduktion des strukturellen Budgetdefizits des Staates um durchschnittlich 0,75% des 
BIP p. a. in den Jahren 2011 bis 2013, 

o rückläufige Schuldenquote im Sinne der Schuldenregel.  

Eine Rückführung der gesamtstaatlichen Defizitquote auf unter 3% des BIP erfolgte bereits ab 
dem Jahr 2011. Eine rückläufige Schuldenquote im Sinne der Schuldenregel ist ab 2014 inso-
fern zu erwarten, als Finanzierungen zur Stabilisierung der Finanzmärkte als abzugsfähig gelten.  

Die strukturelle Anpassung des gesamtstaatlichen Defizits Österreichs in den Jahren 2011 bis 
2013 betrug zwar durchschnittlich nur 0,6% des BIP p. a. (0,7% des BIP laut EK), entsprach aber 
dennoch den Vorgaben: Im Rahmen eines ÜD-Verfahrens werden neben der beobachteten Ver-
änderung des strukturellen Budgetsaldos (gemessen in % des BIP) Prognoserevisionen über die 
konjunkturelle und budgetäre Entwicklung anhand von Korrekturfaktoren einbezogen. Vor al-
lem die Revision des Potenzialoutputs, der sich schwächer entwickelte als zum Zeitpunkt der 
Ratsempfehlungen angenommen, erhöhte die von der EK anerkannte „tatsächliche strukturelle 
Anpassung“ des Budgetdefizits in Richtung Medium Term Objective (MTO).  

6.5 Österreichs Fiskalposition im internationalen 
Vergleich gut und Abgabenquote hoch 

Die Defizitkenngrößen „Maastricht-Defizit“ und „strukturelles Defizit“ fielen im Jahr 2013 in 
Österreich mit 1,5% des BIP bzw. 1,1% (Frühjahrsprognose der EK) im Vergleich zu den ande-
ren EU-Mitgliedstaaten niedrig aus. Im EUR-18-Aggregat lag das strukturelle Defizit im Jahr 
2013 bei durchschnittlich 1,3% des BIP (im EU-28-Aggregat bei 1,8 % des BIP). Das Maas-
tricht-Defizit verringerte sich von 2009 bis 2013 in Österreich um 2,6 Prozentpunkte auf 1,5% 
des BIP und jenes der Länder des Euroraums um durchschnittlich 3,3 Prozentpunkte auf 3,0% 
des BIP (EU-Länder: –3,5 Prozentpunkte auf 3,3% des BIP). Ein struktureller Budgetüber-
schuss war im Jahr 2013 in fünf EU-Ländern (Deutschland, Griechenland, Luxemburg, Däne-
mark und Schweden) zu verzeichnen. 

Die einnahmenseitigen Konsolidierungsmaßnahmen im Jahr 2013 vergrößerten jedoch den Ab-
stand der österreichischen Abgabenquote zum Durchschnitt des Euroraums (EUR-18), der laut 
EK im Jahr 2013 bei 42,1% lag, weiter. Österreich gehörte mit einer Abgabenquote von 45,3% 
(Europäische Kommission) zu den 5 Ländern des Euroraums (Belgien, Frankreich, Finnland, Ös-
terreich, Italien) mit den höchsten Abgabenquoten von 44,1% bis 48,7% des BIP. Ein Vergleich 
der Niveaus der Abgabenquoten ist jedoch nur bedingt möglich, da sich die EU-Mitgliedstaaten 
u. a. in der Ausgestaltung ihrer Versorgungssysteme unterscheiden und auch die jeweilige Wirt-
schaftslage das Steueraufkommen beeinflusst. 

Im Berichtsjahr 2013 lagen nur fünf Länder des Euroraums unter der Verschuldungsober-
grenze von 60% des BIP. Dazu zählten Estland (10,0% des BIP), Luxemburg (23,1% des BIP), 
Lettland (38,1% des BIP), die Slowakei (55,4% des BIP) sowie Finnland (57,0% des BIP). Im 
Durchschnitt der Euro-Länder wurde Ende 2013 der Referenzwert um 35,0 Prozentpunkte über-
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schritten. Österreichs Verschuldungsquote lag Ende 2013 mit 74,5% des BIP um 14,5 Prozent-
punkte über der Obergrenze. Insgesamt verzeichneten sechs Länder des Euroraums Verschul-
dungsquoten über 100% des BIP (Griechenland, Italien, Portugal, Irland, Belgien und Zypern). 

6.6 Konsolidierungspfad von allen Subsektoren unter-
stützt80

Die Fiskalposition der Gebietskörperschaften verbesserte sich im Jahr 2013 auf allen Ebenen: 
Das Budgetdefizit der Bundesebene ging 2013 im Vorjahresvergleich um 1,0 Prozentpunkte auf 
1,6% des BIP zurück, jenes der Landesebene (ohne Wien) halbierte sich und erreichte (run-
dungsbedingt abermals) 0,1% des BIP. Die Gemeindeebene wies 2013 – wie bereits im Vorjahr 
– einen ausgeglichenen Haushalt auf. Die Sozialversicherungsträger verzeichneten 2013 erneut 
einen geringfügigen Budgetüberschuss von 0,1% des BIP. 

Im Jahr 2013 erfüllten alle gebietskörperschaftlichen Ebenen die Vorgaben des Österreichi-
schen Stabilitätspaktes 2012 zum Finanzierungssaldo laut Maastricht (Bund: –1,75% des BIP, 
Länder inkl. Wien: –0,44% des BIP, Gemeinden ohne Wien: 0,0% des BIP).  

Während auf Bundesebene einmalige Sondereffekte, insbesondere die Erlöse aus dem Verkauf 
der Mobilfunklizenzen (0,6% des BIP) und die Abgeltungssteuer Schweiz (0,2% des BIP), we-
sentlich zur Verbesserung des Budgetsaldos beitrugen, kamen auf Landesebene v. a. inter-
governmentale Mehreinnahmen (in Nettobetrachtung) in Höhe von 0,2% des BIP zum Tragen 
(u. a. erhöhte Bundesmittel aus dem Katastrophenfonds).  

Der Konsolidierungserfolg (Verbesserung des Finanzierungssaldos) fiel gemessen an der Ein-
wohnerzahl im Jahr 2013 in der Steiermark (209 EUR pro Kopf), gefolgt von Oberösterreich (63 
EUR pro Kopf) und Kärnten (27 EUR pro Kopf) am deutlichsten aus. Im Vergleich dazu ver-
schlechterte sich der Budgetsaldo pro Kopf in Vorarlberg um 126 EUR (v. a. durch die Personal-
aufstockung und Besoldungsreform im Spitalsbereich) und im Burgenland um 94 EUR (u. a. in-
folge höherer Zuschussleistungen an die Krankenanstaltenbetriebsgesellschaft KRAGES). Aller-
dings erzielte das Burgenland 2013 erneut einen Budgetüberschuss (136 EUR pro Kopf).  

Die höchsten Budgetdefizite pro Kopf verzeichneten im Berichtsjahr 2013 Salzburg (144 EUR), 
Niederösterreich (116 EUR) und die Steiermark (103 EUR). Auch Wien (als Land und Gemein-
de) zählte mit einem Budgetdefizit von 129 Euro pro Kopf zu jenen Gebietskörperschaften mit 
hohen Ausgabenüberhängen. 

Bei sektoralen Analysen des öffentlichen Sektors ist generell zu beachten, dass diese stark von 
den institutionellen und rechtlichen Gegebenheiten (Aufgabenverteilung, Steuerkompetenzen, 
Finanzausgleichsregelungen) abhängen. Im Berichtsjahr 2013 waren folgende strukturelle Brü-
che zu verzeichnen: So wurde 2013 der Zweckzuschuss aus dem Pflegefonds an die Länder er-
höht (gestaffelter Anstieg auf netto 233 Mio EUR ab 2016), die intergovernmentalen Transfers 
aus dem Katastrophenfonds des Bundes im Jahr 2013 ausgeweitet (+0,1 Mrd EUR) und die 
Bundesmittel für die Neue Mittelschule auf 34 Mio EUR (2012: 12 Mio EUR) aufgestockt. 

6.7 Gesamtstaatliche Verschuldungsquote 2013 kaum 
gestiegen und Auslandsnachfrage rege 

Die öffentliche Verschuldung Österreichs im Sinne von Maastricht erreichte Ende 2013 die 
Höhe von 233,3 Mrd EUR oder 74,5% des BIP (Ende 2012: 228,4 Mrd EUR oder 74,4% des 
BIP). Der Zuwachs der Verschuldung in der Höhe von 4,9 Mrd EUR setzte sich dabei aus dem 
gesamtstaatlichen Defizit von 4,8 Mrd EUR (Primärüberschuss von 3,2 Mrd EUR, Zinsendienst 
von 8 Mrd EUR) und den Stock-Flow-Adjustments in der Höhe von 0,1 Mrd EUR zusammen.  

                                                                  
80  Die Daten repräsentieren den Stand der Budgetären Notifikation von März 2014 mit vorläufigen Ergebnissen für das 

Jahr 2013. 



Zusammenfassung des Berichts 2013 

88 

Die Stock-Flow-Adjustments setzten sich wie folgt zusammen: Auf Seite der schuldenerhöhen-
den Effekte sind v. a Maßnahmen zur Stabilisierung des Euroraums (ESM-Stammkapital-
Einzahlung von 0,9 Mrd EUR sowie EFSF-Darlehensvergaben von 1,1 Mrd EUR), Perio-
denabgrenzungen von Steuern und Zinszahlungen und die Kapitalerhöhung der Europäi-
schen Investmentbank zu nennen. Auf Seite der schuldenreduzierenden Effekte waren v. a. die 
Rückführung von Partizipationskapital (Erste Group Bank AG und die BAWAG P.S.K. AG: 
1,4 Mrd EUR) sowie Agios aus Anleiheemissionen/Aufstockungen von 0,9 Mrd EUR zu ver-
zeichnen.

Der Zuwachs der Staatsschuld Österreichs war im Berichtsjahr 2013 auf die Bundes- (+6,0 
Mrd EUR) und auf die Gemeindeebene (+0,3 Mrd EUR) und hier insbesondere auf Wien zurück-
zuführen (Tabelle 13). Auf Länderebene wurde die positive Entwicklung des Vorjahres fortge-
setzt und der Schuldenstand abermals um 1,4 Mrd EUR rückgeführt. Von der Gesamtschuld des 
Staates entfielen Ende 2013 88% auf die Bundesebene, 7% auf die Landesebene, 4% auf die 
Gemeindeebene (einschließlich Wien) und 1% auf die Sozialversicherungsträger.

Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanzmärkte erhöhten von Anfang 2008 bis Ende 2013
den Schuldenstand Österreichs um insgesamt 17,9 Mrd EUR oder 5,7% des BIP. Davon entfielen 
9,3 Mrd EUR auf das österreichische Bankenpaket und 8,6 Mrd EUR auf österreichische Betei-
ligungen an den europäischen Hilfsmaßnahmen (Darlehensvergaben an Griechenland, EFSF-
Darlehensvergabe, ESM-Stammkapital-Einzahlungen).  

Die Gläubigerstruktur der Staatsschuld in Österreich wird von der Struktur der Bundesschuld
mit einem Anteil von beinahe 90% der gesamten öffentlichen Verschuldung dominiert. Seit dem 
Jahr 2011 blieb der Anteil der Auslandsverschuldung relativ konstant mit einem Anteil von 
73,5% zu Jahresende 2013. Parallel zum Rückgang des Auslandanteils in den Jahren 2009 und 
2010 stieg die Bedeutung inländischer Banken als Gläubiger des österreichischen Staates wieder 
an. Ende 2013 lag deren Anteil bei 14,3%. Diese Entwicklung ist u. a. darauf zurückzuführen, 
dass seit Beginn der Krise inländische Staatspapiere für österreichische Banken wieder eine 
attraktive Anlagealternative darstellen. 

Private Anleger (Unternehmungen und private Haushalte) hielten über direkten Wertpapierbe-
sitz bzw. über den Besitz von Bundesschatzscheinen per Ende 2013 rund 1,3 Mrd EUR der ge-
samten Staatsschuld und spielten für die Finanzierung des Staates weiterhin eine untergeordnete 
Rolle.

6.8 Risikoaverse Grundausrichtung prägt die Struk-
tur der Finanzschuld des Bundes 

Als Gesamtziel für das Debt-Management des Bundes wurde im Bundesvoranschlag 2013 „die 
Bereitstellung der erforderlichen Finanzierungsmittel bei risikoaverser Grundausrichtung zu 
möglichst geringen mittel- bis langfristigen Finanzierungskosten“ angeführt. Im Berichtsjahr 
2013 wurde das Refinanzierungsvolumen auf einem niedrigen Niveau im Verhältnis zur Ge-
samtverschuldung gehalten, eine hohe Duration von 5 bis zu 7 Jahren angesteuert und liquide 
Referenzkurven für verschiedene Fristigkeiten von 2 bis 30 Jahren gewährleistet. 

Die Nachfrage nach Schuldtiteln der Republik Österreich (und durch die innerstaatlichen Fi-
nanzierungen auch für die Länder in Österreich) war auf den Finanzmärkten im Jahr 2013 rege.
Zeitweise konnte Österreich Geldmarktpapiere sogar zu negativen Zinsen verkaufen. 

Der Liquiditäts- und Risikoaufschlag Österreichs zu Deutschland bei 10-jährigen Staatsanlei-
hen engte sich im Laufe des Jahres (Ø Dezember 2012 gegenüber Ø Dezember 2013) um 5 Ba-
sispunkte auf 30 Basispunkte ein. Der Aufschlag für Österreich war 2013 niedriger als in fast al-
len anderen Ländern des Euroraums. Nur die Aufschläge der Niederlande und Finnlands lagen 
Ende 2013 unter jenen Österreichs. 
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Die günstigen Finanzierungsbedingungen dokumentieren die hohe Kreditwürdigkeit der Re-
publik Österreich. Österreich zählt zu den wenigen Ländern des Euroraums, die über die beste 
Bonitätseinstufung bei zumindest zwei der drei großen Ratingagenturen verfügt. 

Die bereinigte Finanzschuld des Bundes (nach Abzug des Eigenbesitzes) erreichte Ende 2013
die Höhe von 193,9 Mrd EUR oder 61,9% des BIP (Ende 2012: 189,6 Mrd EUR oder 61,7% des 
BIP). Die Nettoneuverschuldung des Bundes (Nettoveränderung der Finanzschuld) betrug 
2013 4,4 Mrd EUR oder +2,3% und lag damit deutlich unter den Wachstumsraten der Vorjahre.  

Der Bestand (nach Swaps) an Finanzierungen des Bundes für die Bundesländer stieg im Jahr 
2013 um rund 0,2 Mrd EUR auf 8,3 Mrd EUR. Diese Finanzierungsform deckte mit rund 60%
einen bedeutenden Teil der gesamten, ausgewiesenen Finanzschuld der Länder inkl. Wien in 
administrativer Abgrenzung (vorläufiger Stand Ende 2013 rund 14 Mrd EUR). Mit Ausnahme 
von Vorarlberg und Tirol nahmen alle Länder die Finanzierungsmöglichkeit über den Bund in 
Anspruch. Die Restlaufzeit sämtlicher Aufnahmen für Länder und andere Rechtsträger betrug 
6,8 Jahre, die Effektivverzinsung sank von 2,29% im Jahr 2012 auf 1,31%.  

Die Länderfinanzierung über den Bund ist an Vorgaben geknüpft. Die Länder müssen Berichts-
pflichten erfüllen, die im Einklang mit dem Österreichischen Stabilitätspakt stehen. Auch die 
Verwendung der Mittel unterliegt strengen Vorgaben (z. B. keine Mittelaufnahme zum Zweck 
der Veranlagung, keine Verwendung für Arbitragegeschäfte, keine Verwendung außerhalb des 
Sektors Staat laut ESVG).

Die vom Bund verfolgte Strategie einer risikoaversen Grundausrichtung zeigt sich auch in der 
Zins- und Fristigkeitsstruktur der Finanzschuld des Bundes: Die bereinigte Finanzschuld (nach 
Swaps) wies Ende 2013 eine lange Restlaufzeit von 8,6 Jahren und Verbindlichkeiten auf, die zu 
96% fix verzinst waren. 

Der Zinsaufwand des Bundes (einschließlich sonstiger Aufwand) gemäß Finanzierungs-
haushalt erreichte im Jahr 2013 insgesamt 6,4 Mrd EUR und unterschritt den Vorjahreswert in-
folge von Über-pari-Emissionen und niedrigeren Kupons für Neuemissionen um 0,2 Mrd EUR 
(2012: 6,6 Mrd EUR). Nach dem Bundesvoranschlag (BVA) waren im Jahr 2013 Zahlungen
für die Bedienung der Finanzschuld des Bundes von insgesamt 6,5 Mrd EUR (davon Zinsen-
dienst: 7,6 Mrd EUR; sonstige Aufwendungen: –1,1 Mrd EUR) eingeplant.  

Für den periodenbereinigten Zinsaufwand (Ergebnishaushalt) wurde im Jahr 2013 ein um 0,7 
Mrd EUR merklich höherer Betrag als im Finanzierungshaushalt in der Höhe von 7,1 Mrd EUR 
realisiert. Dies ist auf die über die gesamte Laufzeit der Anleihe gleichmäßig verteilten negativen 
Aufwendungen (Agios) zurückzuführen. Die Ausgabenunterschreitung des Ergebnishaushalts 
im Bereich Zinsaufwand gegenüber dem BVA betrug im Jahr 2013 0,2 Mrd EUR. 

Kenngrößen zur budgetären Belastung des Zinsaufwands des Bundes ergaben Folgendes: 
Die Zinsen-Nettoabgabenquote des Bundes (Zinszahlungen einschließlich sonstiger Aufwand 
gemessen am Nettoabgabenerfolg des Bundes) erreichte im Jahr 2013 14% (2012: 15%), die 
Zinsaufwandsquote des Bundes lag bei 2,0% des BIP (2012: 2,2% des BIP).  

6.9 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Trotz einer merklich schwächeren Konjunktur konnte im Berichtsjahr 2013 der moderate Kon-
solidierungskurs Österreichs, der bis zum Jahr 2016 einen ausgeglichenen Haushalt des Staates 
vorsieht, mehr als eingehalten werden. Dazu trugen alle Gebietskörperschaften sowie die Sozi-
alversicherungsträger bei.

Die Reduktion des gesamtstaatlichen Defizit 2013 um 1,1 Prozentpunkte auf 1,5% des BIP 
erklärt sich vorrangig aus temporären Sondereffekten (geringere Nettozahlungen im Rahmen 
des Bankenpakets, Versteigerungserlöse der Mobilfunklizenzen und Steuerabkommen mit der 
Schweiz), die nur im geringen Maße das Defizitniveau in den Folgejahren dämpfen. 
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Das äußerst niedrige Marktzinsniveau unterstützt – in Kombination mit der risikoaversen 
Ausrichtung des Debt-Managements des Bundes – den mittelfristigen Konsolidierungskurs
Österreichs. Es ist aber zu bedenken, dass Schulden immer wieder (zum Marktzinsniveau) zu re-
finanzieren sind, sofern keine Rückführung des Schuldenstands (in absoluten Größen) erfolgt. 

Derzeit kann kein budgetpolitischer Spielraum für Steuerentlastungen ohne Gegenfinanzie-
rung abgeleitet werden: Der Rat der Europäischen Union stellte Mitte 2014 abermals fest, dass 
Österreich zwar sein übermäßiges Defizit nachhaltig korrigierte, aber – auf Basis des aktuellen 
Konsolidierungspfades (einschließlich vorgesehener Ergänzungen im Budgetvollzug) – die Ge-
fahr einer „erheblichen Abweichung“ vom strukturellen Anpassungspfad in den Jahren 
2014 und 2015 in Richtung MTO besteht. In diesem Fall müsste Österreich mit Frühwarnmecha-
nismen der EU und mit einer stärkeren Beobachtung der Finanzmärkte rechnen. Diese Einschät-
zungen der Europäischen Kommission decken sich mit den Ergebnissen des Fiskalrates vom 
Mai 2014 (Bericht über die Einhaltung der Fiskalregeln). 

Durch die Beendigung des ÜD-Verfahrens (korrektiver Arm des SWP) sind ab dem Jahr 2014 
die Bestimmungen des präventiven Arms gültig. Sie geben (sofern nicht Ausnahmeregeln wie 
z. B. bei Naturkatastrophen oder bei schwerwiegendem Konjunkturabschwung anzuwenden sind) 
in Grundzügen Folgendes vor:  

o Anpassung des strukturellen Budgetsaldos jährlich um mehr als 0,5% des BIP, solan-
ge das mittelfristige Budgetziel (MTO) nicht erreicht wurde und die Schuldenquote über 
dem Referenzwert von 60% des BIP liegt.  

o Beschränkung des jährlichen (realen) Ausgabenzuwachses des Staates mit der mittel-
fristigen Wachstumsrate des Potenzialoutputs abzüglich eines Abschlags, außer es er-
folgt eine diskretionäre Kompensation durch Einnahmen.  

o Rückführung der Staatsschuldenquote im Einklang mit der Schuldenregel. Nach Einstel-
lung eines ÜD-Verfahrens besteht ein dreijähriger Übergangszeitraum, an dessen Ende 
die Einhaltung der Schuldenregel sichergestellt werden muss. 

Bei einer Senkung des strukturellen Budgetdefizits in der vertraglich festgelegten Höhe von 
mehr als 0,5% des BIP (d. h. 0,6% des BIP laut EK) im Jahr 2014 müsste Österreich den struktu-
rellen Budgetsaldo nicht, wie im aktuellen Stabilitätsprogramm vorgesehen, nur um 0,1%, son-
dern um 0,6% des BIP reduzieren. Inwieweit die traditionell vorsichtige Budgetierung, der straffe 
Budgetvollzug und die im Mai 2014 angekündigten zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen 
des BMF den Differenzbetrag von 0,5% des BIP vermindern dürften, wäre noch zu evaluieren.  

Die primäre Herausforderung für die öffentlichen Finanzen besteht darin, wachstumsför-
dernde Ausgaben für Bildung, Forschung, Innovation und materielle Infrastruktur zu forcieren
und die Kostendynamik durch die Bevölkerungsalterung – insbesondere der Renten-, Pflege- 
und Gesundheitssysteme – einzudämmen. 

Für die nachhaltige Einhaltung eines ausgeglichenen Haushalts (mit oder ohne Steuerentlas-
tungen) sind aus Sicht des Fiskalrates einnahmen- und ausgabenseitige Strukturreformen 
unbedingt erforderlich und rasch umzusetzen. Im Regierungsprogramm wurden folgende wichti-
ge strukturelle Reformvorhaben in Aussicht gestellt:

o Überprüfung der Aufgabenverteilung und -erfüllung, Deregulierung, 

o Beseitigung von gebietskörperschaftsübergreifenden Doppelgleisigkeiten,  

o Finanzausgleichsreform mit einer Entflechtung der Aufgaben und Mischfinanzierungen 
sowie einer aufgabeadäquaten Mittelausstattung, 

o Steuerstrukturreform einschließlich Steuervereinfachung (u. a. Senkung des Eingangs-
steuersatzes in Richtung 25% unter gleichzeitiger Abflachung der Progression). 
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A 1 EMPFEHLUNGEN DES FISKALRATES SEIT ER-

SCHEINEN DES LETZTEN BERICHTS 

Empfehlung des Fiskalrates zur Budgetpolitik und deren Fi-

nanzierung 2014 vom Juli 2014 

Beschlossen in der Sitzung des Fiskalrates vom 2. Juli 2014 

 

Rahmenbedingungen 

In der Frühjahrsprognose 2014 erwartet der IWF eine anhaltende Erholung der Weltwirtschaft in den 
Jahren 2014 und 2015 (reales BIP: +3,6% bzw. +3,9%), nach einer Schwächephase im Jahr 2013 
(+3,0%). Die Wachstumsimpulse gehen vorwiegend von den Industrieländern aus, für die sich die Ab-
wärtsrisiken im vorangegangenen Jahr verringert haben. Die Europäische Kommission rechnet für den 
Euroraum mit einem moderaten Wirtschaftswachstum von 1,2% im Jahr 2014 (2013: –0,4%), das sich 
im Jahr 2015 mit 1,7% etwas beschleunigt. Die Erholung erreicht schrittweise alle Länder des Euroraums, 
Zypern allerdings erst im Jahr 2015. Die Binnennachfrage nimmt zu und leistet wieder einen wesentli-
chen Wachstumsbeitrag. Eine kleine Anzahl von Ländern des Euroraums befindet sich jedoch in einer 
Deflation, die auf eine ausgeprägte Nachfrageschwäche hindeutet. Die Nachwirkungen der Wirtschafts- 
und Finanzkrise – hohe private und öffentliche Verschuldung, hohe Arbeitslosigkeit und eingeschränkte 
Kreditversorgung – haben an Gewicht verloren, dämpfen das Wirtschaftswachstum jedoch weiterhin. 

Bei den Legislativvorhaben für die Errichtung einer Bankenunion in den Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Währungsunion wurde in letzter Zeit in mehreren Bereichen ein Durchbruch erzielt. Zu den Kern-
elementen dieser Bankenunion zählen ein einheitlicher Aufsichtsmechanismus, ein einheitliches Sanie-
rungs- und Abwicklungsregime sowie ein harmonisiertes nationales Einlagensicherungssystem für Kre-
ditinstitute, das eine Anpassung des bestehenden Einlagensicherungssystems in Österreich erforderlich 
macht. Mit einem Bankeninsolvenzrecht soll sichergestellt werden, dass primär Eigentümer und Gläubi-
ger und nicht die Steuerzahler herangezogen werden. 

Auch in Österreich ist der moderate Aufschwung von der Inlandsnachfrage getragen und gewinnt in den 
Jahren 2014 (BIP real: zwischen +1,4% und +1,6%) und 2015 (BIP real: zwischen +1,7% und +1,9%) an 
Dynamik (BIP real 2013: +0,3%).1 Die Kapazitätsauslastung in den Unternehmen nimmt wieder zu. Für 
die Investitionen ist nach dem Rückgang in den letzten beiden Jahren eine Ausweitung zu erwarten, vor 
allem die Ausrüstungsinvestitionen sollten überdurchschnittlich stark steigen. Gestützt wird diese Ent-
wicklung durch einen im Vergleich zum Euroraum geringen Verschuldungsgrad der Unternehmen und 
den günstigen Finanzierungsbedingungen infolge der expansiven Geldpolitik. Bei den Konsumausgaben 
der privaten Haushalte ist mit einer leichten Wachstumsbeschleunigung zu rechnen. Nach dem Rückgang 
2013 steigen die real verfügbaren Einkommen der Haushalte wieder. Risiken für die Erholung der öster-
reichischen Volkswirtschaft bestehen in den internationalen Rahmenbedingungen, insbesondere in geopo-
litischen Spannungen wie der Ukraine-Krise. Deflatorische Tendenzen zeigen sich in Österreich nicht, es 
wird mit einem Anstieg des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) von 1,7% bis 1,8% im Jahr 
2014 gerechnet. 

Auf dem österreichischen Arbeitsmarkt nimmt im Jahr 2014 – wie in den Jahren davor – die Zahl der 
aktiv Erwerbstätigen im Vorjahresvergleich (2014: +35.000 Personen, 2013: +30.300 Personen) ebenso 
zu wie die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen (2014: +24.000, 2013: +26.600 Personen).2 Bei dieser 
Entwicklung kommen die bestehende Unterauslastung der Wirtschaft sowie die Ausweitung des Arbeits-
kräfteangebots durch die Öffnung des heimischen Arbeitsmarkts für südosteuropäische Länder seit 2011 

                                                                 

1 Aktuelle Ergebnisse der Wirtschaftsforschungsinstitute WIFO und IHS sowie der OeNB vom Juni 2014. 
2 Quelle: WIFO (Stand: Juni 2014). 
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zum Tragen. Für die Arbeitslosenquote Österreichs gemessen an den Erwerbspersonen (nach Eurostat-
Definition) wird für das Jahr 2014 ein leichter Anstieg von den Wirtschaftsforschungsinstituten WIFO 
und IHS sowie von der OeNB auf 5,0% bis 5,2% erwartet (2013: 4,9%). Dennoch dürfte die Arbeitslo-
senquote Österreichs die geringste in der EU bleiben. 

Durch die Beendigung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit (ÜD; korrektiver Arm des SWP) 
sind ab dem Jahr 2014 die Bestimmungen des präventiven Arms gültig. Sie geben (sofern nicht Aus-
nahmeregeln wie z. B. bei Naturkatastrophen oder bei schwerwiegendem Konjunkturabschwung anzu-
wenden sind) in Grundzügen Folgendes vor:  

• Nachhaltige Unterschreitung der Defizitobergrenze laut Maastricht von 3% des BIP; 

• Anpassung des strukturellen Budgetsaldos (= konjunkturbereinigter Budgetsaldo abzüglich Ein-
malmaßnahmen) jährlich um mehr als 0,5% des BIP, solange das mittelfristige Budgetziel (Medium 
Term Objective; MTO) nicht erreicht wurde und die Schuldenquote über dem Referenzwert von 60% 
des BIP liegt. Bei strikter Einhaltung der strukturellen Budgetregel müsste Österreich bereits im 
Jahr 2015 das MTO erreichen;  

• Beschränkung des jährlichen (realen) Ausgabenzuwachses des Staates mit der mittelfristigen 
Wachstumsrate des Potenzialoutputs abzüglich eines Abschlags (für Österreich in Höhe eines Pro-
zentpunkts), außer es erfolgt eine diskretionäre Kompensation durch Einnahmen;  

• Rückführung der Staatsschuldenquote während eines dreijährigen Übergangszeitraums (2014 
bis 2016), die anhand der Mindestanpassung des strukturellen Budgetsaldos festzulegen ist und eine 
Einhaltung der Schuldenregel Ende 2016 sicherstellen muss. Die Schuldenregel ist erfüllt, wenn sich 
der Abstand zum Referenzwert von 60% des BIP in den letzten drei Jahren (Jahre t–1 bis t–3) oder 
auf Basis der Prognose der Europäischen Kommission (No-Policy-Change-Annahmen; Jahre t–1, t 
und t+1) um durchschnittlich 5% pro Jahr verringert. 

Dieses System mehrdimensionaler Fiskalregeln der EU wurde im Österreichischen Stabilitätspakt 
(ÖStP) 2012 in nationales Recht übergeführt. Darin wurde insbesondere das mittelfristige Budgetziel 
(MTO) eines strukturellen gesamtstaatlichen Budgetdefizits von maximal 0,45% des BIP ab dem 
Jahr 2017 (Bund und Sozialversicherungsträger: 0,35% des BIP; Länder und Gemeinden: 0,1% des BIP) 
festgelegt.  

Laut aktuellem Stabilitätsprogramm wird sich im Jahr 2014 das gesamtstaatliche Budgetdefizit laut 
Maastricht durch Sondereffekte im Zusammenhang mit der Restrukturierung der Hypo Alpe-Adria-
Bank einmalig deutlich von 1,5% des BIP (2013) auf 2,7% des BIP erhöhen. Dieser Anstieg resultiert aus 
dem zusätzlichen Kapitalbedarf der Bank bis zur Umwandlung in eine Abbaugesellschaft (voraussichtlich 
Herbst 2014) in Höhe von 1,4 Mrd EUR sowie aus einem unterstellten Abwertungsbedarf von bis zu 3 
Mrd EUR. 2015 wird das gesamtstaatliche Budgetdefizit wieder entsprechend niedriger ausfallen und in 
den Folgejahren kontinuierlich zurückgeführt werden. Ab dem Jahr 2016 soll das gesamtstaatliche 
Budgetdefizit deutlich unter 1,0% des BIP liegen (2016: 0,7% des BIP, 2018: 0,5% des BIP).3  

Aus heutiger Sicht dürfte Österreich in den Jahren 2014 und 2015 nicht alle EU-Vorgaben, insbesonde-
re die erforderliche Anpassung des strukturellen Budgetsaldos, erfüllen (siehe Fiskalregelbericht, Mai 
2014). Ein budgetpolitischer Spielraum für eine generelle Steuerentlastung oder zusätzliche Offensiv-
maßnahmen kann daher ohne Gegenfinanzierung aus den derzeit verfügbaren Budgetplänen für Öster-
reich nicht abgeleitet werden. Auch der Rat der Europäischen Union stellte im Juni 2014 fest, dass Ös-
terreich zwar sein übermäßiges Defizit nachhaltig korrigiert hat, in den Jahren 2014 und 2015 jedoch 
weiterhin die Gefahr einer erheblichen Abweichung vom strukturellen Anpassungspfad in Richtung 
MTO besteht. Laut Stellungnahme des BMF soll eine erhebliche Abweichung im Sinne des SWP im 
Hinblick auf den strukturellen Anpassungspfad in Richtung des MTO durch Zusatzmaßnahmen im Voll-
zug (falls erforderlich) verhindert werden. 

                                                                 

3  Revisionen wichtiger Makrodaten und Fiskalindikatoren infolge des Umstiegs auf das neue Buchungssystem ESVG 2010 
im Oktober 2014 wurden im aktuellen Stabilitätsprogramm 2013 bis zum Jahr 2018 nicht berücksichtigt. 
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Empfehlungen des Fiskalrates 

Der Fiskalrat empfiehlt vor dem Hintergrund der hohen Staatsverschuldung, der unionsrechtlichen Vor-
schriften über die Haushaltsdisziplin und unter den derzeit zu erwartenden ökonomischen Rahmenbedin-
gungen für das Jahr 2014 und den mittelfristigen Budgetpfad: 

• Den geplanten Konsolidierungskurs mit Wachstumselementen und mit den Verpflichtungen zur 
Einhaltung der EU-Fiskalregeln stärker zu kombinieren, was die Qualität der öffentlichen Fi-
nanzen erhöhen, den Konsolidierungskurs erleichtern und negative Auswirkungen auf Wachstum 
und Beschäftigung vermindern würde. Darunter fallen u. a. folgende Aspekte:  

o Entscheidungen über gebietskörperschaftsübergreifende Aufgaben-, Kompetenz- und 
Strukturreformen (Föderalismusreform) u. a. im Bereich Verwaltungseffizienz, Schulwe-
sen, Beamtenpensionsrecht, Förderwesen sowie öffentlicher Regional- und Nahverkehr zu 
treffen und in dieser Legislaturperiode entschlossen umzusetzen. Zielsetzung sollte die Zu-
sammenführung der Aufgaben-, Ausgaben- und Finanzierungsverantwortung für öffentliche 
Leistungen sein, die durch stärkere Eigenverantwortung und Transparenz die Wirkungsorien-
tierung und Anreizmechanismen zur soliden Budgetgebarung stärkt.  

o Durch Vorziehen struktureller Maßnahmen (z. B. im Förderwesen oder im Pensionsbereich) 
auf die EU-Vorgaben zur Anpassung des strukturellen Budgetsaldos in Richtung des mittel-
fristigen Budgetziels stärker Bedacht zu nehmen. Die Effizienz im Förderwesen könnte 
gesteigert werden, indem u. a. bestehende Zielkonflikte infolge von Wechselwirkungen ein-
zelner Förderungsmaßnahmen durch eine Gesamtstrategie mit Schwerpunktsetzung (z. B. 
Wirtschaftswachstum, Ökologisierung) ausgeräumt, auf allen gebietskörperschaftlichen Ebe-
nen Transparenzvorschriften für Förderungsvergaben erlassen, überschneidende Förderungs-
bereiche und die hohe Anzahl der Förderstellen reduziert und die Grundlagen für Förde-
rungsentscheidungen sowie Kontroll- und Evaluierungsmaßnahmen verbessert werden. 

o Eine Gesamtstrategie und Rahmenbedingungen, die das Bildungsniveau, die Innovations-
kraft sowie den Forschungsoutput Österreichs erhöhen. Budgetäre Konsolidierungsbemü-
hungen im Bildungsbereich sollten daher auf Effizienzsteigerungen und die Vermeidung 
von Doppelgleisigkeiten gerichtet sein, um dadurch Mittel für die übergeordneten Ziele einer 
Anhebung des Bildungsniveaus und Verbesserung der Bildungsqualität freizuspielen. 

• Eine Steuerreform unter Einhaltung der EU-Fiskalregeln so bald wie möglich vorzusehen, die ins-
besondere den Faktor Arbeit entlastet und durch nachhaltige Einsparungen auf der Ausgabenseite 
sowie durch Verlagerung zwischen Steuerkategorien gegenfinanziert wird.  

• Für eine grundlegend neue Gesamtarchitektur des Finanzausgleichs die zentralen Ziele und 
Prinzipien auf höchster politischer Ebene zu definieren, um den ab Herbst 2014 startenden Reform-
prozess zielorientiert und effizient gestalten zu können. Aus des Sicht des Fiskalrates sollen folgende 
Grundprinzipien den Reformrahmen vorgeben: 

o Ausweitung der Eigenverantwortung durch Abbau von Mischfinanzierungen;  

o Stärkung des Effizienzkriteriums der Konnexität (Zusammenführung der Aufgaben-, Ausga-
ben- und Einnahmenverantwortung); 

o Aufgabenorientierte Mittelausstattung, die einen demografischen, topografischen und 
zentralörtlichen Lastenausgleich schafft; 

o Bedachtnahme auf die Leistungsfähigkeit der Gebietskörperschaften, der z. B. durch einen 
Ressourcenausgleich für strukturschwache Regionen Rechnung getragen werden könnte; 

o Transparenz der Mittelflüsse und –verwendung; 

o Elemente einer wirkungsorientierten Steuerung und Monitoring. 
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• Explizite und implizite Eventualverbindlichkeiten durch klare Rechtsnormen, Risikomanage-
ment und Transparenz stärker zu begrenzen. Dazu bieten sich insbesondere folgende Maßnahmen 
an: 

o Strenge und klare Rechtsnormen für (nur noch risikoarme) Veranlagungs- und Finanzierungs-
geschäfte (Spekulationsverbot) sowie einheitliche Buchungsvorgaben für alle Gebietskör-
perschaften mit Berichtspflichten an die Legislative sowie an die Öffentlichkeit;  

o Ein verpflichtendes strategisches und laufendes Risikomanagement (auf Einzelebene und 
gesamtstaatlich) für bedeutende explizite und implizite Eventualverbindlichkeiten (Stress-
tests, Szenarienanalysen) mit strikten Haftungsobergrenzen bei den einzelnen Gebietskör-
perschaften. Verfahrensregelungen bei drohender Zahlungsunfähigkeit von einzelnen 
Gebietskörperschaften, insbesondere eine Klärung der Haftungsbeziehungen zwischen den 
Gebietskörperschaften. Im Extremfall ist ein befristeter Entzug der Budgethoheit auf Landes- 
und Gemeindeebene vorzusehen. Derzeit existiert dafür keine rechtliche Regelung;  

o Veröffentlichung aller budgetrelevanten Dokumente einschließlich ihrer Behandlung im 
Nationalrat und den Landtagen, sofern nicht schutzwürdige Interessen entgegenstehen.  

• Die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen durch strukturelle Reformen insbesondere 
auch in den alterungsbedingten Aufgabenbereichen (Pensionen, Pflege, Gesundheit) abzusichern. 
Ohne Strukturmaßnahmen öffnen sich zunehmend Finanzierungslücken, die den Konsolidierungs-
druck auf Zukunftsinvestitionen übertragen. Anknüpfungspunkte für Strukturreformen stellen insbe-
sondere folgende dar: 

o Im Bereich der Pensionen sollten das effektive Pensionsantrittsalter an das gesetzliche her-
angeführt sowie der Anstieg der Lebenserwartung berücksichtigt werden.  

o Im Rahmen der Langzeit-Pflege sollten weitere Maßnahmen zur nachhaltigen Bewältigung 
der Kostendynamik gesetzt (Weiterentwicklung harmonisierter Pflegestandards hinsichtlich 
Zugang, Leistung und Kosten, die auch zu höherer Verwaltungseffizienz beitragen können; 
Ausbau mobiler und ambulanter Dienste) und ein tragfähiges Finanzierungsmodell für den 
Pflegebereich entwickelt werden.  

o Bei der geplanten Gesundheitsreform sollte aus Kosten-, Effizienz- und Qualitätsgesichts-
punkten die substanzielle Verlagerung vom stationären zum ambulanten bzw. niedergelasse-
nen Bereich forciert werden. 
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Aktuelle Budgetentwicklung in Österreich vor dem 

Hintergrund der EU-Vorgaben  
Beschlossen in der Sitzung des Fiskalrates vom 10. Dezember 2013 

 
Bedingungen für eine breite Konjunkturerholung verbessern 
sich 
Die globale Wirtschaft wird im Jahr 2013 und in den kommenden beiden Jahren nur langsam wachsen 
(BIP real laut IWF-Prognose: 2013: +2,9%; 2014: +3,6%; 2015: +4,0%). Der Konjunkturaufschwung in 
den USA, Jahreswachstumsraten in den aufstrebenden asiatischen Ländern von mehr als 5% sowie die 
Reduktion von makroökonomischen Ungleichgewichten in Europa sprechen für eine Verbesserung der 
ökonomischen Bedingungen sowie eine sukzessive Überwindung der Finanz-, Wirtschafts- und Staats-
schuldenkrise. Im Euroraum sollte die Rezession im zweiten Quartal 2013 überwunden worden sein. Die 
Europäische Kommission rechnet für den Euroraum mit einem BIP-Wachstum im Jahr 2014 von +1,1% 
und von +1,7% im Jahr 2015 im Jahresabstand, das von der Binnennachfrage getrieben wird. Das BIP-
Niveau des Euroraums wird erst wieder im Jahr 2015 den Vergleichswert von 2008 erreichen. 

Die derzeit noch bestehenden Disparitäten im Bereich der Wettbewerbsfähigkeit, die hohe Arbeitslosig-
keit in Teilen Europas, die Fragmentierung der europäischen Finanzmärkte und die Notwendigkeit eines 
Abbaus der Staatsschulden in Europa und in den USA stellen allerdings erhebliche Herausforderungen 
dar, denen sowohl mit Strukturreformen als auch mit Wachstumsinitiativen mit nachhaltiger Wirkung zu 
begegnen sein wird. Risiken einer abermaligen Verschärfung der Finanz- und Schuldenkrise bleiben wei-
terhin bestehen.  

In Österreich wird in den Jahren 2014 und 2015 eine Belebung der Wirtschaftsentwicklung nach einer 
im ersten Quartal 2012 einsetzenden und bis zum dritten Quartal 2013 andauernden Schwächephase mit 
Wachstumsraten in einer Bandbreite von 1,5% bis 2% (2013: +0,4%) erwartet. Im Gegensatz zum Jahr 
2013 dürfte die Binnennachfrage in den kommenden Jahren als Impulsgeber für die Wirtschaftsentwick-
lung in Österreich fungieren. Ein höheres real verfügbares Haushaltseinkommen – auch infolge einer 
geringeren Inflation – und ein Zuwachs der Beschäftigten sollten sich in höherem privaten Konsum wi-
derspiegeln. Zudem dürfte sich die Investitionsnachfrage nach dem Rückgang im Jahr 2013 – vor dem 
Hintergrund steigender Absatzerwartungen und der Notwendigkeit Ersatzinvestitionen vorzunehmen – 
erholen. Die stärkere Binnennachfrage wird höhere Importe mit sich bringen und den Wachstumsbeitrag 
der Nettoexporte trotz dem Anstieg der Exportnachfrage im Vorjahresvergleich verringern. Vom öffentli-
chen Konsum wird ein leicht positiver Wachstumsbeitrag erwartet. 

Im bisherigen Jahresverlauf 2013 ist trotz des Anstiegs der Zahl der Beschäftigten (1. bis 3. Quartal 2013 
im Vorjahresvergleich: +28.000 Personen) die Zahl der Arbeitslosen kräftig gestiegen (1. bis 3. Quartal 
2013 im Vorjahresvergleich: +25.000 Personen). Für 2014 und 2015 wird abermals mit einem merklichen 
Zuwachs der unselbstständig Beschäftigten gerechnet. Gleichzeitig dürfte die durchschnittliche Zahl der 
vorgemerkten Arbeitslosen im Jahr 2014 nochmals zunehmen (über +10.000 Personen). Der Arbeits-
markt reagiert auf Konjunkturentwicklungen mit einer Verzögerung und ist in Österreich von einem 
anhaltenden starken Zustrom ausländischer Arbeitskräfte aus dem EU-Raum gekennzeichnet. Die Ar-
beitslosenquote wird laut Europäischer Kommission (in % der Erwerbspersonen) im Jahr 2013 5,1% und 
im Jahr 2014 5,0% betragen. Für die „nationale Arbeitslosenquote“ (in % der unselbstständigen Erwerbs-
personen laut Hauptverband der Sozialversicherungsträger) wird für 2013 ein Wert von 7,6% und für 
2014 von 7,8% erwartet (WIFO: Oktober 2013).  

Erfreuliche aktuelle Budgetentwicklung in Österreich trotz Zusatzausgaben 

Der Zielwert der Bundesregierung für das gesamtstaatliche Defizit Österreichs im Jahr 2013 von 2,3% 
des BIP (2012: 2,5% des BIP) sollte – trotz höherer Kapitalerfordernisse für den Bankensektor und 
schwacher Konjunkturentwicklung – infolge eines restriktiven Budgetvollzugs, unter den Erwartungen 
liegenden Marktzinssätzen, die die Zinsausgaben für die Staatsschuld dämpfen und hoher, vorrangig ein-
maliger Zusatzeinnahmen (z. B. Steuerabkommen mit der Schweiz: 0,7 Mrd EUR, Auktionserlös von 
Mobilfunklizenzen: 2,0 Mrd EUR) sogar unterschritten werden. Die OeNB geht in ihrer jüngsten Progno-
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se (Dezember 2013) für 2013 von einem gesamtstaatlichen Budgetdefizit nach Maastricht von 1,6% des 
BIP aus, das klar unter dem Zielwert von 2,3% des BIP liegt. 

Das Bruttoaufkommen der Bundesabgaben erreichte von Jänner bis Oktober 2013 die Höhe von 61 Mrd 
EUR und lag damit um 3,2 Mrd EUR oder 5,5% über dem Vergleichswert des Vorjahres. Aufgrund der 
guten Beschäftigungsentwicklung und progressionsbedingten Mehreinnahmen bei der Lohnsteuer (+5,6% 
bis Oktober 2013 im Vorjahresvergleich) entwickeln sich auch die übrigen Einkommen‐ und Ertragsteu-
ern dynamisch (z.B. Körperschaftsteuer in den ersten 10 Monaten 2013: +11,3% gegenüber den Ver-
gleichsmonaten 2012). Die Verbrauchs- und Verkehrssteuern entwickeln sich nachfragebedingt nur sehr 
verhalten (+1,6% bis Oktober 2013 im Vorjahresvergleich). 

Mehr Einnahmen als budgetiert werden bei den Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung ebenso wie 
bei den Beiträgen zum Familienlastenausgleichsfonds erwartet. Auch die Sozialbeiträge expandieren 
2013 ähnlich stark wie im Vorjahr, da weiter Beschäftigung aufgebaut wird. Dies führt dazu, dass die 
gesetzlichen Krankenkassen nach 2012 auch 2013 einen Überschuss erwirtschaften werden (Hauptver-
band der Sozialversicherungsträger: rund 160 Mio EUR). 

Was die Ausgabenseite betrifft, ist der Budgetvollzug restriktiv. Der Personalaufwand und die Mittel für 
Verwaltungstätigkeit dürften dem Bundesvoranschlag entsprechen. Für die öffentlich Bediensteten des 
Bundes gab es 2013 eine Nulllohnrunde. Die nominelle Pensionserhöhung betrug im Jahr 2013 moderate 
1,8% (Inflationsrate Jänner bis Oktober 2013: 2,1%). Der Anstieg der Zahl der Arbeitslosen 2013 zieht 
höhere Aufwendungen bei der Arbeitslosenversicherung nach sich. 

Die Schuldenquote dürfte im Jahr 2013 trotz Defizitabbau, Rückzahlung von Partizipationskapital (1,4 
Mrd EUR) infolge von schulderhöhenden Zahlungen (z. B. 890 Mio EUR für ESM-Eigenkapital und 1,2 
Mrd EUR für EFSF-Darlehensvergaben) weiter moderat ansteigen. Laut „Österreichischer Haushalts-
planung 2014“, die im Oktober 2013 von der interimistischen Bundesregierung an die EU übermittelt 
wurde, dürfte die Verschuldung Österreichs Ende 2013 die Quote von 74,6% des BIP erreichen.  

Exkurs: Bankenhilfsmaßnahmen 

Die erstmals im Jahr 2008 implementierten Bankenhilfsmaßnahmen auf Basis des Finanzmarktstabilitäts-
gesetzes (FinStaG) erfolgten nach vier aufeinanderfolgenden Jahren auch im Jahr 2013. Der Fiskalrat 
rechnet für das Jahr 2013 mit einer Gesamtbelastung des Maastricht-Budgets (Vermögenstransfers, lau-
fende Ausgaben, laufende Einnahmen) von insgesamt 2,0 Mrd EUR. Dieses Ergebnis leitet sich von fol-
genden Einzelentwicklungen ab: 

• Aufgrund des Finanzierungsbedarfs der verstaatlichten Banken erhöhen sich die für das Jahr 2013 mit 
950 Mio EUR budgetierten Vermögenstransfers (700 Mio EUR Hypo Alpe-Adria-Bank, 250 Mio 
EUR KA Finanz AG) um rund 1 Mrd EUR auf voraussichtlich 1,95 Mrd EUR.  

• Die laufenden Einnahmen aus Haftungsentgelten reduzieren sich aufgrund der starken Rückführung 
von geleisteten Garantien im Jahr 2013 weiter (Schätzung für 2013: rund 120 Mio EUR). Die Divi-
dendenzahlungen für begebenes Partizipationskapital liegen bei knapp 300 Mio EUR.  

• Die für den Vermögenstransfer notwendige zusätzliche Schuldaufnahme erhöht die laufenden Ausga-
ben in Form von Finanzierungskosten für die aufgenommenen Schulden weiter (Schätzung für 2013: 
320 Mio EUR). 

Werden dieser Erhöhung des Finanzierungssaldos die Rückzahlungen des Partizipationskapitals durch 
Erste Bank AG (1,2 Mrd EUR) und BAWAG (200 Mio EUR) gegengerechnet, so führen die FinStaG-
Maßnahmen im Jahr 2013 zu einer Erhöhung des Schuldenstands um knapp 450 Mio EUR. Insgesamt 
führten alle seit 2008 getätigten FinStaG-Maßnahmen zu einem kumulierten Defizit von 6,2 Mrd EUR 
sowie zu einer Schuldenstanderhöhung von 9,1 Mrd EUR (inklusive Partizipationskapital). 

Für das Jahr 2014 kann aufgrund der noch ausstehenden Restrukturierung der Hypo Alpe-Adria-Bank mit 
weiteren Maßnahmen gerechnet werden. Eine konkrete Abschätzung der daraus resultierenden Effekte 
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auf Defizit und Schuldenstand ist aufgrund der noch nicht klaren Umsetzung nicht möglich. Diese Hilfs-
maßnahmen werden das Budgetdefizit und den Schuldenstand Österreichs im Jahr 2014 aber erhöhen. 

Bisherige Konsolidierungserfolge reichen für die Erfüllung des mittelfristigen 

Budgetziels nicht aus 

Laut Haushaltsplanung vom Oktober 2013 sowie dem österreichischen Stabilitätsprogramm 2012 bis 
2017 vom April 2013 ist für das Jahr 2014 ein gesamtstaatliches Budgetdefizit von 1,5% des BIP ge-
plant, das aus Sicht des Fiskalrates durch den Wegfall von hohen Sondereinnahmen 2013 und infolge zu 
erwartender zusätzlicher Bankentransfers höher ausfallen könnte. Der zu erwartende Ausfall der Ein-
nahmen aus der Finanztransaktionssteuer im Jahr 2014 wird durch das Steuerabkommen mit Liechten-
stein kompensiert.  

Für das strukturelle Budgetdefizit (zyklisch bereinigter Budgetsaldo abzüglich Einmalmaßnahmen) ist 
von einem rückläufigen Verlauf auszugehen. Der im Fiskalpakt und in EU-Beschlüssen zum Stabilitäts- 
und Wachstumspakt festgelegte Zielwert für das „Medium Term Objective“ (strukturelles Defizit von 
maximal 0,5% des BIP) wird nach den bisherigen amtlichen Plänen (Österreichisches Stabilitätspro-
gramm 2012 bis 2017) erstmals im Jahr 2016 erreicht. Ab 2017 ist überdies ein strukturelles Defizit von 
maximal 0,45% des BIP durch den österreichischen Stabilitätspakt 2012 verbindlich vorgegeben. Die 
Ergebnisse des strukturellen Budgetsaldos können starken Schwankungen unterliegen. Für die Evaluie-
rung der Budgetgebarung gemäß den EU-Vorgaben sind die Ergebnisse der Europäischen Kommission 
heranzuziehen. Laut Prognose der Europäischen Kommission vom November 2013 liegt das strukturelle 
Budgetdefizit im Jahr 2013 bei 1,6% des BIP und im Jahr 2014 bei 1,5% des BIP. 

Ab dem Jahr 2014 gehen die amtlichen Prognosen und jene der Europäischen Kommission von einer 
Trendwende in der Schuldendynamik durch einen Rückgang der Schuldenquote aus. Bei einer ver-
gleichsweise guten Konjunktur mit jährlichem Anstieg des nominellen BIP von 4% und einem kleinen 
Budgetdefizit von 1% des BIP p. a. ab 2014 (durchschnittliche Defizitquote der letzten 20 Jahre: 2,6% des 
BIP p. a.) würde sich ausgehend von einer Schuldenquote von 74% des BIP Ende 2013 bis zum Jahr 2020 
eine Rückführung der Schuldenquote auf 62% des BIP ohne Sonderfaktoren (Stock-Flow-Adjustments 
wie z. B. Darlehensgewährungen oder Beteiligungen) ergeben. Das ab Herbst 2014 geltende neue europä-
ische Regelwerk der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (ESVG 2010) hat im Fall Österreichs 
jedoch eine nachhaltige Niveauerhöhung der Schuldenquote zur Folge. Statistik Austria geht in diesem 
Zusammenhang vorläufig von einem Niveauanstieg der Schuldenquote von 2,5% des BIP aus.  

Insgesamt wird Österreich auf Basis der gegenwärtigen Informationen die geltenden EU-Fiskalregeln im 
Jahr 2014 nicht zur Gänze einhalten. 

EU-Regeln sehen konsequenten Konsolidierungskurs vor 

Österreich unterliegt seit 2009 einem Verfahren wegen eines „übermäßigen Defizits“ (ÜD-Verfahren) 
und ist zur Einhaltung folgender Vorgaben verpflichtet:  

• Rückführung der Defizitquote auf unter 3% des BIP bis 2013,  

• durchschnittliche, jährliche Defizitreduktion (strukturell) von 0,75% des BIP in den Jahren 2011 bis 
2013, 

• rückläufige Schuldenquote.  

Auf der Grundlage der Stellungnahme der Europäischen Kommission vom November 2013 zur Haus-
haltsplanung Österreich erscheint die Einstellung des ÜD-Verfahrens möglich: Neben der nachhaltigen 
Rückführung der gesamtstaatlichen Defizitquote auf unter 3% des BIP erfolgte eine ausreichende 
Verbesserung des strukturellen Budgetsaldos in den Jahren 2011 bis 2013.4 Die Einstellung des ÜD-
Verfahrens gegen Österreich hängt von der endgültigen Restrukturierung der Hypo Alpe- Adria-Bank 

                                                                 

4  Die jährliche strukturelle Anpassung erreichte in diesem Zeitraum laut EK im Durchschnitt 0,8% des BIP („effective ac-
tion“). 
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ab, deren Defizit- und Schuldenwirksamkeit wesentlich durch die noch nicht entschiedene Restrukturie-
rungsform determiniert wird.  

Geht man von einer Einstellung des ÜD-Verfahrens aus, so kommen im Jahr 2014 für Österreich die 
Bestimmungen des präventiven Arms des SWP zum Tragen.5 Dieser gibt (sofern nicht Ausnahmere-
geln wie z. B. bei Naturkatastrophen oder bei schwerwiegendem Konjunkturabschwung anzuwenden 
sind) Folgendes vor:  

• Den strukturellen Budgetsaldo jährlich um mehr als 0,5% des BIP anzupassen, solange das mit-
telfristige Budgetziel (MTO) nicht erreicht wurde und die Schuldenquote über dem Referenzwert von 
60% des BIP liegt. Ausgehend von einem strukturellen Budgetdefizit von etwa 1,5% des BIP 2013 
folgt daraus die Erreichung des mittelfristigen Budgetziels bereits bis 2015. Der Termin zur Errei-
chung des MTO wurde durch den Rat der Europäischen Union im Rahmen der länderspezifischen 
Empfehlungen im Juni 2013 festgelegt. 

• Den jährlichen (realen) Ausgabenzuwachs des Staates mit der mittelfristigen Wachstumsrate des 
Potenzialoutputs zu beschränken, außer es erfolgt eine diskretionäre Kompensation durch Einnah-
men. Solange das mittelfristige Budgetziel nicht erreicht wird, ist der Ausgabenzuwachs stärker zu 
dämpfen. Für Österreich beträgt dieser Abschlag etwa einen Prozentpunkt.  

• Die Staatsschuldenquote zurückzuführen, sodass sich der Abstand zum Referenzwert von 60% 
des BIP in den letzten drei Jahren (Jahre t-1 bis t-3) oder auf Basis der Prognose der Europäischen 
Kommission (No-Policy-Change-Annahmen; Jahre t-1, t und t+1) um durchschnittlich 5% pro Jahr 
verringert. Nach Einstellung eines ÜD-Verfahrens besteht ein dreijähriger Übergangszeitraum, an 
dessen Ende die Einhaltung der Schuldenregel sichergestellt werden muss. 

Die strikte Anwendung der EU-Fiskalregeln im Jahr 2014 ergibt für Österreich Folgendes: 

• Die erforderliche strukturelle Anpassung wird im Jahr 2014 auf Basis der aktuell vorliegenden Be-
rechnungen der Europäischen Kommission (November 2013) nicht vollständig erreicht: Der struk-
turelle Budgetsaldo 2014 bleibt gemäß Europäischer Kommission mit –1,5% des BIP im Vorjahres-
vergleich nahezu unverändert.  

• Der jährliche reale Ausgabenzuwachs liegt laut Haushaltsplanung vom Oktober 2013 unter – auf 
Basis der EK-Stellungnahme über – dem Referenzwert der durchschnittlichen Wachstumsrate des Po-
tenzialoutputs von 0,1%. Nach Analysen des BMF sind die Abweichungen zu den EK-Berechnungen 
auf divergierende Begriffsinterpretationen („gesetzlich vorgeschriebene Einnahmensteigerungen“) 
und unterschiedliche Annahmen über Ausgaben für verstaatlichte Banken zurückzuführen. Eine ver-
tiefende Analyse seitens der Europäischen Kommission ist diesbezüglich zu erwarten.  

• Die Rückführung der Verschuldungsquote ab 2014 steht im Einklang mit den Vorgaben der 
Schuldenregel für den dreijährigen Übergangszeitraum. 

Zusammenfassend kam die Europäische Kommission zum Schluss, dass die von Österreich vorgelegte 
Haushaltsplanung weitgehend den Vorgaben des SWP entspricht. Die Kommission forderte Österreich 
jedoch auf, die vollständige Einhaltung des SWP im Rahmen des nationalen Haushaltsverfahrens si-
cherzustellen und eine aktualisierte Haushaltsplanung für das Jahr 2014 vorzulegen, sobald die neue 
Regierung im Amt ist. 

Gesamteinschätzung: Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen Österreichs 

ist durch strukturelle Reformen abzusichern  

Aus Sicht des Fiskalrates erfordert die Einhaltung des geplanten Konsolidierungskurses im Sinne des 
Stabilitätsprogramms 2012 bis 2017 noch Konkretisierungen und eine konsequente Umsetzung geplan-
ter Maßnahmen. Für die Rückführung des strukturellen Budgetsaldos um mehr als 0,5% im Jahr 2014 
im Vorjahresvergleich, für die Erreichung des mittelfristigen Budgetziels (MTO) - eines strukturellen 

                                                                 

5  Wird das ÜD-Verfahren gegen Österreich nicht eingestellt, sind die Fristen für die notwendige strukturelle Anpassung zu 
verlängern oder weitere Schritte im ÜD-Verfahren auf Basis Art 126 (7) zu setzen. 
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Budgetdefizits von höchstens 0,5% des BIP - bis zum Jahr 2015 und für die Einhaltung der EU-
Fiskalregeln (Sixpack) in den Folgejahren sind jedenfalls zusätzliche, nachhaltige Konsolidierungsmaß-
nahmen notwendig. 

Aus Sicht des Fiskalrates wäre eine Konsolidierung durch permanent wirkende strukturelle Maßnah-
men bei gleichzeitiger Forcierung von Offensivmaßnahmen machbar und aus ökonomischer Sicht wün-
schenswert. Es besteht Spielraum, den Ausgabenpfad des Staates spätestens 2015 nachhaltig zu dämpfen 
(z. B. Abbau von Mehrfachförderungen, Vereinfachungen in der Verwaltung, Kompetenzentflechtung 
zwischen den Gebietskörperschaften, Lukrieren von Effizienzpotenzialen im Bereich des Gesundheitswe-
sens, im Nahverkehr etc., Forcierung von Kooperationen insbesondere im Sozial- und Gemeindebereich 
etc.). Im besten Fall würde ein solches kombiniertes Maßnahmenbündel auf der Ausgabenseite bereits 
im Jahr 2014 zu greifen beginnen, den (gegenwärtig) berechneten permanenten Konsolidierungsbedarf 
decken und mittelfristig Raum für eine Entlastung des Faktors Arbeit entfalten. Veränderte ökonomische 
sowie sozioökonomische Rahmenbedingungen erfordern u. a. Zusatzausgaben im Bereich Bildung, Kin-
derbetreuung, Umweltschutz, Wissenschaft und Forschung, die zumindest teilweise durch Strukturrefor-
men in anderen Bereichen zu finanzieren sein werden. Darüber hinaus wären bei einer Steuerreform auch 
wachstumsfördernde Strukturreformen zweckmäßig, die den Faktor Arbeit entlasten.  

Die erwartete konjunkturelle Erholung ab dem Jahr 2014 wird den budgetären Handlungsspielraum 
moderat erweitern. Ein zusätzliches reales Wachstum von 1% des BIP reduziert – vor allem infolge von 
Mehreinnahmen des Staates – ceteris paribus das Budgetdefizit in Österreich in der Größenordnung von 
0,5% des BIP (das wären etwa 1,6 Mrd EUR). Ein allfälliger Anstieg des Potenzialwachstums (nachhal-
tige, durchschnittliche Wachstumsrate bei Normalauslastung der Inputfaktoren) in Österreich würde dar-
über hinaus zusätzlich dazu beitragen, die analytische Kenngröße des „strukturellen Budgetsaldos“ mode-
rat zu verbessern. 

Das Konzept der wirkungsorientierten Verwaltungssteuerung auf Bundesebene und insbesondere die 
wirkungsorientierte Folgenabschätzung bietet ferner das Potenzial, beträchtliche Effizienzpotenziale bei 
Maßnahmen der Bundesregierung zu identifizieren. In dieser Hinsicht wird empfohlen, das bestehende 
Modell auf Bundesebene insbesondere in den Bereichen der Erstellung operativer Zielvorgaben und der 
Erarbeitung methodisch hochentwickelter Instrumente zur Wirkungsmessung weiterzuentwickeln und in 
vereinfachter Form auch auf Landes- und Gemeindeebene rechtlich zu verankern. 

Bei der mittel- bis langfristigen Budgetentwicklung ist davon auszugehen, dass der Budgetspielraum 
durch die Veränderung der Bevölkerungsstruktur durch Zusatzausgaben für Pensionen, Pflege und 
Gesundheit eingeschränkt wird, sodass auch hier Handlungsbedarf in den kommenden Jahren besteht. 
Die Kommission zur langfristigen Pensionssicherung in Österreich hat bei der Sitzung im Oktober des 
Jahres 2013 festgestellt, dass basierend auf vorliegenden Projektionen mittel- bis langfristig erhebliche 
Mehraufwendungen bei den Bundesmitteln in der gesetzlichen Pensionsversicherung zu erwarten sind 
(die maximale Belastung liegt bei etwa 6% des BIP im Jahr 2049 bei gegenwärtig etwa 2,8% des BIP). 
Im Bereich der Beamtenpensionen wird ein Rückgang der Ausgaben von 3,5% des BIP (2011) auf unge-
fähr 1,4% des BIP (2050) erwartet (Langfristige Budgetprognose gemäß §15 (2) BHG 2013). Maßnah-
men, die die Nachhaltigkeit des Pensionssystems sichern, werden daher erforderlich sein. Eine rechtzeiti-
ge Klarstellung der zukünftigen Regelungen im Pflege- und Pensionsbereich stärkt nicht nur die Glaub-
würdigkeit einer nachhaltig stabilen Budgetpolitik Österreichs, sondern ermöglicht auch der Bevölkerung, 
sich an die veränderten Gegebenheiten anzupassen. Ohne mittelfristige Strukturmaßnahmen bei demogra-
fieabhängigen Ausgaben werden wichtige Ausgaben zur Stärkung des Wachstumspotenzials in Österreich 
(z. B. Investitionen in Forschung und Entwicklung und in die Infrastruktur) unter Druck geraten. 



A 2  FISKALINDIKATOREN LAUT MAASTRICHT 

Öffentlicher Budgetsaldo nach Sektoren 

Ö f f e n t l i c h e r    B u d g e t s a l d o 1)

Jahre in Mio EUR in % des BIP in Mio EUR in % des BIP in Mio EUR in % des BIP in Mio EUR in % des BIP

2000 -3.521   -1,7       282    0,1       -260       -0,1       -3.499   -1,7       
2001 -1.551   -0,7       1.442    0,7       4       0,0       -105   0,0       
2002 -2.564   -1,2       1.086    0,5       -86       0,0       -1.565   -0,7       
2003 -3.651   -1,6       390    0,2       -129       -0,1       -3.390   -1,5       
2004 -10.716   -4,6       477    0,2       -201       -0,1       -10.440   -4,4       
2005 -4.544   -1,9       442    0,2       -60       0,0       -4.162   -1,7       
2006 -3.769   -1,5       -234    -0,1       -3       0,0       -4.006   -1,5       
2007 -2.437   -0,9       319    0,1       -254       -0,1       -2.372   -0,9       
2008 -3.025   -1,1       244    0,1       147       0,1       -2.635   -0,9       
2009 -8.767   -3,2       -2.765    -1,0       202       0,1       -11.330   -4,1       

2010 -9.921   -3,5       -3.498    -1,2       553       0,2       -12.866   -4,5       
2011 -7.137   -2,4       -823    -0,3       613       0,2       -7.347   -2,5       
2012 -8.034   -2,6       -374    -0,1       542       0,2       -7.866   -2,6       
20132) -4.905   -1,6       -173    -0,1       303       0,1       -4.776   -1,5       
20143) -8.617   -2,7       -315    -0,1       235       0,1       -8.697   -2,7       

1)  Im Sinne der Budgetären Notifikation (Zinsaufwand unter Berücksichtigung von Derivaten (Swaps)), 2004 inklusvie 
     ÖBB-Forderungsverzicht des Bundes.
2)  Vorläufige Daten.
3)  Budgetäre Notifikation (Schätzung: BMF vom März 2014).
Quelle:  Statistik Austria, BMF und WIFO (BIP; Stand: März 2014).

Öffentliche Verschuldung nach Sektoren 

Ö f f e n t l i c h e   V e r s c h u l d u n g 1)

Jahre in Mio EUR in % des BIP in Mio EUR in % des BIP in Mio EUR in % des BIP in Mio EUR in % des BIP

2000 126.723  60,8       10.392    5,0       880     0,4       137.995  66,2       
2001 129.754  60,6       12.330    5,8       1.029     0,5       143.114  66,8       
2002 134.266  60,9       10.474    4,7       1.280     0,6       146.020  66,2       
2003 135.782  60,3       9.969    4,4       1.109     0,5       146.859  65,3       
2004 139.614  59,5       10.854    4,6       1.402     0,6       151.870  64,7       
2005 143.381  58,5       12.281    5,0       1.767     0,7       157.429  64,2       
2006 146.146  56,4       13.386    5,2       1.861     0,7       161.393  62,3       
2007 149.242  54,5       14.430    5,3       1.352     0,5       165.024  60,2       
2008 162.782  57,6       15.977    5,7       1.716     0,6       180.475  63,8       
2009 168.974  61,2       19.542    7,1       2.554     0,9       191.069  69,2       

2010 179.302  62,9       25.356    8,9       1.951     0,7       206.610  72,5       
2011 189.061  63,2       27.774    9,3       1.796     0,6       218.631  73,1       
2012 198.784  64,7       27.923    9,1       1.716     0,6       228.422  74,4       
20133) 204.740  65,4       26.882    8,6       1.681     0,5       233.303  74,5       
20144) . . . . . . 256.800  79,2       

1)  Gemäß ESVG 95 bzw. Ratsverordnung 475/2000 vom 28. Februar 2000 (Amtsblatt der EU Nr. L58/1).
2)  Seit 1998 inklusive Rechtsträgerfinanzierung.
3)  Vorläufige Daten.
4)  Budgetäre Notifikation (Schätzung: BMF vom März 2014).
Quelle:  Statistik Austria, BMF, WIFO (BIP; Stand: März 2014).

Bundessektor2) Länder und Gemeinden Sozialversicherungsträger Staat insgesamt

Bundessektor SozialversicherungsträgerLänder und Gemeinden Staat insgesamt
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A 2  FISKALINDIKATOREN LAUT MAASTRICHT (Fortsetzung)

Budgetsaldo, Zinsaufwand, Primärsaldo und struktureller Budgetsaldo
des Staates

laut WIFO laut EK
Jahre in Mio EUR in % des BIP in Mio EUR in % des BIP in Mio EUR in % des BIP in % des BIP in % des BIP

2000 -3.499   -1,7      7.173   3,4      3.674   1,8      . .
2001 -105   0,0      7.218   3,4      7.113   3,3      . .
2002 -1.565   -0,7      6.898   3,1      5.333   2,4      . .
2003 -3.390   -1,5      6.594   2,9      3.204   1,4      . -0,9       
2004 -10.440   -4,4      6.653   2,8      -3.787   -1,6      . -0,7       
2005 -4.162   -1,7      7.062   2,9      2.900   1,2      . -1,3       
2006 -4.006   -1,5      7.095   2,7      3.089   1,2      . -1,8       
2007 -2.372   -0,9      7.524   2,7      5.152   1,9      . -1,9       
2008 -2.635   -0,9      7.315   2,6      4.680   1,7      . -1,9       
2009 -11.330   -4,1      7.647   2,8      -3.683   -1,3      -2,8   -2,7       

2010 -12.866   -4,5      7.607   2,7      -5.259   -1,8      -3,2   -3,2       
2011 -7.347   -2,5      7.841   2,6      494   0,2      -2,4   -2,2       
2012 -7.866   -2,6      7.987   2,6      121   0,0      -1,8   -1,6       
20133) -4.776   -1,5      7.996   2,6      3.221   1,0      -1,3   -1,1       
20144) -8.697   -2,7      8.290   2,6      -407   -0,1      -1,2   -1,2       

1)  Im Sinne der Budgetären Notifikation (Zinsaufwand unter Berücksichtigung von Derivaten (Swaps)), 2004 inklusive
     ÖBB-Forderungsverzicht des Bundes.
2)  Vorläufige Daten.
3)  Budgetäre Notifikation (Schätzung: BMF vom März 2014).
Quelle:  Statistik Austria, BMF, WIFO (BIP; Stand: März 2014) und Europäische Kommission (Mai 2014).

Ausgaben-, Einnahmen- und Abgabenvolumen des Staates

Abgaben laut EK4)

Jahre in Mio EUR in % des BIP in Mio EUR in % des BIP in Mio EUR in % des BIP in % des BIP

2000 108.287   51,9      104.443   50,1      89.733   43,0      45,1   
2001 109.874   51,3      109.463   51,1      96.175   44,9      46,8   
2002 111.751   50,7      109.745   49,8      96.146   43,6      45,3   
2003 115.470   51,3      111.746   49,7      97.732   43,4      45,2   
2004 126.173   53,8      115.455   49,2      100.914   43,0      44,6   
2005 122.585   50,0      118.165   48,2      103.144   42,1      43,6   
2006 127.293   49,1      122.955   47,5      107.405   41,5      43,0   
2007 133.180   48,6      130.456   47,6      114.265   41,7      43,2   
2008 139.494   49,3      136.656   48,3      120.667   42,7      44,2   
2009 145.333   52,6      133.942   48,5      117.051   42,4      44,1   

2010 150.593   52,8      137.765   48,3      120.102   42,1      43,8   
2011 151.881   50,8      144.579   48,3      126.423   42,2      43,9   
2012 158.567   51,6      150.648   49,1      131.942   43,0      44,6   
20135) 160.466   51,2      155.721   49,7      136.951   43,7      45,3   
20146) 170.499   52,6      160.450   49,5      141.002   43,5      45,2   

1)  Laut Verordnung (EG) Nr. 1500/00; Zinsaufwand ohne Berücksichtigung von Derivaten (Swaps).
2)  2004 inklusive ÖBB-Forderungsverzicht des Bundes.
3)  Steuereinnahmen des Staates und tatsächlich gezahlte Sozialversicherungsbeiträge (nur Pflichtbeiträge; ESVG-Codes:
     D2+D5+D611+D91-D995) einschließlich EU-Eigenmittel.
4)  Steuereinnahmen des Staates inklusive tatsächlich gezahlte und imputierte Sozialversicherungsbeiträge, einschließlich
     EU-Eigenmittel.
5) Vorläufige Daten.
6) Österreichisches Stabilitätsprogramm (Schätzung: BMF vom April 2014).
Quelle:  Statistik Austria, BMF, WIFO (BIP; Stand: März 2014) und Europäische Kommission (Mai 2014).

Struktureller BudgetsaldoBudgetsaldo1) Zinsaufwand1) Primärsaldo1)

Gesamtausgaben1) 2) Gesamteinnahmen1) Abgaben laut STAT3)
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A 3  BEREINIGTE FINANZSCHULD1) UND NETTODEFIZIT DES BUNDES

Euroschuld2) FW-Schuld3) Gesamt Finanz- Netto-
Jahre in Mio EUR in % in Mio EUR in % in Mio EUR in % in Mio EUR in Mio EUR in Mio EUR schuld defizit

1970 182    8,1   53    5,7   252    8,0   2.441    980    3.421   12,5   0,6   
1971 82    3,4   -99    -10,1   -16    -0,5   2.523    882    3.405   11,2   0,4   
1972 352    13,9   -133    -15,1   219    6,4   2.875    749    3.623   10,4   0,3   
1973 558    19,4   -93    -12,5   465    12,8   3.432    655    4.088   10,4   1,3   
1974 45    1,3   329    50,1   374    9,1   3.478    984    4.462   9,9   1,9   
1975 1.486    42,7   1.346    136,8   2.832    63,5   4.964    2.330    7.294   15,3   4,5   
1976 2.218    44,7   210    9,0   2.428    33,3   7.182    2.540    9.722   17,5   4,5   
1977 1.332    18,5   906    35,7   2.238    23,0   8.514    3.447    11.961   19,5   3,6   
1978 1.598    18,8   916    26,6   2.513    21,0   10.112    4.362    14.474   22,3   4,1   
1979 2.042    20,2   264    6,0   2.306    15,9   12.154    4.626    16.780   23,6   3,4   

1980 182    1,5   653    14,1   2.201    13,1   13.702    5.279    18.981   24,9   2,9   
1981 885    6,5   1.593    30,2   2.478    13,1   14.586    6.872    21.459   26,4   2,5   
1982 2.363    16,2   1.002    14,6   3.365    15,7   16.950    7.874    24.824   28,4   4,0   
1983 4.169    24,6   1.253    15,9   5.422    21,8   21.119    9.127    30.246   32,5   5,3   
1984 4.377    20,7   -482    -5,3   3.895    12,9   25.496    8.645    34.141   34,9   4,4   
1985 4.075    16,0   -17    -0,2   4.057    11,9   29.570    8.628    38.198   37,0   4,4   
1986 6.204    21,0   428    5,0   6.632    17,4   35.774    9.055    44.830   41,2   5,1   
1987 5.852    16,4   10    0,1   5.862    13,1   41.626    9.065    50.691   44,9   4,7   
1988 3.131    7,5   441    4,9   3.572    7,0   44.757    9.506    54.263   45,8   4,1   
1989 4.249    9,5   -361    -3,8   3.888    7,2   49.006    9.145    58.150   45,9   3,6   

1990 3.773    7,7   692    7,6   4.465    7,7   52.779    9.837    62.616   46,0   3,4   
1991 4.581    8,7   952    9,7   5.533    8,8   57.360    10.789    68.149   46,7   3,1   
1992 2.221    3,9   1.721    16,0   3.942    5,8   59.581    12.510    72.091   46,8   3,1   
1993 5.471    9,2   2.959    23,7   8.430    11,7   65.052    15.469    80.521   50,6   4,5   
1994 5.052    7,8   3.494    22,6   8.547    10,6   70.104    18.963    89.068   53,3   4,6   
1995 6.295    9,0   2.193    11,6   8.488    9,5   76.400    21.156    97.556   55,8   4,9   
1996 3.602    4,7   356    1,7   3.958    4,1   80.001    21.512    101.514   56,2   3,6   
1997 5.099    6,4   647    3,0   5.746    5,7   85.100    22.160    107.260   58,2   2,7   
1998 -1.366    -1,6   5.709    25,8   4.343    4,0   83.734    27.869    111.603   58,2   2,5   
19984) . . . . . . 97.939    13.664    111.603   58,2   2,5   
1999 3.257    3,3   3.115    22,8   6.372    5,7   101.196    16.778    117.974   59,2   2,5   

2000 2.788    2,8   -56    -0,3   2.731    2,3   103.984    16.722    120.705   57,9   1,4   
2001 1.236    1,2   -529    -3,2   707    0,6   105.220    16.193    121.413   56,7   0,7   
2002 3.028    2,9   -487    -3,0   2.541    2,1   108.248    15.705    123.953   56,2   1,1   
2003 4.730    4,4   -1.806    -11,5   2.924    2,4   112.979    13.899    126.878   56,4   1,6   
2004 9.460    8,4   -787    -5,7   8.673    6,8   122.439    13.112    135.550   57,8   2,0   
2005 7.256    5,9   -1.477    -11,3   5.779    4,3   129.694    11.635    141.329   57,6   1,9   
2006 7.252    5,6   -3.316    -28,5   3.936    2,8   136.946    8.319    145.265   56,1   1,7   
2007 3.136    2,3   -1.025    -12,3   2.111    1,5   140.082    7.294    147.376   53,8   1,0   
2008 14.019    10,0   576    7,9   14.595    9,9   154.102    7.869    161.971   57,3   3,4   
2009 9.521    6,2   -2.777    -35,3   6.744    4,2   163.623    5.092    168.715   61,1   2,6   

2010 9.291    5,7   -1.236    -24,3   8.055    4,8   172.914    3.856    176.770   62,0   2,8   
2011 7.637    4,4   -1.232    -31,9   6.405    3,6   180.551    2.624    183.176   61,2   1,5   
2012 8.999    5,0   -2.624    -100,0   6.375    3,5   189.550    - 189.550   61,7   2,3   
2013 4.392    2,3   - - 4.392    2,3   193.942    - 193.942   61,9   1,3   

1) Unter Berücksichtigung von Derivaten (Swaps) seit 1989, der im Eigenbesitz befindlichen Bundesschuldkategorien seit 1993
    sowie von Forderungen gegenüber Rechtsträgern seit 1998.
2) Auf Euro lautende Finanzschulden; Schillingschuld bis Ende 1998.
3) Nicht auf Euro lautende Finanzschulden bewertet zum Devisenmittelkurs des jeweiligen Jahresultimos.
4) Rückrechnung.

S t a n d   J a h r e s e n d e i n  %  d e s  B I P
Euroschuld2) FW-Schuld3) Gesamt

N e t t o v e r ä n d e r u n g
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A 4  ZINSEN UND TILGUNGEN FÜR DIE FINANZSCHULD DES BUNDES

Aufwand für die Finanzschuld1) (in Mio EUR)

Jahre Zinsen
Sonstiger 
Aufwand3) Summe Tilgung

Summe 
Euroschuld Zinsen

Sonstiger 
Aufwand3) Summe Tilgung

Summe FW-
Schuld

1970 . . . . 426     . . . . 150     
1971 . . . . 469     . . . . 206     
1972 . . . . 525     . . . . 172     
1973 . . . . 578     . . . . 95     
1974 . . . . 615     . . . . 165     
1975 . . . . 805     . . . . 168     
1976 . . . . 1.102     . . . . 334     
1977 . . . . 1.336     . . . . 316     
1978 676   44      720   1.052   1.772     261   22      282    93   376     
1979 790   42      832   1.021   1.854     299   12      311    286   597     

1980 920   41      961   1.073   2.034     319   15      333    248   581     
1981 1.077   36      1.113   1.544   2.658     383   13      395    212   607     
1982 1.310   46      1.355   1.506   2.862     488   23      511    326   837     
1983 1.411   62      1.473   1.473   2.946     502   16      518    383   901     
1984 1.799   68      1.867   1.610   3.477     564   22      586    775   1.362     
1985 2.129   56      2.184   1.552   3.736     537   40      577    749   1.326     
1986 2.418   34      2.452   1.491   3.943     534   72      606    952   1.559     
1987 2.873   61      2.934   1.724   4.658     553   32      585    827   1.412     
1988 3.133   55      3.188   1.936   5.124     520   51      571    918   1.489     
1989 3.315   63      3.378   2.005   5.383     551   30      580    517   1.097     

1990 3.717   73      3.790   1.708   5.498     588   26      614    685   1.298     
1991 4.189   91      4.280   2.137   6.417     640   26      666    239   905     
1992 4.546   84      4.630   2.360   6.989     684   37      721    708   1.429     
1993 4.718   21      4.739   2.639   7.377     747   27      773    1.348   2.121     
1994 4.596   121      4.717   3.989   8.707     880   32      912    886   1.798     
1995 4.873   116      4.988   6.864   11.852     1.073   48      1.121    1.753   2.874     
1996 5.235   140      5.375   6.210   11.585     1.023   36      1.059    1.610   2.669     
1997 5.282   49      5.331   5.621   10.952     1.099   18      1.117    1.360   2.478     
1998 5.423   -105      5.318   9.252   14.571     1.126   -190      936    1.743   2.679     
1999 6.034   0      6.034   11.126   17.160     607   4      612    433   1.045     

2000 6.025   211      6.237   11.312   17.548     736   20      756    2.008   2.764     
2001 5.911   -88      5.823   9.706   15.529     649   -9      640    1.650   2.291     
2002 6.044   -32      6.012   12.459   18.471     533   24      557    1.975   2.532     
2003 5.782   -54      5.729   14.697   20.425     520   8      527    1.572   2.099     
2004 5.930   -31      5.900   13.203   19.103     432   -100      332    1.853   2.185     
2005 6.385   -200      6.185   18.117   24.303     404   -123      281    1.444   1.725     
2006 6.585   156      6.741   15.584   22.325     336   -230      105    2.492   2.597     
2007 6.407   545      6.952   18.971   25.923     235   -431      -195    964   768     
2008 6.394   63      6.457   9.731   16.188     238   7      246    690   936     
2009 6.497   -25      6.472   22.276   28.748     252   -5      246    2.988   3.234     

2010 6.787   -1.209      5.578   15.638   21.216     151   0      151    1.788   1.939     
2011 7.077   -398      6.679   13.884   20.563     125   1      126    696   822     
2012 7.428   -918      6.510   17.410   23.920     105   0      105    1.891   1.996     
2013 7.303   -907      6.397   22.779   29.176     0   0      0    0   0     
20144) 7.320   -427      6.893   24.537   31.430     0   1      1    0   1     
20154) 7.061   -520      6.542   19.357   25.899     0   1      1    0   1     

1) Unter Berücksichtigung von Derivaten (Swaps) seit 1989 sowie von Forderungen gegenüber Rechtsträgern seit 1998. 
    Inklusive im Eigenbesitz befindlicher Bundesschuldkategorien.
2) Bis Ende 1998 Aufwand für die Schillingschuld.
3) Nettobelastung aus den sonstigen Ausgaben (Provisionen, Emissionskosten) und sonstigen Einnahmen (Emissionsgewinne,
    Leihentgelte).
4) Bundesvoranschlag (Finanzierungsvoranschlag).

Aufwand für die Euroschuld2) Aufwand für die Fremdwährungsschuld
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A 4  ZINSEN UND TILGUNGEN FÜR DIE FINANZSCHULD DES BUNDES

(Fortsetzung)
Aufwand für die Finanzschuld1) (in Mio EUR)

Jahre Zinsen
Sonstiger 
Aufwand2) Summe Tilgung Gesamt

1970 198     16     214     362     576     
1971 213     22     235     440     675     
1972 218     24     242     454     696     
1973 235     26     261     412     673     
1974 265     15     280     500     780     
1975 343     85     428     545     973     
1976 572     84     656     780     1.436     
1977 717     64     781     871     1.652     
1978 937     65     1.002     1.146     2.148     
1979 1.089     55     1.144     1.307     2.451     

1980 1.239     56     1.294     1.321     2.615     
1981 1.460     49     1.509     1.756     3.265     
1982 1.798     69     1.867     1.832     3.699     
1983 1.913     78     1.991     1.857     3.848     
1984 2.363     90     2.453     2.386     4.839     
1985 2.666     96     2.761     2.301     5.062     
1986 2.952     106     3.058     2.444     5.502     
1987 3.427     93     3.519     2.551     6.070     
1988 3.653     107     3.760     2.853     6.613     
1989 3.865     93     3.958     2.522     6.480     

1990 4.305     99     4.404     2.392     6.796     
1991 4.829     117     4.946     2.376     7.322     
1992 5.230     121     5.351     3.068     8.418     
1993 5.464     48     5.512     3.986     9.498     
1994 5.476     153     5.629     4.875     10.504     
1995 5.946     164     6.109     8.617     14.726     
1996 6.259     175     6.434     7.820     14.254     
1997 6.381     67     6.448     6.982     13.430     
1998 6.549     -295     6.254     10.995     17.249     
1999 6.641     4     6.646     11.559     18.205     

2000 6.761     231     6.993     13.320     20.313     
2001 6.560     -96     6.463     11.357     17.820     
2002 6.577     -9     6.569     14.435     21.003     
2003 6.302     -46     6.256     16.269     22.525     
2004 6.362     -131     6.231     15.056     21.288     
2005 6.789     -323     6.466     19.561     26.027     
2006 6.920     -75     6.846     18.076     24.922     
2007 6.642     114     6.757     19.935     26.691     
2008 6.632     70     6.702     10.421     17.123     
2009 6.749     -30     6.718     25.264     31.983     

2010 6.938     -1.209     5.729     17.426     23.155     
2011 7.202     -397     6.805     14.580     21.385     
2012 7.533     -917     6.615     19.301     25.916     
2013 7.303     -907     6.397     22.779     29.176     
20144) 7.320     -426     6.894     24.537     31.432     
20154) 7.061     -518     6.543     19.357     25.900     

1) Unter Berücksichtigung von Derivaten (Swaps) seit 1989 sowie von Forderungen gegenüber Rechtsträgern seit 1998. 
    Inklusive im Eigenbesitz befindlicher Bundesschuldkategorien.
2) Nettobelastung aus den sonstigen Ausgaben (Provisionen, Emissionskosten) und sonstigen Einnahmen (Emissionsgewinne,
    Leihentgelte.
3) Bundesvoranschlag (Finanzierungsvoranschlag).

Aufwand für die Finanzschuld insgesamt
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A 5  STRUKTUR DER FINANZSCHULD DES BUNDES 

Bereinigte Finanzschuld nach Schuldformen1) (in Mio EUR)

Euroschuld2)

Jahre Anleihen
Bundes-

obligationen

Bundes-
schatz-
scheine Summe

Versiche-
rungs-

darlehen
Banken-
darlehen

Sonst. 
Kredite

Noten-
bank-
schuld Summe

Summe 
Euroschuld

1980 5.100  3.823  2.252  11.175  682  1.596  53  196  2.527  13.702  
1981 5.379  3.921  2.336  11.636  742  1.990  71  149  2.951  14.586  
1982 5.967  4.207  3.028  13.202  788  2.732  65  162  3.748  16.950  
1983 7.073  5.079  3.425  15.577  1.196  4.103  56  187  5.542  21.119  
1984 7.555  5.250  3.574  16.380  1.721  7.137  53  205  9.116  25.496  
1985 8.316  5.609  3.655  17.580  2.228  9.566  44  152  11.990  29.570  
1986 9.096  6.869  3.886  19.850  2.924  12.885  28  87  15.924  35.774  
1987 10.024  8.479  4.437  22.940  3.416  15.208  21  42  18.686  41.626  
1988 11.010  9.237  5.175  25.422  3.765  15.526  14  30  19.335  44.757  
1989 13.353  8.746  6.633  28.732  4.219  16.019  9  27  20.274  49.006  

1990 15.530  8.364  8.406  32.300  4.503  15.938  6  32  20.479  52.779  
1991 19.408  7.773  8.903  36.085  5.160  16.076  5  33  21.275  57.360  
1992 23.035  7.141  7.835  38.010  5.828  15.701  5  37  21.571  59.581  
1993 28.718  6.222  8.801  43.742  6.057  15.212  5  37  21.310  65.052  
1994 34.274  5.428  8.820  48.522  7.055  14.397  88  43  21.583  70.104  
1995 39.788  4.885  7.870  52.543  9.065  14.788  4        - 23.857  76.400  
1996 43.951  4.182  7.934  56.066  10.514  13.417  3        - 23.935  80.001  
1997 50.588  2.478  9.126  62.192  10.358  12.547  3        - 22.908  85.100  
1998 55.935  1.602  5.943  63.480  9.883  10.324  47        - 20.254  83.734  
19983) 68.120  1.482  7.631  77.233  9.883  10.776  47        - 20.706  97.939  
1999 75.095  1.294  5.988  82.377  9.382  9.196  241        - 18.819  101.196  

2000 79.796  856  5.241  85.892  8.928  9.161  2        - 18.092  103.984  
2001 85.532  1.461  1.585  88.578  8.302  8.339  2        - 16.642  105.220  
2002 90.470  951  681  92.103  7.586  7.458  1.101        - 16.146  108.248  
2003 96.744  835  608  98.187  6.863  6.802  1.127        - 14.792  112.979  
2004 104.647  1.718  692  107.057  6.065  8.541  776        - 15.382  122.439  
2005 108.813  3.336  264  112.412  4.919  11.938  426        - 17.282  129.694  
2006 115.711  5.441  256  121.407  3.134  12.357  48        - 15.539  136.946  
2007 121.478  4.357  639  126.475  2.099  11.508  1        - 13.608  140.082  
2008 129.339  3.607  8.198  141.144  1.828  10.921  208        - 12.958  154.102  
2009 140.922  2.648  6.016  149.587  1.626  12.346  65        - 14.037  163.623  

2010 152.323  2.503  4.274  159.100  1.197  12.612  5        - 13.815  172.914  
2011 160.194  2.203  3.894  166.291  1.026  13.180  55        - 14.261  180.551  
2012 168.367  1.953  4.796  175.116  961  13.464  10        - 14.434  189.550  
2013 173.212  1.618  5.151  179.982  912  13.038  10        - 13.960  193.942  

1) Unter Berücksichtigung von Derivaten (Swaps) seit 1989, der im Eigenbesitz befindlichen Bundesschuldkategorien seit 1993
    sowie von Forderungen gegenüber Rechtsträgern seit 1998.
2) Auf Euro lautende Finanzschulden; Schillingschuld bis Ende 1998.
3) Rückrechnung.

T i t r i e r t e   E u r o s c h u l d N i c h t   t i t r i e r t e   E u r o s c h u l d
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A 5  STRUKTUR DER FINANZSCHULD DES BUNDES (Fortsetzung)

Bereinigte Finanzschuld nach Schuldformen1) (in Mio EUR)

Fremdwährungsschuld2) Gesamtschuld

Jahre Anleihen

Schuld-
verschrei-
bungen Summe

Kredite 
und 

Darlehen
Summe FW-

Schuld bereinigt in EUR in FW
Summe 

Eigenbesitz
un-

bereinigt

1980 1.024  1.758  2.781  2.498  5.279  18.981      -   -       -      -
1981 1.230  2.098  3.328  3.545  6.872  21.459      -   -       -      -
1982 1.336  2.464  3.800  4.074  7.874  24.824      -   -       -      -
1983 1.739  2.778  4.516  4.611  9.127  30.246      -   -       -      -
1984 2.064  2.430  4.494  4.151  8.645  34.141      -   -       -      -
1985 2.809  2.253  5.061  3.566  8.628  38.198      -   -       -      -
1986 4.446  1.552  5.997  3.058  9.055  44.830      -   -       -      -
1987 5.424  1.332  6.755  2.310  9.065  50.691      -   -       -      -
1988 7.143  1.093  8.237  1.269  9.506  54.263      -   -       -      -
1989 7.723  770  8.493  652  9.145  58.150      -   -       -      -

1990 8.595  685  9.279  558  9.837  62.616      -   -       -      -
1991 9.200  998  10.198  591  10.789  68.149      -   -       -      -
1992 10.679  878  11.558  952  12.510  72.091      -   -       -      -
1993 13.810  910  14.719  750  15.469  80.521  77    - 77   80.598  
1994 16.126  750  16.876  2.087  18.963  89.068  202    - 202   89.269  
1995 18.308  861  19.170  1.986  21.156  97.556  178  401  579   98.134  
1996 18.955  916  19.871  1.642  21.512  101.514  1.440  33  1.473   102.987  
1997 19.816  833  20.650  1.510  22.160  107.260  1.436    - 1.436   108.696  
1998 24.169  2.264  26.433  1.436  27.869  111.603  1.986  718  2.704   114.307  
19983) 11.983  696  12.679  984  13.664  111.603  2.674  30  2.704   114.307  
1999 14.722  800  15.523  1.256  16.778  117.974  4.822  40  4.862   122.836  

2000 14.717  892  15.609  1.113  16.722  120.705  6.239  38  6.277   126.983  
2001 14.356  805  15.161  1.032  16.193  121.413  7.451  35  7.486   128.898  
2002 13.976  773  14.748  957  15.705  123.953  8.200  33  8.233   132.187  
2003 12.414  715  13.129  770  13.899  126.878  9.043  30  9.073   135.951  
2004 11.908  703  12.611  501  13.112  135.550  9.309  29  9.338   144.889  
2005 10.572  703  11.275  360  11.635  141.329  9.976    - 9.976   151.305  
2006 7.678  385  8.064  255  8.319  145.265  10.020    - 10.020   155.285  
2007 6.806  367  7.173  121  7.294  147.376  9.924    - 9.924   157.301  
2008 7.231  480  7.711  159  7.869  161.971  5.952    - 5.952   167.923  
2009 4.638  454  5.092  - 5.092  168.715  9.362    - 9.362   178.077  

2010 3.580  276  3.856  - 3.856  176.770  9.972    - 9.972   186.742  
2011 2.525  100  2.624  - 2.624  183.176  10.435    - 10.435   193.610  
2012 - - - - - 189.550  12.121    - 12.121   201.671  
2013 - - - - - 193.942  13.691    - 13.691   207.633  

1) Unter Berücksichtigung von Derivaten (Swaps) seit 1989, der im Eigenbesitz befindlichen Bundesschuldkategorien seit 1993
    sowie von Forderungen gegenüber Rechtsträgern seit 1998.
2) Nicht auf Euro lautende Finanzschulden bewertet zum Devisenmittelkurs des jeweiligen Jahresultimos.
3) Rückrechnung.

T i t r i e r t e  F W - S c h u l d E i g e n b e s i t z
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A 5  STRUKTUR DER FINANZSCHULD DES BUNDES (Fortsetzung)

Anteile der Schuldformen an der bereinigten Gesamtschuld1) (in %)

Euroschuld2)

Jahre Anleihen
Bundes-

obligationen

Bundes-
schatz-
scheine Summe

Versiche-
rungs-

darlehen
Banken-
darlehen

Sonstige 
Kredite

Noten-
bank-
schuld Summe

Summe 
Euroschuld

1980 26,9 20,1 11,9 58,9 3,6    8,4 0,3 1,0 13,3 72,2       
1981 25,1 18,3 10,9 54,2 3,5    9,3 0,3 0,7 13,8 68,0       
1982 24,0 16,9 12,2 53,2 3,2    11,0 0,3 0,7 15,1 68,3       
1983 23,4 16,8 11,3 51,5 4,0    13,6 0,2 0,6 18,3 69,8       
1984 22,1 15,4 10,5 48,0 5,0    20,9 0,2 0,6 26,7 74,7       
1985 21,8 14,7 9,6 46,0 5,8    25,0 0,1 0,4 31,4 77,4       
1986 20,3 15,3 8,7 44,3 6,5    28,7 0,1 0,2 35,5 79,8       
1987 19,8 16,7 8,8 45,3 6,7    30,0 0,0 0,1 36,9 82,1       
1988 20,3 17,0 9,5 46,8 6,9    28,6 0,0 0,1 35,6 82,5       
1989 23,0 15,0 11,4 49,4 7,3    27,5 0,0 0,0 34,9 84,3       

1990 24,8 13,4 13,4 51,6 7,2    25,5 0,0 0,1 32,7 84,3       
1991 28,5 11,4 13,1 52,9 7,6    23,6 0,0 0,0 31,2 84,2       
1992 32,0 9,9 10,9 52,7 8,1    21,8 0,0 0,1 29,9 82,6       
1993 35,7 7,7 10,9 54,3 7,5    18,9 0,0 0,0 26,5 80,8       
1994 38,5 6,1 9,9 54,5 7,9    16,2 0,1 0,0 24,2 78,7       
1995 40,8 5,0 8,1 53,9 9,3    15,2 0,0 - 24,5 78,3       
1996 43,3 4,1 7,8 55,2 10,4    13,2 0,0 - 23,6 78,8       
1997 47,2 2,3 8,5 58,0 9,7    11,7 0,0 - 21,4 79,3       
1998 50,1 1,4 5,3 56,9 8,9    9,3 0,0 - 18,1 75,0       
19983) 61,0 1,3 6,8 69,2 8,9    9,7 0,0 - 18,6 87,8       
1999 63,7 1,1 5,1 69,8 8,0    7,8 0,2 - 16,0 85,8       

2000 66,1 0,7 4,3 71,2 7,4    7,6 0,0 - 15,0 86,1       
2001 70,4 1,2 1,3 73,0 6,8    6,9 0,0 - 13,7 86,7       
2002 73,0 0,8 0,5 74,3 6,1    6,0 0,9 - 13,0 87,3       
2003 76,2 0,7 0,5 77,4 5,4    5,4 0,9 - 11,7 89,0       
2004 77,2 1,3 0,5 79,0 4,5    6,3 0,6 - 11,3 90,3       
2005 77,0 2,4 0,2 79,5 3,5    8,4 0,3 - 12,2 91,8       
2006 79,7 3,7 0,2 83,6 2,2    8,5 0,0 - 10,7 94,3       
2007 82,4 3,0 0,4 85,8 1,4    7,8 0,0 - 9,2 95,1       
2008 79,9 2,2 5,1 87,1 1,1    6,7 0,1 - 8,0 95,1       
2009 83,5 1,6 3,6 88,7 1,0    7,3 0,0 - 8,3 97,0       

2010 86,2 1,4 2,4 90,0 0,7    7,1 0,0 - 7,8 97,8       
2011 87,5 1,2 2,1 90,8 0,6    7,2 0,0 - 7,8 98,6       
2012 88,8 1,0 2,5 92,4 0,5    7,1 0,0 - 7,6 100,0       
2013 89,3 0,8 2,7 92,8 0,5    6,7 0,0 - 7,2 100,0       

1) Unter Berücksichtigung von Derivaten (Swaps) seit 1989, der im Eigenbesitz befindlichen Bundesschuldkategorien seit 1993
    sowie von Forderungen gegenüber Rechtsträgern seit 1998.
2) Auf Euro lautende Finanzschulden; Schillingschuld bis Ende 1998.
3) Rückrechnung.

N i c h t   t i t r i e r t e   E u r o s c h u l dT i t r i e r t e   E u r o s c h u l d
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A 5  STRUKTUR DER FINANZSCHULD DES BUNDES (Fortsetzung)

Anteile der Schuldformen an der bereinigten Gesamtschuld1) (in %)

Fremdwährungsschuld2)

Jahre Anleihen

Schuld-
verschrei-
bungen Summe

Kredite und 
Darlehen

Summe FW-
Schuld Gesamt

1980 5,4 9,3       14,7 13,2 27,8       100,0
1981 5,7 9,8       15,5 16,5 32,0       100,0
1982 5,4 9,9       15,3 16,4 31,7       100,0
1983 5,7 9,2       14,9 15,2 30,2       100,0
1984 6,0 7,1       13,2 12,2 25,3       100,0
1985 7,4 5,9       13,3 9,3 22,6       100,0
1986 9,9 3,5       13,4 6,8 20,2       100,0
1987 10,7 2,6       13,3 4,6 17,9       100,0
1988 13,2 2,0       15,2 2,3 17,5       100,0
1989 13,3 1,3       14,6 1,1 15,7       100,0

1990 13,7 1,1       14,8 0,9 15,7       100,0
1991 13,5 1,5       15,0 0,9 15,8       100,0
1992 14,8 1,2       16,0 1,3 17,4       100,0
1993 17,2 1,1       18,3 0,9 19,2       100,0
1994 18,1 0,8       18,9 2,3 21,3       100,0
1995 18,8 0,9       19,7 2,0 21,7       100,0
1996 18,7 0,9       19,6 1,6 21,2       100,0
1997 18,5 0,8       19,3 1,4 20,7       100,0
1998 21,7 2,0       23,7 1,3 25,0       100,0
19983) 10,7 0,6       11,4 0,9 12,2       100,0
1999 12,5 0,7       13,2 1,1 14,2       100,0

2000 12,2 0,7       12,9 0,9 13,9       100,0
2001 11,8 0,7       12,5 0,8 13,3       100,0
2002 11,3 0,6       11,9 0,8 12,7       100,0
2003 9,8 0,6       10,3 0,6 11,0       100,0
2004 8,8 0,5       9,3 0,4 9,7       100,0
2005 7,5 0,5       8,0 0,3 8,2       100,0
2006 5,3 0,3       5,6 0,2 5,7       100,0
2007 4,6 0,2       4,9 0,1 4,9       100,0
2008 4,5 0,3       4,8 0,1 4,9       100,0
2009 2,7 0,3       3,0     - 3,0       100,0

2010 2,0 0,2       2,2     - 2,2       100,0
2011 1,4 0,1       1,4     - 1,4       100,0
2012       - -     -     - - 100,0
2013       - -     -     - - 100,0

1) Unter Berücksichtigung von Derivaten (Swaps) seit 1989, der im Eigenbesitz befindlichen Bundesschuldkategorien seit 1993
    sowie von Forderungen gegenüber Rechtsträgern seit 1998.
2) Nicht auf Euro lautende Finanzschulden bewertet zum Devisenmittelkurs des jeweiligen Jahresultimos.
3) Rückrechnung.

T i t r i e r t e  F W - S c h u l d
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A 5  STRUKTUR DER FINANZSCHULD DES BUNDES (Fortsetzung)

Restlaufzeit der bereinigten Finanzschuld nach Schuldformen1) (in Jahren)

Euroschuld2)

Jahre Anleihen
Bundes-

obligationen

Bundes-
schatz-
scheine Summe

Versiche-
rungs-

darlehen
Banken-
darlehen

Sonstige 
Kredite

Noten-
bank-
schuld Summe

Summe 
Euroschuld

1995 5,2 2,9      4,7 4,9 8,0    7,2 6,9 - 7,5 5,7
1996 4,9 2,7      6,0 4,9 7,8    6,9 6,4 - 7,3 5,6
1997 5,0 3,1      4,9 4,9 7,1    6,1 5,9 - 6,6 5,4
1998 5,1 4,9      4,1 5,0 6,4    6,6 0,4 - 6,5 5,4
19983) 5,7 6,9      4,1 5,6 6,4    7,3 0,4 - 6,9 5,9
1999 6,1 5,0      5,0 6,0 5,8    7,2 0,2 - 6,4 6,1

2000 6,1 4,6      3,1 6,0 5,1    6,5 4,5 - 5,8 5,9
2001 5,8 5,4      2,1 5,8 4,4    5,8 4,1 - 5,1 5,7
2002 5,7 6,9      12,4    5,8    3,7    5,8    0,8    - 4,5    5,6      
2003 6,5    8,8      7,0    6,5    3,2    5,4    1,2    - 4,1    6,2      
2004 6,8    7,5      5,8    6,8    2,6    7,9    1,1    - 5,5    6,7      
2005 7,3    10,0      12,5    7,4    2,3    15,5    0,8    - 11,4    7,9      
2006 7,6    6,1      25,5    7,6    2,5    17,9    0,6    - 14,7    8,4      
2007 8,6    6,6      24,5    8,6    2,6    19,5    2,3    - 16,9    9,4      
2008 7,9    7,1      6,3    7,8    4,5    20,2    0,1    - 17,7    8,6      
2009 7,8    8,4      4,3    7,7    7,8    19,7    0,2    - 18,2    8,6      

2010 7,6    7,6      4,4    7,5    9,6    19,5    0,4    - 18,6    8,4      
2011 7,4    7,5      4,5    7,3    10,9    19,7    0,1    - 19,0    8,2      
2012 7,9    7,4      3,0    7,7    10,6    18,5    10,0    - 17,9    8,5      
2013 8,1    7,9      2,8    7,9    9,8    18,5    9,2    - 18,0    8,6      

Durchschnittl. Nominalverzinsung der bereinigten Finanzschuld nach Schuldformen1) (in %)

Euroschuld2)

Jahre Anleihen
Bundes-

obligationen

Bundes-
schatz-
scheine Summe

Versiche-
rungs-

darlehen
Banken-
darlehen

Sonstige 
Kredite

Noten-
bank-
schuld Summe

Summe 
Euroschuld

1995 7,1 6,9      4,7 6,7 7,6 7,1 0,0 - 7,3 6,9
1996 6,8 6,9      3,7 6,4 7,2 6,7 0,1 - 6,9 6,5
1997 6,5 6,9      3,9 6,2 6,9 6,3 0,1 - 6,6 6,3
1998 6,2 6,8      3,7 6,0 6,8 6,0 2,8 - 6,4 6,1
19983) 6,1 4,8      3,7 5,8 6,8 6,0 2,8 - 6,4 5,9
1999 5,6 6,8      3,6 5,5 6,7 6,1 2,6 - 6,4 5,6

2000 5,5 7,0      4,8 5,5 6,7 6,3 0,1 - 6,5 5,7
2001 5,3 6,2      3,7 5,3 6,6 6,2 0,1 - 6,4 5,5
2002 5,2    6,2      2,5    5,2    6,6    5,9    2,9    - 6,1    5,3      
2003 4,9    6,4      2,2    4,9    6,6    5,8    2,2    - 5,9    5,1      
2004 4,9    4,8      2,5    4,8    6,7    5,5    2,2    - 5,8    5,0      
2005 4,7    4,1      2,2    4,7    6,7    4,7    2,5    - 5,2    4,8      
2006 4,6    3,2      3,2    4,5    6,7    4,5    3,4    - 4,9    4,5      
2007 4,4    3,7      4,2    4,4    6,6    4,4    2,4    - 4,7    4,4      
2008 4,4    3,7      2,8    4,3    6,3    4,2    1,8    - 4,5    4,3      
2009 4,3    3,9      1,0    4,2    5,5    4,1    0,9    - 4,3    4,2      

2010 4,2    3,9      0,8    4,1    5,0    4,1    0,7    - 4,1    4,1      
2011 4,1    3,7      1,3    4,1    4,5    4,0    0,5    - 4,1    4,1      
2012 4,0    3,7      0,1    3,9    4,4    3,8    2,6    - 3,9    3,9      
2013 3,8    3,7      0,1    3,7    4,4    3,9    2,5    - 3,9    3,7      

1) Unter Berücksichtigung von Derivaten (Swaps) seit 1989, der im Eigenbesitz befindlichen Bundesschuldkategorien seit 1993
    sowie von Forderungen gegenüber Rechtsträgern seit 1998.
2) Auf Euro lautende Finanzschulden; Schillingschuld bis Ende 1998.
3) Rückrechnung.

T i t r i e r t e   E u r o s c h u l d N i c h t   t i t r i e r t e   E u r o s c h u l d

T i t r i e r t e   E u r o s c h u l d N i c h t   t i t r i e r t e   E u r o s c h u l d
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A 5  STRUKTUR DER FINANZSCHULD DES BUNDES (Fortsetzung)

Restlaufzeit der bereinigten Finanzschuld nach Schuldformen1) (in Jahren)

Jahre Anleihen

Schuld-
verschrei-
bungen Summe

Kredite und 
Darlehen

Summe FW-
Schuld Gesamt

1995 7,6 6,4 7,6 12,8 8,1       6,2
1996 7,3 8,0 7,3 14,5 7,9       6,1
1997 7,2 8,2 7,3 13,8 7,7       5,9
1998 6,6 8,8 6,8 13,0 7,1       5,8
19983) 4,7 8,9 4,9 7,5 5,1       5,8
1999 4,4 8,4 4,6 6,7 4,8       5,9

2000 4,4 8,1 4,6 5,9 4,7       5,8
2001 4,5 7,5 4,7 4,9 4,7       5,5
2002 4,5    6,4    4,6    3,9    4,5       5,5      
2003 4,2    5,4    4,3    2,7    4,2       5,9      
2004 4,1    4,3    4,1    2,7    4,0       6,4      
2005 3,6    3,3    3,5    2,7    3,5       7,6      
2006 3,6    4,2    3,6    2,3    3,5       8,1      
2007 2,8    3,2    2,9    3,6    2,9       9,1      
2008 2,2    2,2    2,2    0,1    2,1       8,3      
2009 2,6    1,2    2,5      - 2,5       8,4      

2010 2,7    0,7    2,5      - 2,5       8,3      
2011 1,6    0,7    1,5      - 1,5       8,1      
2012            -            -            -   -              - 8,5      
2013            -            -            -   -              - 8,6      

Durchschnittl. Nominalverzinsung der bereinigten Finanzschuld nach Schuldformen1) (in %)

Jahre Anleihen

Schuld-
verschrei-
bungen Summe

Kredite und 
Darlehen

Summe FW-
Schuld Gesamt

1995 5,1 3,9 5,1 4,3 5,0       6,5
1996 5,2 3,8 5,1 4,6 5,1       6,2
1997 5,2 3,6 5,1 4,5 5,1       6,0
1998 4,9 3,0 4,7 4,4 4,7       5,7
19983) 4,4 3,0 4,4 3,5 4,3       5,7
1999 4,3 3,1 4,2 3,3 4,2       5,4

2000 4,0 3,0 3,9 3,3 3,9       5,4
2001 3,6 2,6 3,5 3,2 3,5       5,2
2002 3,3 1,9    3,2    3,2    3,2       5,0      
2003 2,9    1,6    2,8    2,8    2,8       4,8      
2004 2,8    2,6    2,8    4,4    2,8       4,8      
2005 2,6    2,8    2,6    4,2    2,6       4,6      
2006 2,5    2,5    2,5    4,3    2,6       4,4      
2007 2,5    2,5    2,5    3,8    2,5       4,3      
2008 2,6    2,6    2,6    3,8    2,7       4,2      
2009 2,6    2,6    2,6      - 2,6       4,1      

2010 3,1    3,3    3,1      - 3,1       4,1      
2011 3,2    3,2    3,2      - 3,2       4,1      
2012            -            -            -   -              - 3,9      
2013            -            -            -   -              - 3,7      

1) Unter Berücksichtigung von Derivaten (Swaps) seit 1989, der im Eigenbesitz befindlichen Bundesschuldkategorien seit 1993
    sowie von Forderungen gegenüber Rechtsträgern seit 1998.
2) Nicht auf Euro lautende Finanzschulden bewertet zum Devisenmittelkurs des jeweiligen Jahresultimos.
3) Rückrechnung.

Fremdwährungsschuld2)

Fremdwährungsschuld2)

T i t r i e r t e  F W - S c h u l d

T i t r i e r t e  F W - S c h u l d
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A 6  FREMDWÄHRUNGSSCHULD DES BUNDES

Stand und Anteile der bereinigten Fremdwährungsschuld nach Währungen1) (in Mio EUR)

Jahre
in Mio 
EUR

%-
Anteil

in Mio 
EUR

%-
Anteil

in Mio 
EUR

%-
Anteil

in Mio 
EUR

%-
Anteil

in Mio 
EUR

%-
Anteil

in Mio 
EUR

%-
Anteil

in Mio 
EUR

%-
Anteil

in Mio 
EUR

%-
Anteil

1980 267 5,1 2.136 40,5 2.435 46,1 327 6,2 89 1,7    - - - - 24 0,5
1981 301 4,4 2.048 29,8 3.872 56,3 315 4,6 314 4,6    - - - - 23 0,3
1982 189 2,4 2.579 32,8 4.477 56,9 304 3,9 325 4,1    - - - - - -
1983 208 2,3 2.831 31,0 5.069 55,5 520 5,7 499 5,5    - - - - - -
1984 144 1,7 2.800 32,4 4.465 51,6 707 8,2 529 6,1    - - - - - -
1985 104 1,2 3.218 37,3 3.815 44,2 760 8,8 730 8,5    - - - - - -
1986 76 0,8 3.546 39,2 3.420 37,8 874 9,7 1.139 12,6    - - - - - -
1987 56 0,6 3.174 35,0 3.749 41,4 600 6,6 1.486 16,4    - - - - - -
1988 38 0,4 3.479 36,6 3.282 34,5 491 5,2 2.215 23,3    - - - - - -
1989 34 0,4 3.690 40,3 2.851 31,2 478 5,2 2.093 22,9    - - - - - -

1990 8 0,1 3.440 35,0 3.503 35,6 479 4,9 2.407 24,5    - - - - - -
1991 84 0,8 3.039 28,2 4.237 39,3 479 4,4 2.950 27,3    - - - - - -
1992 6 0,0 3.653 29,2 5.048 40,3 341 2,7 3.461 27,7    - - - - - -
1993 6 0,0 3.879 25,1 5.484 35,5 798 5,2 5.302 34,3    - - - - - -
1994 4 0,0 5.066 26,7 6.749 35,6 903 4,8 6.242 32,9    - - - - - -
1995 2 0,0 5.921 27,5 7.947 36,9 822 3,8 6.866 31,8    - - - - - -
1996 2 0,0 6.378 29,6 7.352 34,1 1.503 7,0 6.311 29,3    - - - - - -
1997 0 0,0 6.163 27,8 6.741 30,4 1.952 8,8 6.538 29,5 765 3,5 - - - -
1998         -    - 8.496 29,7 7.210 25,2 2.520 8,8 6.483 22,7 1.219 4,3 2.658 9,3 - -
19982)         -    -     -  - 7.210 52,8    -    - 6.453 47,2    - - - - - -
1999         -    -     -  - 7.479 44,6    -    - 9.299 55,4    - - - - - -

2000         -    -     -  - 7.836 46,9    -    - 8.886 53,1    - - - - - -
2001         -    -     -  - 8.049 49,7    -    - 8.144 50,3    - - - - - -
2002         -    -     -  - 8.602 54,8    -    - 7.103 45,2    - - - - - -
2003         -    -     -  - 8.341 60,0    -    - 5.558 40,0    - - - - - -
2004         -    -     -  - 7.800 59,5    -    - 5.312 40,5    - - - - - -
2005         -    -     -  - 7.196 61,8    -    - 4.439 38,2    - - - - - -
2006         -    -     -  - 4.737 56,9    -    - 3.581 43,1    - - - - - -
2007         -    -     -  - 4.225 57,9    -    - 3.069 42,1    - - - - - -
2008         -    -     -  - 4.546 57,8    -    - 3.323 42,2    - - - - - -
2009         -    -     -  - 2.933 57,6    -    - 2.159 42,4    - - - - - -
2009         -    -     -  - 2.933 57,6    -    - 2.159 42,4    - - - - - -

2010         -    -     -  - 2.476 64,2    -    - 1.380 35,8    - - - - - -
2011         -    -     -  - 2.155 82,1    -    - 470 17,9    - - - - - -
2012         -    -     -  - - -    -    - - -    - - - - - -
2013         -    -     -  - - -    -    - - -    - - - - - -

1) Nicht auf Euro lautende Finanzschulden; unter Berücksichtigung der im Eigenbesitz befindlichen Bundesschuldkategorien sowie 
    von Derivaten (Swaps) seit 1982.
2) Rückrechnung.
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A 6  FREMDWÄHRUNGSSCHULD DES BUNDES (Fortsetzung)

Stand und Entwicklung der Fremdwährungsschuld im engeren Sinn (vor Swaps)
nach Währungen1) (in Mio Fremdwährung)

Stand Stand
2 0 0 4 Jahresbeginn2) Zugang3) Abgang3) Jahresende

in Mio FW in Mio FW in Mio FW in Mio FW in % in Mio FW

USD 10.033,2         4.273,1 1.163,5 3.109,6 31,0   13.142,8         
CHF 4.800,0         400,0 0,0 400,0 8,3   5.200,0         
JPY 381.300,0         0,0 97.000,0 -97.000,0 -25,4   284.300,0         
GBP 450,0         100,6 450,0 -349,4 -77,6   100,6         
CAD 0,0         400,0 0,0 400,0 . 400,0         
AUD 0,0         500,0 0,0 500,0 . 500,0         
ZAR 300,0         400,0 0,0 400,0 133,3   700,0         
NOK 400,0         0,0 0,0 0,0 0,0   400,0         
HUF 13.000,0         21.000,0 0,0 21.000,0 161,5   34.000,0         
SKK 0,0         500,0 0,0 500,0 . 500,0         
BRL 0,0         1.213,8 0,0 1.213,8 . 1.213,8         

Stand Stand
2 0 0 5 Jahresbeginn2) Zugang3) Abgang3) Jahresende

in Mio FW in Mio FW in Mio FW in Mio FW in % in Mio FW

USD 13.142,8         1.915,4 1.263,5 651,9 5,0   13.794,7         
CHF 5.200,0         0,0 600,0 -600,0 -11,5   4.600,0         
JPY 284.300,0         0,0 80.000,0 -80.000,0 -28,1   204.300,0         
GBP 100,6         0,0 0,0 0,0 0,0   100,6         
CAD 400,0         548,4 298,4 250,0 62,5   650,0         
AUD 500,0         100,0 0,0 100,0 20,0   600,0         
ZAR 700,0         0,0 0,0 0,0 0,0   700,0         
NOK 400,0         0,0 0,0 0,0 0,0   400,0         
HUF 34.000,0         4.000,0 0,0 4.000,0 11,8   38.000,0         
SKK 500,0         0,0 0,0 0,0 0,0   500,0         
BRL 1.213,8         1.012,5 416,9 595,6 49,1   1.809,4         
TRY 0,0         300,0 0,0 300,0 . 300,0         
ISK 0,0         20.000,0 0,0 20.000,0 . 20.000,0         
NZD 0,0         250,0 0,0 250,0 . 250,0         
MXN 0,0         500,0 0,0 500,0 . 500,0         

Stand Stand
2 0 0 6 Jahresbeginn2) Zugang3) Abgang3) Jahresende

in Mio FW in Mio FW in Mio FW in Mio FW in % in Mio FW

USD 13.794,7         3.577,0 2.890,2 686,8 5,0   14.481,5         
CHF 4.600,0         0,0 2.550,0 -2.550,0 -55,4   2.050,0         
JPY 204.300,0         0,0 10.000,0 -10.000,0 -4,9   194.300,0         
GBP 100,6         0,0 0,0 0,0 0,0   100,6         
CAD 650,0         0,0 0,0 0,0 0,0   650,0         
AUD 600,0         0,0 0,0 0,0 0,0   600,0         
ZAR 700,0         0,0 300,0 -300,0 -42,9   400,0         
NOK 400,0         0,0 0,0 0,0 0,0   400,0         
HUF 38.000,0         0,0 0,0 0,0 0,0   38.000,0         
SKK 500,0         0,0 0,0 0,0 0,0   500,0         
BRL 1.809,4         1.574,8 150,5 1.424,3 78,7   3.233,7         
TRY 300,0         525,0 150,0 375,0 125,0   675,0         
ISK 20.000,0         3.000,0 20.000,0 -17.000,0 -85,0   3.000,0         
NZD 250,0         70,0 0,0 70,0 28,0   320,0         
MXN 500,0         0,0 0,0 0,0 0,0   500,0         
RON 0,0         100,0 0,0 100,0 . 100,0         

1)  Inklusive im Eigenbesitz befindlicher Bundesschuldkategorien.
2)  Nicht auf Euro lautende Finanzschulden unter Berücksichtigung der Forderungen gegenüber Rechtsträgern.
3)  Inklusive Forderungszu- bzw. -abnahme gegenüber Rechtsträgern und Konversionen.

   Nettoveränderung

   Nettoveränderung

   Nettoveränderung
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A 6  FREMDWÄHRUNGSSCHULD DES BUNDES (Fortsetzung)

Fremdwährungsschuld im engeren Sinn (vor Swaps) nach Währungen1) (in Mio FW)

Stand Stand
2 0 0 7 Jahresbeginn2) Zugang3) Abgang3) Jahresende

in Mio FW in Mio FW in Mio FW in Mio FW in % in Mio FW

USD 14.481,5         1.983,2 3.346,0 -1.362,8 -9,4   13.118,7         
CHF 2.050,0         0,0 200,0 -200,0 -9,8   1.850,0         
JPY 194.300,0         0,0 55.000,0 -55.000,0 -28,3   139.300,0         
GBP 100,6         0,0 0,0 0,0 0,0   100,6         
CAD 650,0         0,0 0,0 0,0 0,0   650,0         
AUD 600,0         0,0 0,0 0,0 0,0   600,0         
ZAR 400,0         0,0 0,0 0,0 0,0   400,0         
NOK 400,0         0,0 400,0 -400,0 -100,0   0,0         
HUF 38.000,0         0,0 38.000,0 -38.000,0 -100,0   0,0         
SKK 500,0         0,0 0,0 0,0 0,0   500,0         
BRL 3.233,7         450,3 1.573,2 -1.122,9 -34,7   2.110,8         
TRY 675,0         1.219,5 325,0 894,5 132,5   1.569,5         
ISK 3.000,0         26.500,0 0,0 26.500,0 883,3   29.500,0         
NZD 320,0         0,0 0,0 0,0 0,0   320,0         
MXN 500,0         0,0 0,0 0,0 0,0   500,0         
RON 100,0         0,0 0,0 0,0 0,0   100,0         

Stand Stand
2 0 0 8 Jahresbeginn2) Zugang3) Abgang3) Jahresende

in Mio FW in Mio FW in Mio FW in Mio FW in % in Mio FW

USD 13.118,7         7.334,6 1.783,2 5.551,4 42,3   18.670,1         
CHF 1.850,0         315,0 0,0 315,0 17,0   2.165,0         
JPY 139.300,0         0,0 0,0 0,0 0,0   139.300,0         
GBP 100,6         152,0 0,0 152,0 151,1   252,6         
CAD 650,0         0,0 0,0 0,0 0,0   650,0         
AUD 600,0         0,0 0,0 0,0 0,0   600,0         
ZAR 400,0         0,0 0,0 0,0 0,0   400,0         
SKK 500,0         0,0 0,0 0,0 0,0   500,0         
BRL 2.110,8         0,0 1.722,2 -1.722,2 -81,6   388,6         
TRY 1.569,5         1.514,3 542,8 971,5 61,9   2.541,1         
ISK 29.500,0         0,0 29.500,0 -29.500,0 -100,0   0,0         
NZD 320,0         0,0 320,0 -320,0 -100,0   0,0         
MXN 500,0         0,0 500,0 -500,0 -100,0   0,0         
RON 100,0         0,0 100,0 -100,0 -100,0   0,0         

Stand Stand
2 0 0 9 Jahresbeginn2) Zugang3) Abgang3) Jahresende

in Mio FW in Mio FW in Mio FW in Mio FW in % in Mio FW

USD 18.670,1         4.456,7 7.440,7 -2.984,0 -16,0   15.686,1         
CHF 2.165,0         613,0 1.165,0 -552,0 -25,5   1.613,0         
JPY 139.300,0         0,0 80.000,0 -80.000,0 -57,4   59.300,0         
GBP 252,6         1.550,0 152,0 1.398,0 553,4   1.650,6         
CAD 650,0         0,0 0,0 0,0 0,0   650,0         
AUD 600,0         0,0 0,0 0,0 0,0   600,0         
ZAR 400,0         0,0 400,0 -400,0 -100,0   0,0         
SKK 500,0         0,0 500,0 -500,0 -100,0   0,0         
BRL 388,6         0,0 0,0 0,0 0,0   388,6         
TRY 2.541,1         0,0 2.312,8 -2.312,8 -91,0   228,3         

1)  Inklusive im Eigenbesitz befindlicher Bundesschuldkategorien.
2)  Nicht auf Euro lautende Finanzschulden unter Berücksichtigung der Forderungen gegenüber Rechtsträgern.
3)  Inklusive Forderungszu- bzw. -abnahme gegenüber Rechtsträgern und Konversionen.

   Nettoveränderung

   Nettoveränderung

   Nettoveränderung
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A 6  FREMDWÄHRUNGSSCHULD DES BUNDES (Fortsetzung)

Fremdwährungsschuld im engeren Sinn (vor Swaps) nach Währungen1) (in Mio FW)

Stand Stand
2 0 1 0 Jahresbeginn2) Zugang3) Abgang3) Jahresende

in Mio FW in Mio FW in Mio FW in Mio FW in % in Mio FW

USD 15.686,1         2.733,5 5.056,7 -2.323,2 -14,8   13.362,9         
CHF 1.613,0         219,0 13,0 206,0 12,8   1.819,0         
JPY 59.300,0         0,0 16.000,0 -16.000,0 -27,0   43.300,0         
GBP 1.650,6         0,0 1.550,0 -1.550,0 -93,9   100,6         
CAD 650,0         0,0 0,0 0,0 0,0   650,0         
AUD 600,0         16,0 0,0 16,0 2,7   616,0         
BRL 388,6         0,0 0,0 0,0 0,0   388,6         
TRY 228,3         0,0 178,3 -178,3 -78,1   50,0         

Stand Stand
2 0 1 1 Jahresbeginn2) Zugang3) Abgang3) Jahresende

in Mio FW in Mio FW in Mio FW in Mio FW in % in Mio FW

USD 13.362,9         3.325,0 4.912,9 -1.587,9 -11,9   11.775,0         
CHF 1.819,0         0,0 219,0 -219,0 -12,0   1.600,0         
JPY 43.300,0         0,0 21.300,0 -21.300,0 -49,2   22.000,0         
GBP 100,6         430,0 0,0 430,0 427,4   530,6         
CAD 650,0         0,0 100,0 -100,0 -15,4   550,0         
AUD 616,0         0,0 16,0 -16,0 -2,6   600,0         
BRL 388,6         0,0 388,6 -388,6 -100,0   0,0         
TRY 50,0         0,0 0,0 0,0 0,0   50,0         
NOK 0,0         2.000,0 0,0 2.000,0 . 2.000,0         

Stand Stand
2 0 1 2 Jahresbeginn2) Zugang3) Abgang3) Jahresende

in Mio FW in Mio FW in Mio FW in Mio FW in % in Mio FW

USD 11.775,0         4.685,0 5.925,0 -1.240,0 -10,5   10.535,0         
CHF 1.600,0         0,0 1.000,0 -1.000,0 -62,5   600,0         
JPY 22.000,0         0,0 10.000,0 -10.000,0 -45,5   12.000,0         
GBP 530,6         120,0 530,6 -410,6 -77,4   120,0         
CAD 550,0         0,0 0,0 0,0 0,0   550,0         
AUD 600,0         11,0 0,0 11,0 1,8   611,0         
TRY 50,0         0,0 50,0 -50,0 -100,0   0,0         
NOK 2.000,0         500,0 0,0 500,0 25,0   2.500,0         

Stand Stand

2 0 1 3 Jahresbeginn2) Zugang3) Abgang3) Jahresende
in Mio FW in Mio FW in Mio FW in Mio FW in % in Mio FW

USD 10.535,0         4.550,0 8.235,0 -3.685,0 -35,0   6.850,0         
CHF 600,0         0,0 0,0 0,0 0,0   600,0         
JPY 12.000,0         0,0 0,0 0,0 0,0   12.000,0         
GBP 120,0         0,0 120,0 -120,0 -100,0   0,0         
CAD 550,0         0,0 0,0 0,0 0,0   550,0         
AUD 611,0         100,0 11,0 89,0 14,6   700,0         
NOK 2.500,0         0,0 0,0 0,0 0,0   2.500,0         

1)  Inklusive im Eigenbesitz befindlicher Bundesschuldkategorien.
2)  Nicht auf Euro lautende Finanzschulden unter Berücksichtigung der Forderungen gegenüber Rechtsträgern.
3)  Inklusive Konversionen.

   Nettoveränderung

   Nettoveränderung

   Nettoveränderung

   Nettoveränderung
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A 7  LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN1) VON UNTERNEHMEN
        ÖFFENTLICHER GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132)

ASFINAG 9,2     8,4     8,8     10,0     8,7     8,3     9,0     
BIG 3,3     3,1     2,7     3,0     3,3     3,6     3,0     
MUQUA 0,1     0,1     0,1     0,1     0,0     0,0     0,0     
ÖBB 9,3     11,1     12,5     14,4     16,9     17,3     18,3     
      davon ÖBB-Infrastruktur 8,0     9,2     10,8     12,7     14,4     14,7     15,9     
ÖIAG 0,1     0,0     0,0     0,0     0,2     0,1     0,1     
SCHIG 0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,0     0,0     
Summe 22,1     22,8     24,1     27,5     29,2     29,3     30,4     
     davon im Staatssektor gemäß ESVG 95 enthalten 4) 3,6     4,3     5,0     6,0     7,0     7,5     8,5     

Krankenanstaltenbetriebsgesell. der Länder5)

GESPAG 0,1     0,2     0,2     0,3     0,3     0,3     0,3     
KABEG 0,8     1,0     1,2     1,3     1,3     1,3     1,3     
KAGes 0,0     0,0     0,7     1,2     1,2     1,2     1,2     
KRAGES 0,0     0,0     0,0     0,0     0,1     0,1     0,1     
TILAK 0,1     0,1     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     
Summe 1,0     1,3     2,2     2,9     2,9     2,9     2,9     
     davon im Staatssektor gemäß ESVG 95 enthalten 1,0     1,3     2,2     2,9     2,9     2,9     2,9     

Gemeindeverbände7) 2,1     2,1     - - - - -
Infrastrukturbetriebe der Gemeinden ohne Wien 7,8     7,9     7,9     7,9     7,8     7,6     7,6     
Infrastrukturbetriebe der Gemeinde Wien 0,2     0,1     0,1     0,1     0,1     0,0     0,0     
Wiener Wohnen 2,1     2,3     2,3     2,4     2,6     2,7     2,9     
Wien Kanal - - 0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     
Wiener Krankenanstaltenverbund - - - 0,3     0,3     0,3     0,4     
Summe7) 12,2     12,5     10,3     10,8     10,8     10,7     10,9     
     davon im Staatssektor gemäß ESVG 95 enthalten - - - 0,3     0,3     0,3     0,4     

35,4     36,6     36,6     41,2     42,9     42,9     44,2     
     davon im Staatssektor gemäß ESVG 95 enthalten 4,7 5,6 7,2 9,2     10,3     10,8     11,8     

Abkürzungen: 
ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft
BIG Bundesimmobiliengesellschaft mbH
GESPAG Oberösterreichische Gesundheits- und Spitals-AG
KABEG Kärntner Krankenanstaltenbetriebsgesellschaft 
KAGes Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.
KRAGES Burgenländische Krankenanstaltengesellschaft mbH
MUQUA MuseumsQuartier Errichtungs- und BetriebsgmbH
ÖBB Österreichische Bundesbahnen 
ÖIAG Österreichische Industrieholding Aktiengesellschaft
SCHIG Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft m.b.H.
TILAK Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH

1) Kapitalmarktfinanzierungen mit einer originären Laufzeit von über einem Jahr (Anleihen, Kredit-/Darlehensverbindlichkeiten
    einschließlich Forderungszessionen an Finanzinstitutionen). 
2) Vorläufige Daten.
3) Selbstständige Einheiten, die gemäß ESVG 1995 dem Unternehmenssektor zugerechnet werden.
4) V. a. dem Bund zugerechnete Schulden der ÖBB-Infrastruktur, aber auch Kapitalmarktfinanzierungen im Namen des Bundes 
   (insbesondere Bundesanleihen) für Dritte, die in Form von Darlehen an die Unternehmen weitergegeben werden und deren
   Schuldendienst von den Unternehmen zu bedienen ist. Solche Drittfinanzierungen durch den Bund sind gemäß BHG seit
   1998 möglich (§ 65c BHG i. d. j. F.).
5) Betriebsgesellschaften mit Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.
6) Unternehmen und Betriebe der Gemeinden mit marktbestimmter Tätigkeit. Dazu zählen Infrastrukturbetriebe bzw. Gebühren-
    haushalte (Wasser-, Abwasserversorgung und Wohnungswirtschaft) sowie Gemeindeverbände (v. a. Wasserversorgung, Umwelt,
    Gesundheit).
7) Zeitreihenbruch: Daten zu den Gemeindeverbänden sind seit 2009 nicht mehr verfügbar.
Quelle: Bilanzdaten der Unternehmen und Statistik Austria.

in Mrd EUR

Marktbestimmte Betriebe der Gemeinden6)

I n s g e s a m t 7)

Unternehmen des Bundes3)
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A 8   FINANZSCHULD DER LÄNDER1) 

Stand der Finanzschuld der Länder (in Mio EUR)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Burgenland 208,4 207,9 207,8 206,8 206,8 206,8 206,8 231,5 251,5 265,5 
Kärnten 521,4 586,6 680,1 724,2 867,7 990,0 1.159,0 1.341,4 1.506,1 1.542,5 
Niederösterreich 1.030,8 1.380,4 1.680,2 2.042,8 2.271,4 2.557,2 3.271,0 4.135,8 3.647,2 3.503,8 
Oberösterreich - - - - - - 92,0 165,4 222,0 321,0 
Salzburg 339,1 346,1 378,0 401,3 406,8 521,2 550,3 777,9 2.129,3 2.456,5 
Steiermark 367,3 367,3 442,3 442,3 442,3 442,3 988,4 1.343,5 1.595,9 1.560,7 
Tirol 16,0 57,3 106,3 132,2 176,2 168,0 174,5 234,0 266,1 221,0 
Vorarlberg 77,4 73,9 73,9 83,9 78,2 72,7 72,7 95,8 113,1 112,1 
Wien2) 1.566,6 1.565,5 1.546,3 1.473,5 1.394,6 1.460,1 1.874,1 3.070,5 4.027,4 4.349,7 
Summe Bundesländer 4.127,0 4.585,0 5.114,9 5.507,0 5.844,0 6.418,4 8.388,8 11.395,7 13.758,5 14.332,8 

Stand der Finanzschuld der Länder (%-Anteile)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Burgenland 5,0   4,5   4,1   3,8   3,5   3,2   2,5   2,0   1,8   1,9   
Kärnten 12,6   12,8   13,3   13,2   14,8   15,4   13,8   11,8   10,9   10,8   
Niederösterreich 25,0   30,1   32,8   37,1   38,9   39,8   39,0   36,3   26,5   24,4   
Oberösterreich . . . . . . 1,1   1,5   1,6   2,2   
Salzburg 8,2   7,5   7,4   7,3   7,0   8,1   6,6   6,8   15,5   17,1   
Steiermark 8,9   8,0   8,6   8,0   7,6   6,9   11,8   11,8   11,6   10,9   
Tirol 0,4   1,2   2,1   2,4   3,0   2,6   2,1   2,1   1,9   1,5   
Vorarlberg 1,9   1,6   1,4   1,5   1,3   1,1   0,9   0,8   0,8   0,8   
Wien2) 38,0   34,1   30,2   26,8   23,9   22,7   22,3   26,9   29,3   30,3   
Summe Bundesländer 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   

Veränderung der Finanzschuld der Länder zum Vorjahr (in %)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Burgenland -0,4 -0,2 -0,1 -0,5 0,0 0,0 0,0 11,9 8,6 5,6 
Kärnten 28,6 12,5 15,9 6,5 19,8 14,1 17,1 15,7 12,3 2,4 
Niederösterreich 8,5 33,9 21,7 21,6 11,2 12,6 27,9 26,4 -11,8 -3,9 
Oberösterreich . . . . . . . 79,8 34,2 44,6 
Salzburg -2,3 2,1 9,2 6,2 1,4 28,1 5,6 41,3 173,7 15,4 
Steiermark -43,7 0,0 20,4 0,0 0,0 0,0 123,5 35,9 18,8 -2,2 
Tirol -81,9 258,8 85,5 24,4 33,3 -4,7 3,9 34,1 13,7 -16,9 
Vorarlberg -5,2 -4,5 0,0 13,5 -6,8 -7,0 0,0 31,7 18,1 -0,9 
Wien2) -25,6 -0,1 -1,2 -4,7 -5,4 4,7 28,4 63,8 31,2 8,0 
Summe Bundesländer -14,7 11,1 11,6 7,7 6,1 9,8 30,7 35,8 20,7 4,2 

Pro-Kopf-Verschuldung der Finanzschuld der Länder (in EUR)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Burgenland 753 748 744 738 736 731 729 813 880 926 
Kärnten 934 1.050 1.216 1.295 1.550 1.770 2.077 2.410 2.709 2.777 
Niederösterreich 662 880 1.063 1.286 1.424 1.595 2.037 2.570 2.259 2.165 
Oberösterreich . . . . . . 65 117 157 226 
Salzburg 653 663 720 763 773 990 1.045 1.474 4.020 4.618 
Steiermark 308 307 368 368 367 367 820 1.113 1.320 1.289 
Tirol 23 83 153 190 252 239 248 331 374 309 
Vorarlberg 217 205 204 230 214 198 197 259 305 301 
Wien2) 973 959 936 887 834 869 1.109 1.803 2.345 2.498 
Summe Bundesländer 507 559 620 665 703 770 1.004 1.361 1.636 1.696 

1) Einschließlich für Dritte aufgenommene Schulden (z. B. Landeskrankenanstalten). Ohne Sollstellungen, ohne innere Anleihen. 
     Die Verschuldung der Länder in Form von inneren Anleihen betrug Ende 2010: 1.415,7 Mio EUR, Ende 2011: 1.342,0 Mio EUR
     und Ende 2012: 1.384,0 Mio EUR.
2) Wien als Land und Gemeinde.
Quelle: Statistik Austria - Gebarungen und Sektor Staat; laufende Jahrgänge.
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A 9   FINANZSCHULD DER GEMEINDEN

Stand der Finanzschuld der Gemeinden (in Mio EUR)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Burgenland 383,2 383,1 376,6 373,3 371,0 368,5 370,8 365,4 350,2 331,6 
Kärnten 636,2 639,0 646,5 646,3 678,6 686,9 712,3 716,0 678,0 675,1 
Niederösterreich 3.257,9 3.444,0 3.497,6 3.624,2 3.651,9 3.642,9 3.706,2 3.785,6 3.749,5 3.678,7 
Oberösterreich 2.062,4 2.159,3 2.213,7 2.245,0 2.306,2 2.393,1 2.561,2 2.730,6 2.806,6 2.740,4 
Salzburg 746,6 685,0 694,4 666,9 673,1 664,3 663,3 644,6 633,3 615,6 
Steiermark 1.906,2 1.960,7 1.985,5 1.989,3 1.955,7 2.025,2 2.007,9 1.959,5 1.959,5 1.878,6 
Tirol 752,3 767,5 779,4 793,8 788,2 806,2 815,0 806,4 783,7 772,3 
Vorarlberg 601,9 616,1 642,1 642,0 627,7 639,6 653,9 676,2 680,3 666,2 
Summe ohne Wien 10.346,7 10.654,6 10.835,8 10.980,8 11.052,4 11.226,7 11.490,6 11.684,3 11.641,1 11.358,6 
Wien1) 1.566,6 1.565,5 1.546,3 1.473,5 1.394,6 1.460,1 1.874,1 3.070,5 4.027,4 4.349,7 
Summe mit Wien 11.913,3 12.220,1 12.382,0 12.454,3 12.447,0 12.686,8 13.364,7 14.754,8 15.668,5 15.708,4 

Stand der Finanzschuld der Gemeinden (%-Anteile)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Burgenland 3,2   3,1   3,0   3,0   3,0   2,9   2,8   2,5   2,2   2,1   
Kärnten 5,3   5,2   5,2   5,2   5,5   5,4   5,3   4,9   4,3   4,3   
Niederösterreich 27,3   28,2   28,2   29,1   29,3   28,7   27,7   25,7   23,9   23,4   
Oberösterreich 17,3   17,7   17,9   18,0   18,5   18,9   19,2   18,5   17,9   17,4   
Salzburg 6,3   5,6   5,6   5,4   5,4   5,2   5,0   4,4   4,0   3,9   
Steiermark 16,0   16,0   16,0   16,0   15,7   16,0   15,0   13,3   12,5   12,0   
Tirol 6,3   6,3   6,3   6,4   6,3   6,4   6,1   5,5   5,0   4,9   
Vorarlberg 5,1   5,0   5,2   5,2   5,0   5,0   4,9   4,6   4,3   4,2   
Summe ohne Wien 86,9   87,2   87,5   88,2   88,8   88,5   86,0   79,2   74,3   72,3   
Wien1) 13,1   12,8   12,5   11,8   11,2   11,5   14,0   20,8   25,7   27,7   
Summe mit Wien 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   

Veränderung der Finanzschuld der Gemeinden zum Vorjahr (in %)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Burgenland -2,5  0,0  -1,7  -0,9  -0,6  -0,7  0,6  -1,5  -4,2  -5,3  
Kärnten 5,6  0,4  1,2  0,0  5,0  1,2  3,7  0,5  -5,3  -0,4  
Niederösterreich 3,5  5,7  1,6  3,6  0,8  -0,2  1,7  2,1  -1,0  -1,9  
Oberösterreich 3,4  4,7  2,5  1,4  2,7  3,8  7,0  6,6  2,8  -2,4  
Salzburg -0,9  -8,2  1,4  -4,0  0,9  -1,3  -0,2  -2,8  -1,8  -2,8  
Steiermark 1,7  2,9  1,3  0,2  -1,7  3,6  -0,9  -2,4  0,0  -4,1  
Tirol 2,0  2,0  1,6  1,8  -0,7  2,3  1,1  -1,1  -2,8  -1,5  
Vorarlberg 1,4  2,4  4,2  0,0  -2,2  1,9  2,2  3,4  0,6  -2,1  
Summe ohne Wien 2,5  3,0  1,7  1,3  0,7  1,6  2,4  1,7  -0,4  -2,4  
Wien1) -25,6  -0,1  -1,2  -4,7  -5,4  4,7  28,4  63,8  31,2  8,0  
Summe mit Wien -2,4  2,6  1,3  0,6  -0,1  1,9  5,3  10,4  6,2  0,3  

Pro-Kopf-Verschuldung der Finanzschuld der Gemeinden (in EUR)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Burgenland 1.384 1.378 1.349 1.333 1.320 1.303 1.307 1.284 1.225 1.157 
Kärnten 1.140 1.143 1.156 1.155 1.212 1.228 1.277 1.286 1.219 1.215 
Niederösterreich 2.092 2.195 2.213 2.281 2.289 2.273 2.308 2.352 2.322 2.273 
Oberösterreich 1.486 1.548 1.581 1.599 1.641 1.699 1.817 1.936 1.985 1.932 
Salzburg 1.437 1.311 1.323 1.268 1.280 1.261 1.259 1.221 1.196 1.157 
Steiermark 1.599 1.638 1.653 1.654 1.625 1.681 1.666 1.624 1.621 1.551 
Tirol 1.100 1.114 1.123 1.138 1.127 1.148 1.157 1.140 1.101 1.079 
Vorarlberg 1.686 1.711 1.771 1.762 1.717 1.743 1.775 1.831 1.834 1.788 
Summe ohne Wien 1.584 1.622 1.641 1.658 1.665 1.687 1.725 1.751 1.740 1.693 
Wien1) 973 959 936 887 834 869 1.109 1.803 2.345 2.498 
Summe mit Wien 1.463 1.490 1.500 1.504 1.498 1.522 1.600 1.762 1.863 1.859 

1) Wien als Land und Gemeinde.
Quelle: Statistik Austria - Gebarungen und Sektor Staat; laufende Jahrgänge.
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A 10  STAATSVERSCHULDUNG IM INTERNATIONALEN VERGLEICH1)

Öffentlicher Schuldenstand (in % des BIP)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Belgien 94,0   91,9   87,9   84,0   89,2   95,7   96,6   99,2   101,1   101,5   

Deutschland 66,2   68,6   68,0   65,2   66,8   74,5   82,5   80,0   81,0   78,4   

Estland 5,1   4,6   4,4   3,7   4,6   7,1   6,7   6,1   9,8   10,0   

Finnland 44,4   41,7   39,6   35,2   33,9   43,5   48,8   49,3   53,6   57,0   

Frankreich 65,2   66,8   64,1   64,2   68,2   79,2   82,7   86,2   90,6   93,5   

Griechenland 99,8   110,0   107,8   107,3   112,9   129,7   148,3   170,3   157,2   175,1   

Irland 29,4   27,2   24,6   24,9   44,2   64,4   91,2   104,1   117,4   123,7   

Italien 103,7   105,7   106,3   103,3   106,1   116,4   119,3   120,7   127,0   132,6   

Lettland 15,0   12,5   10,7   9,0   19,8   36,9   44,5   42,0   40,8   38,1   

Luxemburg 6,3   6,1   6,7   6,7   14,4   15,5   19,5   18,7   21,7   23,1   

Malta 69,7   68,0   62,4   60,8   60,9   66,4   66,0   68,8   70,8   73,0   

Niederlande 52,4   51,8   47,4   45,3   58,5   60,8   63,4   65,7   71,3   73,5   

Österreich 64,7   64,2   62,3   60,2   63,8   69,2   72,5   73,1   74,4   74,5   
Portugal 61,9   67,7   69,4   68,4   71,7   83,7   94,0   108,2   124,1   129,0   

Slowakei 41,5   34,2   30,5   29,6   27,9   35,6   41,0   43,6   52,7   55,4   

Slowenien 27,4   26,7   26,4   23,1   22,0   35,2   38,7   47,1   54,4   71,7   

Spanien 46,3   43,2   39,7   36,3   40,2   54,0   61,7   70,5   86,0   93,9   

Zypern 70,9   69,4   64,7   58,8   48,9   58,5   61,3   71,5   86,6   111,7   

Euro-18-Aggregat 69,6   70,4   68,6   66,2   70,1   79,9   85,7   88,1   92,7   95,0   

Bulgarien 37,0   27,5   21,6   17,2   13,7   14,6   16,2   16,3   18,4   18,9   

Dänemark 45,1   37,8   32,1   27,1   33,4   40,7   42,8   46,4   45,4   44,5   

Großbritannien 40,3   41,7   42,7   43,7   51,9   67,1   78,4   84,3   89,1   90,6   

Kroatien 37,5   37,9   34,9   32,5   28,8   36,6   45,0   52,0   55,9   67,1   

Litauen 19,3   18,3   18,0   16,8   15,5   29,3   37,8   38,3   40,5   39,4   

Polen 45,7   47,1   47,7   45,0   47,1   50,9   54,9   56,2   55,6   57,0   

Rumänien 18,7   15,8   12,4   12,8   13,4   23,6   30,5   34,7   38,0   38,4   

Schweden 50,3   50,4   45,2   40,2   38,8   42,6   39,4   38,6   38,3   40,6   

Tschechische Rep. 28,9   28,4   28,3   27,9   28,7   34,6   38,4   41,4   46,2   46,0   

Ungarn 59,5   61,7   65,9   67,0   73,0   79,8   82,2   82,1   79,8   79,2   

EU-28-Aggregat 62,2   62,8   61,4   58,8   62,0   74,3   80,1   83,0   86,8   88,9   

USA2) 65,5   64,9   63,6   64,0   72,8   86,1   94,8   99,0   102,4   104,5   
Japan3) 180,7   186,4   186,0   183,0   191,8   210,2   216,0   229,8   237,3   243,2   

Schweiz 52,8   50,8   45,4   41,8   39,2   37,7   36,4   35,5   36,4   35,4   

1)  Datendifferenzen gegenüber nationalen Quellen infolge von unterschiedlichen Veröffentlichungsterminen möglich.
2)  Gesamtstaat nach Flow of Funds Accounts.
3)  Fiskaljahr März.
Quelle: Europäische Kommission, IWF und eigene Berechnung; Schweiz: nationale Daten (Stand: Februar 2014).
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A 10  STAATSVERSCHULDUNG IM INTERNATIONALEN VERGLEICH
          (Fortsetzung)

Öffentliche Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung (in EUR)1)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Belgien 26.300 26.600 26.600 26.500 28.800 30.200 31.500 33.200 34.200 34.600

Deutschland 17.600 18.500 19.100 19.300 20.100 21.600 25.200 25.500 26.400 26.100

Estland 400 400 400 400 600 700 700 700 1.300 1.400

Finnland 12.900 12.500 12.500 12.000 11.900 14.000 16.200 17.300 19.100 20.300

Frankreich 17.300 18.200 18.200 19.000 20.500 23.200 24.700 26.500 28.100 29.300

Griechenland 16.600 19.100 20.200 21.400 23.400 26.600 29.400 31.900 27.400 28.700

Irland 10.800 10.700 10.200 10.700 17.700 23.000 31.600 37.000 42.000 44.100

Italien 25.100 26.200 27.300 27.500 28.400 29.900 31.200 32.100 33.400 34.600

Lettland 700 700 800 900 2.100 3.200 3.900 4.100 4.400 4.400

Luxemburg 3.800 4.000 4.800 5.200 11.000 11.100 15.100 15.000 17.600 19.300

Malta 8.100 8.300 8.000 8.300 8.900 9.600 10.300 11.100 11.600 12.400

Niederlande 15.800 16.300 15.700 15.800 21.100 21.100 22.400 23.600 25.500 26.400

Österreich 18.600 19.100 19.500 19.900 21.600 22.800 24.600 26.000 27.100 27.600
Portugal 8.800 9.900 10.600 11.000 11.700 13.300 15.400 17.500 19.500 20.500

Slowakei 9.400 8.400 8.400 9.100 9.200 10.900 13.200 14.700 18.200 19.400

Slowenien 3.700 3.800 4.100 4.000 4.000 6.100 6.700 8.300 9.300 12.300

Spanien 9.100 9.000 8.800 8.500 9.500 12.200 13.800 15.800 18.900 20.600

Zypern 12.200 12.600 12.400 12.100 10.700 12.200 12.900 15.000 17.800 21.300

Euro-18-Aggregat 16.900 17.700 18.000 18.200 19.600 21.500 23.700 24.900 26.400 27.200

Bulgarien 1.000 800 700 700 600 700 800 900 1.000 1.000

Dänemark 16.400 14.400 12.900 11.300 14.300 16.400 18.200 20.000 19.900 19.700

Großbritannien 9.800 10.600 11.400 12.200 14.700 18.300 22.300 24.600 26.100 27.300

Kroatien 2.700 3.000 3.000 3.100 2.900 3.600 4.300 5.200 5.600 6.800

Litauen 1.000 1.200 1.300 1.500 1.600 2.500 3.400 3.900 4.500 4.600

Polen 2.700 2.900 3.200 3.300 3.800 4.300 4.900 5.400 5.500 5.800

Rumänien 500 500 400 600 800 1.300 1.800 2.100 2.500 2.700

Schweden 16.800 17.400 16.600 15.500 15.200 16.000 15.800 16.100 16.100 17.300

Tschechische Rep. 3.000 3.200 3.400 3.600 3.900 4.500 5.100 5.500 6.200 6.200

Ungarn 4.100 4.500 5.200 5.600 6.500 6.900 7.300 7.700 7.600 7.800

EU-28-Aggregat 13.400 14.100 14.500 14.700 15.500 17.500 19.600 20.900 22.200 22.900

USA 19.900 20.800 21.400 22.300 25.600 29.300 33.200 35.800 38.400 40.300
Japan2) 49.200 50.800 51.000 50.800 52.000 53.700 56.200 58.600 60.900 63.200

Schweiz 27.100 26.700 25.100 24.400 23.700 22.000 21.700 21.400 21.900 21.500

1)  Die Verschuldungsdaten der USA, Japan, Schweiz sowie der Nicht-WWU-Länder wurden für alle Jahre zu Devisen-
     mittelkursen des Jahresultimos 2013 in EUR umgerechnet und auf 100 EUR gerundet.
2)  Fiskaljahr März.
Quelle: Europäische Kommission, IWF und eigene Berechnung; Schweiz: nationale Daten (Stand: Februar 2014).
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A 11 GLOSSAR*) 

Finanzschuld 
Auslandsverschuldung:  

Verschuldung in heimischer Währung und in Fremdwährungen gegenüber ausländischen Gläubigern. 

Bayes’sches Netz 

Bayes’sche Netze kommen im Stress-Testing des Debt-Managements des Bundes zum Einsatz. Mit Hilfe eines 
Bayes’schen Netzes werden definierte Stress-Ereignisse miteinander verbunden und damit ein graphisches Modell 
konstruiert, das beschreibt, welche dieser Ereignisse sich im Krisenfall auf welche anderen auswirken könnten. 
Dadurch wird es ermöglicht, durch die Schätzung von relativ wenigen Eintrittswahrscheinlichkeiten für einzelne 
Stress-Ereignisse (und deren Wirkung auf andere Stress-Ereignisse) auf die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Viel-
zahl an Stress-Szenarien zu schließen. 

Bereinigte Finanzschuld: 

Finanzschuld des Bundes nach Abzug von im eigenen Besitz befindlichen Bundesschuldkategorien (Bundesanlei-
hen, Bundesschatzscheine). 

Bewertungsänderungen: 

Auf Wechselkursänderungen zurückzuführende Unterschiede der Eurogegenwerte der Fremdwährungsschuld. 
Kursgewinne (Verminderung der Eurogegenwerte) entstehen durch Abwertung, Kursverluste (Erhöhung der Euro-
gegenwerte) durch Aufwertung der jeweiligen Fremdwährung gegenüber dem Euro. Bewertungsdifferenzen ergeben 
sich für die während des Jahres unverändert gebliebenen Fremdwährungsbeträge, aus der Differenz zwischen den 
Kursen zum Jahresende des Berichtsjahres und des Vorjahres. Bei den im Laufe des Jahres aufgenommenen Schuld-
titeln kommen Bewertungsdifferenzen durch die Differenz zwischen dem Kurs am Tag der Umrechnung in Euro 
und dem Jahresendkurs zustande, für die während des Jahres getilgten Teilbeträge durch die Differenz zwischen 
dem Jahresendkurs des Vorjahrs und dem Tilgungskurs. 

Bruttozunahme der Finanzschuld: 

Neuaufnahmen von Schuldtiteln einschließlich Konversionsaufnahmen und Kursverluste. 

Cashflow-at-Risk: 

Das Cashflow-at-Risk ist eine statistische Risikokennzahl, die angibt, wie stark die Zinskosten der Verschuldung 
aufgrund der Volatilität von Zins- und Währungsmärkten in einem bestimmten Zeitraum mit einer bestimmten 
Wahrscheinlichkeit maximal ansteigen können. Dieser Risikoabschätzung liegen meist Annahmen bezüglich der 
zukünftigen Defizite und der Struktur der zukünftigen Mittelaufnahme zugrunde. Für die Schwankungsintensität der 
Preise (Zinssätze und Wechselkurse) wird auf historische Volatilitäten zurückgegriffen. 

Duration (Macaulay, Modified, Effective): 

Die Macaulay Duration bezeichnet die barwertgewichtete, durchschnittliche Zeitdauer der Kapitalbindung von 
Schuldverschreibungen. Im Gegensatz zur Restlaufzeit werden beim Konzept der Duration auch die Zinszahlungs-
ströme berücksichtigt. Die Modified Duration wird von der Macaulay Duration abgeleitet und stellt ein Risikomaß 
dar, mit dem die Sensitivität von Schuldverschreibungen oder Portfolios auf Zinssatzveränderungen geschätzt wer-
den kann. Da die Modified Duration bei Transaktionen mit eingebetteten Kündigungsoptionen keine exakten Ergeb-
nisse liefert, wird im Berichtswesen der OeBFA über die direkte Berechnung der Sensitivitäten des Portfolios auf 
die Effective Duration rückgeschlossen. 

Effektivverzinsung: 

Der effektive Jahreszinssatz beziffert die jährlichen und auf die nominale Kredithöhe bezogenen Kosten der Ver-
schuldung. Der effektive Jahreszinssatz gibt die Gesamtkosten der Verschuldung in Prozent pro Jahr an und wird im 
Wesentlichen vom Nominalzinssatz, dem Emissionskurs (Disagio, Agio) und der Tilgung bestimmt. Die einzelnen 
Effektivzinssätze werden mit dem aushaftenden Volumen der bereinigten Finanzschuld gewichtet. 

                                                                  
*)  Die Begriffe sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet. 
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Eigenbesitz des Bundes (Bundesanleihen und Bundesschatzscheine): 

Der Bund behält sich bei jeder Bundesanleiheemission eine Eigenquote von 10% zurück. Auch werden eigene Bun-
desanleihen am Sekundärmarkt zur Vermeidung von Refinanzierungsspitzen erworben. Außerdem wird das emit-
tierte Volumen der „Bundesschätze“ (Inhaberwertpapiere für Privatanleger) bis zum Erwerb im Eigenbesitz des 
Bundes verbucht.  

Euroschuld: 

Auf Euro lautende Finanzschulden des Bundes gegenüber inländischen und ausländischen Gläubigern. 

Finanzierungssaldo: 

Veränderung der finanziellen Forderungen abzüglich der Veränderung der finanziellen Verbindlichkeiten. 

Finanzschuld: 

Nicht fällige Verbindlichkeiten des Bundes laut § 65a Bundeshaushaltsgesetz 1986 i. d. g. F. zuzüglich der Verbind-
lichkeiten und abzüglich der Forderungen aus Währungstauschverträgen (Finanzschuld im engeren Sinn einschließ-
lich Cross-Currency-Swaps). Zieht man davon jene Schuldtitel des Bundes ab, die sich im eigenen Besitz befinden, 
so ergibt sich der bereinigte Schuldenstand. 

Finanzschuld im engeren Sinn: 

Finanzschuld des Bundes ohne Berücksichtigung der Währungstauschverträge im Sinne des § 65 des Bundeshaus-
haltsgesetzes 1986 i. d. g. F. 

Fremdwährungsschuld: 

Finanzschulden des Bundes in fremden Währungen gegenüber inländischen und ausländischen Gläubigern. Seit 
Beginn der Währungsunion am 1. Jänner 1999 auf Nicht-Euro lautende Finanzschulden. Die Umrechnung in Euro 
erfolgt zu Devisenmittelkursen. 

Konversion: 

Umwandlung eines Schuldtitels, wobei Ausstattungsmerkmale (Zinssatz, Tilgung, Laufzeit) oder die Verschul-
dungsform geändert werden. 

Nettodefizit: 

Überhang der Ausgaben über die Einnahmen des Allgemeinen Haushalts laut Bundesfinanzgesetz bzw. Bundes-
rechnungsabschluss. 

Neuverschuldung (Nettoveränderung der Finanzschuld): 

Bruttozunahme der Verschuldung abzüglich Tilgungen einschließlich Konversionstilgungen und Kursgewinne. 

Nicht titrierte Finanzschuld: 

Verschuldung in Form von Direktkrediten und Darlehen. 

Nominalverzinsung: 

Jener Zinssatz, der sich auf den Nennbetrag der Verbindlichkeit bezieht (Kupon). Die Nominalverzinsung der Fi-
nanzschuld ergibt sich aus den gewichteten Nominalzinssätzen der aushaftenden Verbindlichkeiten des Bundes. 

Pensionsgeschäfte: 

Befristete Übertragung von Wertpapieren des Pensionsgebers an den Pensionsnehmer. Der Pensionsgeber erhält für 
die Dauer des Pensionsgeschäfts Liquidität im Wert der Anleihe, während der Pensionsnehmer im Gegenzug eine 
mit dem Wertpapier abgesicherte Veranlagung zu Geldmarktkonditionen tätigt. Im Falle unechter Pensionsgeschäfte 
ist laut § 50 BWG der Pensionsnehmer berechtigt, aber nicht gezwungen, die Vermögensgegenstände zurück zu 
übertragen. Unechte Pensionsgeschäfte sind in der Bilanz des Pensionsnehmers auszuweisen. 

Primärsaldo: 

Budgeteinnahmen abzüglich Budgetausgaben ohne Zinszahlungen. 
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Rechtsträgerfinanzierungen: 

Kreditoperationen im Namen des Bundes für sonstige Rechtsträger, an denen der Bund mehrheitlich beteiligt ist 
oder für deren Kreditoperationen der Bund die Haftung als Bürge und Zahler übernommen hat (§ 81 BHG i.d.g.F.). 
Kreditoperationen für sonstige Rechtsträger gelten nicht als Finanzschulden gemäß Bundeshaushaltsgesetz. Bei den 
öffentlichen Schulden im Sinne von Maastricht sind allerdings Rechtsträgerfinanzierungen des Bundes hinzuzuzäh-
len (Eurostat-Feststellung vom Jänner 2003). 

Restlaufzeit: 

Zeitraum vom Beobachtungszeitpunkt bis zur Endfälligkeit der Verbindlichkeit. Die durchschnittliche Restlaufzeit 
ergibt sich aus der mit dem aushaftenden Kapital gewichteten mittleren Restlaufzeit der Verbindlichkeiten. 

Schuldformen des Bundes in Fremdwährungen: 

 Anleihen: Fremdwährungsanleihen der Republik Österreich.  

 Kredite und Darlehen: Direktkredite und Darlehen in- und ausländischer Banken in Fremdwährung. 

 Schuldverschreibungen: Privatplatzierungen der Republik Österreich in Fremdwährung, wobei auf öffentliche 
Ankündigung und Zeichnungsaufforderung des Publikums verzichtet wird, sowie Emissionen mit einem Emis-
sionsvolumen bis zu 500 Mio EUR. 

Schuldformen des Bundes in heimischer Währung: 

 Anleihen: Im Auktionsverfahren oder im Wege eines Bankenkonsortiums emittierte Euroanleihen (Einmalemis-
sionen) der Republik Österreich mit fixer Verzinsung und mittel- bis langfristigen Laufzeiten. 

 Bankendarlehen: Direktkredite und Darlehen von Banken. 

 Bundesobligationen: Von der Republik Österreich mit der Bezeichnung "Bundesobligationen" begebene Ein-
malemissionen (i. Allg. Privatplatzierungen) sowie Emissionen mit einem Emissionsvolumen bis zu 500 Mio 
EUR. 

 Bundesschatzscheine: Vorwiegend kurzfristige Schuldverschreibungen des Bundes mit fixer Verzinsung, die 
zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt oder direkt in die Portefeuilles der Banken übernommen werden und für 
die zum Teil Konversionsvereinbarungen bestehen.  

 Sonstige Kredite: Kredite und Darlehen von Gebietskörperschaften und Parafisci. 

 Versicherungsdarlehen: Darlehen der Vertragsversicherungen an den Bund. 

Titrierte Finanzschuld: 

Verschuldung, die vom Inhaber formlos übertragen werden kann (Bundesanleihen, Bundesobligationen, Bundes-
schatzscheine und Schuldverschreibungen).  

Value-at-Risk: 

Während beim Cashflow-at-Risk eine Flussgröße analysiert wird, zielt das Value-at-Risk auf die Risikoabschätzung 
einer Bestandsgröße ab. Value-at-Risk zeigt das Verlustpotenzial für das Portfolio (mögliche Marktwerterhöhungen 
der Verschuldung). Dabei wird – mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit und über einen bestimmten Zeithorizont 
– abgeschätzt, wie stark sich der Wert eines Portfolios maximal ändern kann.  

Währungstauschverträge (Cross-Currency-Swaps und/oder Zinsswaps): 

Verträge, in denen die Vertragspartner vereinbaren, jeweils die Verpflichtungen (Zinsen- und/oder Tilgungszahlun-
gen) aus Kreditaufnahmen der anderen Partei zu übernehmen. Die aufgrund der Marktstellung erzielten Vorteile für 
die Vertragspartner werden je nach Bonität und Verhandlungsgeschick aufgeteilt. 

Zinsfixierungszeitraum: 

Der Zinsfixierungszeitraum ist als die Cashflow-gewichtete Restlaufzeit aller fixierter Cashflows definiert, wobei 
bei variablen Positionen der volle Nominalbetrag am nächsten, bereits fixierten Kupon-Zahltag berücksichtigt wird. 
Bei Kündigungsrechten wird vom Nutzen dieser Rechte ausgegangen. 
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Ausgewählte Fiskalindikatoren und makroökonomische 
Kenngrößen 
Budgetsensitivität: 

Auswirkung von Konjunkturschwankungen auf die Einnahmen und Ausgaben des Staates. Liegt etwa die gesamt-
wirtschaftliche Aktivität um 1% unter dem langfristigen Trend (negative Outputlücke), resultieren im Fall Öster-
reichs durchschnittlich Steuermindereinnahmen und arbeitsmarktbedingte Mehrausgaben in Summe von rund 0,5% 
des BIP  

Einmalmaßnahmen: 

Einmalige und sonstige auf maximal drei Jahre befristete Maßnahmen, die zu keiner nachhaltigen Veränderung der 
Fiskalposition führen. Beispiele für defizitsenkende Einmalmaßnahmen sind Einnahmen aus dem Verkauf von 
nichtfinanziellen Vermögenswerten wie z. B. Mobilfunklizenzen, infolge von Steueramnestie oder Übertragung von 
Pensionskassenvermögen (gegen Übernahme der zukünftigen Pensionsleistungen). Ausgaben zur Stabilisierung der 
Finanzmärkte („Bankenpakete“) oder kurzfristige Notfallausgaben (z. B. infolge von Naturkatastrophen, Militärein-
sätzen oder Gerichtsurteilen) erhöhen das Defizit einmalig bzw. temporär. 

Finanzierungssaldo laut Maastricht bzw. ESVG 95: 

Veränderung der Verbindlichkeiten und Forderungen innerhalb eines bestimmten Beobachtungszeitraums (z. B. 
Fiskaljahr). Ein negativer Finanzierungssaldo (Defizit) bedeutet, dass sich das Nettofinanzvermögen des Staates 
innerhalb des Beobachtungszeitraums reduziert hat. Laut ESVG 95 erfolgt die Verbuchung der Transaktionen 
grundsätzlich nach dem „Accrual-Prinzip“, d. h. nach dem Zeitpunkt der Entstehung einer Forderung bzw. einer 
Verbindlichkeit. Im Gegensatz zum administrativen Defizit führt weder die Deckung von Ausgaben durch den Ab-
bau von Finanzaktiva (Veräußerung von Beteiligungen etc.) sowie Rücklagenentnahmen zu einem geringeren Defi-
zit im Sinne von Maastricht bzw. ESVG 95, noch steigt das Defizit durch budgetäre Ausgaben an, die dazu verwen-
det werden, das Finanzvermögen zu erhöhen (z. B. Darlehensvergaben). 

Beim ESVG-Saldenbegriff werden im Gegensatz zum Maastricht-Saldenbegriff Zinsströme von derivativen Finanz-
transaktionen (z. B. Swaps) als finanzielle Transaktionen ohne Auswirkungen auf das Vermögen behandelt.  

Outputlücke: 

Abweichung der tatsächlichen Produktion einer Volkswirtschaft (BIP) von ihrem Potenzialoutput, ausgedrückt in 
Prozent des Potenzialoutputs. Eine positive Output-Lücke (Überauslastung der Produktionsfaktoren) kann auf eine 
Überhitzung der Wirtschaft und einen bevorstehenden Anstieg der Inflation hinweisen, während eine negative Out-
putlücke (Unterauslastung der Produktionsfaktoren) freie Kapazitäten und einen Inflationsrückgang signalisiert. Die 
Robustheit der analytischen Kenngröße „Outputlücke“ hängt – neben methodologischen Fragen der Berechnung – 
stark von der Prognosegüte der den Berechnungen zugrunde gelegten Makrodaten ab. 

Potenzialoutput: 

Jenes Outputniveau, das bei einer durchschnittlichen Kapazitätsauslastung ohne Inflationsdruck erzielt werden kann. 
Der Potenzialoutput besteht aus den Trendkomponenten „Arbeit“, „Kapital“ und „Totale Faktorproduktivität“, deren 
Schätzung durch Zerlegung des BIP in einen Trend und eine konjunkturelle Komponente erfolgt. Die EK berechnet 
den Potenzialoutput auf Basis einer Cobb-Douglas-Produktionsfunktion. 

Schuldaufnahmen staatsnaher Unternehmen im Sinne des ESVG 95 

Schulden von Unternehmen des privaten Sektors werden – unabhängig von deren rechtlicher Konstruktion – als 
Staatsschulden gewertet, wenn sich der Staat zur Bedienung der Schulden (Zinsen und Tilgung) verpflichtete oder 
für Schulden von Unternehmen haftet und solche Haftungen wiederholt in Anspruch genommen werden bzw. künf-
tige Inanspruchnahmen sehr wahrscheinlich sind. In solchen Fällen wird die Schuldenaufnahme durch ein Unter-
nehmen unmittelbar als Schuldenaufnahme des Staates sowie als defiziterhöhender Kapitaltransfer des Staates in 
derselben Höhe an das Unternehmen verbucht. 

Struktureller Budgetsaldo: 

Zyklisch bereinigter Budgetsaldo ohne Anrechnung einmaliger und sonstiger befristeter Maßnahmen. 
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Verschuldung im Sinne von Maastricht: 

Der Verschuldungsbegriff entspricht im Wesentlichen jenem der nationalen Finanzstatistiken der Gebietskörper-
schaften (Bruttokonzept , Nominalwertkonzept, Stichtagsbetrachtung zum Jahresende) und umfasst Darlehen von 
Finanzintermediären, auf den Finanzmärkten direkt aufgenommene Schuldtitel und derivative Finanztransaktionen 
(Cross-Currency-Swaps und Forward-Rate-Agreements). Nicht einzubeziehen sind Verbindlichkeiten aus Lieferun-
gen und Leistungen (kurz- und langfristige Handelskredite), Anzahlungen auf begonnene oder bestellte Arbeiten 
sowie schwebende Posten (Erläge). Differenzen zu den administrativen Informationen ergeben sich vor allem durch 
die abweichende Sektorabgrenzung, die den ESVG 95-Vorgaben folgt, und durch die Konsolidierung von innersek-
toralen Verpflichtungen. 

Zyklisch bereinigter Budgetsaldo: 

Finanzierungssaldo, der um den automatischen konjunkturellen Einfluss auf das Budget (Wirkung der „automati-
schen Stabilisatoren“) bereinigt wird, indem die zyklische Budgetkomponente vom Finanzierungssaldo abgezogen 
wird. Zur Berechnung der zyklischen Budgetkomponente wird die Outputlücke, die die aktuelle Position einer 
Volkswirtschaft im Konjunkturzyklus widerspiegelt, mit der Budgetsensitivität multipliziert. 

 

Internationale Finanzhilfemechanismen 
Bilaterale Kredite zwischen EU-Mitgliedstaaten 

Finanzhilfen zwischen EU-Mitgliedstaaten, die auch den Schuldenstand des Kreditgebers erhöhen, sofern die Darle-
hensvergaben durch Schuldaufnahmen finanziert werden. Die Darlehensvergabe stellt eine finanzielle Transaktion 
dar, die keine Auswirkung auf den Finanzierungssaldo hat. Den Zinszahlungen durch die Schuldaufnahme stehen 
Zinseinnahmen durch Darlehensforderungen gegenüber. 

European Financial Stability Facility (EFSF): 

Gesellschaft, die bei Bedarf zur Kreditvergabe an Länder des Euroraums Anleihen emittieren kann, für die die Euro-
raum-Länder anteilsmäßig haften. Da diese Zweckgesellschaft keine eigene institutionelle Einheit im Sinne des 
ESVG 95 darstellt, werden ihre Schulden bzw. Zahlungsströme den Mitgliedstaaten zugerechnet („Re-Routing“). 
Seit Mitte 2013 dürfen keine neuen Hilfsprogramme über die EFSF initiiert, sondern nur noch die derzeit laufenden 
Finanzhilfen fortgesetzt werden. 

European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM): 

Europäischer Finanzstabilisierungsmechanismus. Verordnung, durch die die Europäische Kommission im Auftrag 
der EU Mittel in Höhe von bis zu 60 Mrd EUR aufnehmen und diese als Kredite an EU-Mitgliedstaaten vergeben 
kann. Diese Direktkredite der EK haben keine Auswirkungen auf nationale Fiskalindikatoren (Schuldenstand, Fi-
nanzierungssaldo). Der Fortbestand der EFSM ist an das Vorliegen von außergewöhnlichen Ereignissen geknüpft, 
deren Existenz regelmäßig durch die Europäische Kommission zu überprüfen ist. 

European Stabilisation Mechanism (ESM):  

Permanenter Rettungsschirm seit Oktober 2012, der über eine internationale Organisation nach dem Völkerrecht 
unter strengen Vorgaben Finanzhilfen an Euroländer mit Zahlungsschwierigkeiten gewährt und seit diesem Zeit-
punkt sukzessive die Aufgaben der EFSF übernahm. Der ESM umfasst ein verfügbares Kreditvolumen von 500 Mrd 
EUR und besteht aus 80,2 Mrd EUR Bareinlage und 621,7 Mrd EUR Rufkapital. Österreich musste entsprechend 
seinem Anteil von 2,8% am Rettungsfonds insgesamt 2,2 Mrd EUR in Form saldoneutraler Eigenkapitalzuführun-
gen zahlen (der Anteil am Rufkapital beträgt 17,3 Mrd EUR). Da diese Kapitaltransfers über Fremdmittel finanziert 
werden mussten, erhöhte sich der nationale Schuldenstand. 
 

Rentenmarkt 
Einmalemission: 

Ausgabe eines bestimmten Nominalbetrags gleichartig ausgestatteter Rentenwerte, die während einer bestimmten 
Frist (Zeichnungsfrist) gleichzeitig zum Ersterwerb angeboten werden (Anleihen und Bundesobligationen). 
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Mengentender: 

Auktionsverfahren mit fixem Zinssatz, bei dem die Zuteilung nach der Höhe der gebotenen Volumina der Banken 
erfolgt. 

Kurstender: 

Emissionsverfahren bei dem die Ausstattungsmerkmale Nominalverzinsung und Laufzeit der Emission festgelegt 
werden und die Zuteilung aufgrund der Kursangebote der Auktionsteilnehmer bestimmt wird. Der Zuteilungssatz 
bzw. -preis der individuellen Bietung erfolgt nach dem amerikanischen Zuteilungsverfahren (vorrangige angewandte 
Emissionstechnik des Bundes). 

Zins- bzw. Renditentender: 

Emissionsverfahren bei dem die Ausstattungsmerkmale der Emission (Kurs, Nominalverzinsung) und die Zuteilung 
aufgrund der Renditeangebote der Teilnehmer bestimmt werden. Die Emissionstechnik bei Bundesanleihen in EUR 
erfolgt – wie auch das EZB-Tenderverfahren – nach dem amerikanischen Zuteilungsverfahren, bei dem der Zutei-
lungssatz bzw. -preis der individuellen Bietung entspricht. 
 

Verzinsung 
EONIA: 

Euro OverNight Index Average (Durchschnitt für Taggeldsatz zwischen den Banken). 

EURIBOR: 

Euro Interbank Offered Rate (Durchschnitt für Geldmarktsatz bis 12 Monate zwischen den Banken für Euro-
Währungen). 

Geldmarktorientierte Verzinsung: 

Als Referenzzinssatz wird ein Geldmarktzinssatz (z. B. Drei-Monats-EURIBOR) vereinbart. Die Zinskondition der 
Verbindlichkeit entspricht sodann dem Referenzzinssatz mit oder ohne Aufschlag bzw. Abschlag. 

LIBOR: 

London Interbank Offered Rate (täglich festgelegter Referenzzinssatz im Interbankengeschäft im Regelfall für 
Nicht-Euro-Währungen). 

OIS: 

Overnight-Index-Swap (Zinsderivat, bei dem ein Festzins gegen einen (variablen) Overnight-Referenzzins getauscht 
wird). 

Primärmarktorientierte Verzinsung: 

Als Referenzzinssatz wird eine Emissionsrendite gewählt. 

Sekundärmarktorientierte Verzinsung: 

Als Referenzzinssatz wird eine Sekundärmarktrendite gewählt. 

Sprungfixe Verzinsung: 

Zinsanpassung bei Überschreiten der vertraglich festgelegten Schwankungsbreite des Referenzzinssatzes (i. a. der 
Sekundärmarktrendite). 
 

Euroraum-Aggregate 
Euro-11 = Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, 
   Österreich, Portugal, Spanien (seit 1.1.1999) 
Euro-12 = Euro-11-Länder inklusive Griechenland (seit 1.1.2001) 
Euro-13 = Euro-12-Länder inklusive Slowenien (seit 1.1.2007) 
Euro-15 = Euro-13-Länder inklusive Malta und Zypern (seit 1.1.2008) 
Euro-16 = Euro-15-Länder inklusive Slowakei (seit 1.1.2009) 
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Euro-17 = Euro-16-Länder inklusive Estland (seit 1.1.2011) 
Euro-18 = Euro-17-Länder inklusive Lettland (seit 1.1.2014) 
 

Währungsbezeichnungen 
ATS = Österreichische Schilling ISK = Isländische Kronen  
AUD = Australische Dollar ITL = Italienische Lire 
BEF = Belgische Francs JPY = Japanische Yen 
BRL = Brasilianische Real LUF = Luxemburgische Francs 
CAD = Kanadische Dollar MXN = Mexikanische Pesos 
CHF = Schweizer Franken NLG = Holländische Gulden 
CZK = Tschechische Kronen NOK = Norwegische Kronen 
DEM = Deutsche Mark NZD = Neuseeland Dollar 
ESP = Spanische Peseten PLN = Polnische Zloty 
EUR = Euro RON = Neuer Rumänischer Leu 
FRF = Französische Francs SKK = Slowakische Kronen 
GBP = Pfund Sterling TRY = Neue Türkische Lira 
GRD = Griechische Drachmen USD = US-Dollar 
HUF = Ungarische Forint XEU = European Currency Unit 
   ZAR = Südafrikanische Rand 
 

Zeichenerklärung 
- :  Zahlenwert ist null bzw. Eintragung ist definitorisch unmöglich. 
. :  Zahlenwert nicht ermittelbar. 
0 oder 0,0 :  Zahlenwert ist kleiner als die Hälfte der letzten angegebenen Dezimalstelle. 
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8. ERGEBNISSE DES BERICHTS ÜBER DIE EINHAL-
TUNG DER FISKALREGELN 2013-2018 

Das folgende Kapitel präsentiert die Hauptergebnisse des „Berichts über die Einhaltung der Fis-
kalregeln 2013-2018“, der vom Fiskalrat erstellt und Mitte Mai 2014 veröffentlicht wurde. Die 
Langfassung ist auf der Website des Fiskalrates abrufbar (www.fiskalrat.at/Publikationen/fiskalre-
gelberichte.html).

Der zugrundeliegende Bericht – als eine von drei Publikationen des Fiskalrates im heurigen Jahr – 
evaluiert das aktuelle Stabilitätsprogramm der Bundesregierung von Ende April 2014 für die 
Jahre 2013 bis 2018. Der Schwerpunkt liegt dabei in der Überwachung der Einhaltung der mehr-
dimensionalen EU-Fiskalregeln für den Gesamtstaat (Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversi-
cherungsträger laut Europäischem System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen).  

EXECUTIVE SUMMARY 

Die österreichische Wirtschaft hat sich aus der tiefen internationalen Finanzkrise rascher erholt als 
jene der Eurozone insgesamt. Das reale BIP lag 2013 bereits wieder leicht über dem Niveau von 
2008, das strukturelle Budgetdefizit verringert sich und Preisstabilität ist gegeben. Die Beschäftigung 
nimmt zu, gleichzeitig steigt die Arbeitslosigkeit abermals. Allerdings leidet die Wirtschaft unter 
einer Unterauslastung. Der Leistungsbilanzüberschuss dürfte 3,3% des BIP im Jahr 2014 betragen 
(WIFO-Prognose, März 2014). 

Tabelle:  Anwendung der EU-Fiskalregeln für Österreich in den Jahren 
2013 bis 2018 1)

Aus Sicht des Fiskalrates, sollte Mitte 2014 das Verfahren für Österreich wegen eines übermäßigen 
Defizits (ÜD-Verfahren) eingestellt werden. Dies auch dann, wenn unter Berücksichtigung der Rest-
rukturierung der Hypo Alpe-Adria-Bank in Form einer Abbaugesellschaft die Defizitobergrenze von 
3% des BIP vorübergehend überschritten würde. Wenngleich sich die Budgetsituation in Österreich 
im internationalen Vergleich durch eine niedrige Defizitquote auszeichnet (2013: –1,5% des BIP), 

Staat insgesamt

2013 Ø 2011-2013 2014 2015 2016 2017 2018

Maastrichtdefizit: Unterschreitung der Obergrenze von 3% des BIP JA JA JA JA JA JA JA
Budgetdefizit des Staates (in % des BIP) -1,5 -2,2 -2,7 -1,4 -0,7 -0,6 -0,5

Strukturelle Anpassung der Defizitquote: Erreichung der Zielvorgabe3) JA JA NEIN NEIN JA - -
Zielvorgaben für die strukturelle Anpassung (in %-Punkten): - 0,75 >0,5 >0,5 - 0 0
Realisierte bzw. geplante strukturelle Anpassung (in %-Punkten)4) 1,4 1,0 0,1 0,3 0,4 0,0 0,1

Struktureller Budgetsaldo (in % des BIP)3) -1,3 -1,8 -1,2 -0,9 -0,5 -0,4 -0,3

Ausgabenzuwachs des Staates: Erreichung der Zielvorgabe JA - NEIN JA JA - -
Zulässiges reales Ausgabenwachstum (Veränderung in %)5) 0,3 - 0,3 0,3 0,3 - -

Realisiertes bzw. geplantes reales Ausgabenwachstum (Veränderung in %)6) -1,8 - 0,8 -4,4 -2,2 - -

Rückführung der Schuldenquote: Erreichung einer der drei Zielvorgaben - - JA JA JA - -

Staatsverschuldung Österreichs (in % des BIP) 74,5 - 79,2 77,6 75,6 73,4 71,5
1)    Eigene Ergebnisse auf Basis des Budgetpfads lt. aktuellem Stabilitätsprogramm und der WIFO-Prognosen (Stand: März 2014).
2)    Im Jahr 2016 reduziert sich die Zielvorgabe auf die noch erforderliche Anpassung, um das MTO zu erreichen. Ab 2017 soll das MTO erreicht sein.
3)    Abweichungen zum BMF bedingt durch unterschiedliche Annahmen zur Outputlücke.
4)    Veränderung des strukturellen Budgetsaldos inklusive Korrekturfaktoren im korrektiven Arm (u. a. Revisionen des Potenzialwachstums).
5)    Durchschnittliche Potenzialwachstumsrate abzüglich eines Abschlags solange das MTO noch nicht erreicht wurde. 
6)    Ausgabenaggregat u. a. ohne Zinszahlungen oder Ausgaben für Arbeitslosenunterstützung; diskretionäre Einnahmen werden gegengerechnet.
Quelle: WIFO (Prognosen vom März und Februar 2014), BMF (Stabilitätsprogramm vom April 2014) und eigene Berechnungen.

Korrektiver Arm Präventiver Arm2)
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erfüllt der im Stabilitätsprogramm festgelegte Budgetpfad Österreichs ab dem Jahr 2014 bis 2018
nicht alle EU-Vorgaben (siehe Tabelle).  

Der strukturelle Anpassungspfad des Budgets und die Ausgabenzuwächse gemäß Ausgabenregel 
zeigen Konsolidierungsanstrengungen, die – unter den angenommenen ökonomischen Rahmenbe-
dingungen – ambitionierter sein müssten. Das mittelfristige Budgetziel eines strukturell ausgegli-
chenen Haushalts soll Österreich laut aktuellem Stabilitätsprogramm erst im Jahr 2016 erreichen. 
Dadurch sinkt das strukturelle Budgetdefizit laut Stabilitätsprogramm geringer als im Anpassungs-
pfad vorgegeben. Zwischenzeitlich hat die Bundesregierung weitere Maßnahmen angekündigt, die 
sicherstellen sollen, dass es zu keiner signifikanten Abweichung vom strukturellen Anpassungspfad 
kommt.1

Für die nachhaltige Einhaltung eines ausgeglichenen Haushalts sind aus Sicht des Fiskalrates 
Strukturreformen mit Veränderung der Aufgabenverteilung und die Einrichtung von klaren 
Schnittstellen zwischen den Gebietskörperschaften (unter anderem beim Gesundheitswesen, bei der 
Pflege, dem Förderwesen oder bei der Bildung) ausständig.  

Die Europäische Kommission (EK) kam im November 2013 zu dem Schluss, dass die von Öster-
reich vorgelegte Haushaltsplanung weitgehend den Vorgaben entspricht. Nach Ansicht der Kommis-
sion sollte Österreich aber das strukturelle, mittelfristige Budgetziel bereits bis zum Jahr 2015 er-
reichen.

Verstärkte regelgebundene Fiskalpolitik der EU soll 
Haushaltsdisziplin gewährleisten  
Die vor dem Hintergrund der Finanz-, Wirtschafts- und Schuldenkrise erweiterten Fiskalregeln der 
Europäischen Union, die in Form des Österreichischen Stabilitätspakts 2012 auch auf nationaler 
Ebene verbindlich umgesetzt wurden, sehen gesamtstaatliche Obergrenzen für

die Höhe des Budgetdefizits,

die Entwicklung und Höhe des strukturellen Budgetdefizits,

die Entwicklung der realen Ausgaben des Staates und für 

die Entwicklung und den Stand der Staatsverschuldung vor. 

Werden die fiskalpolitischen Vorgaben nicht erfüllt (ex post-Bewertung von t-1 im Rahmen der 
Frühjahrsprognose der EK), sind Sanktionen vorgesehen (Grafik 1). Ein verschärftes Korrektur-
verfahren im korrektiven Arm des Stabilitäts- und Wachstumspakts (ÜD-Verfahren) wird aus-
schließlich bei Verletzung der Maastricht-Kriterien (Defizitquote nachhaltig über der Obergrenze 
von 3% des BIP oder Verschuldungsquote über 60%-Grenze ohne ausreichende Rückführung; Box 
4) eingeleitet. Die Fiskalregeln über die Entwicklung und Höhe des strukturellen Budgetsaldos (= 
konjunkturbereinigter Budgetsaldo abzüglich Einmalmaßnahmen) prägen die konjunkturpolitische 
Ausrichtung der Budgetpolitik in der Europäischen Union. Nach Erreichen des MTO (Medium Term 
Objective; strukturelles Budgetdefizit von maximal 0,5% des BIP) soll dessen Einhaltung zu einer 
konjunkturadäquaten, antizyklischen Ausrichtung der Budgetpolitik, die in der Vergangenheit 
die Ausnahme war, in den Mitgliedstaaten beitragen. Allfällige Verfehlungen der strukturellen Vor-
gaben ebenso wie jene bei der Ausgabenregel lösen kein ÜD-Verfahren aus. Allerdings werden im 
Bedarfsfall, d.h. bei erhebliche Abweichung vom vorgegebenen Budgetpfad, Frühwarnmechanis-
men (wie z. B. EU-Maßnahmenkatalog mit Fristen, automatisches Korrekturverfahren auf nationaler 
                                                                  
1  Bei einer „erheblichen Abweichung“ des strukturellen Budgetpfads vom angegebenen Anpassungspfad würde der 

„Frühwarnmechanismus“ mit EU-Empfehlungen und einem verbindlichen Zeitplan für Korrekturmaßnahmen ausge-
löst werden. 
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Ebene, Stellungnahmen der Fiskalräte etc.) in Gang gesetzt, um die Haushaltsdisziplin in den Mit-
gliedsstaaten zu forcieren und eine Verletzung der Maastricht-Kriterien zu verhindern. Der mittelfris-
tige Zielwert eines beinahe ausgeglichenen Budgets wurde in Österreich mit einem strukturellen 
Budgetdefizit von 0,45% des BIP festgelegt.

Die Berechnung des strukturellen Budgetsaldos ist allerdings mit erheblichen Unsicherheiten ver-
bunden, die sich auch in laufenden Revisionen – selbst Daten der Vergangenheit betreffend – nieder-
schlagen. Diese Unsicherheiten ergeben sich aus unterschiedlichen Berechnungsmethoden und Prog-
nosen, aber auch aus der Tatsache, dass der Potenzialoutput nicht präzise bestimmbar ist. Dadurch 
erklären sich auch Abweichungen bei den Ergebnissen unterschiedlicher Institute (WIFO, EK, IWF, 
OECD).  

Beendigung des übermäßigen Defizitverfahrens für 
Österreich für Mitte 2014 zu erwarten  
Österreich unterliegt seit Dezember 2009 einem ÜD-Verfahren, nach Artikel 126 (6) des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (VAEU) mit folgender Empfehlung:  

Rückführung der gesamtstaatlichen Defizitquote auf unter 3% des BIP bis 2013,  

Reduktion des strukturellen Budgetdefizits des Staates um durchschnittlich 0,75% des BIP p. a. 
in den Jahren 2011 bis 2013, 

rückläufige Schuldenquote.  

Im Juni 2014 wird auf Basis der Frühjahrsprognose der EK der Rat der Europäischen Union ent-
scheiden, ob das ÜD-Verfahren gegenüber Österreich einzustellen ist. Aus Sicht des Fiskalrates ist 
mit einer Einstellung des ÜD-Verfahrens gegen Österreich aus folgenden zwei Gründen zu rech-
nen:

Eine Rückführung der gesamtstaatlichen Defizitquote auf unter 3% des BIP erfolgte bereits 
ab dem Jahr 2011 mit einer Defizitquote von nur noch 1,5% des BIP im Jahr 2013. Im Jahr 2014 
sollte – auch unter Berücksichtigung der Restrukturierung der Hypo Alpe-Adria-Bank in Form 
einer Abbaugesellschaft – die Obergrenze von 3% weder erheblich noch nachhaltig überschritten 
werden.

Zudem erfüllt Österreich das für eine Einstellung des ÜD-Verfahrens relevante Schuldenkriteri-
um insofern, als ab dem Jahr 2014 eine rückläufige Schuldenquote im Sinne der Schuldenre-
gel (siehe Abschnitt 5.5, Box 4) zu erwarten ist. Bei dieser Regel sind zudem Finanzierungen zur 
Stabilisierung der Finanzmärkte abzugsfähig („relevante Faktoren“).  

Für eine Einstellung des ÜD-Verfahrens dürfte sich nach ersten Informationen auch die Europäische 
Kommission aussprechen. 

Österreich erfüllt nicht alle EU-Fiskalregeln ab 2014 2

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass für Österreich ab dem Jahr 2014 die Fiskalregeln des 
präventiven Arms des SWP gültig sind. Diese geben in Grundzügen Folgendes vor (Näheres in 
Abschnitten 5.3 bis 5.5):  

Anpassung des strukturellen Budgetsaldos jährlich um mehr als 0,5% des BIP, solange das 
mittelfristige Budgetziel (MTO) nicht erreicht wurde und die Schuldenquote über dem Refe-

                                                                  
2  Abweichungen zur Berechnung des BMF sind durch unterschiedliche Annahmen hinsichtlich der Outputlücke be-

dingt.
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renzwert von 60% des BIP liegt.  

Beschränkung des jährlichen (realen) Ausgabenzuwachses des Staates mit der mittelfristigen 
Wachstumsrate des Potenzialoutputs abzüglich eines Abschlags, außer es erfolgt eine diskretio-
näre Kompensation durch Einnahmen. 

Rückführung der Staatsschuldenquote im Einklang mit der Schuldenregel. Nach Einstellung 
eines ÜD-Verfahrens besteht ein dreijähriger Übergangszeitraum, an dessen Ende die Einhal-
tung der Schuldenregel sichergestellt werden muss. 

Die österreichische Bundesregierung strebt die Erreichung des gesamtstaatlichen mittelfristigen 
Budgetziels eines strukturellen Budgetdefizits von maximal 0,45% des BIP im Jahr 2016 an. Der 
Anpassungspfad in Richtung MTO entspricht einer durchschnittlichen Verringerung der strukturellen 
Defizitquote um 0,3 Prozentpunkte pro Jahr und verfehlt die Vorgaben des präventiven Arms des 
SWP (ab 2014: >0,5% des BIP). In den Jahren 2014 und 2015 zeichnet sich eine Abweichung ab. 
Bei strikter Einhaltung der strukturellen Budgetregel müsste Österreich bereits im Jahr 2015 das 
MTO erreichen.  

Die Ausgabenregel knüpft an Größen an, die von den Entscheidungsträgern (Regierungen, National-
rat, Landtage etc.) eher beeinflussbar sind. Für die Beurteilung der Einhaltung der Ausgabenregel ist 
der Zuwachs eines (adaptierten) realen Ausgabenaggregats (Primärausgaben ohne Ausgaben für 
Arbeitslosigkeit und abzüglich diskretionärer Einnahmen) zugrunde zu legen, der sich an der durch-
schnittlichen mittelfristigen Potenzialwachstumsrate orientiert (Box 3). Für die Jahre 2014 bis 2016 
beträgt die Obergrenze für den Zuwachs des realen Ausgabenaggregats im Sinne der Ausgaben-
regel 0,3% pro Jahr. Unter Verwendung der Zielwerte des aktuellen Stabilitätsprogramms und der 
Makroergebnisse des WIFO erfüllt Österreich – vom Jahr 2014 abgesehen – die Ausgabenregel für 
die Beobachtungsperiode 2013 bis 2018 (Tabelle 10). Die jährlichen Zuwachsraten des realen Aus-
gabenaggregats werden allerdings stark von Sondereffekten geprägt. So ist die Verfehlung der Aus-
gabenregel im Jahr 2014 im Wesentlichen durch den Basiseffekt 2013 (Ausgaben mindernde Verbu-
chung der Erlöse aus Mobilfunklizenzen sowie abzugsfähige Steuererhöhungen) und die Ausgaben 
im Zusammenhang mit der Restrukturierung der Hypo Alpe-Adria-Bank zu erklären.  

Gemäß aktuellem Stabilitätsprogramm wird die gesamtstaatliche Verschuldungsquote Österreichs 
nach einem Höchststand per Jahresende 2014 (79,2% des BIP) bis zum Ende des Geltungszeitraums 
des Stabilitätsprogramms schrittweise zurückgeführt (2018: 71,5% des BIP). Sofern im Laufe des 
Jahres 2014 das ÜD-Verfahren gegen Österreich beendet wird, ist in den Jahren 2014 bis 2016 die 
Rückführung der Schuldenquote in Richtung des Referenzwertes von 60% des BIP anhand der 
Schuldenregel während eines Übergangszeitraums zu evaluieren (Box 4). Im dreijährigen Über-
gangszeitraum, gilt die lineare, strukturelle Mindestanpassung des Budgetsaldos als Referenz für 
die Einhaltung der Schuldenregel (Tabelle 11). 3 Nach den aktuellen Zielvorgaben der Bundesregie-
rung entspricht die Rückführung des strukturellen Budgetsaldos Österreichs in diesem Zeitraum den 
Vorgaben. Die Schuldenregel im Übergangzeitraum wird daher erfüllt.

Für eine Evaluierung dieser mehrdimensionalen Fiskalregeln auf subsektoraler oder regionaler 
Ebene im Sinne des Österreichischen Stabilitätspaktes 2012 reichen die gegenwärtigen Informa-
tionen zu den Ländern- und Gemeinden nicht aus. Dazu müssten v.a. quantitative Informationen 
über einnahmen- und ausgabenseitige Maßnahmen sowie ESVG-konforme Daten über die Ausga-
benentwicklungen der einzelnen Länder und der Gemeinden pro Bundesland zur Verfügung stehen. 

                                                                  
3  Die strukturelle Anpassung ist erforderlich, um die zukunftsgerichtete Verschuldungsbenchmark am Ende des Über-

gangszeitraums (2016) zu erfüllen. 
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Wichtige strukturelle Reformvorhaben im Regierungs-
programm nicht präzisiert 
Neben den quantifizierten Einzelmaßnahmen im Stabilitätsprogramm 2014 zur Budgetkonsolidie-
rung, wurden im Regierungsprogramm vor allem vier essentielle Reformvorhaben in Aussicht 
gestellt, die noch nicht konkretisiert oder quantifiziert wurden. Dabei handelt es sich um folgende 
Projekte:

Aufgaben- und Deregulierungskommission, um die Effizienz der öffentlichen Verwaltung zu 
erhöhen. Die Aufgabenverteilung und Aufgabenerfüllung der Gebietskörperschaften ist zu prü-
fen.

Effizienzsteigerungen durch Beseitigung von gebietskörperschaftsübergreifenden Doppel-
gleisigkeiten.

Finanzausgleichsreform mit einer Entflechtung der Aufgaben und Mischfinanzierungen sowie 
einer aufgabeadäquaten Mittelausstattung; 

Steuerstrukturreform einschließlich Steuervereinfachung (u. a. Senkung des Eingangssteuer-
satzes in Richtung 25% unter gleichzeitiger Abflachung der Progression); 

Diese offenen Punkte, die vor allem Grundsatzentscheidungen verlangen, legen auf Basis vorhan-
dener Reformvorschläge eine Klärung auf höchster politischer Ebene nahe. Die vorgesehene Ein-
richtung von Arbeitsgruppen erscheint dann zweckmäßig, wenn bereits ein politischer Konsens über 
den jeweiligen Lösungsansatz getroffen wurde, um Details festzulegen. Für eine Steuerentlastung 
müsste der budgetäre Spielraum geschaffen werden.  

Konsolidierungspfad durch diskretionäre Maßnahmen 
geprägt
Der aktuelle gesamtstaatliche Budgetpfad gemäß Stabilitätsprogramm vom April 2014 wird von 
mehreren Maßnahmenpaketen („Loipersdorf-Paket“ 2011, „Stabilitätspaket 2012–2016“ sowie Ab-
gabenänderungsgesetz 2014) geprägt, die in den letzten Jahren von der Bundesregierung vereinbart 
wurden. Diese Maßnahmen seit 2011 sollten nach den politischen Vorgaben zu einem höheren Kon-
solidierungsvolumen auf der Ausgabenseite als auf der Einnahmenseite führen. Nach den vorlie-
genden Berechnungen dürfte das diskretionäre Konsolidierungsvolumen auf der Ausgabenseite 
(netto, unter Gegenrechnung der Offensivmaßnahmen) seit 2011 im Jahr 2014 bei etwa 40% liegen 
und bis 2018 auf etwa 55% der Gesamtkonsolidierung ansteigen. Das jährliche Gesamtvolumen 
dieser Maßnahmenpakete (Tabelle 6) dürfte im Betrachtungszeitraum 2013 bis 2018 netto zumin-
dest 5,2 Mrd EUR (1,7% des BIP) im Jahr 2013 bis 10,1 Mrd EUR (2,8% des BIP) im Jahr 2017 
erreichen. Dabei kommt zum Tragen, dass Konsolidierungserfolge auf der Einnahmenseite etwa 
durch Steuertarifanpassungen verhältnismäßig kurzfristig erzielbar sind, während Maßnahmen zur 
Ausgabeneinsparung häufig mit Vorlaufzeiten (z. B. Verwaltungsreformmaßnahmen) verbunden 
sind. Unter Einbeziehung der zusätzlichen Konsolidierungswirkung in Form von „kalter Progressi-
on“ und Zinsersparnis ergibt sich im Jahr 2018 ein Anteil der ausgaben- und einnahmeseitigen Maß-
nahmen von jeweils 50%. Die jüngsten Konsolidierungsmaßnahmen des Bundes, die Anfang 2014 
beschlossen wurden, erfolgten vorrangig einnahmeseitig.  

Unsicher erscheinen insbesondere die geschätzten Einsparungen im Bereich der Pensionen, Verwal-
tung und des Gesundheitswesens. Auch die Ausgaben im Bereich Pflege weisen eine dynamische 
Entwicklung auf. Überdies sind Zusatzausgaben im Bankenbereich nicht gänzlich auszuschließen. 
Diese Bereiche könnten die Erreichung der Zielvorgaben bis 2018 gefährden.  
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Als Basis für die Berechnungen des Volumens an Maßnahmen wurden die offiziellen Daten des 
Bundes herangezogen. Es wurden nur Maßnahmen berücksichtigt, die planmäßig umgesetzt wurden 
oder in Umsetzung befindlich sind. So blieben z. B. die Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer 
im Betrachtungszeitraum 2013–2018 außer Acht. Zudem wurde in Einzelfällen das geschätzte Ein-
sparungsvolumen des BMF angepasst (Förderungen, Verwaltungskosten).

Fehlende Erläuterungen sowie Quantifizierungen er-
schweren Evaluierung der Budgetentwicklung 
Das aktuelle Stabilitätsprogramm der Bundesregierung deckt zwar die von der EU geforderte 
Informationsbreite für den Gesamtstaat im Wesentlichen ab, enthält aber kaum Erläuterungen zu 
den Tabelleninhalten sowie klare Hinweise zu den jeweils verwendeten Datenquellen. So konnte 
die Budgetentwicklung nur rudimentär auf Plausibilität überprüft werden.

Für eine Evaluierung der mehrdimensionalen Fiskalregeln auf subsektoraler oder regionaler Ebene 
im Sinne des Österreichischen Stabilitätspaktes 2012 (nationale Fiskalregeln) reichen die gegen-
wärtigen Informationen zu den Ländern- und Gemeinden nicht aus. Dazu müssten zumindest 
quantitative Informationen über einnahmen- und ausgabenseitige Maßnahmen sowie ESVG-
konforme Daten über die Ausgabenentwicklungen der einzelnen Länder und der Gemeinden pro 
Bundesland zur Verfügung stehen. 

Gesetzesauftrag des Fiskalrates seit November 2013 
Der Staatsschuldenausschuss wurde Anfang November 2013 im Rahmen einer Gesetzesnovelle „über 
die Errichtung des Fiskalrates“ (Fiskalratgesetz, BGBl 149/2013) mit der Überwachung der EU-
Fiskalregeln in Österreich betraut und als „Fiskalrat Österreichs“ etabliert. Hintergrund ist die 
seit November 2013 in allen Ländern des Euroraums bestehende Verpflichtung, unabhängige Gre-
mien auf nationaler Ebene zur Intensivierung der Haushaltüberwachung einzurichten (Verordnung 
(EU) Nr. 473/2013). Dies soll gewährleisten, dass die EU-Fiskalregeln in den einzelnen Mitglieds-
ländern stärker als bisher beachtet und befolgt werden. Alle bisher vom Staatsschuldenausschuss 
erfüllten Aufgaben (wie z. B. budgetpolitische Empfehlungen, fiskalpolitische Analysen und Studien 
oder die Mitwirkung an der öffentlichen Meinungsbildung) gingen ebenfalls auf den Fiskalrat über. 


